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Die Taͤtigkeit des LTentrums auk

volkswirtlchaftlichem Gebiete .

Allgemeines .

t

1. Eine der ſchwierigſten Aufgaben der Budget⸗

kommiſſion des Reichstages war die Balaneierung des 4

Etats . Derſelbe wurde dem Reichstage vorgelegt in E.
Ausgaben und Einnahmen mit 2 241560 900 Mk . und

zwar : im ordentlichen Etat auf 1762 658 556 Mk . an ,

fortdauernden und auf 182 589 239 Mk . an einmaligen

Ausgaben , ſowie auf 1945 247795 Mk . an Einnahmen , 06
im außerordentlichen Etat auf 296313 105 Mk . an Aus⸗

gaben und auf 296 313 105 Mk . an Einnahmen .
Die Matrikularbeiträge waren auf 213250094 Mk .

feſtgeſetzt , darunter rund 24 Millionen , für welche keine

Deckung in den Überweiſungsſteuern vorhanden waren ,

die alſo von den Bundesſtaaten aus eigener Taſche be —

zahlt werden mußten . Ferner ſchlug der Etat eine Zu —

ſchußanleihe von 51 Millionen Mark zur Deckung der

laufenden Ausgaben vor und enthielt eine Geſamtanleihe

von 293057772 Mk. , d. h. faſt 300 Millionen Mk . neue

Schulden . Durch die Beſchlüſſe der Kommiſſion und des

Reichstages geſtaltete ſich das Etatsbild folgendermaßen :

Ausgaben und Einnahmen 2180167169 Mk . und zwar :

im ordentlichen Etat auf 1762 209 932 Mk . an fortdauern⸗

den und auf 223730491 Mk . an einmaligen Ausgaben ,

ſowie auf 1985 940 423 Mk . an Einnahmen , im außer⸗



ordentlichen Etat auf 194226746 Mk . an Ausgaben und

auf 194226746 Mk . an Einnahmen . Die Matrihular⸗

beiträge wurden auf 266567881 Mk . beſtimmt , alſo um

53317787 Mk . erhöht , aber dieſe geſtundet , d. h. der

Reichskanzler wurde ermächtigt , deren Erhebung vorerſt

für das Jahr 1905 auszuſetzen , bis der zur Deckung des

Bedarfs nach den wirklichen Ergebniſſen des Reichshaus —

haltes erforderliche Betrag feſtgeſetzt iſt ; dafür wurde der

Betrag der Schatzanweiſungen von 275 Millionen Mk .

auf 350 Millionen Mk . erhöht , damit die Reichskaſſe die

nötigen Betriebsmittel erhält . Die Zuſchußanleihe wurde

ganz geſtrichen und der Betrag der Geſamtanleihe auf
191471413 Mk . ermäßigt , d. h. 101506399 Mk . weniger

neue Schulden gemacht . Dieſe glückliche Löſung der Etats —

frage iſt in erſter Linie dem Zentrum zu verdanken ; es

hat in der Budgetkommiſſion von Anfang an ſyſtematiſch

auf die Beſeitigung der Zuſchußanleihe hingearbeitet .

Unſere Finanzlage iſt ſchlecht , ſo traurig , daß Staats —

ſekretär Frhr . v. Stengel ſie nicht einmal unverblümt

der Gffentlichkeit zeigen wollte . Er nahm zu einer Um⸗

ſtellung ſeine Zuflucht und placierte 46 Millionen Aus⸗

gaben , die in den ordentlichen Etat gehörten , einfach in

den außerordentlichen , d. h. ſie ſollten auf Pump genehmigt
werden . Das Defizit erſchien ſo in der Höhe von 75

Millionen im Etat . Nach Artikel 70 der Reichsverfaſſung

iſt dieſer Fehlbetrag von den Bundesſtaaten in der Form

von Matrikularbeiträgen aufzubringen . Aber der Bundes —

rat hielt ſich nicht ſehr hieran , ſondern ſchlug einen anderen

Weg vor : Nur 24 Millionen ſollten in der Form der un⸗

gedeckten Matrikularbeiträge zur Erhebung gelangen ; der

Reſt von 51 Millionen ſollte durch eine Zuſchußanleihe ge —

deckt werden , d. h. die Schuldenwirtſchaft verewigen .
Dr . Spahn hat ſchon am 5. Dezember 1904 in ſeiner

Etatsrede ſich gegen ein ſolches Finanzgebaren ausgeſpro⸗

chen und die acht Zentrumsmitglieder der Budgetkommiſſion
blieben dieſer Parole unentwegt treu . Sie verſuchten in

erſter Linie durch Sparſamkeit das Defizit herunterzudrücken ;
man hat ſich manchmal gewundert , daß gerade heuer das
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Zentrum ſo knauſerig war ; aber die hohen Fehlbeträge

zwangen hierzu . Anerkannt muß werden , daß der Etat

mit ſehr großer Sparſamkeit aufgeſtellt war ; im Reichs⸗
ſchatzamt hatte man ganz gewaltig geſtrichen , einzelnen
Reſſorts iſt der Etat ſogar zweimal zurückgegeben worden .

Das ſächſiſche Kriegsminiſterium war beſonders harthörig .
So konnte nicht allzu viel geſpart werden . Aber ſämtliche
Abſtriche fanden auf Antrag des Zentrums ſtatt ; einigemal
iſt dasſelbe leider überſtimmt worden , z. B. im Marine⸗

etat . Der Geſamtbetrag der Abſtriche beträgt 5,54
Millionen Mark .

Wenn wir von dem Etat der Zölle und Verbrauchs —
ſteuern abſehen , ſo war es nur der Etat der Reichspoſt —
verwaltung , der eine Erhöhung der Einnahmen zuließ .
Dr . Pichler ſtellte in mühſamer Arbeit zuſammen , wie

die Steigerung der Einnahmen ſich im verfloſſenen Jahr —
zehnt vollzogen hat , und er kam zu dem Reſultat , daß
über den Voranſchlag hinaus noch 10 Millionen ( wozu dann

1,77 Millionen Ausgleichsbeiträge von Bayern und Württem⸗

berg treten ) mehr eingeſetzt werden können , wodurch noch
nicht einmal die Durchſchnittsſteigerung der letzten 14 Jahre
erreicht wird . Reichspoſt⸗ und Reichsſchatzverwaltung
wehrten ſich ; aber Kommiſſion und Plenum beſchloſſen ein⸗

ſtimmig dieſe Erhöhung . Das Defizit war hiermit um

17,3 Millionen verringert ; es betrug noch 33,67 Millionen .

Nun kam die Beratung der Militärvorlage und der

Antrag des Zentrums , das Inkrafttreten derſelben um ein

Jahr hinauszuſchieben , da man erſt die Löſung der Reichs —
finanzreform abwarten wolle und da unter keinen Um⸗

ſtänden die 16 Millionen Mark Mehrbelaſtung infolge
der Vorlage durch Schulden gedeckt werden dürften . Auch
hier hatte das Zentrum die Führung . Die verbündeten

Regierungen ſchwankten ; zuerſt öffneten ſie die Möglichkeit ,
die Vorlage erſt am 1. Oktober 1906 in Kraft treten zu

laſſen ; dann aber erklärten ſie ſich plötzlich bereit , den

geſamten Fehlbetrag lieber auf Matrikularbeiträge zu

übernehmen , als daß die Vorlage um ein Jahr verſchoben
werde . Reichsſchatzſekretär Frhr . von Stengel mußte die
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Rechnung aufſtellen ; die Voreinfuhr vor Inkraftreten des

neuen Zolltarifs ſoll 60 Millionen höhere Zollerträgniſſe

bringen . Da nunmehr die Verträge erſt am 1. März 1906

Gültigkeit erhalten und die Zölle auf drei Monate ge⸗

ſtundet werden , ſo werden von dieſen 60 Millionen nur

14 Millionen im Etatsjahr 1905 flüſſig werden . Dieſe

14 Millionen können von dem Defizit von 33,67 Millionen

in Abzug gebracht werden ; es bleibt alſo nur ein ſolches

von 19,67 Millionen . Die verbündeten Regierungen haben

bereits erklären laſſen , daß ſie dieſen Betrag auf die

Matrikularbeiträge nehmen wollten . So war das Defizit
beſeitigt . Aber nun kommen die oben genannten 46

Millionen , die im außerordentlichen Etat ſtehen .

Die Genehmigung dieſer Summe war abſolut erforder⸗

lich ; es handelte ſich um die Neubewaffung der Infanterie

und Artillerie , was dem Reich eine ungemein hohe Summe

koſtet . Der Kriegsminiſter teilte dieſe vertraulich mit .

Keine einzige Stimme wehrte ſich gegen die Genehmigung

der Rate von 46 Millionen Mark . Zentrum , Polen ,

Freiſinn und Sozialdemokratie aber brachten den Antrag

zur Annahme , dieſe Summe in den ordentlichen Etat ein⸗

zuſtellen . So hat nun dieſer wieder einen Fehlbetrag von

4,6 Millionen Mark , der durch Matrikularbeiträge aufzu⸗

bringen iſt . Der bayriſche Bundesratsbevollmächtigte wehrte

ſich ſehr gegen die Summe von insgeſamt 90 Millionen

ungedeckter Matrikularbeiträge ; aber es half nichts .

Dieſer Beſchluß wurde gefaßt , 1. um das Prinzip zu

wahren , daß ſolche Ausgaben in den ordentlichen Etat

gehören , 2. um die Einzelſtaaten zu einer entſprechenden
Reichsfinanzreform zu nötigen ; die Rede des Herrn von

Rheinbaben vom Tage zuvor hatte den Ausſchlag gegeben ,

3. um dem Bundesrat zu zeigen , was er im Herbſt bei

der Flottenvorlage zu erwarten hat . Aus politiſchen und

erzieheriſchen Gründen kam dieſer Beſchluß zuſtande . Nur

in einem Punkte zeigte die Kommiſſion Entgegenkommen ;

ſie iſt einverſtanden mit der Stundung dieſer erhöhten

Matrikularbeiträge , damit die Einzelſtaaten nicht Unord⸗
nung in ihre Etats erhalten und ſie dieſe summe in aller
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Gemütsruhe bei der Neuaufſtellung ihrer Etats berück⸗

ſichtigen können .

Indes iſt die Summe von 90 Millionen Matrikular⸗

beiträgen , mit denen man bereits gruſelig macht , nicht der

wirkliche Betrag , die Kommiſſion hat vielmehr die Erträg —

niſſe aus den Zöllen und indirekten Steuern auch anders

eingeſtellt , als es der Etatsentwurf tat . Auf Grund der

Ergebniſſe vom 1. April 1904 bis 1. Mai 1905 konnten

erhöht werden : die Zölle um 10 Millionen ( die Voreinfuhr
von 14 Millionen rechnen wir hier nicht mit ) , die Einnahmen
aus der Reichsbank um 2,8 Millionen , alſo insgeſamt um

12,8 Millionen . Somit bleiben an Matrikularbeiträgen
nur noch 77,2 Millionen ; die Bundesſtaaten haben ſich
bereit erklärt , 44 Millionen zu übernehmen ; den Reſt von

33,2 Millionen müſſen ſie auch noch tragen .
So regelte die Budgetkommiſſion das Etatsgeſetz ; am

28 . März 1905 ſtimmte das Plenum dieſer Balancierung

zu . Der Abg . Gröber betonte hierbei , wie die Matri —

kularbeiträge ein „ ganz weſentliches Fundament unſerer

Reichsverfaſſung “ ſeien ; ſchaffe man dieſe ab , ſo könne

der Bundesrat ſofort die Bude zumachen . Das Syſtem
der Matrikularbeiträge ſei der Ausdruck des föderativen

Prinzips des Reiches ; letzteres hätte den Bundesſtaaten

gefallen , ſo lange ſie Überſchüſſe erhalten hätten ; nun ſie

darauf zahlen müßten , wehrten ſie ſich . Aber wer nichts

zu zahlen habe , habe auch nichts mehr zu ſagen . Die

Matrikularbeiträge ſeien aber auch das Fundament des

Budgetrechts des Reichstages ; wenn dieſe nicht mehr be⸗

ſtehen , dann hat auch der Reichstag nichts mehr zu ſagen ,
oder wenigſtens nicht mehr viel . Die Matrikularbeiträge

ſind gerade jene ſchwankenden Einnahmen , deren Höhe der

Reichstag nach Belieben feſtſetzen kann ; alle anderen Ein⸗

nahmen fließen auf Grund beſtehender Geſetze ( 174 . Sitzung
vom 28 . März 1905 , S . 5677 ) . In der dritten Leſung

verſuchte der preußiſche Finanzminiſter von Rheinbaben ,
während Staatsſekretär von Stengel klug ſchwieg , eine

Verminderung der Matrikularbeiträge zu erzielen ; erſterer

legte „ im ausdrücklichen Auftrag der verbündeten Regie⸗



—1⏑r⏑ε

—2

—

—

—⏑-E-L̃2

rungen Verwahrung ein gegen dieſe Geſtaltung des Etats “ ,

obwohl das Zentrum und mit ihm Freiſinn und Sozial —
demokratie gar nichts andres getan hatten , als Artikel 70

der Verfaſſung durchzuführen , der vorſchreibt , daß die

fehlenden Reichseinnahmen durch Matrikularbeiträge auf —

zubringen ſind . ( 176 . Sitzung vom 30 . März 1905 , S .

5803 . ) Die ganze Rede des Finanzminiſters war die

ſchärfſte Verurteilung einer neuen Flottenvorlage , die neue

Laſten bringt . Sie fand kein Echo im Reichstage , der

vielmehr es bei den Beſchlüſſen der Budgetkommiſſion

beließ .
2. Die Finanzlage des Reiches iſt , wie ſich ſchon aus

der Balancierung des Etats ergibt , eine recht trübe und ſie
wird auch durch die höheren Zolleinnahmen der neuen

Handelsverträge nicht weſentlich verbeſſert , da infolge der

lex Trimborn der Hauptteil der neuen Zölle für die Witwen⸗

und Waiſenverſicherung feſtgelegt wird . Der derzeitige

Staatsſekretär des Reichsſchatzamtes , Frhr . v. Stengel ,

darf für ſich in Anſpruch nehmen , daß er offen und rück⸗

haltslos wiederholt dieſe ſchlechte Finanzlage geſchildert

hat und nichts beſchönigte ; nicht alle Schatzſekretäre haben
es ſo gehalten . Sein Auftreten beweiſt aber auch das

hohe Maß ſeiner Sachkenntnis . In ſeiner Etatsrede vom

3. Dez . 1904 betonte er , daß die finanzielle Perſpektive

für das Reich eine ſehr trübe iſt , daß es „ mit der Be —

wirtſchaftung unſeres Haushaltes in der bisherigen Weiſe

unmöglich ſo weiter gehen kann und daß wir alles daran

ſetzen müſſen , um unſern Etat wieder auf eine ſolide Baſis

zu ſtellen “. In erſter Linie ſei Sparſamkeit geboten und

zwar in allen Zweigen des Haushaltes : aber dies reiche

nicht aus ; eine Verbeſſerung der Reichseinnahmen ſei ge⸗

boten . Aber bei dieſer Sanierungsarbeit werde er unentwegt
daran feſthalten : „ Schonende Rüchſicht auf die wirtſchaft⸗

lich Schwachen ! “ ( 104 . Sitzung vom 3. Dezember 1904 ,
S . 3338 . ) Abg . Dr . Spahn gab ſeiner Genugtuung ob

dieſer Erklärung Ausdruck ; er rechne zu den wirtſchaftlich
Schwachen auch den Mittelſtand , nicht nur den Arbeiter .

Den Hauptvorteil von der Großmachtſtellung des Reiches



hätten die Großunternehmungen und dieſe müßten auch
die Koſten tragen . Daß nicht auf Tabak⸗ und Bierſteuer
zurückgegriffen werde , halte er für ſelbſtverſtändlich ; die
Bierſteuer könne und müſſe ſoweit revidiert werden , damit
ſie nicht durch Abbröckelung immer kleiner werde , aber eine
neue Finanzquelle dürfe ſie nicht werden . ( 105 . Sitzung
vom 5. Dezember 1904 , S . 3345 . ) Näheres über die

Reichsfinanzreform iſt noch nicht bekannt geworden ; im
kommenden Herbſt erſt wird ſie dem Reichstage zugehen .
Eine frühere Einbringung war unmöglich ; denn erſt mußten
die Handelsverträge erledigt ſein . Inzwiſchen hat das

preußiſche Herrenhaus ſich mit großer Mehrheit gegen die

Einführung einer Reichserbſchaftsſteuer ausgeſprochen ,
während die württembergiſche Abgeordnetenkammer einen

Antrag des dortigen Zentrums annahm , der die Regierung
erſucht , im Bundesrat gegen ſolche Steuern zu ſtimmen ,
die den Maſſenverbrauch belaſten .

3. Die Reichsſchulden betragen nach der neueſten

Nachweiſung ( Nr . 511 ) 3060088 135 Mk . ; allerdings hat
ſich dieſe Summe ſeither erhöht ; der neue Etat 1905 ſieht
an Jahres - Zinſen für die Reichsſchulden vor 112840000
Mk . und rechnet ſomit mit einem Schuldenſtand von über
3600 Millionen . Die Schuldenlaſt würde noch höher ſein ,
wenn nicht von 1896 - 1898 durch die leges Lieber 142,9
Millionen Mark getilgt worden wären . Aus den geſamten
Anleihemitteln des Reiches wurden verwendet für das

Reichsheer 1713107967 Mk. , für die Marine 579301 140

Mk. , für die Eiſenbahnverwaltung 192101299 Mk. , für
die Reichspoſt 108981888 Mk . , für das Münzweſen 50

Millionen , für den Nordoſtſee - Kanal 106 Millionen , für
die oſtaſiatiſche Expedition 253569 148 Mk . uſw .

4. Die häufigen Etatsüberſchreitungen ſind ein alter

Beſchwerdepunkt des Reichstages ; der Abg . Horn - Neiße
Ztr . ) hat auch heuer wiederum ſich ein großes Verdienſt

durch ſeinen eingehenden Bericht über die Überſicht der

Reichsausgaben und - einnahmen ( Nr . 759 ) erworben . Die

Etatsüberſchreitungen beliefen ſich im Jahre 1903 auf
46 Millionen Mk . Die Abg . Hug und Dr . Bachem (Str . )

9
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konſtatierten , daß es infolge der genauen Arbeit der

Rechnungs⸗Kommiſſion in den letzten Jahren weſentlich
beſſer geworden iſt als früher ( 182 . Sitzung vom 10 . Mai

1905 ) .
5. Das Cotaliſatorſteuergeſetz , das bereits im Vor⸗

jahre eingebracht wurde ( Nr . 365 ) , iſt heuer verabſchiedet
worden . Es erfuhr in der Budgetkommiſſion durch die An⸗

träge Gröber - Erzberger eine weſentliche Umgeſtaltung .

Der Entwurf enthielt einen Fortſchritt dahin , daß es in

erſter Linie die Wettbureaus verbot , die zu ungeſunder

Spielſucht aufreizten und dem Schwindel dienten und auch

von den Vereinstotaliſatoren die Steuer erhebt , dieſe hatten

ſich ſeither um dieſelbe gedrückt ; dann ſchlug er vor :

„ Vereine , denen die Erlaubnis zum Betrieb eines Wett⸗

unternehmens erteilt iſt , erhalten die Hälfte des Ertrages

der Reichsſtempelabgabe von Wetteinſätzen bei den von

ihnen veranſtalteten Pferderennen zur Verwendung für

Zwecke der Landespferdezucht überwieſen . “

Hiergegen wurde von den genannten Zentrums —

abgeordneten ausgeführt , daß eine Überweiſung eines Teiles
der Stempelabgaben an die Rennvereine , welche doch

lediglich Privatvereine ſeien , ſchon aus ſtaatsrechtlichen
Erwägungen nicht angängig ſei ; wenn die Hälfte der

Stempelſteuer für die Verbeſſerung der Pferdezucht ver —

wendet werden ſolle , ſo könne dies nur , wenn man die

Verwendung und Verteilung dieſer Mittel nicht den Organen

des Reiches übertragen wolle , in der Weiſe geſchehen ,

daß dieſe Mittel den Einzelſtaaten vielleicht nach dem Ver⸗
hältniſſe , nach welchem dieſe Abgaben in ihren Gebieten
aufgebracht würden , zur Verwendung für die Verbeſſerung
der Pferdezucht überwieſen würden ; den Einzelſtaaten ſei

es unbenommen , ſich der Mitwirkung der Rennvereine

bei Verteilung der ihnen überwieſenen Mittel zu bedienen ;

die Rennvereine dürfen nur nicht als offizielle Korporationen
in das Geſetz hineingebracht werden .

Werde aber die Stempelſteuer für Pferderennen er —

mäßigt , ſo könnten auch andere Vereine , welche Lotterien
für gemeinnützige und wohltätige Zwecke veranſtalteten ,
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wie z. B . Kirchengemeinden uſw . , mit demſelben Rechte
die Herabſetzung des Lotterieſtempels verlangen , wodurch
die Reichskaſſe eine recht erhebliche Einbuße in ihren Ein⸗
nahmen erleiden würde . Daß die Vereine dem Reiche
gegenüber eine gewiſſe Garantie bezüglich der Einnahmen
aus der Stempelſteuer übernähmen , könne ebenſowenig
gebilligt werden , da dadurch die Vereine in eine gewiſſe
Steueraſſoziation mit dem Reiche eintreten , was nach den
heutigen ſtaatsrechtlichen Begriffen nicht zuläſſig ſei . Durch
das Verbot der Wettbureaus würde der Umſatz am
Totaliſator unzweifelhaft beträchtlich ſteigen und damit die
Mittel für die Verbeſſerung der Pferdezucht erheblich
höhere werden .

Deshalb wurde folgender Antrag vorgelegt :
Die Hälfte des Ertrags der Reichsſtempelabgabe von Wett⸗

einſätzen bei Pferderennen wird im Reichshaushalt für Zwecke
der Pferdezucht bereitgeſtellt und zur Verwendung für dieſe Zwecke
den Regierungen der Einzelſtaaten nach dem Verhältnis überwieſen ,
nach welchem dieſe Abgaben in ihrem Gebiete aufgebracht ſind .

Dieſer fand einſtimmig Annahme . Das Verbot der
privaten Wettbureaus wurde ebenſo einſtimmig gutgeheißen .
Ferner fand noch folgende Reſolution Erzberger Annahme :

die verbündeten Regierungen zu erſuchen , die Abhaltung von
Rennen am erſten Weihnachtstage , am Karfreitag , am erſten Oſter⸗
tage , am erſten Pfingſttage und in Gegenden mit überwiegend
katholiſcher Bevölkerung am Frohnleichnamsfeſte zu verbieten .

Das Plenum nahm am 18 . und 20 . Mai den Geſetz⸗
entwurf ohne weſentliche Anderung an ; nach kurzer Be⸗

fürwortung durch den Abg . Dr . Becker - Köln wurde noch
beſtimmt , daß das Geſetz für Vereinstotaliſatoren erſt am
1. Januar 1906 in Kraft treten ſoll , damit dieſe ſich den

veränderten Verhältniſſen anpaſſen können .

6. Die Ausgabe von neichsbanknoten zu 50 und
20 Mk . forderte ein Geſetzentwurf im Intereſſe des Ver⸗

kehrs ( Nr . 797 ) mit dem Hinweis , daß kleinere Noten⸗

abſchnitte bereits in allen anderen Ländern beſtehen . Dr .

Bachem (Ztr . ) anerkannte ein Bedürfnis nach ſolchen kleinen

Banknoten ; die Abg . Büſing und Dr . Arendt beſtritten
9⸗
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es ( 186 . Sitzung ) ; der Geſetzentwurf wurde nicht mehr

verabſchiedet .
7. Das vörſengeſetz wurde in der Kommiſſion gründ⸗

lich beraten ; der Zentrumsabgeordnete Burlage be⸗

teiligte ſich ſehr lebhaft an den Arbeiten . Knapp vor

Schluß des Reichstages erſchien der Kommiſſionsbericht

( Nr . 835 ) . Nunmehr iſt durch den Schluß der Seſſion auch

dieſes Geſetz geſcheitert . Die Kommiſſion hat aus der Vor⸗

lage die Beſtimmung geſtrichen , nach welcher der Börſen⸗

terminhandel zuläſſig iſt durch Genehmigung des Bundes⸗

rats für Erzeuger oder Verarbeiter von Waren derſelben

Art wie die , welche den Gegenſtand des Geſchäfts bilden ,

oder für ſolche in das Handelsregiſter eingetragene Kauf⸗

leute oder eingetragene Genoſſenſchaften , zu deren Geſchäfts⸗

betrieb der Ankauf oder Verkauf von Waren der be⸗

zeichneten Art gehört .
Damit iſt verhindert , daß ein Börſenſpieler , der gleich⸗

zeitig ein Rittergut hat , nun z. B . im Getreide den Termin⸗

handel betreiben kann . Ferner fügte die Kommiſſion fol⸗

genden Abſatz ein :

„ Durch ein Börſentermingeſchäft in Waren oder Wertpapieren ,

in denen der Börſenterminhandel unterſagt iſt , wird ein Schuld⸗

verhältnis nicht begründet . “

Die preußiſche Regierung wird das Börſengeſetz nur

wieder vorlegen können , wenn ſie den genauen Nachweis

liefert , daß die Zuſtände ſich gegenüber früher verſchlimmert

haben , aber ein ſolcher Nachweis iſt nicht zu führen . Um

einer wiederholten Niederlage zu entgehen , dürfte ſich

für den Bundesrat empfehlen , mit keinen ſolchen Geſetz —

entwurf in der bevorſtehenden Seſſion an den Reichstag

zu gehen .
8. Das Syndikatsweſen nimmt immer größeren Um⸗

fang an ; die Abg . Dr . Spahn , Gröber und Dr . Schädler

ſtellten den Antrag :

„ dem Reichstage tunlichſt bald eine Denkſchrift über die für die

Produktion , den Preis und den Vertrieb von Waren gebildeten

Kartelle , Syndikate und Intereſſengemeinſchaften vorzulegen , welcher

die Vertragsbeſtimmungen dieſer Geſellſchaften angefügt ſind “.

( Nr . 534 . )
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Am 3. März 1905 begründete Dr . Spahn den An —

trag ; er forderte Mitteilung über ſämtliche Kartelle , ihrer
Statuten und Verträge , die Ausfuhrverhältniſſe und Aus⸗

fuhrpreiſe , die Produktionsmengen uſw . ; der Antrag fand
Annahme . In der neuen Seſſion dürfte die Denlſchrift
ſofort dem Reichstage zugehen .

— ——



II .

Die Taͤtigkeit des Zentrums zugunkten

der Landwirtſchakt .

A. Allgemeines .

t =

1. Die handelsverträge ſtehen hier in erſter Linie .

Wir geben zuerſt eine Überſicht über die Verabſchiedung

derſelben . Am 13 . Januar 1905 brachte die Rechte eine

Interpellation über den Stand der Handesvertragsver —

handlungen mit Sſterreich - Ungarn ein , ſowie über die Ur⸗

ſachen der Nichtkündigung der alten Handelsverträge .

( Nr . 553 . ) Staatsſekretär Graf Poſadowsky erklärte

am 21 . Januar , daß er im Laufe der nächſten Woche die

Anfrage beantworten werde . ( 124 . Sitzung vom 21 .

Januar 1905 , S . 3933 . ) Am 1. Februar 1905 wurden

dem Reichstage die Verträge mit Italien , Belgien , Ruß⸗

land , Rumänien , der Schweiz , Serbien und SEſterreich —

Ungarn unterbreitet . Reichskanzler Graf Bülow hielt

zur Einführung derſelben eine längere Rede , in welcher

er die weſentlichſten Fortſchritte der neuen Verträge dar —

legte . ( 131 . Sitzung vom 1. Februar 1905 , S . 4169 . )

Die erſte Leſung nahmen die 5 Sitzungen vom 9. , 10. ,

11 . , 13 . und 14 . Februar 1905 in Anſpruch ; im Zentrum

beteiligten ſich an der Debatte die Abg . Herold , Speck ,

Dr . Heim und Oſel . Dann wurden die Vorlagen an

eine Kommiſſion verwieſen ; am 20 . Februar fand die

zweite Leſung ſtatt ; in dieſer ſprachen vom Zentrum die
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Abg . Dr . Heim , Oſel , Aigner und Hug . Der öſter —
reich - ungariſche Handelsvertrag wurde mit 192 gegen 53

Stimmen und 3 Enthaltungen angenommen ; der ruſſiſche
mit 196 gegen 61 Stimmen und 4 Enthaltungen . Mit Nein

ſtimmten die Sozialdemokraten , Teile der beiden freiſinnigen
Parteien und die Deutſche Volkspartei ; die niederbayeriſchen
bauernbündleriſchen Abgeordneten Bachmeier und Mittel —

meier fehlten ohne Entſchuldigung . Die Polen enthielten
ſich der Abſtimmung . Die dritte Leſung fand am 22 .

Februar ſtatt , vom Zentrum ſprachen die Abg . Oſel ,
Schüler und Dr . Heim . Der öſterreichiſche Handels —
vertrag wurde mit 226 gegen 79 Stimmen und 4 Ent⸗

haltungen , der ruſſiſche mit 228 gegen 81 Stimmen und

13 Enthaltungen angenommen . Das Abſtimmungsverhältnis
war dasſelbe wie in zweiter Leſung ; nur ſtimmten die

beiden Bauernbündler Bachmeier und Mittelmeier mit

Nein ! Die öſterreichiſch - ungariſchen Verträge ſollten nach
der erſten Verabredung am 15 . Februar 1906 in Kraft
treten ; da aber der Reichstag bis 14 . Februar 1905 nicht
mit denſelben fertig werden konnte , wurde der Termin

auf den 1. März 1906 feſtgeſtellt ( Nr . 679 ) . Die Ver⸗

träge hatten die Form von Zuſatzverträgen zu den bereits

beſtehenden . Wir wollen nur einige der wichtigſten
Poſitionen herausheben :

a) Die Getreidezölle : Für Roggen iſt der Zoll
von 3,50 Mk . auf 5 Mk . erhöht worden , für Weizen
und Spelz von 3,50 Mk . auf 5,50 Mhk . , für Hafer von

2,80 Mk . auf 5 Mk . Dieſe Sätze entſprechen durchaus
dem Zolltarif von 1902 ; anders war es bei Gerſte und

Malz . Der Gerſtenzoll iſt in den neuen Verträgen geteilt
worden : während er ſeither 2 Mk . betragen hat , iſt er

für Malzgerſte auf 4 Mk . erhöht , für andere Gerſte

( Futtergerſte ) auf 1,30 Mk . ermäßigt worden . In den

Kreiſen der Landwirtſchaft iſt gegen die Ermäßigung des

Zolles auf Futtergerſte an und für ſich um ſo weniger

Widerſpruch erhoben werden , als der Maiszoll von 1,60
Mk . auf 3 Mk . erhöht wurde . Aber man hatte be⸗

gründete Bedenken , die namentlich der Abg . Dr . Heim

2
———

—

—

—

—

ö

U
5

—4 6 0

0

4

1
＋1
6065

—
———



—3
——

*

4

1

U

136

äußerte , ob der Unterſchied zwiſchen Malz - und Futter⸗

gerſte ſtets durchgeführt werden könne . Die Verträge

ſelbſt enthalten hierüber folgende Beſtimmung :

„ Als andere Gerſte als „ Malzgerſte “ iſt zu behandeln und

zum ermäßigten Zollſatze einzulaſſen :

1. beim Eingang über beſtimmte , mit beſonderer Ermächtigung
verſehene Zollſtellen Gerſte , welche in reinem , ungemiſchtem ,
grannenloſem Zuſtande das Gewicht von 65 lkg für 1 hl nicht
erreicht und zugleich nicht mehr als 30 Gewichtsprozente Körner

enthält , deren Gewicht 67 kg oder mehr für 1 hl beträgt ;
2. Gerſte , für welche der Nachweis geführt wird , daß ſie zur Be⸗

reitung von Malz ungeeignet iſt , oder daß ſie hierzu nicht ver⸗
wendet wird .

Falls die Richtigkeit der Ergebniſſe der in Abſatz 1 zugelaſſenen
Ermittelung vom Wareneinbringer beſtritten wird , oder falls ſich
infolge der beſonderen Beſchaffenheit der zur Zollabfertigung ge—
ſtellten Sendung andere Zweifelsgründe hinſichtlich der Verwendung
der Gerſte er geben , iſt das Zollamt nur verpflichtet , die Ware zum
ermäßigten Zollſatze zuzulaſſen , wenn es ſie zuvor zur Bereitung
von Malz ungeeignet gemacht hat . Dies kann nach der Wahl des

Zollamts durch Anſchroten , Spitzen , Einſchneiden , Brechen oder ein

ähnliches Verfahren geſchehen . Es beſteht jedoch Einverſtändnis ,
daß die Anwendung eines ſolchen Verfahrens ohne Koſten für den

Warenbringer erfolgt .

Die Abg . Herold , Speck und Dr . Heim betonten ,

daß die Gewichtsgrenze von 65 kg kein ausreichendes
Kriterium zur Unterſcheidung ſei ; im Süden des Reiches
gebe es oft Ernten , wo die beſte Braugerſte nicht mehr

wiege ; ſo könnten alſo in dieſem Jahre und dann noch
durch die Miſchung bis zu 30 %eↄ die Malzgerſte als

Futtergerſte eingeführt werden . In der Kommiſſion haben
die Zentrumsabgeordneten dieſe Bedenken wiederholt , wo —

rauf Staatsſekretär Graf von Poſadowsky erklärte ,

daß die Gewichtsgrenze allein nicht entſcheidend ſei . Ab —

ſatz 2 der obigen Anmerkung gelte für den ganzen Abſatz
1, ſodaß alſo in jedem Zweifelsfalle denaturiert werden

kann . Dieſe Auslegung ſei ſowohl gegenüber den Unter⸗

händlern Rußlands und SGſterreich - Ungarns wiederholt und

deutlich betont worden , ſodaß ſie bei allen Beteiligten
außer Zweifel ſteht ( zu Nr . 623) . Am 20 . Februar 1905

erklärte Graf von Poſadowsky im Plenum „ daß wir



ganz unzweifelhaft alle zum niedrigeren Satze eingehenden
Gerſten denaturieren werden , bei denen der geringſte Zweifel
darüber beſteht , ob ſie nicht zu Malzgerſte verwendet

werden kann “ . ( 143 . Sitzung vom 20 . Februar 1905 , S .

4602 . ) Damit ſind alle Bedenken der Landwirtſchaft zerſtreut
und der höhere Zollſchutz iſt geſichert , weil die Denatuierung
ſtets vollzogen wird . Wir weiſen noch darauf hin , daß
gute Gerſte durch Enthülſung leichter gemacht werden kann ,

und deshalb auch hier Fürſorge angezeigt iſt .
Die Erhöhung des Malzzolles von 3,60 Mk . auf

5,75 Mk . wurde als ungenügend bezeichnet ; das ſeitherige
Verhältnis 2 Mk . : 3,60 Mk . ( 5 9) iſt um dem von

4 Mk. : 5,75 Mk . ( = 16 : 23) gewichen ; hätte die⸗

ſelbe Spannung beibehalten werden wollen , ſo müßte der

Malzzoll auf 7,20 Mk . feſtgeſetzt worden ſein . Aus der

geringeren Spannung iſt nun vielfach die Befürchtung ge —

zogen worden , daß das Ausland künftig ſtatt der Malz⸗
gerſte ſofort Malz einführen werde . Aber dieſe Befürch —
tung erſcheint uns nicht begründet ; denn einmal iſt in der

Spannung zwiſchen Malz und Gerſte auch der Arbeitslohn be⸗

rückſichtigt , der jedoch unter den neuen Verträgen nicht höher
iſt als ſeither . Sodann iſt nicht zu vergeſſen , daß Sſterreich ,
das allein in Betracht kommt , die Aufhebung der Refak⸗

tien zugeſagt hat ; dieſe betragen bei einer Strecke von

81 - 150 km 30 Kronen , bei über 150 km 50 Kronen !

Dieſe Frachtermäßigung hat ſeither zu lebhaften Klagen
ſeitens der deutſchen Malzinduſtrie geführt ; nun ſind
ſie beſeitigt . Graf von Poſadowshy hat ferner im

Reichstage erklärt : „ Sollten dennoch Refaktien eingeführt
werden , die unſerem Verkehr ſchädlich ſind , ſo ſteht uns

ſelbſtverſtändlich unter Umſtänden ebenfalls frei , das zu

tun , was uns nützlich erſcheint . “ ( 143 . Sitzung vom 20 .

Februar 1905 , S . 4603 . ) Endlich iſt nicht zu vergeſſen ,
daß die öſterreichiſchen Malzfabrikanten auf einer Ver⸗

ſammlung in Wien beſchloſſen hatten , über die deutſche
Grenze zu gehen , während die deutſchen nach öſterreich
auszuwandern drohten . ( 141 . Sitzung vom 14 . Februar
1905 , S . 4549 . )



Der Mehlzoll iſt von 7,30 Mk . auf 10,20 Mhk .

erhöht worden ; auch hier wurde die ſeitherige Spannung

zwiſchen Getreide und Gerſte nicht ganz beibehalten . Die

Hauptgefahr aber liegt hier im Inlande ; es iſt bei gleicher

Tarifierung von Getreide und Mehl . Der Zolltarif legt
mit Recht auf Mehl einen höheren Zoll wie auf Getreide ;
da iſt es aber ein Widerſpruch , daß auf der Eiſenbahn

für beide Artikel dieſelben Tarife erhoben werden . Hier

muß eingeſetzt werden , um die Zufuhr fremden Mehles zu

verhindern , weil hierdurch unſere Handelsmüller ruiniert

und die Landwirtſchaft ſchwer geſchädigt wird , ſodaß ſchließ —

lich noch ein paar Rieſenmühlen die Mehlverſorgung ganz

allein in der Hand haben ; dann könne das gefährlichſte
aller Syndikate , das Mehlſyndikat , die Preiſe dinktieren .

Schon bei der nächſten Etatsberatung dürfte ein energiſcher

Vorſtoß in dieſer Richtung unternommen werden .

( Eine Petition auf Einführung einer ſtaffelförmigen
Umſatzſteuer für Großmühlen iſt in der Kommiſſion als

Material überwieſen worden . Die Abg . Erzberger und

Dr . Pichler forderten Überweiſung zur Berückſichtigung

( Nr. 750 ) . Da neue Petitionen in dieſer Sache einliefen ,

iſt die geſamte Petition am 5. April 1905 wieder an die

Kommiſſion zurückverwieſen worden . Der Antrag der ge —

nannten Zentrumsabgeordneten geht von der Vorausſetzung

aus , daß die Großmühlen einmal ſehr leiſtungsfähige
Leute hinter ſich haben und daß eine ſolche Steuer den

Binnenmüllern die Konkurrenz erleichtert und ſie be —

ſtehen läßt . Würden dieſe verſchwinden , ſo hätte unſere

Landwirtſchaft den größten Nachteil ; die Großmühlen

ſind die erſten Käufer des fremden Getreides , wie die

Binnenmüller in erſter Linie einheimiſches Getreide ver —

wenden . )

Zur Zeit beſteht in Sſterreich - Ungarn das Syſtem
der Einfuhrſcheine , wie es bei uns durch das Geſetz
vom 14 . April 1894 geſchaffen worden iſt , nicht ; es iſt
bei den Verhandlungen auch nicht die Abſicht erkenn —

bar geworden , dieſes Syſtem in Sſterreich - Ungarn einzu⸗

führen .



Auf Anfrage eines Zentrumsabgeordneten iſt in der

Kommiſſion von Staatsſekretär Graf von Poſadowsky
erklärt worden :

„ Sſterreich - Ungarn hat bei den Vertragsverhandlungen derart

gegen unſer Einfuhrſcheinſyſtem angekämpft , daß unmöglich an⸗

genommen werden kann , Sſterreich - Ungarn würde nun ſelbſt dazu
übergehen , ein ſolches Einfuhrſcheinſyſtem bei ſich einzuführen . Sollte
es aber wider Erwarten ein Einfuhrſcheinſyſtem einführen , welches
die Gewährung von Ausfuhrprämien in ſich ſchlöſſe , ſo würden wir

unſererſeits mit der Einführung von dementſprechenden Ausfuhr⸗
prämien vorgehen können , falls der Reichstag dem zuſtimmen würde .
Die Regelung iſt nunmehr dahin erfolgt , daß wir bei unſeren
Einfuhrſcheinen den niedrigſten für die einzelnen Arten oder Ver —

wendungszwecke von Gerſte jeweils beſtehenden Zollſatze zugrunde —
legen . Sſterreich - Ungarn wird die Bahnrefaktien für die Malzausfuhr
beſeitigen . Beides geſchieht in der Abſicht , den Verkehr mit Gerſte
und Malz wieder auf ſeine natürliche Grundlage zu ſtellen . Sollte

Sſterreich - Ungarn an dieſem Zuſtande etwas ändern , ſo würden auch
wir zu entſprechenden Anderungen ſchreiten müſſen . ( Zu Nr . 623 ) .

Am 20 . Februar 1905 wiederholte der Staatsſekretär
die Erklärung im Plenum . ( 143 . Sitzung vom 20 . Febr .
1905 , S . 4603 . )

b) Der Hopfenzoll iſt von 14 auf 20 Mk . erhöht
worden ; die Abg . Speck , Dr . Heim und Aigner be⸗

tonten , daß dieſe Erhöhung zu niedrig ſei und beklagten

namentlich , daß der ruſſiſche Hopfenzoll nicht weiter herab —

geſetzt worden ſei ( von 330 Mk . auf 70 Mk. ) . An einer

weitergehenden Erhöhung des Hopfenzolles wäre der Ver —

trag mit Sſterreich geſcheitert .
c) Die Weinzölle ſind nur teilweiſe erhöht worden :

Der Zoll auf Weinmaiſche iſt von 4 auf 10 Mh. , der

Verſchnittweinzoll von 10 auf 15 Mk . ; dagegen iſt der

Zoll auf Tafeltrauben auf 4 Mk . belaſſen worden , ob —

wohl die Einfuhr derſelben von Jahr zu Jahr ſteigt .
Neben anderen Rednern war es inſonderheit der Abg .

Schüler , der den ungenügenden Schutz hervorhob und

als Erſatz eine reichsgeſetzliche Kellerkontrolle und den

Deklarationszwang forderte . ( 145 . Sitzung vom 22 . Februar

1905 , S . 4705 . ) Schon in der Kommiſſion hatte er dieſelbe

Forderung erhoben , aber war bei der Reichsleitung auf
das Bedenken geſtoßen , daß durch die Deklarationspflicht



beſonders die kleinen Weine leiden und daß die Durch —

führung der Kontrolle erhebliche Schwierigkeiten bereiten

werde .

d) Die Viehzölle ſind durchweg erhöht worden ; für
die Pferde ſind ſtatt der ſeitherigen Zölle von 10 und 20

Mk . pro Stück nun Wertzölle eingeführt von 50 Mk . bis

zu 1000 Mk . Wert und 75 Mk . bis zu 1500 Mk . Wert ,
120 Mk . bis zu 2500 Mk . Wert , der Zoll auf Rindvieh

iſt auf 8 Mk . für das Doppelzentner Lebendgewicht feſt⸗

geſetzt , was eine Erhöhung von 120 - 150 / bei Schlacht —

ochſen , von 340 / bei Schlachtkühen bedeutet . Beim

Grenzbezirksvieh iſt der Zoll auf 9 Mk . pro Stück feſt⸗

geſetzt . Der Schweinezoll wurde von 5 Mk . pro Stück

auf 9 Mk . pro Doppelzentner Lebendgewicht erhöht , ſomit

auf 13,50 - 14 Mk . pro Stück . Wenn dieſe Viehzölle

auch nicht alle Wünſche erfüllen , ſo ſtellen ſie doch einen

ſehr erheblichen Fortſchritt dar . -

Der Abg . Schmidt⸗Immenſtadt , der die Wünſche
der Allgäuer Bevölkerung vortragen wollte und mehr

Berückſichtigung derſelben bei Heeres - und Marineliefe —

rungen wünſchte , verzichtete unter lebhaftem Beifall auf
das Wort , um den Abſchluß der Verhandlungen zu er —

möglichen .
e) Gegen die neue Viehſeuchenkonvention mit

Oſterreich - Ungarn beſtanden die lebhafteſten Bedenken ,
die in der Kommiſſion durch folgende Erklärungen beſeitigt
wurden :

1. Das Viehſeuchenübereinkommen mit Sſterreich - Ungarn bildet

zwar keinen integrierenden Beſtandteil des Handels - und Zoll —

vertrages und ſteht daher außerhalb des Rahmens der Meiſt⸗
begünſtigungsklauſel , hängt aber mit dem Vertrage ſo innig zuſammen ,
daß es mit ihm ſteht und fällt . Eine Annahme des Vertrages ohne
gleichzeitige Annahme des Übereinkommens iſt daher ausgeſchloſſen .

2. Darüber kann kein Zweifel beſtehen , daß von den in dem
Übereinkommen enthaltenen Befugniſſen ſoweit Gebrauch gemacht
werden wird , als es der Schutz des wertvollen deutſchen Viehbeſtandes
erfordert . Was die Einfuhr von Schlachtvieh in deutſche Schlacht⸗
häuſer zur alsbaldigen Abſchlachtung anlangt , ſo wird darauf zu
halten ſein , daß in dieſen Schlachthäuſern Einrichtungen beſtehen ,
welche jede Verſchleppung einer Seuche nach Möglichkeit ausſchließen .



Dazu gehört in erſter Linie die Trennung des Handels von fremdem
und einheimiſchem Vieh . Wird ſchon hierdurch die Gefährdung der

heimiſchen Viehzucht durch öſterreichiſch - ungariſches Schlachtvieh im

weſentlichen beſeitigt , ſo bietet außerdem das Übereinkommen hin⸗

reichende Gelegenheit , diejenigen Gebiete Sſterreich - Ungarns für die

Einfuhr von Schlachtvieh zu ſperren , aus denen eine Seuchen⸗

einſchleppung erfolgt iſt oder deren Seuchenſtand eine ſolche Ein⸗

ſchleppung befürchten läßt . Das gilt namentlich von dem Schweine —

kontingent , für deſſen Einfuhr neben den allgemeinen Beſtimmungen
über die Zulaſſung von Schlachtvieh in Ziffer 10 des Schlußprotohkolls

noch beſondere Vorſchriften enthalten ſind . Wirtſchaftlich fällt ein

Kontingent von 80 000 Schweinen gegenüber einer Schlachtung von

jährlich 16 - 17 Millionen Schweinen wohl nicht ins Gewicht .
3. Die im Schlußprotokoll vorgeſehene Kommiſſion für den

Fall von Meinungsverſchiedenheiten bei Handhabung des Viehſeuchen⸗
übereinkommens hat keineswegs , wie wiederholt angenommen worden

iſt , irgendwelche ſchiedsrichterliche Befugniſſe . Ihre Tätigkeit iſt

lediglich eine gutachtliche , die der Entſcheidung der zuſtändigen Stelle

nicht präjudizieren kann , wenngleich dieſen Gutachten ſelbverſtändlich
in jedem einzelnen Falle ernſte Prüfung und Würdigung zuteil

werden muß .

Ein Kommiſſion des Bundesrates fügte noch folgende

Erklärung hinzu :
Es kann nicht zweifelhaft ſein , daß jede auch noch ſo geringe

Einſchränkung der veterinär - polizeilichen Autonomie eines Staates

unerwünſcht iſt . Kein Staat , dem der Schutz ſeiner Viehzucht am

Herzen liegt , wird ſich ohne zwingende Gründe dazu entſchließen .
Daher wäre es zweifelsohne zu begrüßen geweſen , wenn man auch

Oſterreich⸗ - Ungarn gegenüber ohne ein Viehſeucheübereinkommen aus⸗

gekommen wäre . Leider war das unmöglich . Das Übereinkommen
bildete für Sſterreich - Ungarn die conditio sine qua non .

Es kann ſich daher nur fragen , ob beim Abſchluſſe des Über⸗

einkommens diejenigen Rückſichten verſäumt ſind , die zum Schutze

unſeres Viehbeſtandes notwendig ſind . Dieſe Frage möchte ich ver⸗

einen und glauben , daß das neue Übereinkommen ſich als weſentlich

wirkſamer erweiſen wird , wie das alte .

Folgende drei Hauptmomente waren bei ſeinem Abſchluſſe
leitend :

I. Die Erreichung der Präventivſperre .

II. Die Aufrechterhaltung unſerer veterinärpolizeilichen

Autonomie , ſoweit der freie Viehverkehr in Frage kommt

und ſoweit veterinärpolizeiliche Rückſichten es verlangen .

Ul. Ablehnung von Zugeſtändniſſen , die nicht in der ſeit⸗

herigen Erfahrung ihre Rechtfertigung finden .
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Zu J. Das erſte Moment , die Erreichung der präventiven
Sperrbefugnis zur Ergänzung der unzureichenden Repreſſipſperre , iſt
in vollem Umfange zugeſtanden worden . Es iſt nunmehr möglich ,
dem Seuchengange in Sſterreich - Ungarn zu folgen und überall da ,
wo es der Schutz der deutſchen Viehzucht erheiſcht , einzuſchreiten .
Nun wird allerdings eingewendet , daß die Präventivſperre inſofern
wenig nützen würde , als ſie von der öſterreichiſch - ungariſchen Seuchen —
ſtatiſtik abhängig ſei . Das letztere mag im weſentlichen zugegeben
werden , ohne daß deshalb die Schlußfolgerung richtig wäre . Sſter —
reich - Ungarn hat ſich verpflichtet , ſeine Seuchenſtatiſtin anolog der

deutſchen auszubilden und uns von acht zu acht Tagen Seuchen —
nachweiſe zu überſenden , die allen von deutſcher Seite geäußerten
Wünſchen entſprechen ; es hat ferner bezüglich der Zuverläſſigkeit
ſeiner Seuchenſtatiſtik durchaus befriedigende Erklärungen abgegeben .
Daran zu zweifeln , daß Sſterreich - Ungarn dieſe Verpflichtungen ein⸗
halten werde , fehlt es an einer Veranlaſſung . Außerdem gibt
Artikel 6 des Übereinkommens das Recht zu umfaſſenden Kontrollen
ohne vorgängige Anmeldung der deutſchen Kommiſſare , durch welche
auch die Zuverläſſigkeit der Seuchenſtatiſtik einer Prüfung unter⸗
zogen werden kann .

Zu II. Die Wahrung unſerer veterinärpolizeilichen Autonomie
für den freien Viehverkehr iſt im weſentlichen gelungen . 1. Be —
züglich der Rinderpeſt iſt keinerlei örtliche oder zeitliche Beſchränkung
in der Handhabung des Grenzſchutzes zugeſtanden worden .

2. Bei der Lungenſeuche iſt der gegenwärtige Zuſtand aufrecht
erhalten , wonoch die bisherigen Sperrgebiete fortan nur im Falle
der Präventivſperre gelten , während das Recht zu Repreſſivſperren
örtlich unbegrenzt iſt .

3. Bei anderen leicht übertragbaren Krankheiten , z. B. der
Maul⸗ und Klauenſeuche , den Schweinehranheiten , der Pockenſeuche
der Schafe , iſt die Sperrbefugnis örtlich völlig unbeſchränkt . Be⸗
rückſichtigt man , daß dieſe Sperrbefugnis nicht nur , wie bisher ,
repreſſiv , ſondern auch präventiv gehandhabt werden darf , ſo wird
man anerkennen müſſen , daß hier eine weſentliche Verbeſſerung
erzielt worden iſt .

4. Gegenüber gewiſſen , ausdrücklich benannten , ſchwer über⸗
tragbaren oder nicht häufig vorkommenden Seuchen ſind allerdings
Sperrgebiete vereinbart worden . Die praktiſche Bedeutung dieſes
Zugeſtändniſſes iſt indeſſen nicht erheblich . Denn die genannten
Seuchen haben bisher noch niemals zu Sperren Veranlaſſung ge —
geben . Es iſt kaum anzunehmen , daß ſich dies in Zuͤkunft ändern

wird , wohl ſchon deshalb nicht , weil bei der Verhängung von
Sperren die leicht übertragbaren Seuchen im Vordergrunde ſtehen .
Sollten den noch Sperren in Erwägung genommen werden müſſen , ſo
dürften bei der geringeren Seuchengefahr die vereinbarten Bezirke
genügen .



Zu III. Solchen nicht unerheblichen Zugeſtändniſſen gegenüber
war ein Entgegenkommen Deutſchlands unvermeidlich . Es kann

ſich daher nur darum handeln , ob hierin weiter gegangen iſt , als

auf Grund der ſeitherigen Erfahrungen zuläſſig erſcheint . In dieſer
Beziehung ſind die Befürchtungen , die an die deutſchen Zugeſtändniſſe
geknüpft werden , nicht begründet . Im übrigen darf nicht überſehen
werden , daß mehr als das Vereinbarte eben nicht zu erzielen war .
Zu den einzelnen Zugeſtändniſſen mag folgendes bemerkt werden :

1. Auf die Vereinbarung von Sperrgebieten bei den ſchwer
übertragbaren Krankheiten iſt bereits vorher eingegangen .

2. Daß bei der Tuberkuloſe auf Einfuhrverbote verzichtet
worden iſt , erſcheint nicht bedenklich . Bei dem heutigen Stande der
Tuberkuloſe unter dem Rindvieh wird man einem Staate kaum zu⸗
muten können , die drohende Gefahr eines Repreſſiv - oder Präventiv —
Einfuhrverbots auf ſich zu nehmen . Das Recht zu anderen Einfuhr⸗
beſchränkungen aller Art wird durch den Verzicht nicht betroffen .

3. Die örtliche Beſchränkung der Sperrbefugnis wiegt am
ſchwerſten gegenüber der Einfuhr von Schlachtvieh . Jedoch war
hier nicht mehr zu erreichen . Sſterreich - Ungarn ſtand auf dem Stand⸗

punkt , daß bei Erfüllung der im Artikel 2 des übereinkommens

vorgeſehenen Beſtimmungen ( Beibringung von Geſundtheitsbeſcheini —
gungen ) die Einfuhr von Schlachtvieh aller Art weder örtlich noch
zeitlich beſchränkt werden dürfe . Nur nach ſchwierigen Verhandlungen
und erſt im allerletzten Stadium war es möglich , ſich auf die in

Ziffer 9 des Schlußprotokolls niedergelegten Vorſchriften zu einigen .
Hierbei darf nicht vergeſſen werden , daß es ſich lediglich um die

Einfuhr von Schlachtvieh handelt , das zur alsbaldigen Abſchlachtung
in öffentlichen , veterinärpolizeilich überwachten und mit den gehörigen
Einrichtungen verſehenen Schlachthäuſern beſtimmt iſt . Wenn hier
für den Fall der Einſchleppung einer Seuche auch die Gefahr einer

Verſchleppung nicht ausgeſchloſſen iſt , ſo wird dies immer eine Aus⸗
nahme bleiben . In der Regel werden ſich Vorſichtsmaßregeln treffen
laſſen , die geeignet ſind , die Verſchleppungsgefahr zu beſeitigen .
Sodann aber iſt die uns verbliebene Sperrbefugnis , wenn man die

Möglichkeit von Präventivſperren hinzunimmt , doch nicht gar zu
gering zu veranſchlagen . Es iſt uns durchaus unbenommen , alle die⸗

jenigen Gebiete Sſterreich - Ungarns , aus denen eine Verſeuchung
herrührt oder zu befürchten iſt , je nach dem Maße der Seuchengefahr
unter ein Einfuhrverbot zu ſtellen .

4. Die Zulaſſung eines Kontingents von 80 000 Schweinen zur
alsbaldigen Abſchlachtung in beſtimmten , veterinärpolizeilich ſorgſam
überwachten , an der Grenze gelegenen Schlachthäuſern iſt weniger be—

denklich als es auf den erſten Blick ſcheinen mag . Für ſeine Ein⸗
fuhr gelten in erſter Reihe die allgemein für die Einfuhr von Schlacht —
vieh überhaupt in Ziffer 9 des Schlußprotokolls gegebenen Vor —

ſchriften . Dazu kommen verſchiedene , die Einfuhr noch erſchwerende
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Beſtimmungen in Ziffer 10 daſelbſt . Zieht man außerdem in Be⸗

tracht , daß dieſe Schweine vor ihrer Abſchlachtung deutſchen Boden

kaum berühren , ſo wird man bei ſorgſamer überwachung der Schlach —

tung eine erhebliche veterinärpolizeiliche Gefahr kaum für gegeben
erachten können .

5. Die in Ziffer 8 und 9 des Schlußprotokolls vorgeſehenen
zeitlichen Beſchränkungen unſerer Sperrbefugnis haben nach Lage
der Verhandlungen nicht umgangen werden können . Die Beſorgnis ,
daß man damit ſich zu ſehr von amtlichen Verfügungen der öſter —

reichiſchen oder ungariſchen Behörden abhängig gemacht habe , teile

ich nicht . Sſterreich - Ungarn hat gemäß Abſ . 2 der Ziffer 8 aus —

drücklich anerkannt , daß die Vorſchriften über die Friſten , nach deren

Ablauf die amtliche Erklärung des Erlöſchens einer Seuche erfolgen
darf , in Sſterreich und in Ungarn dieſelben ſein müſſen , wie im

Deutſchen Reiche . Außerdem verbleibt es nach Abſ . 3 daſelbſt trotz
Ablaufes der Friſten bei den verfügten Maßregeln , ſoweit und ſo
lange andere Krankheiten , für welche die von den Verfügungen be —

troffenen Tiergattungen empfänglich ſind , gleiche Maßregeln erforder —
lich machen würden .

6. Wenn ſchließlich noch bemängelt wird , daß im Abſ . 2 des
Artikels 2 des Übereinkommens zu große Freiheiten hinſichtlich der

Ausſtellung der Geſundheitsbeſcheinigungen eingeräumt werden und

daß die in Ziffer 6 des Schlußprotokolls gegebene Definition des

Begriffs „vereinzelt “ unſere Autonomie in unzuläſſiger Weiſe be—

ſchränke , ſo kann dieſen Erwägungen nicht beigetreten werden . Der

Abſatz 2 des Artikels 2 iſt lediglich die Feſtlegung einer während
der letzten 12 Jahre ohne Nachteile geübten Praxis . Man hat ſich
in den daſelbſt erwähnten Fällen regelmäßig mit bedingten Geſund —

heitsbeſcheinigungen begnügt . Es erſcheint daher unbedenllich , jetzt
ihre Ausſtellung in der in der Beſtimmung näher eingeſchränkten
Weiſe zu ermöglichen . Die Definition des Begriffes „vereinzelt “ ,
die übrigens beim Milzbrand auch dem deutſchen Rechte nicht fremd
iſt , bezieht ſich nur auf dieſen Abſatz 2. Mit den ſonſtigen , im
Übereinkommen vorkommenden ähnlichen Begriffen , wie „in be⸗

drohlicher Weiſe “ , „ unabwendbar “ , hat die Definition nichts zu tun .
Wann eine Seuche in bedrohlicher Weiſe herrſcht , wann beſondere
Umſtände vorliegen oder wann Verbote unabwendbar erſcheinen ,
darüber entſcheiden die deutſchen Behörden nach ihrem Ermeſſen .

Durch dieſe Darſtellungen iſt gezeigt , welche erhebliche

Fortſchritte das neue Viehſeuchenübereinkommen mit ſich

bringt .

) Die Induſtriezölle . Die Abg . Kämpf , Dr .

Beumer und die ſozialdemokratiſchen Abgeordneten ſtellten
die Wirkung der Verträge ſo dar , als ob die Induſtrie
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auf Koſten der Landwirtſchaft geopfert worden ſei ; ſchon
unſere Darlegung zeigt , daß nicht alle Wünſche der Land⸗

wirtſchaft befriedigt ſind . Nachdem aber im Jahre 1892
die Landwirtſchaft die Opfer bringen mußte , iſt es nur

gerecht , wenn dieſe jetzt mehr Gerechtigkeit erfährt . Sodann

iſt für die Induſtrie das eine nicht zu vergeſſen , daß ſie
die größten Vorteile aus der Langfriſtigkeit der Verträge
zieht ; ſie kann jetzt mit dem Zoll als einem gegebenen
Faktor auf 11 Jahre hinaus rechnen , iſt vor Schwankungen
bewahrt und kann langjährige Lieferungen abſchließen .
Für die Induſtrie iſt die handelspolitiſche Unſicherheit das

allerſchlimmſte und dieſe iſt jetzt auf 11 Jahre beſeitigt .
Die Regierungsvertreter Wermuth und Dr . von Schöne —
beck wieſen übrigens eingehend nach , wie es durch die

Handelsverträge gelungen iſt , Zölle des Auslandes zu⸗
gunſten unſerer Exportinduſtrie ſehr weſentlich herabzu —
mindern . ( 138 . Sitzung vom 10 . Februar 1905 , S . 4441
und 140 . Sitzung vom 13 . Februar 1905 , S . 4503 . ) Die

Werkzeugmaſchinen haben in öſterreich - Ungarn denſelben
Zoll zu zahlen wie ſeither , teilweiſe iſt er von 18 auf
16 Kronen ermäßigt worden , für die Kalander von 12

auf 5 Kronen uſw . ; für andere trat auch eine Erhöhung
ein , aber dieſe iſt erſt ſehr gering ; in der Kleineiſeninduſtrie
von 48 auf 50 Kronen , wobei für einzelne Artikel wieder

Ermäßigungen eintraten (3. B. Schlöſſer von 48 auf 30
und 35 Kronen ) . Nach Italien exportieren wir für 5 /
Millionen Lire Maſchinen , für welche die neuen Verträge
Zollermäßigungen bringen und feſte Zollſätze ſtatt der bis⸗

herigen Meiſtbegünſtigung . Man ſieht alſo auch hieraus ,
daß die Behauptung , als habe die Induſtrie nur Nachteile ,
eine falſche iſt . Schließlich iſt nicht zu vergeſſen , daß an
den künftigem Inlandsmarkt die Induſtrie ſehr lebhaft be⸗

teiligt iſt ; ein aufnahmefähiger Inlandsmarkt iſt aber ohne
eine kaufkräftige Landwirtſchaft nicht zu denken . Die

Befriedigung aller Wünſche konnten die Handelsverträge
nicht bringen ; es ſind immer 2 Staaten , die einen Ver⸗

trag abſchließen und jeder ſucht tunlichſt viel für ſich heraus⸗
zuſchlagen . Aber im allgemeinen ſind die Verträge gut

10
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ausgefallen . Nicht zu vergeſſen iſt , daß ſie nur jene

Staaten umfaſſen , die / unſeres Handelsverkehrs auf⸗

nehmen ; das handelspolitiſche Verhältnis mit den anderen

Staaten iſt noch zu regeln (3. B . mit den Vereinigten

Staaten , Argentinien , England und ſeinen Kolonien ) . Aber

gerade die Regelung mit dieſen Staaten , die nahezu
/ unſeres Handels aufnehmen , könnte nicht erfolgen ,

wenn nicht durch die jetzt gewonnenen Handelsverträge

ein ganz neuer Boden gelegt worden wäre .

g) Eine Novelle zum Vereinszollgeſetz forderte

aus Anlaß der Beratung der Handelsverträge folgende

Reſolution der Freiſinnigen Volkspartei und zwar mit
nachſtehenden Punkten :

1. Haftung der Zollverwaltung für Verſchulden ihrer Beamten .

2. Entſcheidung der Beſchwerden über Anwendung des Zolltarifs

durch eine richterliche Reichs⸗Zentralſtelle nach Anhörung von

Sachverſtändigen .
Bindende Kraft amtlicher Auskünfte über Zolltarifſätze .

4. Abgrenzung der Haftung zwiſchen der Eiſenbahn⸗ und der Zoll⸗

verwaltung für Verluſt oder Beſchädigung der Waren , die ſich

in den von der Eiſenbahnverwaltung geſtellten , für die zoll⸗

amtliche Abfertigung und die einſtweilige Niederlegung beſtimmten

Räumen beſinden .
Einheitliche Regelung des Veredelungsverkehrs .

6. Abänderung der Strafbeſtimmungen nach Maßgabe der allge⸗

meinen Rechtsanſchauungen , namentlich Beſeitigung der Konſis⸗

kation als Defraudationsſtrafe . ( Nr . 624 . )

Da Staatsſekretär Frhr . von Stengel erklärte , daß

die Vorbereitungen für die Reviſion des Vereins⸗Zoll⸗

geſetzes im vollen Gange ſeien , wurde dieſe Reſolution als

Material überwieſen . Während der Abg . O ſel eine richter⸗

liche Inſtanz nicht für geboten erachtete , betonte Dr . Spahn ,

daß die Fraktion an ihrem ſeitherigen Standpunkt auf

Schaffung einer ſolchen feſthalte . ( 146 . Sitzung vom 23 .

Februar 1905 . )

2. Die Aufhebung der Follkredite vom 1. Juni

1905 ab forderte eine Reſolution des Grafen Kanitz ( Nr .

633 ) . Das neue Bolltarifgeſetz enthält nämlich die Be⸗

ſtimmung , daß die Zölle für „ Getreide , Hülſenfrüchte , Raps

und Rübſen , ſowie für die daraus hergeſtellten Müllerei
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und Mälzereierzeugniſſe “ nicht mehr geſtundet werden

dürfen ; wenn alſo der Zolltarif am 1. April 1906 in Kraft
tritt , hören dieſe Zollkredite auf ; Graf Kanitz beantragte
nun , daß dieſer eine Teil des Zolltarifgeſetzes ſchon vom
1. Juni 1905 in Wirkſamkeit geſetzt werden möge , damit

die Getreideſpekulanten nicht zum niedrigen Zollſatz Ge —
treide einführen und ſpäter unter der Wirkung der höheren
Zollſätze verkaufen können ; der Antragſteller erklärte ſich
auch bereit , einen anderen Vorſchlag zur Verhinderung
dieſer Spekulation zu akzeptieren . Dr . Spahn machte
darauf aufmerkſam , daß im ruſſiſchen Handelsvertrag eine

Beſtimmung über die Zollkredite enthalten ſei , die eine

Schwierigkeit für Durchführung dieſes Antrages enthalte ;
er beantragte deshalb Kommiſſionsberatung . Die Antrag⸗
ſteller ſtimmten aus dieſem Grunde ſofort zu ; die Sozial⸗
demokraten forderten aber namentliche Abſtimmung dar⸗

über , ob Kommiſſionsberatung ſtattfinden ſoll oder nicht ;
für Kommiſſionsberatung ſtimmten 95 Abgeordnete , dagegen
46 , das Haus war alſo beſchlußunfähig . Da von konſer⸗
vativer Seite ſpäter dem Zentrum Vorwürfe gemacht wurden ,
konſtatieren wir , daß von den 52 konſervativen Abgeord⸗
neten nur 15 bei dieſer namentlichen Abſtimmung anweſend
waren .

Am 28 . März 1905 brachte Graf von Kanitz ſeine
Reſolution auf Aufhebung dieſer Zollkredite vom 1. Juli
1905 ab wieder ein ( Nr . 742) . Der Antragſteller wünſchte
die Weiterberatung in einer Kommiſſion ; als darüber in

namentlicher Abſtimmung entſchieden werden ſollte , war
das Haus wiederum beſchlußunfähig ; 109 ſtimmten mit

Ja , 42 mit Nein ! ( 176 . Sitzung vom 30 . März 1905 , S .

5807 . ) So ſteht derzeit die Sache .

3. Die Abg . von Brockhauſen ( K. ) , Herold ,
Gröber , Witt brachten folgende Reſolution ein :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , eine weitere Ausge⸗
ſtaltung der direkten Lieferung landwirtſchaftlicher Erzeugniſſe an
die Heeresverwaltung ſeitens der Produzenten herbeizuführen
und zu dieſem Zweck mit den landwirtſchaftlichen Vereinigungen
und Genoſſenſchaftsorganiſationen in Beratung zu treten “ . ( Nr . 730 . )

10*
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Der Abg . Herold befürwortete dieſe Reſo lution be —

ſonders in der Richtung , daß die Proviantämter auch mit

den kleinen Landwirten in Verbindung treten und dieſen

die Produkte abnehmen . ( 172 . Sitzung vom 24 . März

1905 , S . 5573 . )
Von Intereſſe iſt die Mitteilung des Vertreters der

Militärverwaltung , daß beim direkten Einkauf die Ver⸗

waltung „billig und gut einkaufe “ ; ſo wurden im Jahre

1903 bezahlt für Weizen aus erſter Hand 163,90 Ml . ,

aus zweiter Hand 167,21 Mk . ; für Roggen aus erſter

Hand 133,39 Mhk. , aus zweiter Hand 138,56 Mk . ; für

Hafer aus erſter Hand 128,95 Mk. , aus zweiter Hand

135,43 Mk . ; dann fügte er noch hinzu : „ Wir haben

ferner die Erfahrung gemacht , daß wir beim Einkauf vom

Produzenten beſſer kaufen als vom Händler , wenigſtens

ſicherer gut . Wir ſind von vornherein nicht ſo ſehr der

Gefahr ausgeſetzt , Miſchwaren vorgeſetzt zu bekommen ;

wir bekommen reine Ware . “ ( 170. Sitzung vom 22 . März

1905 , S . 5481 . ) Die Reſolution fand Annahme .

4. Die Abg . Erzberger , Gröber , Dr . Spahn ,

Dr . Schaedler beantragten :
„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , in der Überſicht über die

Ergebniſſe des heeresergänzungsgeſchäftes und der Nachweiſung

über die Herkunft und Beſchäftigung der Militärpflichtigen eine

Scheidung nach Herkunft und Beſchäftigung auch dahin vorzu⸗

nehmen , ob die Ausgehobenen eine zweijährige oder dreijährige

Dienſtzeit zu leiſten haben “ . ( Nr . 536 . )

Der Abg . Fehrenbach begründete eingehend die

Reſolution ; nachdem jetzt in der Verfaſſung ein Unterſchied

in der Ableiſtung der Militärdienſtzeit niedergelegt ſei ,

müſſe er auch in der jährlichen Überſicht zutage treten ;

es ſei nach den verſchiedenen Richtungen hin notwendig ,

zu wiſſen , wie ſich die Militärlaſten verteilen ; richtig ſei ,

daß die landwirtſchaftliche Bevölkerung mehr für das

Vaterland leiſte , als die Induſtriegegenden ; allerdings ſei

die Grenze in der Statiſtik von 2000 Einwohnern für

landwirtſchafttreibende und induſtrielle Bevölkerung nicht
richtig ; vielleicht ſei es für letztere zutreffender , ſich auf

die Großſtädte zu beſchränken . ( 170 . Sitzung vom 22 .
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März 1905 , S . 5493 . ) Die Reſolution wurde ange⸗8

nommen .

5. Die Frage der Einquartierungslaſten wurde durch
folgende Reſolution der Konſervativen wieder angeſchnitten :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , baldmöglichſt eine
Reviſion des Geſetzes über die Naturalleiſtung für die bewaffnete
Macht im Frieden vom 24. Mai 1898 in dem Sinne herbeizu⸗
führen , daß die Entſchädigungsſätze ſoweit erhöht werden , daß
ſie dem tatſächlichen Werte der Leiſtungen entſprechen “ . ( Nr . 730. )

Nachdem der Abg . Gröber darauf hingewieſen hatte ,
daß der Reichstag in dieſer Seſſion bereits einen ähnlich
lautenden Antrag des Zentrums angenommen habe , zogen
die Konſervativen ihren Antrag zurück . Der Abg . Fehren —
bach hatte gleichfalls betont , daß das Zentrum ſchon im

Vorjahre eine ſolche Reſolution eingebracht habe ; er wolle

heuer dem Wunſche Ausdruck geben , „ daß man nun in dieſer
Sache bald einmal aus dem Stadium der Erhebungen und

Erwägungen hinübergehe in das Stadium geſetzgeberiſcher
Aktion . ( 170 . Sitzung vom 22 . März 1905 , S . 5493 . )

6. Die Petition des Deutſchen Landwirtſchaftsrats in

Berlin um Einſtellung von 50000 Mk . in den Etat für
das Reichsamt des Innern auf das Rechnungsjahr 1905

zum Zwecke der techniſchen Förderung von Land⸗ und

Forſtwirtſchaft durch wiſſenſchaftliche und praktiſche Ver⸗

ſuche auf dem Gebiete der Düngung , des Anbaues und

der Fütterung mit Hilfe der landwirtſchaftlichen Verſuchs⸗
ſtationen wurde den verbündeten Regierungen zur Berück⸗

ſichtigung für das Rechnungsjahr 1906 überwieſen . In

der Budgetkommiſſion hatte der Abg . Erzberger dieſe
Petition befürwortet , aber gleichzeitig betont , daß den

einzelſtaatlichen Inſtituten , die ſich auf dieſem Gebiete be⸗

reits bewährt haben (3. B . Hohenheim in Württemberg ) ,
kein Eintrag geſchehen möge .

7. Zur Linderung der Leutenot in der Erntezeit ſtellte
der Abg . Gröber bei Beratung des Geſetzentwurfes über
die zweijährige Dienſtzeit den Antrag :

„ Die Zeit für die übungen der Perſonen des Beurlaubten⸗

ſtandes iſt unter möglichſter Berückſichtigung der Intereſſen der
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bürgerlichen Berufskreiſe , namentlich der Ernteverhältniſſe , feſtzu⸗

ſetzen “. ( Nr . 1701 . )

Nachdem der Kriegsminiſter ſich ſofort für denſelben
erklärt hatte , fand der Antrag einſtimmige Annahme ; nun

liegt es an den untergeordneten Behörden , dieſes Geſetz

richtig anzuwenden .

tnlnetæn ;

B. Hiehzucht .

.

1. Die haftpflicht des Tierhalters iſt in §S 833 des

B. G. B . dahin geregelt :
„ Wird durch ein Tier ein Menſch getötet oder der Körper

oder die Geſundheit eines Menſchen verletzt oder eine Sache be —

ſchädigt , ſo iſt derjenige , welcher das Tier hält , verpflichtet , dem

Verletzten den daraus entſtehenden Schaden zu erſfetzen . “

Der Abg . von Treuenfels ( K. ) brachte ſchon im

erſten Seſſionsabſchnitt einen Geſetzentwurf ( Nr . 32 ) ein ,

dieſem Artikel folgenden 2. Abſatz zuzufügen :
„ Die Erſatzpflicht tritt nicht ein , wenn der Schaden durch ein

Haustier verurſacht wird und derjenige , welcher das Tier hält ,
bei deſſen Beaufſichtigung die im Verkehr erforderliche Sorgfalt

beobachtet , oder wenn der Schaden auch bei Anwendung dieſer

Sorgfalt entſtanden ſein würde . “

Der Antrag gelangte am 4. März 1905 zur Beratung ;

für denſelben ſprach ſich der Abg . Schmidt - Warburg aus .

Der Antrag wurde an eine Kommiſſion verwieſen , die am

21 . März bereits einen Bericht erſtattete . ( Nr . 727 . )
In der Kommiſſion machten ſich 2 Anſchauungen geltend ;
von der einen Seite wurde betont , daß die Anderung dieſes

Paragraphen die kleinen Leute ſchützen ſolle , die oft durch einen

einzigen Unfall an den Bettelſtab gebracht werden könnten .

Die größeren Landwirte würden auf die Rüchverſicherung

durch die landwirtſchaftlichen Vereine hingewieſen ; die

kleineren Leute dahingegen wiſſen kaum , daß es eine

ſolche Verſicherung gibt und könnten ſich auch aus

pekuniären Rückſichten nicht verſichern . Dem wurde ent —
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gegengehalten : Wenn einmal ein von niemandem ver —

ſchuldeter Schaden von irgend jemandem getragen werden

müſſe , ſo werde er beſſer von dem getragen , der das

ſchädigende Tier nutze und zumeiſt auch kenne , als von

dem , der für gewöhnlich keinen Vorteil davon habe und

ſeine Eigenarten und Tücken nicht kenne und nicht damit

rechnen könne . So lange aber der Nachweis fehle , daß
der § 833 des B . G . B . von dem überwiegenden Teile

der Bevölkerung und zumal von den wirdtſchaftlich

Schwächeren als Übelſtand empfunden werde , ſo lange

dürfe man ihn nicht ändern . Das Bürgerliche Geſetzbuch
ſei noch nicht lange genug in Geltung , man möge abwarten ,
ob ſich nicht die Bevölkerung mit der Zeit an die Be —

ſtimmung gewöhne , oder die Rechtſprechung des Reichs⸗

erichts ſich in einem für den Tierhalter günſtigen Sinne

ändere . Die Kommiſſion beſchloß folgende Reſolution an⸗

zunehmen :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , baldmöglichſt einen

Geſetzentwurf vorzulegen , durch welchen dem §S 833 des Bürger⸗
lichen Geſetzbuchs folgender zweiter Satz hinzugefügt wird :

Die Erſatzpflicht tritt nicht ein , wenn der Schaden durch
Haustier verurſacht wird , das dem Tierhalter zur Ausübung

ſeines Berufs oder ſeiner Erwerbstätigkeit dient oder ſeinem
Unterhalte zu dienen beſtimmt iſt , und entweder der Tierhalter
bei der Beaufſichtigung des Tieres die im Verkehr erforderliche
Sorgfalt beobachtet oder der Schaden auch bei Anwendung
dieſer Sorgfalt entſtanden ſein würde “ .

Der Abg . Dr . Spahn empfahl die Annahme dieſer
Reſolution ; die Gerichte ſeien in einzelnen Fällen über das

hinausgegangen , was der Geſetzgeber wollte ; es ſei des —

halb erwünſcht , daß das Reichsjuſtizamt dieſe Frage aufs
neue prüfe . ( 191 . Sitzung vom 24 . Mai 1905 , S . 6116 . )
Auch Staatsſekretär Nieberding betonte , daß Entſchei⸗

dungen von Gerichten ergangen ſeien , die nicht ganz in

dem Rahmen geblieben ſeien , der von den geſetzgebenden

Körperſchaften vertreten würde ; das Reichsjuſtizamt werde

deshalb gerne die Frage nochmals prüfen und eventuell

mit einem Geſetzentwurf kommen . Die Sozialdemohratie

lehnte jede Anderung ab ; ein freiſinniger Antrag wollte



erſt Erhebungen darüber , ob Härten entſtanden ſeien .
Dieſer Antrag wurde abgelehnt und der Kommiſſions⸗
antrag angenommen .

2. Das Cotaliſatorſteuergeſetz ( Nr . 365 und 785 )
dient inſofern den Intereſſen der Landespferdezucht , als

die Hälfte der Stempelſumme den Regierungen der Einzel —
ſtaaten überwieſen wird für die Förderung der Pferdezucht .
Es dürfte ſich hierbei um mindeſtens 1 Million Mk . pro

Jahr handeln . Auf Antrag des Zentrums hat dies Geſetz
eine Faſſung erhalten , wonach die Regierungen ermächtigt
ſind , die Erträgniſſe der Steuer nicht nur den Renn⸗

vereinen , ſondern auch eigentlichen Pferdezuchtvereinen
zuzuwenden .

3. Eine Anderung des Schlachtvieh⸗ und Fleiſch⸗
beſchaugeſetzes wünſchte eine Petition ( Nr . 306 ) nach der

Richtung , daß Milderungen in der Einfuhr fremden Fleiſches
eintreten ſollen . Die Sozialdemohratie trat ſofort hierfür
ein , wie ſie auch die Ausdehnung der Fleiſchbeſchau auf die

Hausſchlachtungen forderte . Der Abg . Herold lehnte die

Petition rundweg ab und trat auch dem Verlangen ent⸗

gegen , daß die Hausſchlachtungen unter das Fleiſchbeſchau —
geſetz fallen ſollen . ( 101 . Sitzung vom 29 . November 1904 ,

S . 3248 . ) Über die Petition wurde zur Tagesordnung

übergegangen .

EE

C. Weinbau .

t

Die Abg . Baumann (8t . ) , Dr . Blankenhorn ( N. L. ) ,
Dahlem ( t . ) , Frhr . von Richthofen - Damsdorf (K. ) ,
Schellhorn , Wallenborn (8t . ) ſtellten den Antrag :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , dem Reichstage tun⸗

lichſt bald den Entwurf eines Reichsgeſetzes vorzulegen , welches
die Beaufſichtigung des Verkehrs mit Nahrungs⸗ und

Genußmitteln , ſowie deren Durchführung durch die Landes —

behörden einheitlich regelt “. ( Nr . 664 . )



Der Abg . Baumann begründete am 13 . März 1905

den Antrag eingehend mit dem Hinweis , daß ſich in Bayern
die Unterſuchungsanſtalten gut bewährt hätten ; namentlich
beim Wein ſei im Intereſſe der Geſundheit eine ſtrenge
Kontrolle geboten , dann aber auch , um den ſchamloſen
und betrügeriſchen Manipulationen der Weinſpekulanten
ein Ende zu bereiten . Eine einheitliche Kontrolle durch
das ganze Reich ermögliche dieſes . Die jetzige Kontrolle

der Bundesſtaaten ſei eine ſehr mangelhafte , beſonders in

Preußen ſei ſie am ſchlechteſten ; das ſchade namentlich
jenen Staaten mit ſcharfer Kontrolle ( Bayern ) , weil dort

die Weinfälſchungen aufkommen , in Preußen nicht . Von

Berlin aus werde dem Süden der Wein viel billiger an⸗

geboten , als er hier wachſe ! Den Schaden habe der

Weinbauer ; die Koſten der Kontrolle ſeien nicht zu hoch ;
in der Stadt Berlin würden die Strafgelder allein mehr
einbringen , als die Kontrolle für ganz Preußen boſte .

Nachdem der Zollſchutz für den Weinbauer ſo niedrig aus —

gefallen ſei , müſſe man doppelt ſcharf auf die Kontrolle

ſehen ; zu dieſer müßten praktiſche Sachverſtändige zuge⸗

zogen werden . ( 162 . Sitzung vom 13 . März 1905 , S .

5196 . ) Der Antrag wurde mit ſehr großer Mehrheit an⸗

genommen .



— — — — —— — —— — 2E2æn — —-n — — — *.

ee,eemme eeeeeeeeee ,

III .

Die Taͤtigkeit des Zentrums

zugunkten des Handwerkerttandes .

A. Handwerkeerrecht .

1. Die wichtigſte Frage des Handwerkerrechtes iſt
zweifelsohne die Abgrenzung von Fabrik und handwerk .
Der Abg. Erzberger betonte die Dringlichkeit der Löſung
derſelben , da mit ihr unſere geſamte Arbeiterſchutzgeſetz —
gebung ſteht oder fällt , ebenſo auch die Handwerhgeſetz —
gebung . Wenn man dahin kommt , die größeren und

umfangreicheren Betriebe als Fabriken anzuſehen , ſie dem

Handwerk und den Beiträgen zu den Handwerksorgani —
ſationen zu entziehen , ſo bleibe für das Handwerk ja nur

noch der Flickſchuſter und Flickſchneider der Großſtadt
übrig ; aber das ſei kein Handwerk mehr . Alle Staaten

in Europa hätten bereits eine Formel für beide Begriffe ,
nur Deutſchland nicht , das allein ein Unfallverſicherungs —
geſetz und nur für dieſes eine Begriffsbeſtimmung beſitze .
Nun komme es vor , daß in einem und demſelben Bezirk
die Verwaltungsbehörde einen Betrieb zum Handwerk rechne ,
während ihn das Amtsgericht zur Handelskammer zähle .
Deshalb ſei es in erſter Linie geboten , eine einheitliche
Behörde zu erhalten , die über die Zugehörigkeit endgültig
zu entſcheiden habe ; bei dieſer Behörde aber müßten Ver⸗

treter der Handwerks - und Handelskammer mitwirken .

( 150 . Sitzung vom 27 . Februar 1905 , S . 4840 . ) Auch
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der Abg . Trimborn unterſtützte dieſe Forderung . Staats —

ſekretär Graf Poſadowsky ſagte zu , daß das Reichsamt
des Innern ſich erneut mit dieſer Frage beſchäftigen werde .

2. Betreffend die Sicherung der Bauforderungen iſt

ſchon im Jahre 1904 ein entſprechender Antrag des Zen —
trums angenommen worden . Am 28 . Februar 190ß5 teilte

Staatsſekretär Graf Poſado wsky mit , daß bereits ein

ausgearbeiteter Geſetzentwurf vorliege , „ über den ſich noch
heute das preußiſche Staatsminiſterium ſchlüſſig machen
wird “ . ( 151 . Sitzung vom 28 . Februar 1905 , S . 4870 . )
Am 2. März teilte er mit , daß das Miniſterium den Ent⸗

wurf angenommen habe . ( S. 4941 . ) Wie dringend nach —

gerade dieſe Forderung geworden iſt , zeigen die vielen

Prozeſſe in Stadt und Land ; dem Handwerk gehen jähr —
lich Millionen durch die Bauſchwindeleien verloren . Der

Spekulant erſtellt das Haus ; der Grundſtücksbeſitzer läßt

ſich die erſte Hypothek eintragen und iſt geſichert . Kommt

es zum Zwangsverkauf , ſo gehen die Handwerker mit

ihren Bauforderungen leer aus . Eine gründliche Beſſerung
tritt erſt dann ein , wenn die Bauforderungen befriedigt
werden müſſen , ehe die erſte Hypothek des Grundſtücks⸗

beſitzers befriedigt wird . Im kommenden Winter erhält

hoffentlich der Reichstag den Geſetzentwurf .

3. Das Hinausſchieben der handwerkerenquete , die

ſich mit dem Stande und den Leiſtungen der Handwerker —

organiſationen befaßt , iſt im Vorjahr von dem Abg . Erz⸗

berger ſehr lebhaft bedauert worden ; im neuen Etat

1905 waren nun hierfür 80000 Mk . eingeſetzt . Der Abg .
Dr . Spahn begrüßte , daß nunmehr die Erhebung vor

ſich gehen kann . ( 185 . Sitzung vom 5. Dezember 1904 ,
S . 3348 . )

4. Einen ganz neuen Gedanken brachte folgender

Antrag Trimborn , Erzberger , Gröber , Dr . Spahn ,

Dr .
80 5

„ die verbündeten Regierungen zu erſuchen , die Herausgabe eines

Bendwetierblatkes nach Art des „Reichs⸗⸗Arbeitsblattes “ zu ver⸗

anlaſſen , in dem u. a. auch der Inhalt der Berichte der Hand —
werkskammern auszugsweiſe mitgeteilt wird “ . ( Nr. 535 . )
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Der Abg . Dr . Spahn kam ſchon in ſeiner Etatsrede

auf dieſe Forderung zu ſprechen und erinnerte an das

„Reichsarbeitsblatt “; in ähnlicher Weiſe ſei ein Reichs⸗
handwerkerblatt ins Leben zu rufen , da die private Ini⸗
tiative nichts Vollgültiges ſchaffen könne . Der Abg . Trim —
born ging am 1. März 1905 näher auf den Inhalt eines

ſolchen Blattes ein ; alles tatſächlich ſozialpolitiſch Wiſſens⸗
werte aus dem Handwernkergebiete müſſe dieſes Blatt

bringen : Die Maßnahmen der in⸗ und ausländiſchen
Staaten für das Handwerlk , die Fortſchritte in der modernen

Technik , Auszüge aus den Berichten der Handwerks⸗
kammern , Submiſſionsweſen , Meiſterprüfungen uſw . ( 152 .
Sitzung vom 1. Mai 1905 , S . 4893 . ) Der Antrag fand
Annahme .

tntntn ;

B. Handwerkerſchutz .

r =

1. Am erſten Tag der Wiederaufnahme der Verhand⸗
lungen des Reichstages wurden Handwerkerpetitionen be —

raten , welche durch die Petitionskommiſſion nur gelinde
befürwortet wurden ; daraufhin brachten die Abgeordneten
Erzberger , Gröber , Dr . Pichler , Gleitsmann den

Antrag ein ( Nr . 514) :
1. die Petition Il, Nr . 116 um Einführung eines allgemeinen Be⸗

fähigungsnachweiſes dem Herrn Reichskanzler nach der Richtung
zur Berückſichtigung zu überweiſen , daß in Abänderung des
§ 129 der Gewerbeordnung in Handwerksbetrieben nur den —
jenigen die Befugnis zur Anleitung von Lehrlingen zuſteht ,
welche den Meiſtertitel ( § 133 der Gewerbeordnung ) zu führen
berechtigt ſind ;

. die Petitionen II, Nr . 278 , 565 , 589 , 769 und 984 , ſoweit ſie
ſich auf die Einführung des Befähigungsnachweiſes für die
Bauhandwerker erſtreckhen , dem Herrn Reichskanzler zur Be⸗
rückſichtigung zu überweiſen .

Ein Antrag der Nationalliberalen ( Patzig und Ge⸗

noſſen , Nr . 545 ) ging bezüglich des erſten Teiles des An⸗

trages mit dieſem parallel ; ein Antrag der Antiſemiten



( Raab und Genoſſen , Nr . 512 ) forderte für den allgemeinen

Befähigungsnachweis Erwägung und für den für die Bau⸗

handwerker Berückſichtigung . Die Anträge wurden be —

gründet vom Abg . Erzberger ( 101 . Sitzung vom 29 .

November 1904 , S . 3258 ) und Gleitsmann ( 114 . Sitzung
10 . Januar 1905 , S . 3636 ) . Am 31 . März konnte end —

lich die Debatte geſchloſſen werden . Am bemerkens —

werteſten war in dieſer Debatte die Schwankung der

Nationalliberalen ; während ſie im Jahre 1897 erklärten ,
eher das ganze Geſetz ſcheitern laſſen zu wollen , als

dieſe Beſtimmung ( damals Antrag Dr . Hitze ) in das —

ſelbe aufzunehmen , waren ſie nun 1905 bereit , für den

gleichlautenden Antrag Erzberger zu ſtimmen . Für das

Handwernk liegt hierin eine Mahnung : nämlich in ſeinen

Forderungen ſtets einig zu ſein ! 1897 bekämpften die

liberalen Gewerbevereine noch dieſen Wunſch ; im September
1904 ſprachen ſie ſich auf ihrer Tagung in Straßburg für

denſelben aus . Der einmütige Wunſch des Handwerks

ſchuf auch eine Mehrheit im Reichstage . Die Regierung
nahm zu der Forderung keine Stellung , dürfte ſich jedoch
nicht ablehnend verhalten . In dieſen Debatten ergriff
kein Regierungsvertreter das Wort ; dagegen erklärte

Staatsſekretär Graf von Poſadowsky am 28 . Februar
1905 folgendes : „ Die Mehrheit der Handwerler iſt

gegen die Einführung des allgemeinen Befähigungsnach —
weiſes Die verbündeten Regierungen ſind aus⸗

nahmslos der Anſicht , daß von einer Einführung des all⸗

gemeinen Befähigungsnachweiſes nicht die Rede ſein kann . “

( 151 . Sitzung vom 28 . Februar 1905 , S . 4871 . )

Betreffend die Einführung des Befähigungsnachweiſes
im Baugewerbe kündigte Staatsſekretä - r Graf von

Poſadowsky eine Novelle zur Gewerbeordnung an , „die
den Übelſtänden , die ſich im Baugewerbe gezeigt haben ,
ſoweit es mit den wirtſchaftlichen Intereſſen , überhaupt
mit unſerer geſamten Geſetzgebung vereinbar iſt , entgegen —

zutreten verſuchen “ . ( 151 . Sitzung vom 28 . Februar 1905 ,
S . 4871 . ) Am 24 . Mai konnte abgeſtimmt werden . Die

Anträge Erzberger fanden alleſamt Annahme .
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10 2. Die Frage des Submiſſionsweſens iſt im Vorjahre
U durch einen Antrag Gröber ( Nr. 266 ) , der auch einſtimmige

7 Annahme fand , angeſchnitten worden . Damals betonte

N Staatsſekretär Graf Poſadowsky , daß erſt Preußen
dieſe Frage geregelt haben müſſe ; nachdem dies 1905 ge⸗

9 ſchah , muß das Reich nachfolgen .
3. Zur Beratung des Reichsjuſtizamtes brachten die

14 Abg . Erzberger , Dr . Pichler , Gröber , Dr . Spahn

1 den Antrag ein ( Nr . 549 ) :
II „alljährlich mit dem Reichshaushalt eingehende ſtatiſtiſche Mit⸗

teilungen über die Beſchäftigung der Sträflinge vorzulegen , aus

1 welchen :
1. die Beſchäftigung für den eigenen Bedarf der Anſtalt ,

14 2. die Beſchäftigung für Herſtellung von Waren zum Verkaufe
1 auf eigene Rechnung ,

3. die Beſchäftigung gegen Lohn für Dritte und zwar :
a) ſowohl auf gewerblichem Gebiete unter Bezeichnung der

FN Induſtriegruppen , als auch
b) in der Land wirtſchaft ,

4. der tägliche Durchſchnittsverdienſt der Sträflinge ,
5. der Geſamtwert der von ihnen hergeſtellten Produkte zahlen⸗

mäßig erſichtlich iſt “.
Der Abg . Erzberger begründete den Antrag am

11 . Januar 1905 ( 115 . Sitzung , S . 3682 ) . Er forderte
hierbei , daß die Gefangenen nicht handwerksmäßig aus⸗

gebildet werden ; ſie ſollten in erſter Linie in der Land⸗

wirtſchaft , bei Meliorationen , in Steinbrüchen uſw . be⸗

ſchäftigt werden , dann für den eigenen Bedarf ; auch könne

man ſie mit der Anfertigung ſolcher Artikel beſchäftigen ,
die wir in fertigem oder halbfertigem Zuſtande aus dem

Auslande beziehen müßten , weil der Lohn des freien
4 deutſchen Arbeiters die Anfertigung im Inlande nicht ge⸗

ſtatte . Ferner könnte man in den Strafanſtalten ſolche

ö
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billigen Gegenſtände für den Weltmarkt herſtellen , die im

freien Gewerbebetrieb nicht lohnend ſind (3. B. Schmuck⸗
ſachen , Spiegel uſw . für die Ausfuhr in exotiſche Länder

uſw. ) . Die jährliche Statiſtik über die Art der Beſchäf⸗
tigung ſei notwendig , weil hierdurch allein der Reichstag
in die Lage komme , zu überwachen , ob die Gefangenen
auch richtig in ſeinem Sinne beſchäftigt würden . Staats⸗



159

ſekretär Dr . Nieberding betonte , daß die verbündeten

Regierungen beſchäftigt ſeien , eine ſolche Statiſtik auszu⸗

arbeiten ; ob es aber tunlich ſei , ſie jedes Jahr zu geben ,
laſſe er dahingeſtellt . In der Sache ſelbſt ſeien die ver⸗

bündeten Regierungen mit dem Reichstage völlig einig .
Am 16 . Januar 1905 wurde die Reſolution mit großer
Mehrheit angenommen .

4. Die Frage des hauſierhandels kam durch folgenden

Antrag Trimborn - Erzberger zur Sprache :
„ dem Reichstage über die Erteilung des Wandergewerbeſcheines
und der Legitimationskarte für Detailreiſende durch die Ver —

waltungsbehörden eine eingehende Statiſtik vorzulegen “ . ( Nr . 535 . )

Der Abg . Erzberger begründete den Antrag am

27 . Februar 1905 zunächſt mit dem Hinweiſe , daß der

anſäſſige Handwerker - und Kaufmannsſtand durch den

Hauſierhandel ſchwer geſchädigt werde ; auf dem platten
Lande aber beſchwerten ſich die Landwirte über die Hau⸗

ſierer . Alle dieſe Klagen rührten in erſter Linie daher ,

daß die beſtehenden Geſetze zu lax durchgeführt würden .

Die Verordnung des Bundesrats vom 27 . November 1896

über die ausländiſchen Hauſierer ſei völlig ungenügend , habe
ſie doch zur fabrikmäßigen Fälſchung von Hauſierſcheinen
die Veranlaſſung gegeben ; dieſe Verordnung müſſe weſent⸗

lich verſchärft werden . Alle Bemühungen der Geiſtlichen ,

Lehrer uſw . , die Hauſierer einem ſeßhaften Gewerbe zuzu —

führen , ſcheiterten an der Nachläſſigkeit der Verwaltungs⸗

organe , die zu leichtfertig den Wandergewerbeſchein aus⸗

ſtellen . Die geforderte Statiſtik ſoll in erſter Linie Aus⸗

Kunft erteilen über die Ausführung des Geſetzes und dann

auch Material geben für eine eventuelle Anderung desſelben .
( 150 . Sitzung , S . 4840 und 153 . Sitzung , S . 4935 . )

Der nationalliberale Abg . Dr . Bärwinkel wollte

die Statiſtik nicht und auch Graf Poſadowsky meinte :

„ Stellen Sie nicht zu weitgehende Anforderungen an die

Statiſtik . “ Er ſagte aber zu , daß die verſchiedenen An —

regungen des Antragſtellers auf Einſchränkung des Hauſier⸗
handels im Reichsamte des Innern eingehend erörtert

würden ( 4868 ) . Auch der Freiſinn und die Sozialdemo —
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kraten ſprachen ſich gegen den Antrag aus . Der Zentrums —⸗
abgeordnete von Strombeck , der den Hauſierhandel trei —
benden Wahlkreis auf dem Eichsfeld vertritt , ſprach am
1. März für ſeine Perſon gegen den Antrag , der jedoch
mit ſehr großer Mehrheit angenommen wurde .

tn ’ t . . οt

C. Handwerkerverſücherung .

t¹

Im Anſchluß an ihre Interpellation im Jahre 1904

hatten die Nationalliberalen den Antrag eingebracht , be —

treffend Einführung einer obligatoriſchen Alters⸗ und

Invalidenverſicherung der ſelbſtändigen Handwerker Um —

fragen bei den Handelskammern zu veranſtalten ( Nr. 159 ) .
Nach der Begründung durch den Abg . Dr . Becker legte
Erzberger ( 111 . Sitzung vom 13 . Dezember 1904 , S .

3539 ) den vorerſt ablehnenden Standpunkt des Zentrums
dar . Er ſagte : „ Weshalb nur dieſe Verſicherung und

nicht auch die Krankenverſicherung ; weshalb nur für das

Handwerk ? Greife man einmal auf die ſelbſtändigen
Exiſtenzen mit der Zwangsverſicherung über , ſo müßten
die Kaufleute und Landwirte auch nachfolgen ; dann habe
man die allgemeine Volksverſicherung ! Das Handwerk
ſei ja ſelbſt nicht einig in dieſer Forderung . die frei⸗
willige Verſicherung könne mehr ausgebaut werden ; ſie
werde zu wenig benutzt . “ Staatsſekretär Graf Poſa —
dowsky erklärte : „ Die verbündeten Regierungen werden
den Weg , den der Antrag zeigt , nicht gehen ! “ ( 111 . Sitzung
vom 13 . Dezember 1904 , S . 3553 . ) Durch die eigen⸗
artige Beſetzung des Hauſes fand der Antrag Annahme .

——R
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IV .

Die Taͤtigkeit des Zentrums zuguntten

des kaufmaͤnnilchen Mittelltandes .
tr2

1. Der ſchon zu Beginn der Legislaturperiode ge⸗
ſtellte Antrag des Zentrums betreffend den kaufmänniſchen
Mittelſtand gelangte ſofort bei Wiederaufnahme der Be —

ratung zur Verabſchiedung . Der Antrag lautete ( Nr . 163 ) :
Zum Schutze des Mittelſtandes , inbeſondere des Kleinhandels ,

dem Reichstag Geſetzentwürfe vorzulegen , durch welche
1. das Geſetz über den unlauteren Wettbewerb erweitert ;
2. das Ausverkaufsweſen geregelt ;
3. die Härten der Abzahlungsgeſchäfte beſeitigt ;
4. den Beamten des Reiches , des Heeres und der Marine wie

denen der Einzelſtaaten und den Offizieren die Gründung
und den Betrieb von Warenhäuſern unterſagt wird .

Die Nationalliberalen hatten gleichfalls einen Antrag
zur Bekämpfung des Ausverkaufsunweſens eingebracht
( Nr . 183 ) . Derſelbe enthielt einen eingehenden Geſetzentwurf
mit namentlich ſehr weitgehenden Polizeimaßnahmen . Des⸗

halb ſtellten die Abgeordneten Gröber , Trimborn ,
Dr . Schaedler , Erzberger den Antrag ( Nr . 516 ) : die

in der Reſolution Patzig und Genoſſen enthaltenen Geſetzes —
vorſchläge den verbündeten Regierungen als Material zur

Regelung des Ausverkaufsweſens vorzulegen .

Auch die Konſervativen brachten einen Antrag zur

verſchärften Bekämpfung des Ausverkaufsweſens ein ( 173) .
Über die Anträge wurde verhandelt am 30 . November

und 2. Dezember 1904 und dieſelben von den Abgeordneten

11
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Roeren ( 102 . Sitzung , S . 3269 ) , Gröber ( 102 . Sitzung , S .

3285 ) und Erzberger (103. Sitzung , S . 3304 ) begründet . Die
Regierung gab keine Erklärung hierbei ab . Der Abg .

Roeren wandte ſich in erſter Linie gegen das Ausverkaufs⸗

weſen und forderte ein geſetzliches Verbot des Nachſchubs
von Waren ; bezüglich der Abzahlungsgeſchäfte rügte er

inſonderheit , daß dieſe ihre Verträge nun in der Form

von Mietverträgen abſchließen , ſo zu den „gefährlichſten

Ausbeutungsinſtituten “ werden und den „ Ruin zahlreicher

Exiſtenzen mit ſich führen “ . Beamte und Offiziere ſollen

ſich nicht an dem Betrieb und an der Gründung von

Warenhäuſern beteiligen ; ſie ſollen nicht dem Geſchäfts⸗

mann , der die Gelder für ihre Beſoldung aufbringen muß ,

Konkurrenz bereiten . Abg . Gröber betonte , daß das

Zentrum auf die Erhaltung und Kräftigung des Mittel⸗

ſtandes das größte Gewicht lege , weil dieſer die beſte

Stütze einer guten und dauerhaften Geſellſchaftsordnung
ſei . Das Geſetz über den unlauteren Wettbewerb habe

bereits viel genützt ; jetzt müſſe es verbeſſert werden . Der

Konkursausverkauf ſei das allerſchlimmſte ; hier werde

vielfach Unfug getrieben . Das mietweiſe Überlaſſen von

Waren falle auch unter das Geſetz über die Abzahlungs —

geſchäfte ( § 6) und ſei bereits verboten ; hier müſſe ent⸗

ſchiedener eingegriffen werden . Sodann trat der Abg .

Gröber der Außerung des Sozialdemokraten Peus ſehr

ſcharf gegenüber : „ Es iſt auch eine falſche Auffaſſung ,

als ob die Vernichtung des ſelbſtändigen Mittel —

ſtandes ein ſolches Unglück wäre ( 167 . Sitzung vom

30 . November 1904 , S . 3278 ) . Der Abg . Erzberger

bedauerte , daß die öffentliche Anklage ſo ſelten erhoben
würde ; die verbündeten Regierungen ſollen ſich darüber
verſtändigen , daß die öffentliche Anklage ſtets erhoben

werden muß , wenn die Anzeige von einer Handwerks⸗

oder Handelskammer ausgeht . Dem Beamten und Offizier ,

die ſich in unkündbarer Stellung befinden , ſei die Gründung

und der Betrieb von Warenhäuſern zu unterſagen . Die

beklagenswerten Zuſtände in unſerm Mittelſtand ſeien auf

die abſolute Gewerbefreiheit zurückzuführen ! Der Antrag



des Zentrums wurde mit ſehr großer Mehrheit angenommen .

( Wir können es nicht unterlaſſen , hier ein recht kraſſes

Beiſpiel dafür anzuführen , wie man die Arbeit des Zen⸗
trums in manchen Kreiſen totzuſchweigen ſucht : Der dritte

Vertretertag der Innungen , Handwerker - und Gewerbe —

vereine fand dieſen Sommer in Kaſſel ſtatt . Dabei refe —
rierte der Berliner Obermeiſter Rahardt , Vorſtand der

ſtittelſtandsvereinigung über die Handwerkerfragen im

Reichstage , anerkannte , was die Konſervativen getan hatten ,

ſpendet ſelbſt Lob den Nationalliberalen ; aber vom Zen⸗
trum kein Wort ! Und doch iſt Tatſache , daß ſämtliche

Anträge zugunſten des Handwerks vom Zentrum aus —

gegangen ſind . Es hat die Reform des Geſetzes gegen
den unlauteren Wettbewerb gefordert ; der Referent unter —

drückte dieſes ! Von ihm ſtammt der Antrag zur Be —

kämpfung des Bauſchwindels , den der Abgeordnete Bur —

lage ausgezeichnet begründete . Auf dieſer Tagung erhielt
das Verdienſt der konſervative Abgeordnete Pauli . Gegen
die Konkurrenz der Gefängnisarbeit trat der Abgeordnete

Erzberger mit 2 Anträgen auf , der Referent unterdrückte

dieſes ! )

2. Bei der Beratung des Militäretats kamen die

Abg . Nacken und Erzberger ( 171 . Sitzung ) auf die

Konkurrenz der Offizierwarenhäuſer zurück . Wie letzerer

Abgeordneter bereits in der Budgetkommiſſion , ſo rügte
erſterer im Plenum , daß die Kantinen in den Uaſernen
alle möglichen Artikel führen und ſo den Geſchäfts⸗
leuten Konkurrenz bereiten . Dieſe Konkurrenz ſei um ſo

drückender , als die Kantinen nicht an die Beſtimmungen
über die Sonntagsruhe gebunden ſeien und manche Soldaten

genötigt würden , einfach hier alles einzukaufen , nicht nur

ſie , ſondern ſelbſt Beſuche , die ſie erhalten . Die Kantinen⸗

pächter ſeien infolge der hohen Pachtpreiſe genötigt , noch

ſolche Artikel zu führen ( 171 . Sitzung vom 23 . März 1905 ,

S . 5531 ) . Der Kriegsminiſter ſagte ſofortige Abſtellung

dieſes Mißſtandes zu .
3. Die Frage des Hauſierhandels und der Ein —

ſchränkung desſelben iſt ſchon im Abſchnitt Handwerk

*
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( S. 159 ) behandelt worden ; der anſäſſige Kaufmann aber

10 iſt hierbei mindeſtens ſo ſtark intereſſiert wie der Hand —
‚ werker .

N 4. Die Stellung der handelsagenten war infolge
einer Entſcheidung des Kammergerichts eine nicht angenehme

14 geworden ; ſie mußten den Wandergewerbeſchein löſen und

A wurden ſomit als Hauſierhändler ſtatt als Kaufleute be⸗

HFI handelt , während ſie doch letzteres ſind . Um dieſen Zuſtand

14 zu beſeitigen , hat auch das Zentrum den Geſetzentwurf

1 . Bebel unterſchrieben und angenommen :

„ In 8 44 Abſatz 1 der Gewerbeordnung iſt am Schluſſe als

10 Satz 2 einzuſchalten :
Dieſe Vorſchrift gilt auch für Handlungsagenten , die ein ſtehendes

N Gewerbe betreiben , in Anſehung der Befugnis , als Vermittler

KI oder Vertreter des Geſchäftsherrn den Ankauf von Waren vor⸗

zunehmen oder Beſtellungen auf Waren zu ſuchen . “ ( Nr . 786 . )

6 Hiernach muß den Handelsagenten die Legitimationskarte

＋ ausgeſtellt werden .

5. Den freiſinnigen Antrag auf Anderung des vereins⸗

Sollgeſetzes haben wir ſchon bei dem Abſchnitt Handels —

verträge beſprochen ; er wünſcht einen Geſetzentwurf auf

— — Grundlage :F 1

Haftung der Zollverwaltung für Verſchulden ihrer Beamten ;
1 4 Entſcheidung der Beſchwerden über Anwendung des Zolltarifs
4 durch eine richterliche Reichs - Zentralſtelle nach Anhörung von

N Sachverſtändigen ;
1 3. Bindende Kraft amtlicher Auskünfte über Zolltarifſätze ;

4. Abgrenzung der Haftung zwiſchen der Eiſenbahn - und Zoll⸗

verwaltung für Verluſt oder Beſchädigung der Waren , die ſich
in den von der Eiſenbahnverwaltung geſtellten , für die zoll —

amtliche Abfertigung und die einſtweilige Niederlegung be —

ſtimmten Räumen befinden ;
1 5. Einheitliche Regelung des Veredlungsverkehrs ;

6. Abänderung der Strafbeſtimmungen nach Maßgabe der allge —

14 meinen Rechtsanſchauungen , namentlich Beſeitigung der Konfis⸗
10 kation als Defraudationsſtrafe .

4 Dr . Spahn ſtellte den Antrag , dieſe Reſolution dem

Herrn Reichskanzler als Material zu überweiſen ( Nr . 644 ) .
Am 23 . Februar 1905 wurde darüber beraten ; der Abg .

10 Kaempf begründete den Antrag . Staatsſekretär Frhr .
von Stengel erklärte , „ daß von ſeiten der Reichsver —



waltung vorbereitende Schritte zu einer gründlichen Re —

viſion des Vereinszollgeſetzes ſchon ſeit langer Zeit , ſchon

ſeit Jahr und Tag unternommen worden ſind . Die Vor⸗

arbeiten befänden ſich in vollſtem Gange . “ ( 146 . Sitzung
vom 23 . Februar 1905 , S . 4721 . ) Angeſichts dieſer Er⸗

klärung ſtimmte der Reichstag dem Antrage Spahn ein —

ſtimmig zu .

6. In der Budgetkommiſſion des Reichstages bean —

tragte der Abg . Erzberger ( Nr . 600 ) :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , die Benutzung der Fern⸗
ſprecheinrichtungen unter den einzelnen Ortsfernſprechnetzen inner⸗

halb des Reichspoſtgebietes ſowie mit den Fernſprecheinrichtungen
in Bayern und Württemberg in weſentlich erhöhtem Umfange zu

ermöglichen “ .

Am 24 . Februar teilte der Antragſteller im Reichstage
die Gründe mit , die ihn zu dieſem Antrage veranlaßt

hatten . Er wies darauf hin , daß in Württemberg und

Bayern volle Freizügigkeit im Telephonverkehr beſtehe ;
von jedem württembergiſchen Orte könne man nach jedem

bayeriſchen Orte ſprechen , ſelbſt , wenn es über 10 Um⸗

ſchaltungen gehen würde . Im Reichspoſtgebiet aber dürfe

nicht über mehr als 3 Umſchaltungen geſprochen werden ;
das ſei ungenügend , namentlich für mittlere und kleinere

Städte , die nicht in einer direkten Linie liegen und für
Orte an der Grenze ; eine Ausdehnung der Benützung der

vorhandenen Einrichtungen ſei deshalb geboten . ( 148 .

Sitzung , S . 4765 . ) Die Reichspoſtverwaltung gab eine

entgegenkommende Antwort ; der Antrag wurde einſtimmig

angenommen .

7. Die Einführung einer ſtaffelförmigen Umſatzſteuer
für Großmühlen forderte eine Petition ( Nr . 570 ) zum

Schutze der kleinen Müller . In der Petition war aus⸗

geführt :

Für die Schaffung ſolcher Rieſenbetriebe beſtehe aber

weder ein volkswirtſchaftliches noch ein techniſches Bedürf —
nis . Es wäre unrichtig , daß die Großmühlen ein beſſeres

Produkt durch moderne Mahlmaſchinen liefern könnten .

Ein ebenſo gutes Mehl könnten heutzutage auch die
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kleinen Mühlen herſtellen . Auch der automatiſche Betrieb

ſei keine techniſche Verbeſſerung , er ermögliche höchſtens
die Erſparnis einige Arbeitskräfte . Die öffentliche Meinung
wäre in dieſer Beziehung irregeleitet . Neben den kleineren

und ungünſtiger gelegenen Mühlenbetrieben litte aber auch
die Landwirtſchaft unter dieſen Großbetrieben , denn die —

ſelben , meiſtens an den Hafenplätzen gelegen , wären die

Haupteinfuhrſtellen für ausländiſches Getreide , welches die

Erzeugniſſe des einheimiſchen Ackerbaues immer mehr vom

Markte verdränge . Welcher Schaden an nationalem Ver⸗

mögen entſtänden , wenn mit der Vernichtung der kleineren

Betriebe fortgeſchritten würde , ergäbe ſich ſchon daraus ,

daß der Wert der 44000 binnenländiſchen Mühlen nach
dem Feuerverſicherungswert auf 1100 - 1200 Millionen

zu veranſchlagen ſei , während die 25 meiſtbegünſtigten

Großbetriebe nur einen Wert von ca . 30 40 Millionen

Mark repräſentieren . Es ſei alſo nicht zu billigen , daß

lediglich aus Spekulationsintereſſe künſtlich neue Rieſen⸗
betriebe geſchaffen würden , wo keinerlei Bedürfnis vor —

liege , und wo es unzweifelhaft ſei , daß die neuen Unter⸗

nehmungen nur durch Vernichtung anderer mindeſtens

gleichwertiger Betriebe ſich Raum ſchaffen könnten . Hätten
die Großbetriebe die Kleinbetriebe niedergezwungen , ſo
würden dieſelben ihre Macht ausnutzen und dem Konſu⸗
menten die Preiſe vorſchreiben .

Die Petitionskommiſſion beantragte Erwägung ; die

Abg . Dr . Pichler , Erzberger , Schüler und Herold

ſtellten den Antrag auf Berüchkſichtigung ( Nr. 750) . Die

Sache kam noch nicht zur Beratung , da ſie an die

Kommiſſion zurückverwieſen wurde .

8. Die Abgeordneten Gröber und Trimborn ſtellten
den Antrag ( Nr . 661 ) :

„ dem Reichstag einen Geſetzentwurf vorzulegen , welcher gegen die

aktive und paſſive Beſtechung der in Privatunternehmungen ange⸗

ſtellten perſonen einſchreitet “.

Ein Antrag Dr . Müller - Meiningen ( Pp. ) forderte

erſt eine Enquete über die Beſtechung von Angeſtellten
und hierbei gutachtliche Vernehmung der letzteren und ihrer



Organiſationen ( Nr. 627) . Letzterer begründete ſeinen An⸗

trag am 7. März . Staatsſekretär Graf Poſadows ky wollte

erſt die Handelskammern hören ( 157 . Sitzung , S . 5052 ) .

Der Abg . Gröber hielt dieſe Anhörung nicht für über⸗

flüſſig , doch meinte er , daß die Materie bereits für die

Geſetzgebung reif ſei ( 160 . Sitzung am 10 . März 1905 ,

S . 5127 ) . Beide Anträge wurden abgelehnt , fanden aber

ſeither in der Offentlichkeit lebhaften Anklang .

9. Für den geſamten Mittelſtand , auch für das Hand⸗

werk und die Landwirtſchaft , iſt folgender Antrag des

Abg . Speck , geſtellt am 21 . März 1905 , in der Budget⸗

kommiſſion von Bedeutung :
„den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , darauf hinzuwirken , daß

die bezüglich der zollfreien derwendung von Benzin beſtehenden

Kontrollmaßregeln tunlichſt erleichtert werden “ .

Heute müſſen ſehr komplizierte Regiſter über die Ver⸗

wendung zollfreien Benzins geführt werden , was nament⸗

lich dem kleinen Unternehmer in Gewerbe und Landwirt⸗

ſchaft unangenehm iſt ; das Reichsſchatzamt ſagte eine Er⸗

leichterung der Buchkontrolle zu . ( 174 . Sitzung vom 20 .

März 1903 , S . 5644 . )

10 . Der Entwurf einer Maß⸗ und Gewichtsordnung
ging noch vor Schluß der Seſſion dem Reichstage zu .

( Nr . 754) . Der Entwurf will 1. die zwangsweiſe periodiſche

Nacheichung einführen ; 2. die Eichämter verſtaatlichen .

Die erſte Leſung fand am 5. April 1905 ſtatt . Vom

Zentrum ſprachen die Abg . Engelen und Oſel . Durch

Schluß der Seſſion fiel der Entwurf .

11 . Die Einſchränkung des Flaſchenbierhandels for⸗
derte eine Anzahl von Petitionen , über welche der Zentrums⸗

abgeordnete Wallenborn einen mit vieler Mühe aus⸗

gearbeiteten Bericht erſtattete . ( Nr. 756 . ) Die Kommiſſion

beantragte Überweiſung als Material ; die Abg . Erz -

berger und Dr . Pichler beantragten Überweiſung zur

Erwägung . Dr . Pichler begründete den Antrag damit ,

daß es ein weitverbreiteter Wunſch ſei , den Flaſchenbier⸗
handel unter Konzeſſion zu ſtellen ; dafür ſpreche die ſchlechte

Lage des Wirtsgewerbes , das ſchon unter der Konzeſſion



ſtehe und manchen Einſchränkungen unterliege , an die der

Flaſchenbierhändler ſich nicht zu halten habe . Eine Reihe
von Eingaben aber führe auch ſittliche Momente hierfür

an ; förmlicher Hauſierhandel werde mit dem Flaſchenbier

getrieben . Der Mißbrauch der geiſtigen Getränke ſteige

hierdurch immer mehr . ( 184. Sitzung vom 12 . Mai 1905 ,
S . 5984 . ) Der Sozialdemokrat Heine wandte ſich gegen
den Antrag des Zentrums , der jedoch mit ſehr großer

Mehrheit angenommen wurde .

12 . Der Kreis der Kaufleute , die zum Amte eines

Handelsrichters berufen werden können , war ſeither ſtets

beſchränkt . Ein ohne erhebliche Debatte angenommener

Geſetzentwurf ( Nr . 657 ) erweiterte dieſen Kreis um ein

beträchtliches .
Er ſchlägt vor , neben den Vorſtänden der Alktien —

geſellſchaften die Geſchäftsführer der Geſellſchaften mit

beſchränkter Haftung und die Vorſtände aller ſonſtigen in

das Handelsregiſter eingetragenen juriſtiſchen Perſonen zu

berückſichtigen . Keiner beſonderen Erwähnung bedürfen
die perſönlich haftenden Geſellſchafter einer Kommandit⸗

geſellſchaft auf Aktien . Denn ſie fallen als Vorſtände
einer juriſtiſchen Perſon oder , wenn man die Kommandit —

geſellſchaften auf Aktien als juriſtiſche Perſonen nicht anſehen
wollte , als Kaufleute , ebenſo wie die Teilhaber einer offenen
Handelsgeſellſchaft oder die perſönlich haftenden Geſell —

ſchafter einer Kommanditſchaft , ohne weiteres unter das

Geſetz . Gegenwärtig iſt zum Handelsrichter nicht befähigt ,
wer zwar eine Handelsniederlaſſung im Bezirke der Kammer

für Handelsſachen hat , aber nicht zugleich dort wohnt .
Auch die Beſchränkung iſt vielfach als ein Mißſtand
empfunden worden . Die Entwicklung der größeren Städte

drängt dahin , daß immer zahlreichere Unternehmer nur

ihre gewerblichen Niederlaſſungen in der Stadt haben , ihre
Privatwohnung aber in einem Vorort oder auf dem Lande

ſuchen . Wenn nun , wie es häufig der Fall iſt , der Wohn⸗
ort und der Ort der Handelsniederlaſſung in verſchiedenen
Landgerichtsbezirken liegen , ſo wird damit nicht nur der

Kreis der zu Handelsrichtern geeigneten Perſonen erheblich
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beſchränkt , ſondern es kommt auch nicht ſelten vor , daß im

Amte befindliche Handelsrichter lediglich infolge Wohnungs⸗
wechſels die Fähigkeit zur Bekleidung des Amtes ver⸗

lieren , was im Intereſſe der Ständigkeit der Rechtſprechung
vermieden werden muß . Der Entwurf will auch in dieſer

Beziehung Abhilfe ſchaffen , indem er im allgemeinen die

Handelsniederlaſſung der Wohnung im Gerichtsbezirke

gleichſtellt .

— — — — —
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Die Taͤtigkeit des Zentrums zugunkten

des Arbeiterſtandes .
49
N

4

A. Fuͤr die Angeſtellten und Arbeiter in den

19 Keichsbetrieben .
2 .

1. Die Abg . Dr . Hitze , Burlage , Kirſch , v. Savigny ,
Trimborn beantragten : „die Bemeſſung des Wohnungs⸗

1 geldzuſchuſſes den geſtiegenen örtlichen Wohnungsmietpreiſen
entſprechend unter beſonderer Berückſichtigung derjenigen ,

welche mit Familienangehörigen einen Haushalt führen ,

E neu zu regeln “ . ( Nr . 554 ) .
Der Abg . Kirſch wies in der Begründung des An⸗

trages darauf hin , daß die Mietpreiſe in den letzten Jahren

trotz aller gemeinnützigen Wohnungsfürſorge geſtiegen ſeien ,

4 daß bei der Bemeſſung des Wohnungsgeldes auf die

Verhältniſſe der einzelnen Orte mehr Rückſicht genommen

werden müſſe ; nicht minder aber auch auf die Lage und

Verhältniſſe des einzelnen Beamten . Das Wohnungsgeld
müſſe ſich nach den Familienverhältniſſen richten ( ob ledig ,

verheiratet , Zahl der Kinder uſw. ) . Es ſei nicht ſchwierig ,
die Abſtufung entſprechend vorzunehmen ; bei den Umzugs⸗

koſten erfolge bereits die Entſchädigung nach den Familien⸗
verhältniſſen , ähnlich ſei es bei Unfallverſicherung bezüglich
der Hinterbliebenen und ebenſo in der geſamten Relikten⸗



verſorgung der Beamten ( 120. Sitzung vom 17 . Januar

1905 , S . 3825 ) . Staatsſekretär Freiherr von Stengel

teilte mit , daß er mit dem preußiſchen Finanzminiſter in Unter⸗

handlungen ſtehe bezüglich der Aufbeſſerung des Wohnungs⸗

geldzuſchuſſes für die Unterbeamten vom 1. April 1906 ab .

Die Anregungen der Reſolution werde er in Erwägung

ziehen . Die Reſolution fand Annahme .

2. Das penſionsfähige Dienſteinkommen der Reichs⸗

beamten über 12000 Mk . wird bei der Berechnung
der Penſion zur Hälfte gerechnet . Dieſe Vorſchrift ſtimmt
mit § 10 Nr . 5 des preußiſchen Penſionsgeſetzes vom

27 . März 1872 überein . Nachdem letzterer in Preußen

aufgehoben iſt , konnte die Vorſchrift für die Reichsbeamten

nicht aufrecht erhalten werden . Denn das Reich iſt darauf
angewieſen , einen großen Teil ſeiner Beamtenſtellen mit

preußiſchen Beamten zu beſetzen . Deshalb iſt von jeher
daran feſtgehalten , daß die Reichsbeamten nicht ſchlechter

geſtellt ſein dürfen als die preußiſchen . Die Unmöglichkeit ,
im Reiche eine gleich hohe Penſion zu gewähren , wie in

Preußen , würde nicht nur die Veſetzung der hier in Frage
kommenden höchſten und höheren Stellen im Reichsdienſte
mit preußiſchen Beamten erſchweren , ſondern auch zur Folge

haben , daß zahlreiche aus dem preußiſchen Staatsdienſte

hervorgegangene Reichsbeamte , die ſich in ſolchen Stellungen

befinden oder ihre Beförderung in ſie erwarten zu können

glauben , ihren Rücktritt in den preußiſchen Staatsdienſt

erſtrebten . Auch könnten die tüchtigſten Beamten nicht

mehr für das Reich gewonnen werden . Derartige Ver⸗

hältniſſe könnten den Reichsintereſſen nicht förderlich ſein .

Der Reichstag nahm deshalb einſtimmig einen entſprechenden

Geſetzentwurf an , der nach den kurzen Bemerkungen des

Abg . Raab die Widmung tragen ſoll : „ in Danbbarkeit

ſeinen Staatsſekretären der diätenloſe Reichstag “ . Auch

die Sozialdemokraten ſtimmten für dieſes Geſetz .
3. Im Intereſſe der Reichspoſtbeamten beantragten

die Abg . Gröber , Dr . Hitze , Dr . Spahn , Erzberger ,
Roeren , Trimborn , den Herrn Reichskanzler zu er —

ſuchen :
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1. die Sonntagsruhe für die Veamten der Reichs - Poſtverwaltung

durch Einſtellung des Geld - , Nachnahme - , Druckſachen⸗ und

Paketverkehrs an Sonn - und Feſttagen , ſowie durch Ver⸗

kürzung der Schalterſtunden für den Paketverkehr an den

Vorabenden dieſer Tage in erhöhtem Maße durchzuführen ;

für die mittleren und unteren Beamten der Reichs - Poſt⸗ und

Telegraphenverwaltung die wöchentliche Maximalarbeitszeit
weiter zu beſchränken ;

3. in der Statiſtik der Reichs⸗Poſt⸗ und Telegraphenverwaltung

eingehende Mitteilungen über die Verhältniſſe der Poſtbeamten
in den Kolonien und über das außerhalb des Beamten⸗

verhältniſſes ſtehende Perſonal der Reichs - Poſt⸗ und

Telegraphenverwaltung zu machen . ( Nr . 547 . )

Der Abg . Trimborn anerkannte die großen Fort —

ſchritte , die auf Anregung des Zentrums ſeit dem Vorjahre

gemacht worden ſeien und hob rühmend den Erlaß des

Staatsſekretärs vom 13 . Auguſt 1904 hervor , der auf
eine genaue Durchführung der Dienſtvorſchriften vom 17 .

April 1899 drang und ſonſt noch Vergünſtigungen für das

Beamtenperſonal enthält . Aber weitere Fortſchritte ſeien

geboten ; für die Beamten müſſe die Maximaldienſtzeit auf

48 Stunden , für die Unterbeamten auf 60 Stunden pro

Woche heruntergeſetzt werden . Die Sonntagsruhe ſei zu

fördern durch die Einſtellung des Geld - und Paketverkehrs ;

ſehr förderlich für die Sonntagsruhe ſei es , wenn an den

Vorabenden die Schalterſtunden verkürzt werden . Manche

Geſchäftsleute kommen abſichtlich erſt in den letzten Stunden !

Auch die Zahl der Ruhetage ſei zu vermehren . ( 122 .

Sitzung vom 19 . Januar 1905 , S . 3874 . ) Der Staats⸗

ſekretär nahm zu dieſen Wünſchen im allgemeinen eine

freundliche Stellung ein ; die erhöhte Sonntagsruhe durch

Wegfall des Paketverkehrs kommt bereits dieſen Sommer

in Berlin probeweiſe zur Durchführung . Der Abg .
Roeren unterſtützte die Forderung nach erhöhter Sonntags⸗

ruhe ſehr entſchieden ; einige Unbequemlichkeiten , die ent⸗

ſtehen könnten , müſſe man in Kauf nehmen ; ohne kleine

Opfer könne nie ein ſozialer Fortſchritt gemacht werden .

Eine ſtrenge Sonntagsruhe im Paketverkehr gebe auch
vielen Handlungsangeſtellten Sonntagsruhe . Für den

Nachtdienſt ſei eine Entſchädigung zu gewähren . Auch der



Abg . Erzberger widerlegte die Bedenken der freiſinnigen
und nationalliberalen Redner gegen beſſere Sonntagsruhe ;
all die Einwände , die man jetzt mache , habe man ſchon
1878 gehört , wo die Sonntagsruhe im Gewerbe beſprochen
worden ſei ; aber trotz Sonntagsruhe — er ſage ſogar mit

infolge derſelben habe Deutſchland den großen wirt —

ſchaftlichen Aufſchwung genommen . In katholiſchen Orten

müſſe der Poſtbeamte auch an hatholiſchen Feiertagen

dienſtfrei ſein ; auch für die Reichspoſt gelte : „ Du ſollſt den

Sonntag heiligen ! “ Die Dienſtſtundenpläne des Fahr —

perſonals müßten revidiert werden . Den Militäranwärtern

ſollten 2 bis 3 Jahre ihrer Militärdienſtzeit auf das Be⸗

ſoldungsalter angerechnet werden . ( 127 . Sitzung vom 25 .

Januar 1905 , S . 4056 . ) Der Abg . Hug vertrat mit

großer Sachkenntnis die berechtigten Wünſche der höheren

Poſtbeamten , die durch das Dienſtaltersklaſſenſyſtem ge⸗

ſchädigt worden ſind . Für den Nachtdienſt ſei eine Ver —

gütung zu zahlen . Die Beſoldungen der Unterbeamten ſeien

zu erhöhen . ( 128 . Sitzung vom 26 . Januar 1905 , S . 4073 . )
Die Gehaltsverhältniſſe der Unterbeamten erfahren

im heurigen Etat inſofern eine Verbeſſerung , als 10700

ſog . „ gehobene Stellen “ etatsmäßig geſchaffen wurden mit

einem Gehalt von 1200 —1800 Mk . ; das Unterbeamten⸗

gehalt iſt 900 - 1500 Mk . Der Abg . Gröber betonte ,

daß man ſehr große Bedenken gegen das Syſtem der ge —

hobenen Stellen haben könne ; aber andererſeits bringen
dieſe doch eine große Verbeſſerung für einen Teil der

Unterbeamten ; deshalb ſtimme er dem Vorſchlag zu . Um

aber die anderen Unterbeamten nicht leer ausgehen zu

laſſen , ſtellte er folgenden Antrag :
„ den verbündeten Regierungen gegenüber die Bereitwilligkeit aus⸗

zuſprechen , den Unterbeamten der Reichs - Poſt - und Telegraphen⸗

verwaltung in nicht gehobenen Stellen Gehaltsbezüge im Mindeſt⸗

betrag von 1000 bis 1600 Mk . zu bewilligen “ . ( Nr . 600 . )

Ebenſo ſtimmte das Zentrum dem Antrage der Frei —

ſinnigen zu :

„ für die Unterbeamten im Landbeſtelldienſt , Botenpoſtdienſt und

Leitungsaufſeherdienſt baldigſt eine Erhöhung des Endgehalts auf
1100 Mk . in Ausſicht zu nehmen “ . ( Nr. 592 . )



Der Abg . Gröber betonte auch hierbei wieder , daß

in Württemberg und Bayern die Unterbeamten beſſer be —

zahlt ſeien , als im Reiche . ( 147 . Sitzung vom 23 . Februar

1905 , S . 4738 . ) Obwohl der Reichstag einſtimmig dieſem

Antrage zuſtimmte , hat die Reichsleitung demſelben bis

jetzt nicht entſprochen .

4. Für die Reichseiſenbahnbeamten iſt der Abg . Erz⸗

berger in der Budgetkommiſſion eingetreten und hat für die
Stationsvorſteher 2. Klaſſe die Zuſicherung erhalten , daß

ſie im nächſten Jahre eine Stellenzulage erhalten ſollen ;

ebenſo nahm er ſich der Wünſche der Weichenſteller 1.

Klaſſe und der Telegraphenaſſiſtenten an . Im Plenum haben

die Abg . Erzberger , Dr . Pichler , Trimborn und Dr .

Spahn beantragt :
1. für das Perſonal der Reichseiſenbahnen Zeit und Gelegenheit

zum regelmäßigen Beſuche des Gottesdienſtes an Sonn⸗
und Feſttagen , mindeſtens an zwei Sonntagen im Monat zu

geben und hierüber alljährlich in dem Bericht der Verwaltung
der Reichseiſenbahnen eingehende Mitteilungen zu machen ;

2. für die Arbeiter in den Haupt⸗ und Nebenwerkſtätten der

Reichseiſenbahnen einen jährlichen Urlaub , ſteigend mit der

Zahl der Arbeitsjahre , unter Fortbezug des Lohnes einzu⸗

führen . ( Nr . 551 . )

Nach eingehender Begründung dieſes Antrages durch

den Abg . Erzberger erklärte Miniſter von Budde , daß

er dem erſten Wunſche ſehr gern entſprechen werde ; der

Urlaubsfrage ſtehe er wohlwollend gegenüber . ( 148 . Sitzung

vom 24 . Februar 1905 , S . 4775 . )

B. Fuͤr die Arbeiter im allgemeinen .

tl

Die heftigen Auseinanderſetzungen zwiſchen Sozial⸗
demokratie und Zentrum über die Sozialpolitik im Vorjahr

( ſiehe : Zentrumspolitik im Reichstage 1904 %) ſcheinen bei

der erſteren eine heilſame Wirkung erzeugt zu haben ; von
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einem Zuſammenſtoß abgeſehen , blieb das Zentrum in

dieſer Seſſion vollkommen unbehelligt von Angriffen .
Einerſeits haben die Sozialdemokraten den Eindruck er⸗

halten , daß ſie bei ſolchen Angriffen nicht viel gewinnen ,
weil die Antwort ſofort erfolgt und andererſeits mußten

ſie ſich heuer gegen die Angriffe des Abg . Mugdan ( Pp . )

wahren , der das Verhalten der Sozialdemokraten in der

Krankenkaſſenverwaltung ſehr ſcharf kritiſierte . Nur bei

einer Debatte kam es zu heftigem Zuſammenſtoß ; es war

die Interpellation Trimborn über die Einführung des

Zehnſtundentages . Da dieſe Aktion überhaupt die

bedeutſamſte ſozialpolitiſche neben den Debatten über

den Bergarbeiterſtreik — iſt , ſo dürfen wir ſie an die

Spitze ſtellen :

Dder Maximalarbeitstag .

Die Interpellation Trimborn lautet :

Kann erwartet werden , daß die verbündeten Regierungen noch
im Laufe der gegenwärtigen Seſſion dem Reichstag einen Geſetz⸗

entwurf vorlegen , durch welchen die regelmäßige Arbeitszeit der

Arbeiter ( über 16 Jahre ) in Fabriken und den dieſen gleichgeſtellten

Anlagen ( § 154 der R. G. O. ) auf höchſtens zehn Stunden täglich

beſchränkt wird ? ( Nr . 52 ) .

Am 7. Februar 1905 kam dieſelbe zur Beratung ;
der Abg . Trimborn begründete dieſelbe in ſolch ein⸗

gehender und erſchöpfender Weiſe , daß wir den Haupt —

inhalt ſeiner Rede hier wiedergeben müſſen :

a. Die ſeitherigen Bemühungen um einen Maximalarbeitstag .

Die parlamentariſchen Bemühungen auf dieſem Gebiete ſind

ſo alt wie der Reichstag ſelbſt ; ſchon im Jahre 1869 haben die

Konſervativen unter der Führung des Abgeordneten Brauſchitſch den

zwölfſtündigen Maximalarbeitstag für Fabriken gefordert . Die bürger⸗

liche Linke hat von den ſiebziger Jahren an und auch jahrzehnte

lang ſpäter unter dem unſeligen Banne des Dogmas des „laisser

faire , laisser aller “ geſtanden und hat an Beſtrebungen in der Rich⸗

tung eines Maximalarbeitstages wohl kaum etwas Erhebliches zu

verzeichnen . Erſt im Jahre 1903 hat ein Teil der Nationalliberalen
unter Führung des Herrn Freiherrn v. Heyl mit dem Zentrum für
den Zehnſtundentag für jugendliche Arbeiter und für Frauen geſtimmt .

Viel älteren Datums ſind die Beſtrebungen der ſozialdemokra⸗

tiſchen Partei auf dieſem Gebiete . Die ſozialdemokratiſche Partei
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iſt mit einem Antrag auf Einführung eines Maximalarbeitstages

zunächſt herangetreten im Jahre 1877 . Damals beantragte ſie den

zehnſtündigen Maximalarbeitstag . Dieſen Antrag hat ſie in den

beiden folgenden Seſſionen , 1884 auf 1885 und 1885 auf 1886 ,

wiederholt . Dann hat die ſozialdemokratiſche Partei eine kleine

Anderung an ihrem Antrag vorgenommen : in der Seſſion von 1891

auf 1892 beantragte ſie wiederum den zehnſtündigen Maximal⸗

arbeitstag , aber mit dem Zuſatz , daß dieſem in beſtimmten , geſetzlich

feſtzulegenden Friſten der neun⸗ bezw . achtſtündige Arbeitstag folgen

ſolle . In der Seſſion von 1895 auf 1897 vollzog die ſozialdemokratiſche
Partei wiederum eine Anderung in ihrer Stellung : ſie beantragte

nunmehr den achtſtündigen Arbeitstag . Dieſen Antrag hat ſie ſpäter

noch zweimal wiederholt . Dann hat ſie in der Seſſion von 1900

auf 1902 wiederum eine Schwenkung vorgenommen : ſie iſt da zurück⸗

gegangen auf die Anträge der Seſſion 1891 auf 1892 und hat be⸗

antragt vorläufig den zehnſtündigen Arbeitstag , der aber in geſetzlich

feſtzulegenden Friſten übergehen ſolle zunächſt in einen neunſtündigen

und dann in einen achtſtündigen . Dieſer Antrag iſt wiederholt worden

in der Seſſion von 1903 auf 1904 . — Außer dieſem Antrag liegen

von Seiten der ſozialdemokratiſchen Partei noch zwei Spezialanträge

in dieſer Materie vor , die ich der Vollſtändigkeit halber ausdrücklich

erwähnen muß : einmal ein Eventualantrag , der dahin geht , vom

1. Juli 1904 ab nur für die Induſtrie den zehnſtündigen Arbeitstag

einzuführen ; dann ein Antrag vom 29. November 1900 , der den

zehnſtündigen Arbeitstag für Arbeiterinnen verlangt .

Meine Herren , das Sentrum hat ſeinerſeits , ebenſo wie die ſozial⸗

Arbeitszeit auch für Erwachſene gedrungen . Damit iſt es nur den

Bahnen gefolgt , die ihm die Abg . Ketteler und Moufang bereits ge —

wieſen hatten . In der Interpellation des Freiherrn v. Hertling

vom Jahre 1881 wurde unter anderem namens der Zentrums⸗

fraktion ausdrücklich angefragt , ob nicht eine Regelung der Arbeits⸗
zeit erwachſener Arbeiter zu erwarten ſei . Weiter hat das Zentrum

zunächſt auf den Elfſtundentag hingearbeitet . Der erſte Antrag in

der Richtung wurde geſtellt in einer Kommiſſion , die zur Beratung

über die Frage des Arbeiterſchutzes zuſammengetreten war . Das

war im Jahre 1884 . Dieſe Beratungen blieben ohne Ergebnis be—

züglich dieſes Teils . Dieſer Teil des Antrags kam erſt 1887 in der

Kommiſſion zur Erſcheinung und fand ſeinen Abſchluß in der An⸗

nahme der Reſolution auf Erhebungen , der aber die verbündeten

Regierungen keine Folge gegeben haben . In der Seſſion 1890/01

bei dem bekannten Arbeiterſchutzgeſetz hat das Zentrum einen elf⸗

ſtündigen Arbeitstag für Erwachſene beantragt ; erzielt wurde nur

ein elfſtündiger Arbeitstag für Arbeiterinnen und der ſanitäre Maximal⸗

arbeitstag . Damals gab das Zentrum die Erklärung ab , es werde

zur gegebenen Zeit zu einem Maximalarbeitstag für Erwachſene
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ſchreiten . Im Jahre 1893/94 beantragte das Zentrum Erhebungen
über die Wirkſamkeit der Einſchränkung der Arbeitszeit für Arbeiter⸗
innen . Auch dieſe Reſolution war erfolglos . Dann haben wir
wiederum im Jahre 1897 verſucht , einen Antrag durchzubringen auf
eine 63ſtündige Arbeitswoche . Auch das wurde abgelehnt ; dagegen
wurde der Antrag auf eine weitere Ausdehnung des ſanitären
Maximalarbeitstages angenommen . Inzwiſchen ermutigten uns die

Erfahrungen in der Induſtrie , ſpeziell die immer mehr zutage
tretende Tendenz , die Arbeitszeit einzuſchränken , ferner die günſtigen
Erfahrungen , die man mit dem Elfſtundentag für Arbeiterinnen

gemacht hatte , endlich das wachſende ſozialpolitiſche Verſtändnis in
weiten Kreiſen , nochmals einen Vorſtoß zu machen . Im Jahre 1893

beantragten wir die Einführung des zehnſtündigen Arbeitstages .
Der Antrag wurde abgelehnt ; dagegen wurde angenommen der

Zehnſtundentag für Arbeiterinnen und für Arbeiter von 16 bis 18
Jahren . Im Jahre 1904 , alſo in dem gegenwärtigen Reichstage ,
haben wir zwei Anträge geſtellt , einmal auf Einführung des allge⸗
meinen Maximalarbeitstages von 10 Stunden und dann eventuell
auf Einführung eines ſolchen für Arbeiterinnen , und eines neun⸗

ſtündigen Arbeitstages für verheiratete Frauen . Eine entſprechende
Reſolution wurde zum Etat geſtellt .

b. Die Gründe für den Maximalarbeitstag .

Seine Einführung erſcheint uns geboten im Intereſſe der

Geſundheit der Arbeiter . Die bisherigen Erfahrungen haben deutlich
gezeigt , daß der ſanitäre Maximalarbeitstag des §S 120 e der Gewerbe⸗

ordnung nicht ausreicht . Darüber dürften auch die Gewerbehygieniker
wohl einig ſein , die durchweg auf dem Boden des Zehnſtundentages
ſtehen . Nach der geſundheitlichen Seite kommt namentlich in Be⸗

tracht , daß die moderne Produktionsart eine viel intenſivere Arbeit ,
eine viel ſtärkere Aufreibung der körperlichen Kräfte verlangt . Um
nur ein Beiſpiel zu erwähnen : in Crimmitſchau machte man früher in
den Textilfabrikhen 48 bis 52 Schuß pro Stunde bei einer zwölf —
ſtündigen Arbeitszeit , — heute macht man 75 bis 80 Schuß pro
Stunde bei einer elfſtündigen Arbeitszeit . Die Abkürzung der Arbeits⸗

zeit beträgt nur eine Stunde ; dagegen iſt die Arbeitsleiſtung für
die einzelne Stunde in viel größerem Verhältuis geſtiegen .

Sehr richtig ! in der Mitte und bei den Sozialdemohkraten . )
Es iſt auch charakteriſtiſch für die Einwirkung auf die Geſund⸗

heit , was bei Gelegenheit des Crimmitſchauer Streiks eine Arbeiterin

ſagte :

„ Wenn die Fabrikantenfrauen nur einmal ſpüren würden ,
wie einem abends beim Heimwege die Knie ſchlottern nach
elfſtündiger Arbeit , dann würden ſie ihren Männern ſchon
ſagen , daß 11 Stunden wirklich zu viel iſt . “
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Wir fordern den Zehnſtundentag vor allem auch im Intereſſe

des Familienlebens . Da kann ich nicht umhin , die Worte eines

hervorragenden Nationalökonomikers zu zitieren . Herkner ſagt :

„ Wie ſoll der Arbeiter einen ausgeprägten Sinn für Fa⸗

milienleben , für Häuslichkeit und für eine menſchenwürdige

Wohnung bewahren , wenn er ſie beim Morgengrauen

verläßt und erſt in ſpäter Abendſtunde heimkehrt ? “

Der Zehnſtundentag iſt aber auch eine Forderung des rationellen

Betriebs und des induſtriellen Fortſchritts . Die bisherige Beobach⸗

tung hat deutlich gezeigt , daß das Minus an Zeit , welches durch

die Herabminderung der Arbeitszeit eintritt , dazu drängt , daß auf

der einen Seite die Betriebseinrichtungen verbeſſert , und auf der

anderen Seite das Arbeitermaterial — wenn ich den Ausdruck ge⸗

brauchen darf — in ſeiner Leiſtungsfähigkeit gehoben werden muß .

Aus dem Zwang der Verhältniſſe erwächſt dann von ſelbſt das Be⸗

ſtreben , den Verluſt an Zeit einzuholen durch induſtriellen Fortſchritt .

Es iſt aber auch die Herabſetzung der Arbeitszeit in dem Maße

und Umfang , wie wir ſie verlangen , eine Forderung der Uultur .

Der bereits genannte Herkner ſagt ſehr ſchön :

„ Die Verkürzung der Arbeitszeit iſt die wichtigſte Vorbe⸗

dingung für die geiſtige und ſittliche Hebung des Arbeiter⸗
ſtandes . Sie iſt in einem Staat des allgemeinen Stimm⸗

rechts , in einem Staat , in dem die Arbeiter zur Selbſt⸗
verwaltung herangezogen werden ſollen , ſogar eine poli⸗
tiſche Notwendigkeit . Erſt die Abkürzung der Arbeitszeit

geſtattet den Arbeitern eine allmählich wachſende Teilnahme
an den Gütern der modernen Kultur . “

Und noch neulich las ich in der „ Sozialen Praxis “ ein ſehr richtiges

Wort der ſozialpolitiſchen Schriftſtellerin Helene Simon :

„ Arbeit und Arbeitsintelligenz ſind undankbar ohne eine

kurze Spanne zum Lieben und Leben , zum Denken und

Streben . “

Intereſſiert ſind an dieſer großen , gewaltigen Kulturfrage in unſerem

Vaterlande rund 4½ Millionen erwachſene Arbeiter . Davon waren

tätig in Fabriken und ähnlichen Anlagen 4891 108 , wovon rund

324380 nicht mitzuzählen ſind .

c. Seine Durchführbarkeit iſt möglich .

Heute darf man behaupten , daß der Zehnſtundentag für Er⸗

wachſene nach Lage der Verhältniſſe durchaus möglich iſt . Die
Tendenz , die Arbeitszeit zu verkürzen , iſt in den letzten 20 Jahren
in der Induſtrie immer mehr hervorgetreten . Bis zum Jahre 1885

war z. B. die Arbeitszeit in der Textilinduſtrie die Regel , heute iſt

ſie die Ausnahme . Die Gewerbeinſpektionsberichte melden jetzt

jährlich von einer allgemein um ſich greifenden Verkürzung der

Arbeitszeit .



Wie nahe man in der Induſtrie vielfach dem zehnſtündigen
Arbeitstage iſt , laſſen eine Reihe Einzelerhebungen erkennen , die ich
doch anführen will . Im Jahre 1895 ſtellte der heſſiſche Gewerbe⸗

inſpektorenbericht feſt , daß 84 Prozent ſämtlicher Induſtriebetriebe be⸗
reits den Zehnſtundentag hatten . 1897 wird für Stuttgart konſtatiert :

wöchentliche Arbeitszeit der Arbeiterinnen 56,5 Stunden , wöchentliche
Arbeitszeit der Arbeiter 58,5 Stunden ; alſo das geht unter den Zehn⸗
ſtundentag . In demſelben Jahre wurde in Nürnberg feſtgeſtellt ,
daß die Arbeiter dort durchweg 58 Stunden arbeiteten , alſo auch
weniger als 10 Stunden pro Tag . Im Jahre 1899 iſt für Bayern
feſtgeſtellt worden eine wöchentliche Arbeitszeit von 62,8 Stunden ,
alſo weniger als 11 Stunden .

Höchſt bedeutſam und intereſſant ſind die Ergebniſſe der im

Novemberheft des „ Reichsarbeitsblattes “ veröffentlichten Tarifſtatiſtik .
Das Geſamtergebnis iſt : in 544 Tarifen oder in 91 Prozent aller

Tarifverträge , auf welche ſich die Unterſuchung erſtreckte , war vor —

geſehen eine Arbeitszeit von 10 Stunden oder weniger

( hört ! hört ! in der Mitte ) ,
und nur in 53 Tarifverträgen von 600 , alſo nur in 9 Prozent der

Verträge , war eine Arbeitszeit von mehr als 10 Stunden vorgeſehen .
In einzelnen Fällen mögen Schwierigkeiten vorhanden ſein ;

aber ein Geſetz , welches den zehnſtündigen Maximalarbeitstag ein —

führen würde , müßte ſelbſtverſtändlich für Ausnahmen einen weiten

Spielraum laſſen . Es muß Rückſicht genommen werden auf Saiſon⸗
induſtrie und auf Kampagneinduſtrie , es müßte in dem Geſetz ein

ſorgfältig abgewogenes Syſtem von Ausnahmen vorgeſehen werden ,
es müßten Überſtunden und Übergangsfriſten vorgeſehen werden .

Geſchieht das aber , dann kann man wohl ſagen , daß unüberwindliche

Hinderniſſe heute dem Zehnſtundentag nicht mehr entgegenſtehen .

( Sehr richtig ! in der Mitte . )

d. Die Einwendungen hiergegen ſind nicht ſtichhaltig .

Man weiſt mit beſonderem Nachdruck auf die Gefährdung hin ,
welche die Konkurrenzfähigkeit der deutſchen Induſtrie gegen —
über dem Auslande erleide . Mit beſonderem Nachdruck iſt dieſer
Einwand von dem Herrn Generalſekretär Bueck erhoben worden
Nun iſt eines richtig , meine Herren , mit Ausnahme von Baſel und

Zürich iſt der Zehnſtundentag für Erwachſene in Europa geſetzlich
noch nicht eingeführt — ich ſage : der Zehnſtundentag für Erwachſene .
Für Frauen und Jugendliche iſt in vielen Staaten ebenſo wie in

Deutſchland bekanntlich der geſetzliche Maximalarbeitstag eingeführt .
Für Erwachſene beſteht in England ein geſetzliches Wochenmaximum
von 60 Stunden ; tatſächlich haben aber die gelernten Arbeiter in
der Mehrzahl in England den Neunſtundentag , mindeſtens aber den

Neuneinhalbſtundentag . In Frankreich beſtand ſeit 1848 der Zwölf —
ſtundentag . Heute iſt in gemiſchten Betrieben , wo Frauen und

12*
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Männer zuſammen arbeiten , der Zehnſtundentag eingeführt ſeit 1904 .

Es hat dies in Frankreich tatſächlich zum allgemeinen Zehnſtunden⸗

tag geführt . In der Schweiz beſteht ſeit 1878 der Elfſtundentag ;

nur hat , wie geſagt , der Kanton Zürich ſchon ſeit 1894 den Zehn⸗

ſtundentag und der Kanton Baſel⸗Stadt in allerneuſter Zeit ebenfalls

den Zehnſtundentag . In Sſterreich beſteht der Elfſtundentag ſeit

1885 , in Rußland der Elfeinhalbſtundentag ſeit 1897 .ͤ In Amerika

beſteht in 27 Staaten der Achtſtundentag , aber nur für Staatswerk⸗

ſtätten und für Arbeiten und Lieferungen für den Staat und die
Kommunen . In 6 Staaten Amerikas beſteht der Achtſtundentag

für alle Induſtrien .
In Betracht kommt aber weniger die geſetzliche Beſtimmung

als vielmehr die tatſächliche Ubung , und da iſt von großer Bedeutung ,

daß nicht nur in Deutſchland , ſondern auch in den fremden , den

außerdeutſchen Staaten die Tendenz zur Verkürzung der Arbeiszeit

in weitem Umfange beſteht , und daß der Zehnſtundentag tatſächlich

auch im Auslande in erheblichem Umfange eingeführt iſt .

Merkwürdig iſt der Einwand dahin , daß ein geſetzlicher Ein⸗

griff überhaupt nicht nötig ſei ; die Praxis habe , ſo ſagt

man , ohnehin die Tendenz , die Arbeitszeit zu verkürzen , manche

Unternehmer ſeien von vornherein einer Kürzung der Arbeitszeit

geneigt , die Organiſation der Arbeiter würde ſchon nachhelfen , und

wozu da noch eine Geſetzgebung ? Hier verkennt man die Aufgabe

der Geſetzgebung , die auch ihrerſeits eine geſunde Entwicklung zu

fördern und zum Abſchluß zu bringen hat . Der Einwand iſt nichts

anderes als das Bekenntnis zu dem überholten mancheſterlichen

Satze des „ laissez faire , laissez aller “. Hätten wir uns auf den

Boden geſtellt , würden wir niemals zur Sonntagsruhe und niemals

zum Ladenſchluß gekommen ſein . Endlich : iſt es denn nötig , daß

einem jeden ſozialpolitiſchen Fortſchritt immer bittere Kämpfe und

Opfer und verluſtreiche Streiks vorhergehen müſſen ? Hätten wir

den Zehnſtundentag für Arbeiterinnen ſchon vor acht Jahren gehabt ,

dann würde uns die Erbitterung , der Jammer und das Elend des

Streiks von Crimmitſchau erſpart geblieben ſein .

Und nun zum Schluß ein agrariſcher Einwand ! Von

agrariſcher Seite iſt mir die BVefürchtung ausgeſprochen , und zwar
in privaten Geſprächen von durchaus wohlwollender Seite : der in⸗

duſtrielle zehnſtündige Arbeitstag locke noch mehr die Arbeiter vom

Lande in die Stadt und befördert die Leutenot . Ich möchte durch⸗

aus bezweifeln , ob deshalb jemand in die Fabriken geht , weil dort

nur 10 Stunden gearbeitet wird . Der Zug in die Stadt und in

die Großinduſtrie beſteht zweifellos ; aber daß die Arbeitszeit von

10 Stunden in die Fabriken treibt und in die großen Städte , das

glaube ich nicht . Die aktuelle Arbeitszeit iſt auch tatſächlich viel

länger . Die 10 Stunden ſtehen für ſich, dazu kommen die Pauſen ,

dazu kommt noch der Abgang und Zugang . Wenn Sie das hinzu⸗



nehmen , dann werden zwiſchen den ländlichen und induſtriellen

Arbeitszeiten , wenn man die überhaupt vergleichen kann , die Unter⸗

ſchiede gar nicht ſo erheblich ſein .
Die Einführung des Zehnſtundentages iſt übrigens heute nur

für einen geringen Teil der Induſtrie von Bedeutung . Gerade in

der Großinduſtrie iſt der Zehnſtundentag vorherrſchend ; z. B. in

Berlin und in den Vorſtädten von Berlin herrſcht allgemeiner Zehn⸗

ſtundentag . Alſo die Wirkung auf die Landwirtſchaft iſt ohnehin
in dem weiten Umfange ſchon da, in welchem der Zehnſtundentag
bereits vorherrſchend iſt . Entſcheidend dürfte aber folgende Erwägung

ſein :
Wenn der Zehnſtundentag für Erwachſene aus Gründen der

Geſundheit , des Familienlebens , des Gemeinwohls ein berechtigter
Anſpruch des induſtriellen Arbeiters iſt , ſo kann er ihm deshalb

nicht verſagt werden , weil dadurch vereinzelt der Landwirtſchaft

Schwierigkeiten erwachſen könnten . Die Landwirtſchaft dürfte zur

Hemmung eines großen induſtriellen Kulturfortſchritts um ſo weniger

berechtigt und auch wohl geneigt ſein , wenn ihr inzwiſchen der er⸗

höhte Schutz des neuen Zolltarifs und der Handelsverträge zuteil
werden wird .

Gerade die landwirtſchaftlichen Kreiſe betonen , daß die indu⸗

ſtrielle Bevölkerung mehr und mehr zurücktrete bezüglich ihrer

militäriſchen Leiſtungsfähigkeit ; die Beſorgnis , daß die militäriſche

Leiſtungsfähigkeit der induſtriellen Bevölkerung nachläßt , iſt auch
in nicht agrariſchen Kreiſen ſehr verbreitet . Wenn aber demſo iſt ,

ſo liegt hier geradezu eine nationale Gefahr vor , und umſomehr

ſollte man darauf bedacht ſein , eine Forderung zu unterſtützen , die

für die Erhaltung der körperlichen Leiſtungsfähigkeit großer Volks⸗

maſſen von ſo eminenter Bedeutung iſt .

e. Die Gutachten der Gewerbeinſpektoren .

Bereits zweimal haben die Gewerbeinſpektoren unterſucht und

berichtet , nämlich im Jahre 1899 bezüglich der verheirateten Frauen
und ſodann 1902 bezüglich aller Arbeiterinnen über 16 Jahre , und

zwar darüber , ob eine Verkürzung der Beſchäftigungsdauer nötig
und durchführbar ſei . Dieſe Erhebungen haben die Durchführbarkeit
des Zehnſtundentages für Arbeiterinnen außer allem Zweifel geſtellt .
Bei der geradezu entſcheidenden Bedeutung dieſer Erhebungen muß

ich näher darauf eingehen .
Für Preußen ergab ſich, daß in Fabriken und auf Bergwerken

über Tage beſchäftigt waren 397714 Arbeiterinnen über 16 Jahre ,
und davon arbeiteten über 10 Stunden 38 Prozent , 10 Stunden

und weniger 62 Prozent . Die Einführung eines Zehnſtundentags
würde alſo nur für 38 Prozent ein Fortſchritt ſein . Nach der En⸗

quete haben von den Betrieben 27,8 Prozent eine Arbeitszeit von

über 10 Stunden und 72,2 Prozent 10 Stunden und weniger .
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Die Gutachten der Inſpektoren gehen dahin : von 29 amtlichen

Berichterſtattern Preußens haben ſich 16 unumwunden für den Zehn⸗

ſtundentag geäußert , 7 haben ſich ebenfalls dafür ausgeſprochen , aber

unter der Vorausſetzung von Ausnahmen und Nebenbeſtimmungen .
Im ganzen haben ſich 23 dafür ausgeſprochen und nur 6 dagegen .

Auch die badiſchen und württembergiſchen Gewerbeinſpektoren ge⸗

hören zu den Anhängern des Zehnſtundentags für Arbeiterinnen .

*
* *

Von welcher Seite man auch die Frage beleuchten mag , überall

kommt man zu dem gleichen Ergebnis . Man kann ruhig ſagen ,
wenn eine ſozialpolitiſche Frage reif iſt , dann iſt es dieſe .

Sehr richtig ! in der Mitte . )

Seit Jahren haben Erhebungen hierüber ſtattgefunden : das Ergebnis

iſt günſtig : der Zehnſtundentag für Frauen iſt ſchon jetzt überwiegende

Regel ; die Gewerbeinſpektoren , die berufenſten Beurteiler , ſind in

erdrückender Mehrheit dafür . Die Arbeiterverbände ſind einſtimmig

dafür , nicht einſeitige Arbeitgeber befürworten die Maßregel , alle

ſozialpolitiſchen Kreiſe ſind darin einig , der Reichstag hat ſich wieder⸗

holt dafür ausgeſprochen , und die Preſſe hat dieſem allſeitigen Ver⸗

langen vielfach ein Echo geliehen .
Kommt jetzt die Reform , dann kann man wirklich nicht ſagen ,

daß dieſe Reform erzielt worden ſei im Automobiltempo

( ſehr richtig ! in der Mitte ) ,

von dem neulich jemand geſprochen hat , nein , der Weg , auf dem

wir zu dieſer Reform gelangt ſind , iſt ſchon mehr im Poſtkutſchen⸗

tempo zurückgelegt worden .
Meine verehrten Herren , iſt die Frage des Zehnſtundentages

für Frauen überreif , ſo iſt darum die Frage des Zehnſtundentages

für Erwachſene nicht unreif , nein , auch ſie iſt reif . Sie werden mich

fragen , warum ich beide Fragen in einer Interpellation verbunden

habe . Das kann ich nicht beſſer klarſtellen , als indem ich auf

folgendes Bild verweiſe : ich ſehe da vor mir einen Baum , an dem

zwei köſtliche Früchte , zwei Apfel , hängen , nach denen mir ſchon

lange gelüſtet .
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Geiterkeit ! )
Beide Apfel ſind reif zum Abfallen .

Sehr richtig ! in der Mitte . )
In Geſtalt der Interpellation rüttle und ſchüttle ich an dem Baum ;

möglich , daß beide Früchte abfallen — mich ſoll es freuen ; eine aber ,
ein Apfel , Herr Staatsſekretär , muß herunter .

Staatsſekretär Graf Poſadowsky gab eine auf⸗

fallend kühle Antwort :

„ Die verbündeten Regierungen haben bisher ſtets auf dem

Standpunkt geſtanden , daß der weitere Ausbau des hygieniſchen



Arbeitstages unbedingt notwendig iſt , weil eine Reihe von Indu⸗

ſtrien ſo ſpezifiſch ungünſtige Fabrikationsmethoden bedingt , Me⸗

thoden , die im Laufe der Zeit eine ſo ſichtbar ungünſtige Wirkung

auf den Körper des Arbeiters ausüben , daß es unbedingt nötig iſt ,

in dieſen gefährlichen Induſtrien die Arbeitszeit geſetzlich zu be⸗

ſchränken . Die verbündeten Regierungen haben aber gleichzeitig auf

dem Standpunkt geſtanden , daß da , wo ſolche ſpezifiſchen Urſachen ,

die in der Arbeit an ſich liegen und nicht in deren Länge , die Dauer

der Arbeit in der Regel dem freien Übereinkommen der Beteiligten

zu überlaſſen iſt. Nach Ankündigung der Interpellation des Herrn

Vorredners habe ich bei der großen wirtſchaftlichen Bedeutung dieſer

Angelegenheit ſämtlichen verbündeten Regierungen die Frage vor —

gelegt , wie ſie ſich zu dieſer Interpellation ſtellen . Ich habe bis zum

heutigen Tage von den 26 Regierungen — wenn ich Elſaß - Lothringen

hinzurechne , obgleich es ja im Bundesrat nicht ſtimmführend ver⸗

treten iſt — erſt von 8 Regierungen Antwort erhalten .

( Hört ! hört ! bei den Sozialdemokraten . )

Dieſe 8 Regierungen ſtehen aber entweder auf einem unbedingt ab⸗

lehnenden Standpunkte , oder ſie erklären , das ſei eine Frage , die

ſo tief in das wirtſchaftliche Leben eingriffe , daß jedenfalls , ehe man

ſich über dieſelbe ſchlüſſig mache , die allereingehendſten Erhebungen

notwendig wären .

Ich komme nun zu der zweiten Frage , der zehnſtündigen

Arbeitszeit der Arbeiterinnen . Meine Herren , ich hoffe noch bis

Ende des Monats Ihnen die Denlkſchrift vorlegen zu können , die

Ihnen ein klares Bild über die Sachlage auf dieſem Gebiete geben

ſoll , namentlich auch in Verbindung mit einer ſehr eingehenden

Statiſtik . Ich weiſe aber ſchon jetzt darauf hin , daß ſich die ſtati⸗

ſtiſchen Zahlen weſentlich anders ſtellen , als man bisher in der

Offentlichkeit behauptet und angenommen hat , indem in einzelnen

Induſtrien der Prozentſatz der mehr als 10 Stunden arbeitenden
Frauen ein weſentlich größerer iſt , als er ſich im Durchſchnitt aller

Induſtrien darſtellt . Wenn die Denlſchrift vorliegt , werden ſich die

Regierungen ſehr eingehend und ernſt mit der Frage beſchäftigen ,
ob die Arbeitszeit für die weiblichen Arbeiter , eventuell mit übergangs⸗

friſten , geſetzlich zu ermäßigen ſein wird . Aber auch hier iſt nament⸗

lich für die Textilinduſtrie die Frage der Konkurrenz des Auslandes

( Unruhe bei den Sozialdemokraten )

eine ganz außerordentlich wichtige , und ich habe deshalb durch das

Auswärtige Amt bei den Regierungen von Italien , der Schweiz ,

Sſterreich⸗ - Ungarn und Belgien anfragen laſſen , wie ſie ſich wohl

zu der Frage ſtellen , auf dieſem Wege gleichzeitig in den beteiligten

fünf Staaten vorzugehen einſchließliſch Deutſchlands

( ſehr gut ! bei den Nationalliberalen ) ,

und ich kann ſagen , daß von der Schweiz zunächſt eine wohlwollende

Haltung in bezug auf einzuleitende Verhandlungen eingenommen
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iſt . Meine Herren , würden wir dazu kommen , die Arbeitszeit der

weiblichen Fabrikarbeiterinnen herabzuſetzen , ſo könnten wir das ,
da die Textilinduſtrie anßerordentlich dabei beteiligt iſt , nur mit

geräumigen , angemeſſenen Übergangszeiten ausführen . Würde es
aber möglich ſein , dieſen Schritt zu tun in Übereinſtimmung mit den

genannten vier Konkurrenzſtaaten , dann bin ich allerdings der Anſicht ,
daß die Bedenken , die bisher dagegen geäußert ſind wegen der
internationalen Konkurrenz , entweder weſentlich abgeſchwächt würden
oder ganz fortfielen . Wir wollen hoffen , meine Herren , daß dieſe
Verhandlungen zu einem günſtigen Erfolg führen .

Der ſozialdemokratiſche Abg . Fiſcher - Berlin befaßte

ſich weit mehr mit Angriffen auf das Zentrum als mit

der Frage des Zehnſtundentages ; die Antwort des Abg .

Erzberger geben wir unten . Die Nationalliberalen er —

klärten ſich rundweg gegen den Maximalarbeitstag über —

haupt ; ihr Redner ſchloß gar mit dem Rufe : „ Nicht zu
weit damit , Herr Miniſter ! “ ( S. 4333 ) Der konſervative
Redner erklärte : „ Um das Geſagte noch einmal zuſammen⸗
zufaſſen , ſo ſtehen meine politiſchen Freunde einer Ver —

minderung der Arbeitszeit durchaus nicht unfreundlich
gegenüber . Wir wollen aber , daß hier nicht mit radikalen

Mitteln ohne Rückſicht auf die Konkurrenzfähigkeit der

Induſtrie , ohne Rückſicht auf die Prosperität der Land⸗

wirtſchaft vorgegangen werde . Wir werden den ſanitären

Arbeitstag nach Möglichkeit fördern ; im übrigen erwarten

wir , ſoweit das erſtrebte Ziel ſich nicht durch gütliche

Vereinbarung der Beteiligten erreichen läßt , zunächſt ein⸗

gehende Erhebungen über den Umfang der vorhandenen

Übelſtände und die Möglichkeit einer Beſſerung . “ ( S. 4335 ) .

Während die Polen und die Wirtſchaftliche Vereinigung

ſich auf den Standpunkt des Zentrums ſtellten , betonten

die Freiſinnigen : „ Dieſe Gründe ſind es , die uns eine

Verkürzung der Beſchäftigungsdauer für weibliche Arbeiter

wünſchen laſſen , während wir für erwachſene männliche
Arbeiter einer Regelung von Gewerbe zu Gewerbe den

Vorzug geben und die auf einen Ausbau des Koalitions —⸗

rechts hinweiſen , der es den Arbeitern ermöglicht , Fort —

ſchritte auch aus eigener Kraft zu erzielen und das Erreichte

feſtzuhalten . “
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Da aus der Schlußrede das Abg . Erzberger auch

die Angriffe des Sozialdemokraten Fiſcher erkenntlich

ſind und dieſe immer wieder in der Agitation auftauchen ,

ſei dieſe im Wortlaut beigegeben :
Meine Herren , niemand mehr als ich bedauert , daß ich in dieſer

ſpäten Stunde noch das Wort ergreifen muß ; aber ich glaube , man

würde es nicht verſtehen , wenn nicht von unſerer Seite einiges

Wenige auf die auffallend heftigen Angriffe des Herrn Abgeordneten

Fiſcher⸗Berlin erwidert würde .

( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Als ich dieſe Ausführungen mit anhörte , erinnerte ich mich , daß all

das , was er heute gegen das Zentrum ausgeführt hat , ſchon vor

14 Tagen gedruckt zu leſen war in der neueſten Nummer der ſozial⸗

demokratiſchen „ Neuen Zeit “

( hört ! hört ! in der Mitte ) ,

und der Herr Abgeordnete hätte , ſtatt ſeine Rede hier zu halten ,

einen Phonographen hier aufſtellen oder eine Vervielfältigung dieſer

Aufſätze über die „klerikale Arbeiterpolitik “ geben können ; er hätte

dem hohen Hauſe zwei Stunden Zeit erſpart und mir eine Ent⸗

gegnung darauf .
Geiterkeit . )

Als ich aber dieſe Rede mit den durchaus unmotivierten Angriffen

auf unſere Partei hörte , da iſt mir auch ein Vorſpruch aus einem

Aufſatz in der gleichen Nummer der ſozialdemokratiſchen „ Neuen

Zeit “ eingefallen , den die intimſte Freundin des Herrn Kollegen

v. Vollmar dort niedergelegt hat . Es iſt nämlich Roſa Luxemburg ,
die einen Aufſatz über die Revolution in Rußland mit folgendem
Motto verſah :

Bald richt ' ich mich raſſelnd in die Höh ' ,
Bald kehr ' ich reiſiger wieder .

( Zuruf bei den Sozialdemohraten . )
—Ich bedaure , daß Herr v. Vollmar nicht da iſt ; ſonſt würde er

vielleicht , wie er es auf dem Stuttgarter Parteitag geſagt hat , wieder

ſagen , daß nach endlos vielem Gegacker ein leeres Windei gelegt
worden ſei .

Geiterkeit . )
Da der Herr Kollege Fiſcher - Berlin doch dem „ Vorwärts “

nicht allzu fern ſteht , ſo wird er geſtatten , daß ich ihm ein Zitat ,

das im Dezember v. J . im „ Vorwärts “ erſchien , das auf ſeine

Rede hier gut Anwendung finden könnte , in Kürze entgegenhalte .
Da hat der „ Vorwärts “ ausgeführt :

Wogegen wir uns wenden , iſt einzig und allein jenes

Kraftmeiertum , jenes Athletentum mit Worten , das

nicht gefährlich iſt , weil es mit ſtarken Ausdrücken kämpft ,

ſondern deshalb , weil es mit inhaltloſer Phraſenhaftigkeit
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den ſozialiſtiſchen Kampf erſchwert . Vom Erhabenen bis

zum Lächerlichen iſt immer nur noch ein Sprung .
Und das Gelächter der Tribüne hat dem Herrn Abgeordneten Fiſcher
geſagt , ob und mit welchem Erfolge er dieſen Sprung heute
gemacht hat .

Geiterkeit . )

Auffallend iſt ja , daß gerade vom Redner der zweitſtärkſten
Fraktion in dieſem hohen Hauſe ein ſolcher vom Zaun geriſſener
Angriff auf uns vom Fentrum unternommen worden iſt . Die ſtärkſte
Partei dieſes Hauſes und die zweitſtärkſte Partei ſind einig in der

Anſtrebung eines großen ſozialpolitiſchen Fortſchritts . Da kommt
nun der Redner der ſozialdemokratiſchen Partei daher und wirft
uns Knüppel zwiſchen die Füße . Statt daß wir gemeinſam gegen
jene ankämpfen könnten , welche ſich dem ſozialpolitiſchen Fortſchritt
hemmend in den Weg ſtellen , kommt Herr Fiſcher und ſchlägt auf
uns ein in gänzlich unmotivierter Weiſe .

( Sehr richtig ! in der Mitte ) ;
Die Ausführungen meines Kollegen Trimborn haben ihm in gar

keiner Weiſe Anlaß zu dieſen Angriffen gegeben .

Sehr wahr ! in der Mitte . )
Der Herr Abgeordnete Fiſcher hat ſich viel länger mit dem Zentrum
beſchäftigt als mit dem Zehnſtundentag

( ſehr richtig ! in der Mitte ) ,
und ich habe deshalb unſere Interpellation auf Nr . 524 nochmal
durchgeſehen . Ich gebe zu, die Rede des Herrn Abgeordneten Fiſcher
hätte nur dann eine Begründung gehabt , wenn unſere Interpellation
etwa folgendermaßen gelautet hätte :

Kann erwartet werden , daß noch im Laufe der gegen⸗
wärtigen Seſſion die katholiſchen Arbeiter dem Zentrum
abſpenſtig und der Sozialdemokratie zugeführt werden ?

Geiterkeit . )
Wenn wir darüber interpelliert hätten , wäre die Rede des Herrn
Fiſcher am Platze geweſen ; heute nicht !

( Sehr gut ; in der Mitte . )
Aber es ſpricht aus dieſer Rede der leicht begreifliche Urger darüber ,
daß der Herr Kollege Trimborn nach einem der reifen Apfel am

ſozialpolitiſchen Baum gelangt hat . Die Herren von der Sozial —
demokratie können es nicht verwinden , daß wir vom Zentrum eine

Interpellation auf Durchführung des allgemeinen Zehnſtundentages
eingebracht haben ! Dies haben die Herren vor 4 Jahren auf dem

Parteitag zu Lübeck ſelbſt eingeſtanden . Im November 1900 hat
die Sozialdemokratie auch einen Antrag auf Einführung des Zehn⸗
ſtundentages geſtellt . Sie iſt deshalb aus der Mitte ihrer eigenen
Partei angegriffen worden , und da war es der Herr Abgeordnete
Wurm , der folgendes ausführte :
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„ Gerade unſer Zehnſtundentag wird uns Gelegenheit geben ,
die ſozialpolitiſche Heuchelei des Zentrums zu entlarven ,
weil es dann nicht mehr mit der Ausrede kommen kann ,

daß wir Unmögliches verlangen . “

( Hört ! hört ! in der Mitte . )

Nun kommen wir im Jahre 1903 , 1904 und 1905 auch mit An⸗

trägen auf Einführung des Zehnſtundentags . Statt daß die Herren

von der Sozialdemokratie , wenn es ihnen um die Intereſſen der

Arbeiter zu tun wäre , ſich darob freuen würden , kommt der Herr

Abgeordnete Fiſcher heute und hält dieſe furchtbar verärgerte Rede

auf das Zentrum .
( Beifall in der Mitte . )

Von den Ausführungen des Herrn Abgeordneten Fiſcher will

ich nur einige der wichtigſten hervorheben . Er ſagte : die Einführung
des Zehnſtundentages iſt eine Schädigung , ein Rückſchritt für die

Arbeiter . Ei , da befinden wir uns in der allerbeſten Geſellſchaft ,
nämlich in der des Fraktionschefs der Herren Sozialdemokraten ,
des Herrn Kollegen Bebel . Der Herr Abgeordnete Bebel iſt es

geweſen , der auf dem Dresdner Parteitag 1903 ausgeführt hat :

„ Ich bin gewiß ein überzeugter Anhänger des Achtſtunden⸗

tags . Es iſt in dieſem Saale niemand , der mehr von

ſeiner Notwendigkeit überzeugt wäre , als ich ; aber ich

ſage ganz offen , wenn wir heute den zehnſtündigen Maximal⸗

arbeitstag bekämen , ſo wären wir froh . “

( Hört ! hört ! in der Mitte . )

Alſo keine Illuſionen , auf keinem Gebiet !

Ich glaube , daß der Herr Abgeordnete Bebel die Sachlage viel rich —

tiger beurteilt , als es der Herr Abgeordnete Fiſcher heute beliebt ;
er wäre mit uns froh , wenn wir überhaupt eine geſetzliche Feſt⸗

legung der Maximalarbeitszeit einmal bekommen würden . Nun hat
der Herr Abgeordnete Fiſcher uns weiter vorgeworfen , daß das

Zentrum „ ſehr beſcheiden “ geworden ſei . Ei , da iſt der geehrte

Herr Kollege in der glücklichen Lage , ein zehnjähriges Jubiläum

zu feiern . Es war , wenn ich mich nicht täuſche , gerade am 7. Februar ,

jedenfalls war es aber in den erſten Tagen des Februar 1895 , da

hat der Herr Abgeordnete Fiſcher auch in dieſem hohen Hauſe uns

vorgehalten , daß das Zentrum ſo ungemein beſcheiden geworden

ſei , nämlich in der Frage der Errichtung der Arbeitskammern .

Damals hat der gleiche Herr Abgeordnete Fiſcher geſagt , das ſeien

Kleinigkeiten , was das Zentrum hier verlange . Und im Jahre

1885 war es der Herr Abgeordnete Bebel , der von der Tribüne

des Reichstages verkündete : wenn ihr uns die Arbeitskammern

gebt , verzichten wir auf den Maximalarbeitstag und alles . Mit

dieſer Organiſation können wir alle unſere Wünſche durchführen .

Hört ! hört ! in der Mitte . )
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Zehn Jahre darauf waren das „Kleinigkeiten “ für die Herren von

der ſozialdemokratiſchen Fraktion . Da haben ſie uns vorgeworfen ,
wir ſeien beſcheiden geworden . Der Herr Abgeordnete Fiſcher kann

nun ſeine heutige Rede mit ſilbernen Streifen einrahmen laſſen

nicht wegen des ſilbernen Inhalts , ſondern weil es gerade 10 Jahre

her ſind , daß er wieder mit einem ſolchen Vorwurf gegen uns kommt ,

( Sehr gut ! in der Mitte . )

Weiter ſagte er : weshalb beſchränken Sie ſich nur auf die

Fabriken ? Ja , da leſen Sie erſt einmal unſere Interpellation ſelbſt

durch ! In unſerer Interpellation ſteht : „in Fabriken und den dieſen

gleichgeſtellten Anlagen “ . Wir wünſchen deshalb in gar keiner Weiſe
eine Einſchränkung auf die Großinduſtrie . Aber geradezu komiſch

klingt es , wenn man ſich als Vertreter der Arbeiterintereſſen auf⸗

ſpielen will und uns anklagt und ſagt : warum nur für die Groß⸗

induſtrie ? und wenn man ganz in denſelben Schuhen ſteckt . Denn

die Herren von der ſozialdemokratiſchen Fraktion haben ſowohl im

Jahre 1900 wie im Januar 1904 in dieſem hohen Hauſe den Antrag

geſtellt , auch den Zehnſtundentag nur für die Induſtrie einzuführen .

( Hört ! hört ! in der Mitte . )

Unſer Antrag geht ſogar noch weiter

( Zurufe von den Sozialdemokraten ) ,

indem er den Zehnſtundentag für Fabriken

( wiederholte Zurufe )

und die dieſen gleichgeſtellten Anlagen einführen will . Sie haben
im Jahre 1900 nur den Antrag geſtellt , ihn für die gewerblichen
Arbeiterinnen einzuführen , ſoweit ſie unter die Gewerbeordnung

fallen . Die jetzigen Beſtimmungen derſelben aber finden nach 8 137

nur Anwendung auf Fabriken und die ihnen gleichgeſtellten Anlagen .

( Zurufe und Unruhe bei den Sozialdemokraten . )

Wir ſtellen uns eben auf den Standpunkt des heutigen Geſetzes ,
von dem aus wir konſequent weiter arbeiten wollen . Weiter kommt
der Herr Abgeordnete Fiſcher und wirft uns vor , das Zentrum ſei
„voller Widerſprüche “ . Gerade das iſt für dieſen Punkt völlig un⸗

zutreffend . 1881 hat unſer hochverehrter Herr Kollege Dr . Freiherr
v. Hertling die Interpellation für den Elfſtundentag eingebracht ;
1896 ſind wir zum Zehneinhalbſtundentag übergegangen ; jetzt , wo
die Verkürzung der Arbeitszeit weiter vorangegangen iſt , verlangen
wir den Zehnſtundentag . Das iſt die konſequente Weiterentwiklung ,
die Rückſichtnahme auf die tatſächlichen Verhältniſſe . Welche Wider⸗

ſprüche aber haben Sie ſich innerhalb der ſozialdemokratiſchen Fraktion

geleiſtet ! 1877 kamen Sie mit dem Zehnſtundentag , dem Neun⸗

ſtundentag , dem Achtſtundentag , 1895 kamen Sie auf einmal mit

der direkten Einführung des Achtſtundentages , ohne jeden Übergang :
von jetzt ab alſo ſofort den Achtſtundentag ! Das glaubt doch kein
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einziger unter den Herren Sozialdemokraten ſelbſt , daß man den

Achtſtundentag von heute auf morgen einführen kann !

( Sehr richtig ! in der Mitte . )

Dafür halte ich Sie für zu vernünftig , als daß Sie das überhaupt

glauben könnten . Nachher kommen Sie wieder mit dem Zehnſtunden⸗

tag , dem Neunſtundentag , dem Achtſtundentag . Bleiben Sie doch

zu Hauſe mit ſolchen Vorwürfen gegen uns , daß wir voller Wider⸗

ſprüche ſeien ! Als ſchwerſten Vorwurf rechnet uns dann Herr Fiſcher

( Berlin ) an , daß wir den Antrag auf Einführung eines Maximal⸗

arbeitstages nicht auf die Landwirtſchaft ausdehnen . Dieſen Vor⸗

wurf tragen meine politiſchen Freunde ganz gern und in aller Ge⸗

mütsrühe
( Sehr gut ! in der Mitte und Heiterkeit . )

Sie befinden ſich dabei wieder in ſehr guter Geſellſchaft , ſoweit die

Herren von der Sozialdemokratie in dieſem Sinne eine gute Geſell⸗

ſchaft ſind .
( Sehr gut ! und Heiterkeit . )

Sie befinden ſich wiederum in guter Geſellſchaft mit ſozialdemo⸗

kratiſchen Führern . Ich will Ihnen ein Erlebnis aus dem Arbeiter⸗

ſchutzkongreß von 1897 in Zürich mitteilen . Da unterhielt man ſich

auch über die Frage , ob man nicht wenigſtens für landwirtſchaft⸗

lichen Großbetrieb eine Maximalarbeitszeit einführen ſolle . Da

meinte der Führer der ſchweizeriſchen Sozialdemokratie , Greulich ,

ein ſehr vernünftiger Mann , ſo eine Art ſchweizeriſcher Millerand ,

auf einem Balkon der Tonhalle in Zürich , wie mir ein ſchweizeriſcher

Sozialpolitiker mitteilte :

Ja , wenn wir den Maximalarbeitstag für die Landwirt⸗

ſchaft einführen wollten , dann müßten wir erſt — wenn

ich ein Chriſt wäre , würde ich ſagen : erſt mit dem Herr⸗

gott einen Vertrag ſchließen , daß er Sonne und Regen

zu rechter Zeit ſchickt
( ſehr gut ! und Heiterkeit ) ;

aber das ſage ich nicht .
Dann ſagte Herr Greulich weiter :

Dann müſſen wir erſt einen Vertrag mit den Ochſen und

Kühen ſchließen , damit ſie auch immer parat ſind , wenn

8 Stunden gearbeitet werden ſoll .

( Sehr gut ! und Heiterkeit . )

Hch glaube , die Ausführungen des Herrn Greulich ſind mehr der

Praxis entnommen , als was hier Herr Fiſcher uns geſagt hat . Und

dann mag Herr Fiſcher , bevor er das Zentrum angreift , ſich doch

vom Herrn Kollegen Dr. David belehren laſſen . Dieſer ſchreibt in

ſeinem Buch „ Sozialismus und Landwirtſchaft “ , daß die Durchführung

des achtſtündigen Maximalarbeitstages in der Landwirtſchaft eine

„praktiſche Unmöglichkeit “ ſei .

( Heiterkeit in der Mitte . )
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Alſo bevor Sie uns bekämpfen , laſſen Sie ſich von Ihren eigenen
Parteifreunden belehren !

( Sehr gut ! in der Mitte . Unruhe bei den Sozialdemokraten . )
Weiter hat Herr Fiſcher uns zum Vorwurf gemacht , mit dem Schutz⸗
zoll hätten wir die Arbeiterintereſſen verraten . Fürchten Sie nicht ,
daß ich darauf eingehe . Aber eine Außerung Ihres früheren Führers
Liebknecht muß ich Ihnen doch entgegenhalten . Es war am 22 .
November 1875 , als er im Reichstage ausführte :

„Schutzzoll , Freihandel , Finanzzoll uſw . ſind durchaus keine

prinzipiellen Fragen , ſind praktiſche Fragen uſw . Aber
es läßt ſich auch ein Schutzzoll denken für die Arbeit und

für die Arbeiter . Setzen wir z. B. den Fall , wir hätten
in Deutſchland eine Fabrikgeſetzgebung , welche die Arbeits⸗

zeit auf ein beſtimmtes Maß normiert ,
— das ſtreben wir an —

die Frauenarbeit beſchränkt ,
— das iſt beſtimmt —

( Lachen und Widerſpruch bei den Sozialdemokraten )
die Kinderarbeit ganz und gar aufhebt

( wiederholte Unterbrechungen ) ,
— gewiß haben wir auch dieſe beſchränkt ! —

— infolge dieſer Beſchränkung der Arbeitszeit und der

Ausbeutung menſchlicher Arbeit wird teurer produziert als
in benachbarten Ländern — 3z. B. Belgien , wo derartige
Geſetze nicht exiſtieren —‚ „ dann würde unzweifelhaft ein

Schutzzoll zum Schutze der deutſchen Arbeit gerechtfertigt
ſein und der Unterſtützung eines jeden Sozialdemokraten
gewiß ſein . “

( Hört ! hört ! und Heiterkeit in der Mitte . )
Nun möchte ich die Herren fragen , ob nicht ein großer Teil

dieſer Liebknechtſchen Vorausſetzungen jetzt erfüllt iſt . Die anderen

uns umgebenden Länder haben dieſen Fortſchritt auf dem Gebiet
der ſozialen Geſetzgebung zugunſten des Arbeiterſtandes nicht ge —
macht ; ſtatt der Unterſtützung der Sozialdemokraten kamen im Jahre
1902 die ganz mechaniſch abgeſchriebenen Anträge auf Zollfreiheit ,
deren Durchführung unſere Induſtrie und unſeren Arbeiterſtand in
den wirtſchaftlichen Ruin und Abgrund werfen müßte .

( Lebhafte Zuſtimmung in der Mitte und rechts . )

„ Brutales unternehmertum “ , das die Arbeiter auf die Straße

wirft , hat der Herr Kollege Fiſcher uns weiter vorgehalten . Ich
glaube , er hat am allerwenigſten Anlaß , auf dieſem Gebiet jemand
anders einen Vorwurf zu machen . Ich habe hier vor mir liegen
den „ Korreſpondent “ , das Verbandsorgan der Buchdrucker und

Schriftgießer , das bittere Klagen darüber ausſpricht

( Lachen bei den Sozialdemokraten ) ,
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daß die Zuſtände in der Firma Singer & Co. , beim „ Vorwärts “

hier in Berlin auch nicht gerade die muſterhafteſten ſind .

( Hört ! hört ! in der Mitte und rechts . Zurufe
von den Sozialdemokraten . )

Ich will daran erinnern , wie der Genoſſe Paul Hellmann dieſen

letzten Sommer auf die Straße geworfen worden iſt von Herrn

Kollegen Fiſcher als Leiter der Vorwärtsdruckerei .

( Stürmiſche Zurufe : hört ! hört ! rechts und in der Mitte . )
— Ich weiß wohl , er wird ſofort mit einer perſönlichen Bemerkung

kommen ; aber gerade dieſe Sache hat in den Reihen der ſozial⸗

demokratiſchen Arbeiter ſelbſt einen ſolchen Unwillen erzeugt , daß

ſie auf dem Bremer Parteitag zur Sprache gebracht wurde , und da

hat der Herr Abgeordnete Fiſcher ausgeführt :

„ Ich möchte vorausſchicken , daß es nicht angängig iſt ,

jeden einzelnen Fall , der ſich in der Vorwärtsdruckerei

abſpielt , hier vor dem Parteitag zur Entſcheidung zu bringen ,

ſchon deshalb nicht , weil die Berliner Druckerei Eigentum
der Berliner Genoſſen , nicht das der Geſamtpartei iſt

( Protokoll Seite 174 ) “

( hört ! hört ! in der Mitte ) ,

und ein „ Sehr richtig ! “ unterſtützte ihn auf dem Parteitag . Herr

Kollege Fiſcher , das iſt juſt der Standpunkt der Zechenbarone im

Kohlenrevier ;

( lebhafte Zuſtimmung in der Mitte und rechts ) ; 1

dieſe ſagen auch : wir verhandeln nicht mit der Siebenerkommiſſion ,
weil ſie nicht die geſamte Belegſchaft vertritt

lebhafte Zwiſchenrufe von den Sozialdemokraten ) ,
und Sie erklären auf dem Parteitag , Ihrer höchſten Inſtanz : die

Sache gehört nicht daher , weil die Druckerei nicht Eigentum der

Geſamtpartei iſt , ſondern das gehört nur vor die Berliner Genoſſen
— denen gehört die Druckerei . Welcher weſentliche Unterſchied
zwiſchen dem — ich will mich mal im ſozialdemokratiſchen Jargon 0

ausdrücken — Protzenſtandpunkt der rheiniſchen Zechenbeſitzer und

dem Protzenſtandpunkt des Herrn Abgeordneten Fiſcher ( Berlin )

beſteht , das kann ich abſolut nicht herausfinden !

( Sehr gut ! in der Mitte und rechts . Lebhafte Zurufe
von den Sozialdemokraten . )

Beide ſchützen dasſelbe vor , daß die Reklamierenden nicht zuſtändig
ſeien ! Der Herr Abgeordnete Fiſcher hat weiter erklärt , daß er

dieſen Mann deshalb entlaſſen habe , „weil er ſeiner Aufgabe nicht 9

gewachſen war “ . Mit dieſer Ausrede kann jeder Fabrikant jeden
Arbeiter auf die Straße werfen !

( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Alſo ſeien Sie uns auf dieſem Gebiet mit Einwendungen von dem

„ brutalen Unternehmertum “ ruhig !



Nun hat der Herr Abgeordnte Fiſcher ganz im Anſchluß an

den ſchon zitierten Aufſatz in der „ Neuen Zeit “ , wo die geehrten

Herren Kollegen deſſen Rede auch nachleſen können , ohne das Steno —

gramm des Reichstags deshalb leſen zu müſſen

( große Heiterkeit ) ,

uns wieder gefragt : wo iſt das ſoziale Programm des Zentrums ?

Ich kehre mal die Frage um : wo iſt das ſozialdemokratiſche Pro —

gramm ? Ich begreife es , daß Sie einen gelinden Arger darüber

haben , daß wir nicht ein ſolches Programm aufgeſtellt haben , daß
Sie nicht auch kommen und uns ſo viel „ Umfälle “ und „ Wider⸗

ſprüche “ nachweiſen können , wie wir das Ihnen gegenüber mit

Ihrem Programm tun können . Im Jahre 1876 haben Sie das

erſte Mal das Gothaer Programm aufgeſtellt ; 15 Jahre danach

haben Sie müſſen das Programm in die politiſche Rumpelkammer

werfen und haben ein neues Erfurter Programm aufgeſtellt , und

jetzt kommt der Herr Abgeordnete Bernſtein und ſagt : das Faß
rinnt an allen Ecken und Enden , das ganze Programm iſt reform —

bedürftig . Sie haben nur nicht den Mut dazu

( ſehr richtig ! in der Mitte ) ,
weil Sie wiſſen , daß dann die Gegenſätze in Ihrer ganzen Fraktion
und Partei ſehr ſtark zum Ausdruck kommen würden .

( Sehr gut ! )
Wenn man in ſolcher fatalen Situation iſt , dann begreife ich es

wohl , wenn man den Gegnern den Vorwurf machen will : warum

habt ihr nicht auch ein Programm , an dem wir nachher in ſo billiger
Weiſe herumkritiſieren können ! Was aber von Ihrem ( zu den

Sozialdemokraten ) Programm zu halten iſt , das hat der Abgeordnete
Liebknecht im Jahre 1890 ſehr deutlich ausgeführt , als er ſagte :

„ Ein ehernes Lohngeſetz — das mußten wir uns ſchon in

Gotha ſagen —, “
— 15 Jahre früher —

„exiſtiert tatſächlich nicht ! Das ſogenannte „Geſetz “ iſt der

Bourgeois - Nationalökonomie entnommen ; der Ausdruck

iſt agitatoriſch von Laſſalle gebraucht worden und hat

ſeinen Zweck auch herrlich erfüllt ! Er hat etwas Greif⸗
bares , Anſchauliches ; aber wiſſenſchaftlich richtig iſt er nicht . “

Und trotzdem haben Sie , um die Maſſen einzufangen , 15 Jahre
lang dieſen von Ihnen ſchon 15 Jahre früher als unrichtig aner —
kannten Satz der deutſchen Arbeiterſchaft als Endziel der ganzen
wirtſchaftlichen Entwickelung und Wiſſenſchaft vor Augen geführt .
Da finde ich es begreiflich , wenn Sie jetzt daher kommen und im

Arger ausrufen : wo hat das Zentrum ſein ſozialpolitiſches Pro⸗
gramm ? Wenn man ſo in der Patſche ſitzt wie Sie ( zu den Sozial⸗
demokraten ) greift man nach Strohhalmen , mit denen man andere

angreifen will .

( Sehr gut ! und Heiterkeit in der Mitte . )
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Wir haben ein ſozialpolitiſches Programm !

( Zuruf von den Sozialdemokraten . )
Wie ein Abgeordneter fragen kann , wo wir unſer ſozialpolitiſches

Programm haben , iſt mir ein Rätſel ; er ſollte nur eilig daran gehen ,
die Reden der Zentrumsabgeordneten vom Jahre 1870 bis auf
heute zu verfolgen , dann wird er finden , was wir unſer ſozial⸗
politiſches Programm nennen .

( Zuruf aus der Mitte . )
— Ich will auf die Anträge unſerer Partei nicht eingehen . Ich kann
unſer Programm in dem einen Satze zuſammenfaſſen : das ſozial⸗
politiſche Programm des Zentrums liegt darin , daß wir die Grund⸗
ſätze des Chriſtentums im Wirtſchaftsleben zur Durch —
führung bringen wollen !

Sehr richtig ! und Beifall in der Mitte . )
In dieſem Kardinalpunkt iſt alles für uns gegeben , da iſt unſer
ſozialpolitiſches Programm für den Arbeiter - , den Handwerker⸗ und
den Bauernſtand niedergelegt ! Ich glaube , wenn man ſieht , in
welchem kraſſen Widerſpruch Sie ( zu den Sozialdemokraten ) ſich mit
Ihrem Programm befinden , kann einen freilich ein ſtilles Gefühl
des Neides beſchleichen , wenn man ſieht , auf welchem felſenfeſten
Grunde das Programm ſteht , deſſen ſich die Zentrumspartei erfreut .

( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Nun iſt der Herr Abgeordnete Fiſcher weiter übergegangen auf

Berichte über den Kongreß von Lüttich . Ich meine , dieſer alten
Seeſchlange muß doch einmal im Intereſſe der hiſtoriſchen Wahrheit
gründlich der Kopf zertreten werden , und ich hoffe , daß ſie dann
nicht mehr ſo lange ihr trauriges Daſein weiter friſten wird , wie es
mit den bekannten Kochrezepten unſeres verehrten Kollegen Dr. Hitze
auch jahrelang gegangen iſt .

GSehr richtig ! in der Mitte . )
Auf dem ſozialen Kongreß in Lüttich haben ſich die deutſchen

katholiſchen Sozialpolitikger mit den franzöſiſchen und belgiſchen
Sozialpolitikern vereinigt , um die richtige deutſche Auffaſſung drüben
gegenüber der falſchen Auffaſſung eines Teiles der franzöſiſchen und
belgiſchen Katholiken zu vertreten . Unter den deutſchen katholiſchen
Sozialpolitikern befinden ſich Männer wie unſer verehrter Herr
Kollege Trimborn , Dr . Julius Bachem — nicht unſer Herr Kollege
Dr. Bachem , der ſich aber auch in keiner Weiſe zurückziehen will
von dem , was dort geleiſtet worden iſt —, ich ſage , dieſe Männer
haben gegenüber einigen franzöſiſchen und belgiſchen katholiſchen
Sozialpolitikern den Standpunkt vertreten , daß es durchaus falſch
und verkehrt und mit unſerer Wirtſchaftsordnung nicht vereinbar iſt ,
wenn man ſagt : die Charitas könne alles tun ! Sondern : es müſſe
der Staat eingreifen , um die größten Mißſtände auf dieſem Gebiete

zu beſeitigen . Wenn Sie ſagen : woher kommt es, daß innerhalb
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des Katholizismus ſolche unrichtigen Anſchauungen beſtehen , —

haben Sie nicht ſelbſt einen Kampf mit Ihren franzöſiſchen Ge⸗

ſinnungsgenoſſen zu führen ? Leſen Sie doch Ihrem Geſinnungs⸗

genoſſen Jaurès ob ſeiner Duellfexerei den Text .

( Sehr gut ! und Heiterkeit in der Mitte . )

Das würde viel mehr angebracht ſein , als mit Vorwürfen uns

gegenüberzutreten . Ich will , um den Standpunkt der deutſchen

Katholiken zu vertreten , nur einen Satz des Biſchofs Korum ver⸗

leſen , von dem ich ſage , er iſt authentiſch , und deſſen Wortlaut ſich

im „ Arbeiterwohl “ vom Jahre 1890 Seite 250 befindet . Dort hat

der Biſchof Korum ausgeführt :

„ Die deutſchen Katholiken haben ſich geſagt : „ Der Arbeiter

muß durch geſetzliche Beſtimmungen von der weltlichen

Autorität geſchützt werden . “ Man hat geſagt : „ Warum

nicht allein von der Kirche ? “ Meine Herren , wenn die

Kirche noch die ganze Machtfülle hätte , die ſie in früheren

Zeiten beſaß , ja , dann bedürften wir der Hilfe der Staats⸗

geſetze nicht . “
Und er hat ausgeführt , wie deshalb in unſerer Zeit ein Eingreifen

des Staates für die wirtſchaftlich Bedrängten nötig ſei .

Was die vielen Zitate betrifft , die der Herr Abgeordnete

Fiſcher mit ungemein großer Gewiſſenhaftigkeit aus der „ Neuen

Zeit “ uns vorgetragen hat — da können die Herren ſie finden , wenn

Sie es nachſchlagen wollen —, ſo iſt uns eine Quelle dafür nicht

angegeben worden . Nun bin ich in der Lage , gegenüber den falſchen
und unrichtigen Bemerkungen über den Lütticher Kongreß mich auf

den Ausſpruch eines anderen Teilnehmers zu berufen , nämlich auf

den Pater Lehmkuhl , der in den „ Stimmen aus Maria⸗Laach “ Band

39 Seite 393 vom Jahre 1890 ſchreibt :

„ Die ſeltſamſten Berichte über den Lütticher Kongreß waren

alsbald nach Abſchluß desſelben in Blättern verſchiedener

Parteirichtungen zu leſen . Auf den , der am Kongreſſe teil⸗

genommen hatte , mußte mancher dieſer Berichte oft einen

komiſchen Eindruck machen ! ſo ſehr waren bis zur Un —

kenntlichkeit die wahren Züge desſelben entſtellt worden .

Damit gingen die grundloſeſten Anklagen Hand in Hand . “

Und dieſe grundloſeſten Anklagen hat auch hier der Herr Abgeord⸗

nete Fiſcher als ſeine Anklagen wieder vorgebracht . Gerade die

Haltung der „ Kölniſchen Volkszeitung “ , wenn er ſich auf dieſelbe

beruft , beweiſt uns , wie ſehr in Deutſchland die Katholiken gegen die

falſchen Anſichten eines Teiles der Katholiken in Belgien und Frank⸗

reich auftreten und die „Kölniſche Volkszeitung “ hat ſtets dieſe falſchen

Anſchauungen zurückgewieſen.
Nun kann ich gar keinen anderen Ausdruck brauchen , als daß

ich ſage : es ſind recht abgenutzte und ausgepreßte vorwürfe , wenn

der Herr Abg . Fiſcher hier wieder kommt und ſagt , daß ſchon Fürſt
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Bismarck zugegeben habe , daß die Sozialdemohratie allein ſchuld ſei ,
daß wir in Deutſchland eine ſozialpolitiſche Geſetzgebung haben . Ja ,
damit ſollten Sie doch endlich zu Hauſe bleiben , wo doch der Herr
Abg . v. Vollmar in der gleichen Sache ſo viel Gerechtigkeitsliebe
und Gerechtigkeitsſinn in ſich gehabt hat , auszuführen :

„ Allerdings ſind wir , die Sozialdemokraten , die Anſtifter ;
denn ohne uns , ohne die hochgehende ſozialiſtiſche Bewegung
wäre es weder der Regierung noch den Herren von der
linken Seite des Hauſes

der Herr Abg . v. Vollmar nimmt das Zentrum ausdrücklich von
dieſem Vorwurfe aus

je eingefallen , ſich überhaupt auf das Gebiet der Arbeiter⸗

ſchutzgeſetzgebung zu begeben . “
Alſo ſetzen Sie ſich, wie geſagt , zunächſt mit ihrem Kollegen , dem

Herrn Abg . v. Vollmar , auseinander ! Meine Herren , ich will im

Intereſſe der vorgeſchrittenen Zeit auf die Rede des Biſchofs Ketteler
aus dem Jahre 1869 , wo er alle Momente , die für die Regelung
und geſetzliche Feſtlegung der Arbeitszeit ſprechen , zuſammenfaßt ,
auch nicht auf die Reden von Moufang und von anderen Rednern ,
Vorgängern von uns in dieſem Hauſe , eingehen . Aber es wider⸗

ſpricht der hiſtoriſchen Wahrheit , wenn Sie ſagen , daß das Zentrum
nur von der Sozialdemokratie dazu getrieben ſei .

Sehr richtig ! in der Mitte . )
Dann würden Sie nur die Rolle der Peitſche ſpielen , die das Pferd
antreibt — wenn Sie eine Geißel Gottes ſein wollen , ſo haben wir

gar nichts dagegen —

Heiterkeit ! ) ,
dann müſſen Sie ſich aber auch gefallen laſſen , daß Sie ſo behandelt
werden , wie die Peitſche vom Bauersmann behandelt wird . Wenn
die Peitſche ſagen wollte , ich bin die Urſache davon , daß die Ernte

vollbracht iſt , dann würde der Bauer ganz ruhig ſein und wenn er
den Erntewagen eingefahren und die Gaben ausgeladen hat , dann

wirft er die Peitſche in die Ecke hinein .

Geiterkeit . )

Auf die Ausführungen in betreff der chriſtlichen Gewerkſchaften

gehe ich nicht näher ein ; ſchon die vorgeſchrittene Zeit hindert mich
daran . Ich nehme in dieſer Beziehung Bezug auf die Erklärungen
des Herrn Abg . Dr . Hitze , die im Jahre 1902 in dieſem hohen Hauſe

erfolgt ſind , und man ſollte wirklich glauben , daß die Sachen , die

einmal ſo klar geſtellt ſind , nicht immer wieder in entſtellter Weiſe

hier vorgebracht werden würden .
Der Herr Abg . Fiſcher hat geglaubt , ein beſonderes paradeſtück

dadurch leiſten zu können , daß er einen Vorgang aus dem Jahre

1807 in dieſem Hauſe herausgriff und ihn wiederum in völlig un⸗

richtiger Weiſe dargeſtellt hat . Der Herr Abg . Dr . Hitze hat damals

beantragt , daß die 63 ſtündige Maximalarbeitswoche eingeführt werde .

13*
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Das iſt Ihnen ja ſchon vom Herrn Kollegen Trimborn heute vor —

geführt worden . Im Laufe der Debatte haben ſich nun Schwierig⸗
keiten ergeben , ob eine Mehrheit für dieſen Antrag zu finden ſei .
Es hat ſich aber herausgeſtellt , daß die rechte Seite des Hauſes

ſofort geneigt ſein würde , eine weitere Ausdehnung des ſanitären

Maximalarbeitstages herbeizuführen . Der Antrag war von den

Herren Kollegen Dr . Hitze und Dr. Frhr . v. Hertling unterzeichnet .
Es iſt nun ein zweiter Antrag parallel mit dem erſten Antrage
wiederum von den Herren Kollegen Dr. Hitze und Dr. Frhr . v. Hert⸗

ling geſtellt worden , der Erhebungen über die Ausdehnung des

ſanitären Maximalarbeitstages verlangt hat . Das iſt ſchon dutzende
Male in dieſem hohen Hauſe feſtgeſtellt . Darin liegt kein Zurück⸗

weichen des Zentrums in der Frage des Maximalarbeitstages , ſondern
es iſt neben der Aufſtellung der prinzipiellen Forderung der Gedanke

ausgeſprochen , daß man das Ganze ſofort nehmen muß , was man

ſofort erhalten könne . Dieſe beiden Anträge ſtehen in keinem Wider —

ſpruch zu einander , gehen nebeneinander her und ſind nebeneinander

auch zur Abſtimmung gelangt . Wenn der Herr Abg . Fiſcher glaubt ,
nun mit einem Ausſpruch des Herrn Dr. Frhr . v. Hertling gegen
uns vorgehen zu können , ſo iſt er total auf dem Holzwege . Herr
Dr . Frhr . v. Hertling hat damals ausgeführt , daß bei jeder Ver —

kürzung der Arbeitszeit auch Rückſicht genommen werden müſſe , wie

eine ſolche Maßnahme wirke auf andere Erwerbsſtände . Ich glaube ,
er hat ſich damals auf einen ganz richtigen Standpunkt geſtellt . Wir

können doch hier Geſetzgebung nicht machen und zuſchneiden nur

nach den Bedürfniſſen eines einzelnen Standes , ſondern haben uns

zu überlegen , wie dieſe Maßnahmen auf andere Stände und Glieder

der Geſetzgebung einwirken . Nun , wenn die Herren Sozialdemo —
kraten anders vorgehen , ſo kommt mir das gerade ſo vor , wie wenn

jemand , der zu einem kranken Körper verurteilt iſt , zum Spezialarzt

gehen würde , ſich dies oder jenes Glied recht gut herrichten laſſen

würde , und der Schlußeffekt wäre der , daß der ganze Menſch kaput

iſt . — Dieſe Ausführungen gegenüber dem Herrn Abg . Fiſcher .

Ich kann nur nochmals lebhaft bedauern , daß die Herren

Sozialdemokraten heute , wo es ſich um die wirkliche und kräftige

Vertretung der Arbeiterintereſſen handelt , wiederum völlig verſagt

haben
G( Sehr richtig ! ) ;

ſtatt daß ſie mit uns gemeinſam vorgehen und jene Einwürfe , die

von anderen Fraktionen gegen den Maximalarbeitstag erhoben

werden , gemeinſam mit uns zurückweiſen und dadurch den wahren

Arbeiterintereſſen dienen , daß ſie ſtatt deſſen wiederum ihre partei⸗

politiſchen Intereſſen in den Vordergrund geſtellt haben und mit

Angriffen auf das Zentrum gekommen ſind . Geben ſie ſich doch
keiner Täuſchung hin : Herr Fiſcher kann alle paar Jahre oder alle

Jahre ſeine Vorwürfe wiederholen , — unſere katholiſchen Arbeiter



wiſſen ganz gut , woran ſie ſind , und alle ſeine Reden werden den
erhofften Eindruck nicht machen .

Sehr gut ! in der Mitte . )
Auf die Ausführungen der anderen Herren Kollegen will ich

nicht weiter eingehen ; die Zeit iſt zu ſehr vorgeſchritten . Dem Herrn
Kollegen Lehmann hätte ich gern etwas erwidert , der Herr Kollege
Dr. Burckhardt hat mich deſſen überhoben , und ich glaube , es wird
auch beſſer ſein , wenn der Herr Kollege Lehmann in einer ſpäteren
Sitzung von dem Herrn Abg . Frhr . v. Heyl eines beſſeren belehrt
wird . Herr v. Heyl ſteht in dieſer Beziehung auf einen ganz anderen
Standpunkt , und in dieſe inneren Streitigkeiten der nationalliberalen
Fraktion mag ich mich nicht einmiſchen .

Einige Worte zu der Erklärung des Herrn Staatsſekretärs
möchte ich aber ſagen . Ich muß doch meinem lebhaften Befremden
darüber Ausdruck geben , daß mein Kollege Trimborn nicht zwei
Apfel erhalten hat , ſondern gar keinen . Ihm iſt der eine Apfel nur
von ferne gezeigt worden . Ich meine doch , daß die verbündeten
Regierungen , der Herr Staatsſekretär und der Herr Reichskanzler
feſthalten ſollten an den Februarerlaſſen unſeres Kaiſers . Am 4.
Februar d. J . waren 15 Jahre verfloſſen , daß dieſer Erlaß hinaus⸗
gegangen iſt und begeiſterte Aufnahme in den Herzen der chriſtlichen ,
national geſinnten Arbeiterſchaft gefunden hat . Ich will nicht unter⸗
ſuchen , wie viele der kaiſerlichen Zuſagen , die hier gegeben worden
ſind , bis heute noch nicht eingelöſt ſind . Ich erinnere an die Frage
der Arbeitskammern . In dieſen Allerhöchſten Erlaſſen iſt auch aus⸗
geführt :

„ Es iſt eine der Aufgaben der Staatsgewalt , die Zeit , die
Dauer und die Art der Arbeit ſo zu regeln , daß die Er⸗
haltung der Geſundheit , die Gebote der Sittlichkeit , die
wirtſchaftlichen Bedürfniſſe der Arbeiter und ihr Anſpruch
auf geſetzliche Gleichberechtigung gewahrt bleiben . “

Hier ſind von kaiſerlicher Stelle der deutſchen Arbeiterwelt zugeſichert
worden Geſetzentwürfe über die Zeit und die Dauer der Arbeit , und
dieſes kaiſerliche Verſprechen iſt nach 15 Jahren noch nicht eingelöſt
worden . Wir können uns nicht zu der Anſchauung bekennen , daß
durch die Arbeiterſchutznovelle des Jahres 1890/91 dieſe Kaiſerlichen
Verſprechen in Erfüllung gegangen ſind . Ich glaube , nach 15 Jahren
wird es nicht unbeſcheiden ſein , daran zu erinnern , daß mit dieſer
Zuſage ernſt gemacht wird im Intereſſe des Staates , im Intereſſe
des monarchiſchen Gedankens ſelber .

( Beifall in der Mitte . )
Der Herr Staatsſekretär , von deſſen fortſchrittlicher ſozialpoli⸗

tiſcher Geſinnung auf dieſem Gebiete meine politiſchen Freunde über⸗
zeugt ſind , hat offen ſeiner Meinung Ausdruck gegeben , daß er eine
17 ſtündige Arbeitszeit für viel zu lang hält . Aber doch war mein
Kollege Trimborn in der Lage , vorzuführen , daß in Oberfranken
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—— noch Arbeitszeiten bis zu 18 Stunden , bis zu 15 und 16 Stunden

ſtattfinden . Vor mir liegt ein Brief aus einer Tuchinduſtrie , wo

ebenfalls Arbeitszeiten von 17 bis 18 Stunden üblich ſind . Welche
Mittel hat der Herr Staatsſekretär in der Hand , um die von ihm

ſelbſt anerkannte Schädigung der Geſundheit durch überlange Arbeits⸗

zeit zu verhindern ? Der ſanitäre Maximalarbeitstag reicht für dieſe

allgemeinen Induſtrien abſolut nicht aus , es kann uns hier nur ein

allgemeiner Maximalarbeitstag über die Schwierigkeiten hinüberhelfen .

Wenn auf die Anfrage an die verbündeten Regierungen erſt acht

derſelben es für der Mühe wert gefunden haben , zu antworten , ſo ,

glaube ich, darf man doch von der Tribüne des Reichstags aus

ſagen , daß das nicht der Würde und der Bedeutung des Reichsamts

des Innern entſpricht , wenn es ſo lange auf Antwort zu warten

hat . Es würde intereſſant ſein , zu erfahren , welches dieſe acht

Bundesſtaaten ſind , und welche noch keine Antwort gegeben haben .

Wir können nur nach wie vor ſagen , daß wir den ſanitären Maximal⸗

arbeitstag nie und nimmer für genügend halten . Wenn wir die

Forderung eines allgemeinen Maximalarbeitstags aufſtellen , ſo ſind
wir dabei nie im „ Schatten der ſozialdemokratiſchen Anträge “ ge⸗

laufen . Ich kann da nur erklären , daß unſer hochſeliger Dr . Lieber

ſchon vor 20 Jahren im Reichstage von dem damaligen Staats⸗

ſekretär v. Boetticher als „ein Fanatiker des Maximalarbeitstags “

bezeichnet worden iſt . Ich rechne das heute noch Dr. Lieber zum

größten Ruhme an , daß er für dieſe Forderung ſo entſchieden ein⸗

getreten iſt . Der Herr Staatsſekretär hat die Konkurrenz des Auslands

ins Feld geführt . Gewiß ſind wir damit einverſtanden und würden

uns am allermeiſten freuen , wenn entſprechende Vereinbarungen

unter den zunächſt in Betracht kommenden Staaten herbeigeführt
werden könnten . Wir haben deshalb auch mit lebhafter Freude

die Beſtimmung des neuen italieniſchen Handelsvertrages geleſen ,

nach welcher Vereinbarungen wegen der Arbeiterverſicherung durch —

geführt werden ſollen . Wir können nur wünſchen , daß die deutſche

Reichsleitung , wenn ſie in Unterhandlungen mit Italien eintritt , ſich

nicht beſchränkt auf das Gebiet der Arbeiterverſicherung , ſondern
alles daran ſetzt , auch auf dem Gebiete des Arbeiterſchutzes , der

Sonntagsarbeit , der Nachtarbeit , der Kinderarbeit , der Frauenarbeit

Verſtändigungen zu erzielen . Wir können nur wünſchen , daß die

Verhandlungen über ſolche Vereinbarungen zwiſchen den einzelnen

Nachbarſtaaten tunlichſt beſchleunigt werden . Aber das eine Ver —

ſprechen können wir dem Herrn Staatsſekretär des Innern geben :

wenn uns heute ein Erfolg nicht zuteil geworden iſt , meine politiſchen

Freunde werden nicht raſten und ruhen , bis der Maximalarbeitstag ,

dieſe im Intereſſe der Geſundheit , des Familienlebens und der Kultur

ſo notwendige Arbeiterforderung , durchgeführt worden iſt , damit das

Wort des Herrn Reichskanzlers wahr werde : Deutſchland in der

Welt voran ! Cebhafter Beifall in der Mitte . )
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I. Arbeiterrecht .

t

1. Im Vorjahre hat der Abg . Trimborn eine Inter⸗

pellation über die Rechtsfähigkeit der Berufsvereine und

die Schaffung von Arbeitskammern eingebracht ( Nr . 23) ,
die am 30 . Januar 1904 zur Beſprechung kam . Damals

hat Staatsſekretär Graf von Poſadowsky erklärt :

„ Was die Schaffung einer Arbeitsvertretung ( Arbeitskam⸗

mern ) anbetrifft , ſo hat §S 75 Abſatz 2 des Gewerbegerichtsgeſetzes
von 1901 die Faſſung erhalten : „ Das Gewerbegericht iſt berechtigt ,
in gewerblichen Fragen Anträge an Behörden und geſetzgebenden

Körperſchaften der Bundesſtaaten oder des Reiches zu richten . “
Die verbündeten Regierungen ſind bereit , auf dieſer Grundlage

Arbeitsvertretungen weiter auszubauen , welche dem allgemeinen
Grundſatz der Februarerlaſſe entſprechen . “ ( S. 610 . )

Alle Parteien des Deutſchen Reichstages , mit Aus⸗

nahme der Konſervativen und Freikonſervativen , ſprachen

ſich für die Forderungen der Zentrums⸗Interpellation aus .

Heuer kam der ſozialdemokratiſche Antrag über Schaffung
eines Reichsarbeitsamtes , Arbeitsämter , Arbeitskammer ,

Einigungsämter am 21 . Februar 1905 zur Beratung . ( Nr .

593 . ) Die Regierung beteiligte ſich nicht an der Debatte .

Ein polniſcher Antrag auf Errichtung eines Reichsarbeits —
amtes ( Nr . 106 ) wurde hierbei als Material überwieſen .
In der Debatte erklärten die Abg . Trimborn und Erz⸗
berger , daß angeſichts der Zuſage der verbündeten

Regierungen , bis zum Herbſte einen diesbezüglichen Ge —

ſetzentwurf vorzulegen , es nur Zeitvergeudung ſei , wenn

man jetzt den ſozialdemokratiſchen Antrag eingehend berate .

Der Antrag enthalte zudem ſehr vieles , was einer prak⸗

tiſchen Undurchführbarkeit gleichſtehe . Man möge ſich
deshalb jetzt begnügen , den Geſetzentwurf der Regierung
in dem Sinne zu überweiſen , daß die Sache der Arbeits —

kammern ſelbſt hierdurch gefördert werde . Die Sozial —
demokraten waren mit dieſer Behandlung einverſtanden .

Auf Antrag Trimborn ( Nr . 678 ) iſt der ſozialdemo⸗

kratiſche Antrag zur Berückſichtigung überwieſen worden ,
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unter der Vorausſetzung , daß man ſich nicht auf alle Einzel —

heiten binden werde . (4. März 1905 , 4788 ff . )
2. Betreffend Uoalitionsfreiheit der Arbeiter brachten

die Sozialdemokraten den Antrag ein :

„ den Herrn Reichskanzler zu erſuchen , dem Reichstag baldigſt
einen Geſetzentwurf vorzulegen , durch den ein Arbeitgeber oder

Stellvertreter eines ſolchen , der ſich mit einem anderen Arbeitgeber
oder deſſen Stellvertreter verabredet oder vereinigt , um Arbeitern

deshalb , weil ſie an den im § 152 der G. O. gedachten Ver⸗

einigungen teilgenommen haben oder an demſelben ferner teil⸗

nehmen wollen , ihr ferneres Fortkommen oder die Arbeitsgelegen⸗
heit zu erſchweren , ſie nicht in Arbeit zu nehmen oder ſie aus der

Arbeit zu entlaſſen , mit Gefängnis bis zu drei Monaten bedroht
wird , ſofern nicht nach dem allgemeinen Strafgeſetz eine höhere

Strafe eintritt , und der Verſuch ſolcher Straftat für ſtrafbar er⸗
klärt wird . “ ( S. 598 . )

Der Abg . Zubeil ſuchte am 7. März 1905 den

Antrag zu begründen ; dieſe Reſolution wolle „ Freiheit
und Gleichheit nach beiden Seiten hin “ . Der Antrag ſoll

ſich in erſter Linie gegen die „ ſchwarzen Liſten “ und die

Verrufserklärung richten ! Jedoch Staatsſekretär Graf
von Poſadowsky betonte mit Recht : „ Ich mißbillige
den Verruf in jeder Form , mag er ausgeführt werden von

wem er will . “ Aber dann zeigte er , wie ein geſetzliches
Eingreifen gerade die Arbeiter am ſchwerſten ſchädigen

müßte : denn „eine Art Verruf iſt es auch , wenn in der

Zeitung ſteht : in der und der Fabrik wird geſtreikt , Zu⸗

zug fernzuhalten ! Eine Art Verruf iſt auch das Streik —

poſtenſtehen und die Weiſung , mit nichtorganiſierten Ar⸗

beitern nicht zuſammenzuarbeiten . “ ( 157. Sitzung vom 7.

März 1905 , S . 5052 . ) Das Zentrum und die große

Mehrheit lehnte deshalb auch den Antrag ab , da er in

praktiſcher Durchführung den Arbeitern nur geſchadet hätte .
Wenn ein ſolcher Geſetzentwurf je zuſtande kommen würde ,
dann würden eben die Arbeitgeber nicht mehr erklären ,

daß die Kündigung oder Nichteinſtellung wegen der Zu —

gehörigkeit zu dieſer oder jener Gewerhſchaft erfolgt iſt ;
aber tatſächlich würde alles vor wie nach ſich vollziehen .
Hier kann nicht die Geſetzgebung , hier muß die Organi⸗

ſation der Arbeiter eingreifen .
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3. Die gewerbrechtlichen Verhältniſſe der Handels⸗

gärtnereien und der daſelbſt beſchäftigten Gehilfen ſind

ſehr unſichere ; eine Petition derſelben forderte Unterſtellung

unter die Gewerbeordnung . In der Petitionskommiſſion
erklärte ein Vertreter des Reichsamts des Innern : Es

ſei zuzugeben , daß die Rechtſprechung der Gerichte auf

dem vorliegenden Gebiete ſchwankend ſei . Auch ſtehe

außer Frage , daß den Wünſchen der Petenten nur auf
dem Wege einer Abänderung der Geſetzgebung entſprochen
werden könne . Indeſſen laſſe es ſich vor Anſtellung ein⸗

gehender Erhebungen nicht überſehen , ob die vorgeſchlagenen

Grenzbeſtimmungen den tatſächlichen Verhältniſſen unter

allen Umſtänden gerecht werden würden . Die Vorarbeiten

für die Erhebungen , die einen ſtatiſtiſchen Charakter tragen

würden , ſeien bereits eingeleitet . Auf Antrag des Referenten

Itſchert (8tr . ) , der einen ſchriftlichen Bericht hierzu erſtattete ,
wurde darauf beſchloſſen , und das Plenum ſtimmte ohne
Debatte zu : die Petitionen wegen anderweitiger Regelung
der Rechtsverhältniſſe der gewerblichen Gärtner dem Herrn

Reichskanzler als Material zu überweiſen mit dem Er⸗

ſuchen , tunlichſt bald in der Gewerbeordnung eine geſetzliche

Abgrenzung zwiſchen landwirtſchaftlicher und gewerblicher
Gärtnerei vorzunehmen .

ttt7etn

II . Arbeiterſchutz .

t .

1. Da an Interpellationen keine Abſtimmung geknüpft
werden kann , brachte das Zentrum ſeine Wünſche bezüg⸗

lich des Maximal⸗Arbeitstages in Form einer Reſolution

zum Etat des Reichsamts des Innern wieder ein und

ſtellten den Antrag die Abg . Dr . Hitze , Erzberger ,
Gröber , Dr . Frhr . v. Hertling , Stötzel , Trim —

born , Marbe , Müller ( Fulda ) , Dr . Pichler , Dr .

Spahn ( Nr . 652 ) :
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die verbündeten Regierungen zu erſuchen :
1. tunlichſt bald einen Geſetzentwurf zum Zwecke der Beſchränkung

der regelmäßigen Arbeitszeit der Arbeiter ( über 16 Jahre ) in

Fabriken und in den dieſen gleichgeſtellten Anlagen ( § 154

der R. G. O. ) auf höchſtens zehn Stunden täglich vorzulegen ;

im Falle der Ablehnung dieſes Antrages :

tunlichſt bald einen Geſetzentwurf zum Zwecke der Beſchränkung
der regelmäßigen Arbeitszeit der Arbeiterinnen ( über 16 Jahre )
in Fabriken und in den dieſen gleichgeſtellten Anlagen ( § 154

Abſ . 1 der R. G. O. ) auf höchſtens zehn Stunden täglich , an
den Vorabenden von Sonn - und Feſttagen auf höchſtens neun
Stunden vorzulegen ;

2. tunlichſt bald einen Geſetzentwurf vorzulegen , durch welchen
die regelmäßige Arbeitszeit der Arbeiterinnen , welche ein

Hausweſen zu beſorgen haben , in Fabriken und in den dieſen

gleichgeſtellten Anlagen (§S 154 Abſ . 1 der R. G. O. ) auf

höchſtens neun Stunden , an den Vorabenden von Sonn - und

Feſttagen auf höchſtens ſechs Stunden feſtgeſetzt wird .

Die Sozialdemokraten ſtellten den Antrag ( Nr . 594 ) :
„die tägliche Arbeitszeit für alle im Lohn⸗ , Arbeits⸗ und Dienſt⸗

verhältnis , im Induſtrie - , Handels - und Verkehrsweſen beſchäftigte
Perſonen unter Feſtſetzung angemeſſener übergangsfriſten auf
höchſtens acht Stunden feſtzuſetzen und den Sonnabend - Nachmittag
freizugeben “ .

Die Abſtimmung am 27 . März 1905 ergab bedauer —

licherweiſe , daß ſämtliche Anträge abgelehnt wurden ;

für den Achtſtundentag der Sozialdemokraten ſtimmten nur

die Antragſteller ; für den Zehnſtundentag des Zentrums
nur Zentrum , Wirtſchaftliche Vereinigung , Polen und

Sozialdemokraten ; aber er blieb in der Minderheit ; für
den Zehnſtundentag der Arbeiterinnen ſtimmten Zentrum ,

Polen , Wirtſchaftliche Vereinigung , einige Nationalliberale

und Freiſinnige ; die Sozialdemokraten ſtimmten da —

gegen und brachten ſo den Antrag zu Fall . Hätten

ſie dafür geſtimmt , ſo würde er angenommen worden ſein !

Tags darauf erklärte der „ Vorwärts “ , daß die Sozial⸗
demokraten nur „ aus verſehen “ gegen dieſen Antrag
geſtimmt hätten !

2. Die Ausdehnung des ſanitären Maximalarbeits⸗
tages forderte eine Reſolution der Sozialdemokraten ( Nr .

595 ) und faſt gleichlautend folgender Antrag Erzberger ,

—

—

—

—
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Dr . Hitze , Dr . Pichler , Trimborn , Dr . Spahn

( Nr . 663 ) :
„ an Stelle des Antrages Albrecht und Genoſſen zu beſchließen , die

verbündeten Regierungen zu erſuchen , für die Verarbeitung giftiger

und exploſiver Stoffe beſondere Verordnungen auf Grund der 88

120 e und 139 a der G. O. zu erlaſſen “.

Erzberger begründete den Antrag am 2. März ;

der ſozialdemokratiſche abs . Wurm nahm am 1. März

1905 ( 152 . Sitzung , S . 4898 ) ſehr eingehend zu dieſer

Frage Stellung . Der Zentrumsantrag fand Annahme , der

ſozialdemokratiſche wurde abgelehnt . Graf von Poſa⸗

dowsky hatte ſich zuſtimmend zum erſteren geäußert .

Erwähnt ſoll hierbei nur werden das entſchiedene Ein⸗

treten des Zentrumsabgeordneten Nacken für die Arbeiter

in Blei - und Zinkhütten .

3. Nahezu gleichlautend waren Anträge der Sozial⸗
demokraten ( Nr . 597 ) und der Abg . Erzberger , Gröber ,

Dr . Pichler , Trimborn , Dr . Spahn ( r . 662 ) :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , noch im Laufe dieſes

Jahres eine Verordnung zu erlaſſen , durch welche in der Glas⸗
induſtrie die Dauer der Arbeit gemäß 8 120 e der G. O. (ſanitärer
Maximalarbeitstag ) beſchränkt und in Glashütten die Arbeit an

Sonn⸗ - und Feſttagen verboten wird mit Ausnahme der erforder⸗

lichen Hilfsarbeiten zur Unterhaltung der Gasöfen “ .

Der Abg . Erzberger begründete den Antrag am

2. März 1905 ( S. 4935 ) . Der ſozialdemokratiſche Abg .

Horn - Sachſen nahm zu dem Antrag ſeiner Partei am 6.

März 1905 ( 156 . Sitzung , S . 5019 ) Stellung ; Staatsſekretär

Graf Poſadowsky verwies darauf , daß man vor einer

allgemeinen Reviſion der Beſtimmungen über die gewerbliche

Sonntagsruhe ſtehe und hierbei auch dieſe Wünſche berück⸗

ſichtigt würden . Der Antrag des Zentrums fand eine

Mehrheit .
4. Mit der Sonntagsruhe befaßte ſich folgender An⸗

trag Dr . Hitze , Trimborn , Erzberger , Wattendorff

( Nr . 555) :
die verbündeten Regierungen zu erſuchen , tunlichſt bald einen

Geſetzentwurf vorzulegen , durch welchen beſtimmt wird , daß

1. die den Arbeitern zu gewährende Ruhe ( § 105 der G. O. )

mindeſtens für jeden Sonn⸗ und Feſttag ſechsunddreißig , für



zwei aufeinander folgende Sonn⸗ - und Feſttage ſechzig
Stunden beträgt ;

die Arbeitszeit der Handlungsgehilfen , - Lehrlinge und

Arbeiter , ſoweit ſie nicht in offenen Verkaufsſtellen beſchäftigt
werden ( § 139c der G. O. ) , auf höchſtens zwei Stunden an
Sonn⸗ und Feſttagen beſchränkt wird ;

3. eine ortsſtatutariſche Regelung der Sonntagsruhe ( § 105 b
der G. O. ) auch dahin ermöglicht würde , daß die Zulaſſung
der Beſchäftigung an beſtimmte Bedingungen geknüpft wird ;

4. den in Gaſt⸗ und Schanhwirtſchaften beſchäftigten Perſonen
tunlichſt an jedem Sonn - und Feiertag , mindeſtens aber an
jedem zweiten Sonntag der Beſuch des Gottesdienſtes ihrer
Konfeſſion ermöglicht wird ( § 105 i der G. O. ) .

Ein Antrag der Sozialdemokraten ( Nr . 599 ) ging teil⸗

weiſe in derſelben Richtung , nur verlangte er für offene

Verkaufsſtellen der Nahrungs - und Genußmittelbranche
den Zwölfuhr⸗Ladenſchluß am Sonntag - Vormittag .

Erzberger , Dr . Hitze , Itſchert , Trimborn , Dr .

Spahn beantragten ( Nr. 653) :
„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , durch Vermittelung

des Reichsamts des Innern bei den Einzelregierungen auf eine

gleichmäßigere Geſtaltung und Einſchränkung der im Handels —
gewerbe bezüglich der Sonntagsruhe ( § 105 b der R. G. O. ) ge⸗
troffenen Ausnahmebeſtimmungen hinzuwirken “ .

Der Abg . Itſchert begründete den Antrag in ſehr ſach —
kundiger Weiſe am 7. März 1905 ( 157 . Sitzung , S . 5042 ) .
Staatsſekretär Graf Poſadowsky betonte auch hier ,
daß die Nachprüfung der Vorſchriften dieſen Forderungen
tunlichſt abhelfen werde . Leider wurden die Anträge ab —

gelehnt bis auf den letzten Erzbergerſchen .
5. Dr . Hitze , Herold , Gröber , Erzberger , Dr .

Spahn , Trimborn beantragten ( Nr. 546 ) :
„ den gemeinnützigen Arbeitsnachweiſen in beſtimmten ( Morgen⸗ )

Stunden die Benutzung der Fernſprecheinrichtungen gegen ermäßigte
Vergütung zu ermöglichen “ .

Der Abg . Erzberger begründete am 25 . Januar
1905 ( 127 . Sitzung , S . 4051 ) dieſen Antrag ; Unterſtaats⸗
ſekretär Sydow ſagte Erfüllung des Wunſches zu , und

bereits am 24 . Februar konnte derſelbe Abgeordnete im

Reichstage konſtatieren , daß durch eine Verordnung dieſem

—
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Wünſchen entſprochen worden ſei , nachdem der Antrag

am 26 . Januar 1905 Annahme gefunden hatte . In den

amtlichen Bekanntmachungen des Reichspoſtamts vom

11 . Februar findet ſich die entſprechende Verordnung .

6. Gröber , Dr . Hitze , Sittart , Trimborn , Dr .

Spahn ſtellten den Antrag ( Nr . 590 ) :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , tunlichſt bald die

Arbeiterſchutzbeſtimmungen der 88 135 bis 139 b der G. O. auf
die Hausinduſtrie — insbeſondere mit Ausdehnung des Begriffes
der Werkſtätte — durch Erlaß entſprechender Verordnungen auf

Grund des § 154 Abſ . 4 der G. O. oder im Wege der Geſetz⸗

gebung auszudehnen und die Kranken - und Nvalidenverſicherung

auf die Hausgewerbetreibenden zu erſtrecken “.

Der erſte Antragſteller begründete ſeinen Antrag am

10 . März 1905 ( 5129 ) .
Bereits am 2. März 1905 betonte Staatsſekretär

Graf Poſadowsky die großen Schwierigkeiten der Frage ,

erklärte , daß er mit Vorarbeiten beſchäftigt ſei , aber den

Zeitpunkt für den Abſchluß noch nicht mit Sicherheit an⸗

geben könne ( 153 . Sitzung vom 2. März 1905 , S . 4939 ) .

Der Antrag fand Annahme .
7. Zum Schutze der Bauarbeiter beantragte Schwarze —

Lippſtadt und Genoſſen ( Nr . 654 ) :

„die verbündeten Regierungen zu erſuchen , durch Erlaß einer

entſprechenden Verordnung ( § 120e der G. O. ) die Bauarbeiter

wirkſamer zu ſchützen und die Durchführung durch Anſtellung be⸗

ſonderer Aufſichtsbeamten ( § 139 b der G. O. ) — insbeſondere

auch aus dem Arbeiterſtande — zu ſichern “.

Die Sozialdemokroten hatten ähnliche Anträge ein⸗

gebracht ( Nr . 596 und 801 ) . Schwarze - Lippſtadt (8t . )
und Bömelburg ( Sd. ) begründeten am 9. März ( 159 .

Sitzung , S . 5104 und 5115 ) die Anträge ihrer Partei ; beide

Anträge fanden auch Annahme .

8. Trimborn , Dr . Dahlem , Marbe , v. Savigny ,

Dr . Thaler , Dr . am Zehnhoff beantragten ( Nr. 655 ) :

„ dem Reichstage tunlichſt bald einen Geſetzentwurf vorzulegen ,

welcher bezüglich der Gehilfen der Rechtsanwälte , Notare und

Gerichtsvollzieher , ferner der Beamten und Angeſtellten der

Krankenkaſſen über die Arbeitszeit , die Kündigungsfriſten , die

Sonntagsruhe , die berufliche Aus - und Fortbildung die gleichen oder



ähnliche Schutzvorſchriften vorſieht , wie ſie das Handelsgeſetzbuch
und die Gewerbeordnung hinſichtlich der Handelsangeſtellten enthält .

Dr . Thaler begründete am 6. März 1905 ( 156 . Sitzung ,
S . 5025 ) dieſen Antrag , der Annahme fand . Graf Poſa⸗ -

dowsky erklärte , daß der Beirat für Arbeiterſtatiſtik

zuſtändig ſei ( 157 . Sitzung , S . 5051 ) .

9. Die Wohnungsfrage beſprach Dr . Jäger ein⸗

gehend am 9. März 1905 ; er bedauerte , daß die Einzel —
ſtaaten bisher ſo wenig auf dieſem Gebiete geleiſtet haben ,

hoffte aber auf eine Beſſerung , wenn der preußiſche

Wohnungsgeſetz - Entwurf Geſetz werde . Aber an dieſer

allererſten Kulturaufgabe müſſe auch das Reich mitarbeiten .

10 . vermehrung der Gewerbeinſpektoren hat der

Abg . Erzberger am 27 . Februar 1905 gefordert , ſo daß

mindeſtens jeder Betrieb einmal im Jahre revidiert werden

könne ; neben Arzten ſeien auch Arbeiter und Aſſiſtentinnen
in höherem Umfange zu der Gewerbeinſpektion heran —

zuziehen !

R

III . Arbeiterverücherung .

2

1. Die Einnahmen der Arbeiterverſicherung haben 1881

bis 1901 betragen 4790884768 Mh. , hiervon haben die

Arbeitgeber 2 136 325 903 M. , die Verſicherten 2046 836 384

Mk . und das Reich rund 214 Millionen ( Zuſchuß zur Inva⸗

lidenrente ) aufgebracht . Auf je 100 Mk . Einnahme der Ar —

beiterverſicherung entfallen auf
1891 : 1901 :

8 [ Arbeitgeber 47,29 Mk . 45,20 Mk .
Beiträge der]Perſicherten 46,41 , 37,64 „

Reichszuſchuußß 93 6,43 „

Zinſen uſw . 4,01 „ 33
in Wirklichkeit ſind die Beiträge der Arbeitgeber höher , da

ſie vielfach die geſamten Koſten der Verſicherung zu tragen
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haben , namentlich für die Dienſtboten und ländlichen Ar⸗

beiter .

Der Krankenverſicherung unterſtanden 1901 : 10,3

Millionen Verſicherte , der Unfall⸗Verſicherung 17,6 Mil⸗

lionen , der Invalidenverſicherung 13,4 Millionen . Heute

kommen jährlich in Deutſchland gar 451 Millionen Mark

zur Verwendung an die Verſicherten , das ſind pro Arbeits —

tag 1 / Millionen Mark .

2. Am 2. März 1905 legte Staatsſekretär Graf

Poſadowshky die Notwendigkeit einer einheitlichen Orga⸗

niſation für die Arbeiterverſicherung dar ; er meinte , dieſe

Arbeit könne nur geleiſtet werden von einem ſozialpolitiſchen
Diktator . So ſehr man nun die Abſicht des Staatsſekretärs

billigt , ſo iſt der von ihm in Ausſicht geſtellte Weg nicht

für zum Ziele führend . Freilich wird bei der Löſung

dieſer ſchwierigen Aufgabe manches mit dem Schwerte

durchhauen werden müſſen ; aber es iſt beſſer , der Reichs⸗

tag ſchwingt das Schwert mit .

Die Zuſammenlegung der deutſchen Arbeiterverſiche —

rung iſt dringend notwendig , ſei es nun , daß man zuerſt
Kranken⸗ und Invalidenverſicherung vereinigen will , was

ohne Zweifel der leichtere Weg ſein würde , ſei es , daß

man ſofort auch die Unfallverſicherung hereinbezieht . Die

heutige Zerſplitterung iſt unhaltbar . Wir haben für

10,3 Millionen Verſicherte 22,770 Krankenkaſſen ( darunter
wieder 8112 Gemeindekrankenverſicherungen , 4663 Orts⸗ ,

2480 Fabrik - , 57 Bau - , 613 Innungs⸗Krankenkaſſen ,
1659 Hilfskaſſen und 186 Knappſchaftskaſſen ) , für 18,28

Millionen Unfallverſicherte , 114 Berufsgenoſſenſchaften
( 66 für Gewerbe - Unfallverſicherung und 48 für Land⸗

und Forſtwirtſchaft ) , für 13,38 Millionen Invaliditäts⸗

verſicherte , 31 Verſicherungsanſtalten und 9 beſondere

Kaſſeneinrichtungen . Dieſe Zahlen ſprechen am deutlichſten

für eine Vereinfachung und Zuſammenlegung ; ſie laſſen

aber ſofort auch die großen Schwierigkeiten erkennen ; der

Kreis der Verſicherten iſt in allen drei Arten ein ver⸗

ſchiedener ; die Beitragsleiſtung von Arbeitgebern und

Arbeitnehmern iſt ebenſo verſchieden , ſo zahlt der Arbeit⸗



geber bei der Krankenverſicherung 33 / v. H. , bei der

Unfallverſicherung 100 v. H. , bei der Invalidenverſicherung
50 v. H.

Der Kreis der Verſicherten und die Beitragspflicht
laſſen ſich am leichteſten einheitlich regeln , wenn man ſich
zunächſt begnügen wollte , nur Kranken - und Invaliditäts⸗

verſicherung zuſammenzulegen . Aber dieſe Vereinheitlichung

hat Eile , da bereits neue Aufgaben vor der Tür ſtehen ,
die jedoch erſt nach dieſer Zuſammenlegung geregelt werden

ſollen , reſpektive können : 1. Die Einführung der Witwen⸗

und Waiſenverſicherung , 2. die reichsgeſetzliche Kranken⸗

verſicherung für Dienſtboten und landwirtſchaftliche Arbeiter .

Wie denkt man ſich im allgemeinen dieſe Zuſammen⸗

legung ? In der höchſten Inſtanz iſt ſie ſchon vorhanden :
das Reichsverſicherungsamt als Krone der Arbeiter —

verſicherung beſteht bereits ; auch in der mittleren Inſtanz
beſteht ſchon ein Anfang zur Einheitlichkeit : es ſind dies

die territorialen Schiedsgerichte ! Nur in der unteren In —

ſtanz fehlte er ganz ; hier tritt die Zerſplitterung am

ſtärkſten hervor , auch am unheilvollſten . Allerdings hat
man ſchon in einigen Städten eine gewiſſe Einheitlichkeit
auch in der unteren Inſtanz herbeigeführt , ſo werden z. B .

in Stuttgart die Beiträge für die Invaliditätsverſicherung
gemeinſam mit denen für die Ortskrankenkaſſe erhoben .
Es iſt nur wenig von Einheitlichkeit , aber es iſt doch eine

Spur davon , die namentlich für die Arbeitgeber ſehr be —

quem iſt . Hier muß nun auch die Reorganiſation eintreten .

Gs handelt ſich um Schaffung einer ſozialen Bezirks⸗
behörde erſter Inſtanz . Ein Anſatz zu dieſer ſind die

fakultativen Rentenſtellen der Verſicherungsanſtalten , die

leider bisher nur in Beuthen und Montabaur errichtet
worden ſind . Über die Erfahrungen mit ihnen hat man

nur wenig gehört . Weshalb gehen andere Verſicherungs⸗

anſtalten nicht mit der Einrichtung ſolcher Stellen vor ?

Wir könnten ihrer mindeſtens ſchon 30 beſitzen ; die Lehren

dieſer fakultativen Inſtitute müßten erfolgreich bei der

Verſchmelzung verwendet werden . Für jeden politiſchen

Bezirk müßten bei einer ſolchen ein „ Verſicherungsamt “
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gebildet werden , das ſeine Vertrauensmänner (Geiſtliche ,
Lehrer ꝛc.ä) in jedem Kreiſe , in jedem Ort hat . Dieſes
„ Verſicherungsamt “ bildet für ſämtliche Verſicherungen
die erſte Inſtanz ; ihr obliegt die Einziehung der Beiträge ,
die Kontrolle und die Feſtſetzung der Renten . Letzteres
iſt nun ſehr wichtig . Der Rentenbewerber kann ſich
perſönlich beim „ Verſicherungsamt “ melden und ſeine Sache
vertreten ! Die Zahl der Beſchwerden , Reviſionen und

Rekurſe müßte abnehmen . Neben dem unparteiiſchen ,
ſtaatlichen Vorſitzenden haben die Vertreter von Arbeit⸗

gebern und Arbeitnehmern reichliche Gelegenheit , um das

Selbſtverwaltungsrecht zu benutzen — in ſachgemäßer Weiſe .
Dieſem „ Verſicherungsamt “ kann nach Bedarf angegliedert
werden die Gewerbeinſpektion , die Wohnungsinſpektion ,
der amtlich beſtellte Arzt uſw .

Wenn man von dieſer Verſchmelzung auch nicht in

erſter Linie eine Verringerung der Verwaltungskoſten
erhoffen darf — noch jede Reorganiſation der Verwaltung
hat mehr Geld gekoſtet ſo bringt ſie doch den großen
Vorteil , daß viel Schreibwerk überflüſſig wird , daß eine

ſachgemäßere Entſcheidung in Rentengeſuchen eintritt , daß
das geſamte Arbeiterverſicherungsweſen überſichtlicher wird .

Welcher Verſicherte kennt denn heute ſein Recht ? Wie

viele Leute in Deutſchland finden ſich überhaupt in der

Verſicherungsgeſetzgebung zurecht ? Es iſt aber ein höchſt
ungeſunder Zuſtand , daß eine Inſtitution , die von allen

Nationen als eine große Kulturtat Deutſchlands bewundert

wird , die man hier und dort nachzubilden ſucht , den aller —

meiſten Bewohnern des Deutſchen Reiches fremd wie ein

ſpaniſches Dorf iſt und auch bleiben wird , ſolange die

heutige Zerſplitterung anhält . Aller Unterricht in der

Volksſchule , Fortbildungsſchule uſw . wird keinen bleibenden

Erfolg erzielen . Vielleicht könnte eine Kommiſſion zur

Vorbereitung dieſer Rieſenarbeit einberufen werden ; dieſe
müßte aus Abgeordneten aller Parteien , Regierungs⸗
vertreter , Beamte der Arbeiterverſicherung und Sachver —
ſtändigen beſtehen ; ſie würde am beſten geeignet ſein , für
eine günſtige Aufnahme im Parlament die Wege zu ebnen .

14



C. Fuͤr die Vergarbeiter .

t .

Das außerordentliche politiſche Intereſſe der Berg⸗

arbeiterangelegenheit rechtfertigt ein eigenes Kapitel und

das umſomehr , als das Streben einer Mehrheit im Reichs⸗

tage auf Schaffung eines Reichs berggeſetzes geht . In

der Kommiſſion für Vorberatung des Bürgerlichen Geſetz⸗

buches iſt eine Reſolution angenommen worden , welche
die reichsgeſetzliche Regelung verſchiedener Materien forderte ,

darunter auch des Bergrechts . Am 11 . Dezember 1896

hat der Reichstag hiermit ſich befaßt ; wie Dr . Spahn

mitteilte , erfolgte in der Kommiſſion die Annahme der

Reſolution einſtimmig , er konnte auf Grund des Protokolles

auch hieran feſthalten , als im Plenum dies beſtritten
werden wollte . Der Reichstag akzeptierte den Beſchluß

ſeiner Kommiſſion . Der Bundesrat aber ließ dieſen Be⸗

ſchluß zunächſt vier volle Jahre unbeachtet liegen und teilte

erſt im Jahre 1900 mit , daß er beſchloſſen habe , dieſer
Reſolution „ keine Folge zu geben “. ( Seſſion 1900/1901 ,

Druckſache Nr . 106 . ) Von ſozialdemokratiſcher und frei⸗
ſinniger Seite waren in der Zwiſchenzeit Anträge auf

Schaffung eines Reichsberggeſetzes geſtellt , aber ſtets nur

in der Form der Reſolution , dem „ Reichstag einen Ent⸗

wurf für ein Reichsberggeſetz vorzulegen “. Am 29 . No⸗

vember und am 6. Dezember 1899 , ſowie am 24 . Januar

1900 wurde über dieſe Anträge beraten ; ſie fanden eine

ſehr große Mehrheit . Das Zentrum ſtimmte wie ſchon

1896 für dieſe Anträge . Der Bundesrat ſchwieg ſich aus

und erteilte dieſelbe Antwort , wie ſchon mitgeteilt . ( Nr. 106 ) .

a. Die verhandlungen vor dem Streik .

Zum Beginn der gegenwärtigen Legislaturperiode (18.
Januar 190 %0 ſtellte das Zentrum den Antrag :

1. dem Reichstage tunlichſt bald einen Geſetzentwurf vorzulegen ,

durch welchen das Vergrecht einheitlich für das Reich ge⸗

regelt wird ;
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in der Gewerbeordnung Beſtimmungen vorzuſehen , welche
den Bergarbeitern einen der Eigenart des Betriebes ent⸗

ſprechenden und umfaſſenden Schutz gewähren ;
ſofort mit den beteiligten Einzelregierungen Verhandlungen

zum Zwecke wirkſamerer Bekämpfung der Wurmkrankheit
einzuleiten . ( Nr . 40 und 164) .

Die Sozialdemokraten beantragten einige Tage ( 28.
Januar ) ſpäter :

dem Reichstag baldigſt den Entwurf eines Reichs - Berggeſetzes
vorzulegen , durch welches insbeſondere vorgeſchrieben wird :

1. Einführung einer täglichen regelmäßigen Schichtzeit von

längſtens acht , und in Betrieben , in welchen die Temperatur
28 Celſius überſteigt , von längſtens ſechs Stunden ;

2. obligatoriſche Teilnahme an der Überwachung der für die
Betriebe erlaſſenen Schutzvorſchriften durch Arbeiter , die von
den Belegſchaften in allgemeiner gleicher und geheimer
Wahl gewählt ſind ;

3. Verbot der Frauenarbeit in den der Berginſpektion unter⸗

ſtellten Betrieben ;

4. einheitliche Regelung des Knappſchaftsweſens . ( Nr. 199 )

In dem erſten Seſſionsabſchnitt kamen dieſe Anträge nicht
mehr zur Beratung ; dagegen hat das Zentrum ſofort beim

Wiederzuſammentritt des Reichstages im Spätherbſt 1904

darauf hingewirkt , daß in den erſten Tagen einige Schwerins⸗
tage abgehalten wurden . So kamen beide Anträge am 2. und

12 . Dezember 1904 zur Beratung . Dr . Spahn begründete
am 2. Dezember den Antrag des Zentrums eingehend ,
zunächſt die Forderung nach einem Reichsberggeſetz . Für
dieſes ſprechen Gründe der Reichseinheit , der Volks⸗

wirtſchaft und namentlich die Verhältniſſe der Bergarbeiter ;
gerade die letztere Seite ſei dem Zentrum die wichtigſte ;
es laſſe ſich gegenüber dem preußiſchen Berggeſetz mit

dem Tadel nicht zurückhalten , „ daß es den Bedürfniſſen
der Gegenwart , wie ſie für die Arbeiter bei den jetzigen
Großbetrieben erwachſen ſind , nicht gerecht geworden iſt ,
und wir hegen mit Rückſicht darauf , daß die ſoziale Geſetz⸗
gebung vorwiegend im Reichstage ihre Förderung gefunden
hat , daß der Reichstag dauernd genötigt iſt , ſich mit

ſozialen Maßregeln zu befaſſen , die Hoffnung , daß , wenn

es zu einem einheitlichen Berggeſetz käme , die ſoziale

14⁰
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Seite darin beſſer Berückſichtigung fände als bei Abände —

rung der Beſtimmungen in den Einzelſtaaten .

0 Gewiß iſt ja unſere Gewerbeordnung in einer Anzahl

10 von Punkten ausgedehnt worden auf die Bergarbeiter ,

I wodurch dieſen derſelbe Schutz zuteil wurde , der unſeren

gewerblichen Arbeitern zugute kommt . Ich will erwähnen ,

daß unter dieſen Beſtimmungen ſich befinden die Vor —

ſchriften über die Sonntagsruhe , die Lohnzahlung , die

Verhinderung der Warenkreditierung und der Lohnzahlung
in Gaſt⸗ und Schanbwirtſchaften , die über den Schutz der

jugendlichen und weiblichen Arbeiter , die über die Gewerbe —

aufſicht und über das Koalitionsrecht . Aber mit dieſen

Fürſorgemaßregeln ſind wir auch zu Ende . Und doch iſt

der Bergwerksbetrieb mit Sondergefahren umgeben , die

anderen gewerblichen Betrieben unbekannt ſind . Nicht

berückſichtigt iſt , was bei den Bergarbeitern beſonders

ſchwer ins Gewicht fällt , der ſanitäre Maximalarbeitstag ,
wie wir ihn in §S 120 e der Gewerbeordnung geregelt haben ,

wonach durch Verordnungen eingegriffen werden kann .

„ Wir haben deshalb unter der Nummer 2 der Reſolution

eine entſprechende Ausdehnung der diesbezüglichen Vor —

ſchriften der Gewerbeordnung auf die Bergwerksbetriebe

gefordert . Unter dieſe entſprechende Ausdehnung fallen

vor allen Vorſchriften , die ſich auf die Frauenarbeit in

den Gruben und auf Fürſorgemaßregeln im Intereſſe der

Geſundheit beziehen . Es fällt darunter insbeſondere die

wichtige Forderung , welche die Bergarbeiter immer und

immer in ihren Kämpfen aufrechterhalten haben , die Rück⸗

kehr zu der deutſchrechtlichen Achtſtundenſchicht . Zweifellos

darf die Fürſorge für die Geſundheit nicht dem einzelnen
Arbeiter überlaſſen werden ; denn die Geſamtbevölkerung

hat ein Intereſſe daran , daß mit dem Kapital des Arbeiters ,

das er in ſeiner Geſundheit hat , ſorgſam gewirtſchaftet
wird , daß er nicht Raubbau mit ſeiner Geſundheit treibt ,

daß er nicht Arbeiten übernimmt , die über eine geſetzliche

Friſt hinausgehen . Daher auch die Bedenken gegen die

Zuläſſigkeit der Überſchichten , die zu verbieten ſind . Wir

haben auf die Erziehung unſeres Menſchenmaterials Koſten
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aufgewendet , die ſich erſt wieder einbringen dadurch , daß
wir den einzelnen Menſchen möglichſt lange am Leben

erhalten . Darum iſt es rein rechneriſch im Volkswohlfahrts⸗
intereſſe gelegen , daß der einzelne Menſch ſein Leben und

ſeine Geſundheit nicht zu raſch verbraucht . Jeder ver —

frühte Todesfall bedeutet einen Verluſt an Volksvermögen . “

Dann trat der Redner für die Forderungen des Chriſt —

lichen Bergarbeiterverbandes ein und betonte :

Der Zentralvorſtand dieſes Verbandes hat die geſetzliche Ge⸗

währung und Regelung von Arbeiterausſchüſſen begehrt , wie ſie in

dem Antrage Auer gefordert wird , und zwar ſollen dieſe Ausſchüſſe
von der Belegſchaft geheim gewählt werden .

Die große Zahl der Belegſchaften ,
iſt dort zur Begründung des Anſpruchs bemerkt —

die räumlich weite Ausdehnung des Betriebs , die Schwierig⸗
keit der Arbeits⸗ ſowie der Lohnregulierung machen dieſe

Inſtanz zwiſchen Arbeitgeber und Arbeiter erforderlich , die

das Vertrauen beider Teile beſitzt , zwiſchen beiden in den

vielfach unausbleiblichen Streitfällen vermitteln kann .

Der Delegiertentag der chriſtlichen Bergarbeiter hat dieſem Ausſchuß
als Aufgabe zugewieſen : Mitverwaltung der Zechenunterſtützungs⸗

kaſſe , Gehör bei Erlaß und Abänderung der Arbeitsordnung , Ver⸗

mittlung zwiſchen Arbeitgebern und Arbeitern bei Klagen der Arbeiter ,
die Durchführung der bergpolizeilichen Vorſchriften , die Mitwirkung
bei der Regelung der Gedinge - und Schichtlohnſätze und der Ver⸗

fahrung von überſchichten , die Überwachung der Ausbildung der

Lehrhauer , ihrer Löhnung und ihrer Prüfung . Der Zentralvorſtand

hat endlich noch verlangt die Mitwirkung der Bergarbeiter bei der

Grubenkontrolle .
Meine Herren , meine Parteifreunde im Preußiſchen Abgeordneten⸗

hauſe haben ſich einen Teil dieſer Forderungen angeeignet , ehe ſie
von dem Chriſtlichen Bergarbeiterverband beſchloſſen waren . Im

Preußiſchen Landtag iſt von meiner Fraktion bereits bei der Be⸗

ratung der Berggeſetznovelle von 1892 achtſtündige Arbeitsſchicht

gefordert worden .
Von meinen politiſchen Freunden ſind auch obligatoriſche Arbeiter⸗

ausſchüſſe gefordert worden , aber ſowohl die achtſtündige Schicht
wie auch die obligatoriſchen Arbeiterausſchüſſe ſind im Preußiſchen

Landtag gegen die Stimmen meiner Freunde bereits in der Kommiſſion

abgelehnt worden . Dann haben im Jahre 1892 meine Parteifreunde
inbetreff der Knappſchaften beantragt — und dieſer Antrag iſt damals

angenommen worden — geheime direkte Wahl der Knappſchafts —

älteſten , WahlberechtigQung nur der Mitglieder , Zulaſſung des Re —

kurſes an ein Schiedsgericht bei der Reichsverſicherung , ferner die
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von mir bei der Verſchiedenheit der Berggeſetze erwähnte Erhaltung
der Knappſchaftsanſprüche beim Ausſcheiden aus der Kaſſe gegen
Zahlung einer Rekognitionsgebühr . Wir haben uns in unſerem

Antrage enthalten , ſpezielle Vorſchläge zu machen und ſpezielle Wünſche

auszuſprechen ; wir haben nicht die Wünſche ausgeſprochen , die ich

zur mündlichen Begründung unſeres Antrags Ihnen dargelegt habe .
Wir haben dies getan von der Anſicht ausgehend , daß wir eher
einen Erfolg haben würden mit unſerem Vorgehen , indem wir die

ganze Frage unter die Augen des Reichsamts des Innern brächten
und uns nicht darauf beſchränkten , nur einzelne Punkte aus ihr

hervorzuheben , die vielleicht dort auf Schwierigkeiten ſtoßen , während ,
wenn das Reichsamt des Innern mit der Prüfung der ganzen Frage
und der Einzelheiten , die bei ihr hervortreten , befaßt wird , wenn
es den einen Geſichtspunkt gegenüber dem anderen abwägen kann ,
es dann vielleicht bei einer gründlichen Prüfung zu einer uns ent⸗

ſprechenden Entſchließung kommt , als wenn wir uns auf einzelne

Punkte beſchränken .
Aus dieſen Geſichtspunkten heraus — das darf ich vielleicht

ſchon bemerken , ehe der Antrag Auer begründet wird —iſt auch

unſer jetzt geſtellter Antrag entſtanden , den Antrag Auer den ver —

bündeten Regierungen als Material zu überweiſen , weil wir eben

wünſchen , daß eine Geſamtprüfung der Frage , wie wir ſie uns

denken , dort ſtattfinden möge .

( Lebhafter Beifall in der Mitte . )

( 103 . Sitzung vom 2. Dezember 1905 , S. 3319 . )

Der ſozialdemokratiſche Abg. Sachſe begründete den

ſozialdemokratiſchen Antrag . Am 12 . Dezember wurde

die Debatte fortgeſetzt und zu Ende geführt . Der chriſtlich —

ſoziale Abg . Burckhardt erklärte ſeine Übereinſtimmung
mit dem Zentrumsantrag , der Pole Korfanty mit dem

ſozialdemokratiſchen ; Dr . Paaſche ( S. 122 ) ſprach ſich für
den Zentrumsantrag aus , wenn er auch in den Einzelheiten

nicht ſo weit gehen wollte wie Dr . Spahn . Der inzwiſchen

verſtorbene Abg . Stötzel beſprach in erſter Linie die

Schattenſeiten des Kohlenſyndikates mit der Stilllegung
der Zechen ; forderte den Achtſtundentag mit verkürzter

Arbeitszeit an naſſen Orten und in Gruben mit hoher

Temperatur , ebenſo obligatoriſche Arbeiterausſchüſſe und eine

Reform des Knappſchaftsweſens . Dann führte er ſehr

lebhafte Klage über die ſchlechte Behandlung der Arbeiter .

Unter dieſen herrſche „ große Unzufriedenheit und Aufregung “
wegen der Feierſchichten und dem Sinken des Lohnes .



Wenn das Zentrum den ſozialdemokratiſchen Antrag als Ma⸗

terial überweiſen wolle , ſo liege darin keine Abneigung gegen

denſelben ; es wolle ſich nur nicht auf Einzelheiten feſtlegen
und wolle eine Geſamtprüfung der Bergarbeiterfrage ( 110 .

Sitzung vom 12 . Dezember 1904 , S . 3513 ) . Der frei⸗

ſinnige Dr . Mugdan ſprach ſich für beide Anträge aus ,

nur wünſchte er den ſozialdemokratiſchen Antrag zur Be —

rückſichtigung überwieſen . Der Abg . Sachſe unternahm

in ſeiner zweiten Rede noch folgenden Angriff gegen das

Zentrum :
Was hat z. B. Herr Hitze über die Berginſpektion geſagt ?

Er ſagte einmal im Abgeordnetenhauſe am 27. Februar 1899 über

die Verginſpektionsfrage : „ Meine Herren , wir verlangen gar nicht ,

daß es geſetzlich eingeführt wird ; laden Sie doch die Arbeiter ein⸗

mal dazu ein , ohne daß ſie ſich die Kontrolleure wählen ſollen . “

Wenn man ſie nur einladet , gibt man ihnen kein Recht in die

Hand , und wenn ſie unartig werden , kann man ihnen das Ding

ſofort wieder entziehen . Ich will Ihnen die ganze Stelle nicht vor —

leſen . Leſen Sie es nach ! Dann werden Sie ſehen , daß ich nicht

übertreibe . Und wenn die Regierung es nachlieſt , wird ſie glauben :

ach, dem Zentrum iſt es gar nicht ſo ernſt mit ſeinen Forderungen ,
und deshalb können wir mit dem Reichsberggeſetz und den ver —

langten Reformen für die Bergleute noch lange warten .

Der Zentrumsabgeordnete Burlage erwiderte ſofort

darauf :
Meine Herren , der Herr Abgeordnete Sachſe hat vorhin einen

Vorwurf gegen den heute nicht anweſenden Abgeordneten Dr. Hitze

erhoben . Denſelben Vorwurf hat der Herr Abgeordnete ſchon im

Jahre 1899 in der Sitzung vom 29. November hier vorgebracht ;

dieſer Vorwurf iſt aber auch damals ſchon von Herrn Dr. Hitze

perſönlich widerlegt worden .

( Hört ! hört ! in der Mitte . )

Ich bin zufällig in der Lage , dieſen Punkt an der Hand des Steno —

gramms richtig zu ſtellen , und will es nicht unterlaſſen . Der Herr

Abgeordnete Hitze hat ſeiner Zeit im Preußiſchen Abgeordnetenhauſe

geſagt :
„ Ich verlange heute noch durchaus nicht , daß die Staats⸗
regierung oder die Parteien ſich geſetzlich feſtlegen, “

—es handelte ſich um die Mitwirkung der Arbeiter bei der Berg⸗

aufſicht
„ ſondern nur , daß praktiſche Verſuche gemacht werden . “

Daraus hat ſchon 1899 der Herr Abgeordnete Sachſe den Vorwurf

hergeleitet , der Herr Abgeordnete Hitze ſtände auf dem Standpunlt ,



daß er die Mitwirkung der Arbeiter nicht geſetzlich feſtgelegt haben
wolle , ſondern er wolle gleichſam nur — wie der Herr Abgeordnete
heute ſich ausgedrückt hat — in formloſer Weiſe die Bergarbeiter
eingeladen haben .

Meine Herren , ſchon damals hat dazu Herr Abgeordneter
Hitze folgendes erklärt :

„ Ich bin entſchieden für eine geordnete Mitwirkung der

Bergarbeiter bei der Bergaufſicht eingetreten . Es wurde

heftige Oppoſition dagegen laut , und es wäre eine geſetz⸗
liche Regelung ( damals im Abgeordnetenhauſe ) erſt recht
nicht zu erreichen geweſen . So habe ich dafür plädiert ,
man ſolle doch einmal praktiſche Verſuche machen , ob die

Befürchtungen , die man hege , ſich bewahrheiteten . Ich
habe einen Vorſchlag zur Güte gemacht , den Vorſchlag
vorläufiger praktiſcher Verſuche , in der Hoffnung für mich ,
daß wir dann ſpäter das , was wir zunächſt bloß tat —

ſächlich erreichen , auch geſetzlich oder im Verwaltungswege
erreichen würden . “

Gört ! hört ! in der Mitte . )
Herr Abgeordneter Hitze hat ausdrücklich hinzugefügt , er ſei ſtets
eingetreten für eine geſetzliche Feſtlegung der Mitwirkung der Ar —
beiter bei der Bergaufſicht .

Meine Herren , es iſt doch ſonderbar , daß derſelbe Herr Ab —

geordnete , der den angeführten Vorwurf damals erhob , einen Vor⸗

wurf , welcher ſofort widerlegt worden iſt , dieſen Vorwurf auch heute
wieder erhebt . ( Sehr gut ! in der Mitte . )
Ich denke , der Herr Abgeordnete müßte ſich doch heute an die Sache
noch erinnern ; er wird ſich vielleicht auch ( wie der Herr Kollege
Erzberger mir zuruft ) an die bekannten Kochrezepte erinnern , die

Herrn Dr. Hitze immer und immer wieder vorgehalten werden , ob—

gleich ſchon 20 mal erklärt worden iſt , wie die Sache ſich verhält .
( Sehr richtig ! in der Mitte und bei den Nationalliberalen . )

Im übrigen verwahren wir uns gegen den Vorwurf , daß es
uns mit unſeren Anträgen nicht ernſt ſei . . .

Die Sache lag ſo, daß verſchiedene Mitglieder des preußiſchen
Hauſes der Abgeordneten den Vorſchlägen und Anſichten des Herrn Ab —

geordneten Hitze entgegentraten . Um dieſe Gegner zu widerlegen
und zu beruhigen , um ſie von der Unrichtigkeit ihrer Anſicht zu
überzeugen , hat er

( Cachen und Unruhe bei den Sozialdemokraten . )
die eben vorgeleſenen Bemerkungen gemacht . . . . So wie der Herr
Kollege Hitze ſeine früheren Worte ſelbſt erklärt hat , haben ſie einen

unverfänglichen Sinn . Man entſtellt die Wahrheit , wenn man
Worte aus dem Zuſammenhange herausnimmt .

Sehr richtig ! in der Mitte und bei den Nationalliberalen . )
( 110 . Sitzung vom 12. Dezember 1904 , S. 3534 . )



Der Antrag des Zentrums fand eine ſehr große

Mehrheit , in einzelnen Punkten ſogar Einſtimmigkeit , ſehr
viele Konſervative ſtimmten für den Antrag . Der Antrag
des Zentrums , den ſozialdemokratiſchen Antrag als Material

zu überweiſen , wurde faſt einſtimmig angenommen . So

ſtand es vor dem Streik im Dezember 1904 .

b. die verhandlungen während des Streiks .

Da brach im Januar 1905 der Streik aus ; die Nicht⸗

erfüllung der Wünſche der Arbeiter hatten ihn hervorgerufen .
Das Zentrum verlegte nun ſeine Aktion zugunſten der

Bergarbeiter in das Abgeordnetenhaus , weil dieſes bisher

zuſtändig war in Bergſachen und es dort auf eine raſchere

Abhilfe rechnen konnte , wie es auch die preußiſche Regierung
erklärte . Bereits in der Generaldebatte zum Etat kam

der Abg . Herold daſelbſt auf den Streik und die Wünſche
der Arbeiter zu ſprechen . Im Reichstage brachten die

Sozialdemokraten eine Interpellation ( Nr . 550 ) über den

Streik ein mit der Anfrage :
„ Welche Maßregeln gedenkt der Herr Reichskanzler gegenüber

dieſen Vorgängen zum Schutze der Arbeiter ſowie der Kohlen⸗

verbraucher zu ergreifen ? “

Am 20 . , 21 . und 27 . Januar 1905 ( 123 . , 124 . und

125 . Sitzung ) iſt hierüber verhandelt worden . Der ſozial⸗

demokratiſche Abg . Hus begründete die Interpellation und

verbreitete ſich ſehr eingehend über den Streik und ſeine

Urſachen . Reichskanzler Graf Bülow erklärte :

Die bisher von dem Gros der Bergarbeiter beobachtete ruhige

Haltung überhebt mich nicht der Mahnung an die Arbeitnehmer , ſich

nicht zu Gewalttätigkeiten hinreißen zu laſſen . Insbeſondere iſt es

die Pflicht der Behörden , die perſönliche Freiheit zu ſchützen . Wenn

der Menſch das Recht zum Streiken hat , ſo hat er auch das Recht

zum Arbeiten
( Sehr richtig ! rechts ) ,

und dieſes Recht muß gegen jede Art von Terrorismus nachdrücklich

geſchützt werden .
( Zuſtimmung rechts . )

Meine Herren , ich beklage es tief , daß im Ruhrgebiet noch
keine Einigung zuſtande gekommen iſt . Die zur Vermittlung be⸗

rufenen Staatsorgane haben jedenfalls das ihrige getan und werden

in der gleichen verſöhnlichen Richtung auch weiter bemüht bleiben .



Wenn die Vertreter der Grubenbeſitzer den Wunſch der Staats⸗

kommiſſare nach gemeinſamen Verhandlungen mit den Vertretern
der Arbeiter ignorieren ſollten , ſo würde ich das gerade ſo miß —
billigen

( Hört ! hört ! links ) ,
wie ich trotz der nach meiner Anſicht verfehlten Rechtfertigungs⸗
verſuche des Herrn Vorredners die Einſtellung der Arbeit ohne vor —

herige Kündigung mißbillige und bedaure .

Sehr gut ! rechts . )
Hier Recht und Unrecht , das unter Aufrechterhaltung des wirtſchaft⸗
lichen Geſamtintereſſes Mögliche von dem Agitatoriſchen und Utopi⸗
ſchen zu ſcheiden , bedarf einer ſehr ſorgſamen Unterſuchung . Um
eine ſolche gerecht vorzunehmen , dazu muß man ſich von partei⸗
politiſchen Gründen und Spekulationen noch freier halten , als dies der

Herr Vorredner getan hat . . . . Die Arbeiterorganiſationen ſind in

Deutſchland nicht aus wirtſchaftlichen Bedürfniſſen natürlich entſtanden
( Zurufe von den Sozialdemokraten ) ,

—laſſen Sie mich doch meinen Gedanken ausführen —, ſondern
ſie ſind , von dieſer oder jener Ausnahme abgeſehen , im weſentlichen
Werkzeuge der politiſchen Parteien .

Sehr richtig ! rechts , —Zurufe bei den Sozialdemohraten . )
Wenn Sie das beſtreiten , ſo weiſe ich Sie hin auf den Urſprung
beiſpielsweiſe der Hirſch - Dunkerſchen Gewerkſchaften , bei deren Be —

gründung doch gewiß mitbeſtimmend das Motiv war , die Arbeiter

gegenüber der Agitation , der genialen Agitation von Ferdinand
Laſſalle bei der Fortſchrittsfahne zu halten . Selbſt bei den chriſt⸗
lichen Arbeitervereinen ſpielen Parteiintereſſen hinein . Und nun
vollends die ſozialiſtiſchen Gewerkſchaften , die von Anfang an ja

gar nichts anderes ſein ſollten als Exerzierplätze , als Manöverfelder
1 für eine Partei des Umſturzes , als eine Schule für die Erziehung

114 der Arbeiter zu jenem Kommunismus , der das Ende unſerer Kultur
und der Tod der individuellen Freiheit ſein würde .

Welche Sprache führt denn die ſozialdemokratiſche Preſſe gegen⸗
über dieſem Streik ? Es iſt möglich , daß die Führer aus praktiſchen
und taktiſchen Gründen in dieſem Augenblick den Ausbruch des

Streiks nicht gewollt haben . Nachdem aber der Streik ausgebrochen
iſt , bringt jede Nummer jeder ſozialdemokratiſchen Zeitung , ins⸗

beſondere der „ Vorwärts “ , Tag für Tag ganze Wagenladungen
von Gl , das ins Feuer gegoſſen wird . ( S. 3920 . )

Der Reichskanzler wies dies an einer Reihe von

Zitaten nach . Miniſter Möller meinte , daß die vielen

Angriffe des Abg . Hus es ihm ſehr erſchwert hätten , noch
weiter die Rolle des Unparteiiſchen zu ſpielen . Die

Verhandlungen der Regierungskommiſſion mit den Unter⸗

nehmern ſeien auf einen toten Punkt angelangt ; die



Kommiſſare kehrten zurück ; aber jede Beſchwerde der

Arbeiter werde vor wie nach weiter geprüft werden .

„ Die Unternehmer haben es abgelehnt , mit den Arbeitern

kontradiktoriſch zu verhandeln . ( Stürmiſche Rufe : hört !
hört ! bei den Sozialdemokraten . ) Meine Herren , ich habe
das in hohem Grade bedauert . “ ( Bravo ! und ſehr richtig !

rechts , in der Mitte und bei den Nationalliberalen ) .

Ferner teilte der Miniſter mit :

„ Was die Zechenſtillegung betrifft , die andere Frage , die

zweifellos ſehr aufregend gewirkt hat , ſo haben ſie auch darüber

meine Verwaltung angegriffen , als ob ſie lediglich aus Gleichgültig⸗
keit nichts getan hätte . Ihnen ſollte bekannt ſein , die ſich mit

dieſer Materie doch fortwährend beſchäftigen , daß wir im Abgeordneten⸗

hauſe eine Kommiſſion eingeſetzt haben , die ſich mit der Zechen —

ſtillegung beſchäftigt hat , und daß dort einſtimmige Beſchlüſſe zu⸗
ſtande gekommen ſind , wonach der 8 65 des Berggeſetzes zu refor⸗
mieren wäre , ſodaß er tatſächlich anwendbar ſei , und daß weiterhin

verſucht werden ſolle , ob man durch zwangsweiſe Zuſammenlegung
der Felder betriebskräftigere Zechenverbände ſchaffen könne . Beides

iſt von mir zugeſagt . Das erſtere Geſetz iſt in der Ausarbeitung

begriffen und nahezu fertig ; es bietet aber ſehr große juriſtiſche

Schwierigkeiten , weil man gewiſſe Begriffe von Eigentum etwas

modifizieren muß . Daß das nicht leicht iſt , werden die Herren an⸗

erkennen . An uns hat es nicht gelegen , dieſe Angelegenheit ſo

ſchnell als möglich voranzubringen .

Der Abg . Stötzel , der während ſeiner 28jährigen
Reichstagstätigkeit ſo oft für die Bergarbeiter gekämpft

hatte , hielt nun ſeine letze Rede im Reichstag ; ſie ſei als

ein ehrendes Denkmal im Wortlaut wiedergegeben :
Meine Herren , der Herr Reichskanzler hat in den Ausführungen ,

die er vorhin machte , bemerkt , die Gewerkſchaften wären alle zu

politiſchen 5wecken gegründet worden , und politiſche Parteien ſtänden

hinter den Gewerkſchaften . Ich kann dem Herrn Reichskanzler ver —

ſichern , daß er ſich, wenn er dabei die chriſtlichen Gewerkſchaften

auch mit im Auge hat , irrt . Die chriſtlichen Gewerkſchaften ſind

nicht zu parteipolitiſchen Zwecken gegründet worden , ſie hängen auch

nicht mit politiſchen Parteien zuſammen , es gehören den chriſtlichen

Gewerkſchaften Mitglieder verſchiedener Parteien an . Es ſind katho⸗

liſche und evangeliſche Mitglieder in dem Chriſtlichen Gewerkverein .

Sie ſind beſtrebt , die wirtſchaftlichen Intereſſen der Arbeiter zu

fördern . Nur wirtſchaftliche Gründe veranlaſſen die chriſtlichen Ge⸗

werkſchaften in die Arbeiterbewegung einzutreten ; jedwedes politiſche

Parteiintereſſe liegt ihnen dabei fern . Die chriſtlichen Gewerkſchaften
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ſind ſeinerzeit gegründet worden , um die auf chriſtlichem Boden

ſtehenden Arbeiter zu ſammeln und dieſe Arbeiter von den Sozial⸗
demokraten zurückzuhalten .

Gört ! hört ! bei den Sozialdemokraten . )
Daß das eine bekannte Sache iſt , das braucht hier doch nicht be —

ſonders betont zu werden . So viel dazu !
Nun hat der Herr Reichskanzler ſich auch gewundert , daß der

Streik dort unten im Ruhrrevier ſo urplötzlich ausgebrochen wäre .
Darüber habe ich mich gar nicht gewundert . Ich werde das nachher
noch näher darlegen . Ich hatte vor 14 Tagen oder drei Wochen
noch die Überzeugung , daß der Ausbruch des Streiks ſich vielleicht
noch hinziehen würde bis zum Beginn des Frühjahrs ; dann hielt
ich ihn aber für unvermeidlich .

Gört ! hört ! bei den Sozialdemokraten . )
Dann erklärte der Herr Miniſter Möller , es hätte ſich gezeigt ,

daß die Gelehrten nicht recht hatten , die da meinten , wenn man die

Organiſation ſchüfe , würden die ſchon die Arbeiter ſammeln und in

Zaum halten , daß nicht ſo unvorhergeſehen ein Ausſtand ausbreche .
Ja , wie Organiſationen gegründet worden ſind , haben die darauf
vertraut , daß Arbeitgeber und Arbeiter gegenſeitig verhandeln würden ,
wenn es mal zu Zwiſtigkeiten komme . Wie können aber die Organi⸗
ſationen vermitteln , wenn man von der Gegenſeite , wie es im Ruhr⸗
revier geſchehen iſt , es ablehnt , überhaupt mit den Arbeitern zu ver⸗
handeln !

( Sehr gut ! )
Da können die Organiſationen allerdings nach dieſer Richtung nichts
leiſten , und dann muß es ſchließlich zu dem kommen , was jetzt im

Ruhrrevier geſchehen iſt .
Nun hat man ſich hin und her geſtritten über die Urſachen

dieſes Streits , und wie es möglich war , daß derſelbe ſo urplötzlich
zum Ausbruch gelangte . Denjenigen , die den Verhältniſſen näher⸗
ſtehen , iſt das ſehr begreiflich . Im Laufe der Jahre hatte ſich bei
den Bergarbeitern eine große Erbitterung angeſammelt , die ſich
ſchließlich Luft zu machen ſuchte . Man klagte einmal über lange
Schichtzeit , dann vor allem über ſchlechte Behandlung . Der letztere
Grund iſt eigentlich auch in dieſem Streik der vorwiegendſte .

Gört ! hört ! )
Aus dieſem Grunde kamen die Arbeiter zum Entſchluß , nun in den
Streik zu treten ; ſie fühlten ſich gewiſſermaßen gewaltſam hinein⸗
gedrängt . Es wird zu wenig berückſichtigt , daß die Behandlung ,
die den Leuten zuteil wird , ſchließlich ſolche Folgen haben kann und
muß —ich komme darauf ſpäter noch zurück .

Eine andere Urſache , welche eine Unmenge Zündſtoff anſammelte ,
iſt die Stillegung der zechen im Süden des Ruhrreviers . Dieſe
Angelegenheit iſt ſowohl im Preußiſchen Abgeordnetenhauſe wie im

Reichstage ausgiebig erörtert und dabei feſtgeſtellt worden , daß nicht
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allein die Bergleute durch dieſe Manipulation des Großkapitals

ſchwer leiden , ſondern in den betroffenen Revieren auch der Mittel⸗

ſtand und ganze Gemeinden ruiniert werden . Wie das geſchehen iſt ,

haben wir im Ruhrrevier erfahren . Man hat ſich nun in dem Kreiſe
der großen Zechenbeſitzer Mühe gegeben , die Sache als nicht ſehr
bedeutend hinzuſtellen , und vor allen Dingen iſt erklärt worden , die

Ankäufer der dem Untergang geweihten Ruhrzechen hätten ein un⸗

bedingtes Recht , dieſe Gruben ſtillzulegen . Dieſer Standpunkt wurde

in der ſchroffſten Form von einem Beſitzer zur Geltung gebracht ,
mit dem vor einiger Zeit die Bergbehörde verhandelte . Bei der

betreffenden Grube , die nach dem Gutachten der Sachverſtändigen

noch mit Nutzen weiter betrieben werden konnte , war noch damit

zu rechnen , daß , wenn ſie ſtillgelegt würde , zwei weitere Gruben

wegen großen Waſſerzufluſſes zum Erliegen kommen würden . Da

iſt es begreiflich , daß der betreffende Kommiſſar der Regierung ſich

bemühte , den Beſitzer zum Weiterbetrieb der Grube zu veranlaſſen ,
aber er wurde abgewieſen ; es wurde alſo der perſönliche Vorteil

dem allgemeinen Wohl vorangeſtellt . So wurde die Sache gehand —

habt .

Nun , zur Beurteilung dieſer Sache in Kapitaliſtenkreiſen liefert
eine Verſammlung eines Börſenvereins , die vor kurzem in Düſſeldorf

ſtattfand , einen bemerkenswerten Beweis . Von dem Vorſitzenden

dieſer Verſammlung wurde die Stillegung der Zechen als eine wirt⸗

ſchaftliche Notwendigkeit erklärt . Mich hat dieſer Ausſpruch , in dem

ſich eine große Härte kundgibt , weiter nicht gewundert und nicht

überraſcht ; iſt doch der großkapitaliſtiſche Bergbau mit der Börſe

auf das innigſte verſchwägert . Daß Tauſende von Exiſtenzen zu
Grunde gehen , wird für eine wirtſchaftliche Notwendigkeit erklärt .

Damit glaubte man die Sache abgetan zu haben . Meine Herren ,
wie iſt es denn nun bei der Stillegung der Zechen gegangen ? Wir

haben ja die Sache hier ſchon verhandelt ; ich habe damals erklärt ,

daß in dem Kreiſe Hörde ſechs Sparkaſſen ſich befinden , die über

12 Millionen Mk . als Hypotheken auf dem Eigentum von Berg —
leuten angelegt haben . Nun , bei der Stillegung von Zechen wird

das Eigentum dieſer Bergleute ungemein entwertet . Die Sparkaſſen

beleihen höchſtens bis zu 50 Prozent , und es werden deren Forde —

rungen wohl geſichert ſein ; die anderen 50 Prozent des Eigentums

iſt aber der aufgeſparte Schweiß dieſer Bergleute oder ihrer Eltern

oder Großeltern . Das Geld iſt angeſammelt worden , um zu einem

Eigentum zu gelangen , und dieſen Eigentümern wird je nach der

Lage ihr Eigentum faſt vollſtändig entwertet . Es iſt mir von einer

Witwe aus einem kleinen Orte mitgeteilt worden , welchen Schaden

ſie hatte ; ſie hatte früher in ihrem Hauſe zwei Einwohner gehabt ,
von dieſen beiden Mietern habe ſie 200 Mk . im Jahre bezogen —

es waren kleine Wohnungen , wie ſie in einem ſolchen Häuschen

vorhanden ſind —; dieſe beiden Mieter , die Bergleute waren , ſeien
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weggezogen , weil ſie in der Nähe ihrer Wohnung keine Arbeit mehr
hatten . Schließlich wurde die Witwe , die einen Sohn hat , der Berg⸗
mann iſt , doppelt geſchädigt . Der Sohn , der früher eine Stütze der
Mutter war , mußte , um als Bergmann weiterzuarbeiten , in ein anderes

entferntes Revier gehen , und die Unterſtützung der Mutter hatte
ein Ende . Da kann man ſich denn denken , daß bei einer derartigen
Wirtſchaft die Leute ſehr erbittert werden . Mich hat es überhaupt
nicht gewundert , daß die Leute mit den Zähnen knirſchten . Vor
14 Tagen war ich in einem Orte meines Wahlkreiſes , und einer der
Beſitzer im Dorfe erklärte mir , daß in dem kleinen Orte weit über
100 Wohnungen leer ſtänden

( hört ! hört ! bei den Sozialdemokraten und in der Mitte ) ,
und daß die betreffenden Hausbeſitzer abſolut nicht mehr vermieten
könnten . Der Verluſt dürfte mithin ein bleibender ſein . Aber
außerdem macht es den Leuten , die ſich in den letzten Jahren ein
Haus gebaut haben und noch weiter Geld brauchen , außerordentliche
Sorgen , welches zu bekommen , ſie können keine Hypotheken auf
ihre Grundſtücke mehr bekommen , weil ſie zu ſehr entwertet werden .
Nun , da habe ich einem geſagt , es gebe ja ein gutes Mittel dafür ,
es habe ja die große Gewerkſchaft , die die Grube in der Nähe da⸗
mals gekauft habe , ſo große Roſinen im Sack gehabt und habe
erklärt , ſie würde die Hypotheken übernehmen — dieſem Mann war
nämlich die Hypothek gekündigt worden —, wenn die Hausbeſitzer
durch Stilleliegen der Gruben in Not gerieten . Der Mann hat ſich
auch an die betreffende Gewerkſchaft gewandt , und die hat ihm dann
erklärt , es ginge ſie gar nichts an , mit ihrer Erklärung hätte ſie
nur gemeint ſolche Häuſer , die etwa auf dem von den Zechen er —
worbenen Grund und Boden ſtänden oder für Zechenarbeiter angelegt
worden wären oder die von Zechenarbeitern angekauft worden wären .
Ja , bei einer ſolchen Einſchränkung kommen die anderen allerdings
ſchlecht weg . Meine Herren , ich komme nun zu der Behandlung ,
die den Bergleuten zuteil geworden iſt und die nicht eine ſolche iſt ,
wie der Herr Miniſter Möller geglaubt hat im Abgeordnetenhauſe
es darlegen zu ſollen .

( Lebhafte Rufe : Hört ! hört ! bei den Sozialdemokraten
und in der Mitte . )

Der Herr Miniſter iſt da nicht gut unterrichtet worden . Es kommen
über nichts ſo viele Klagen wie gerade über die ſchlechte Behandlung .

( Hört ! hört ! bei den Sozialdemokraten . )
Nun hat der Herr Miniſter gemeint , bei 7700 Unterbeamten könne
es ſchon vorkommen , daß der eine oder andere ſich Ausſchreitungen
zu ſchulden kommen laſſe wie bei einer jeden anderen Geſellſchaft .
Ja , wenn es das wäre , würde nicht ſo viel Erbitterung unter den
Vergleuten herrſchen . Nein , die Bergleute werden vielfach in einer
Weiſe behandelt , die geradezu nicht mehr zu ertragen iſt .

Gört ! hört ! bei den Sozialdemokraten und in der Mitte . )
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Und da muß ich dem Herrn Interpellanten recht geben , daß die

Worte , die er vorhin angeführt hat , und noch viel ſchärfere gebraucht
werden . Ich könnte davon eine ganze Menge anführen , darauf will

ich aber nicht näher eingehen . Aber dieſe Behandlung iſt eine außer⸗
ordentlich betrübende Tatſache .

( Hört ! hört ! )

Es hat vor einigen Tagen in einem rheiniſchen Blatt ein Arbeit⸗

geber eine kleine Notiz geſchrieben , die das beſtätigt , daß die Arbeiter

vielfach von den unteren Beamten ſchlecht behandelt würden ; er
meint aber , das ſeien die früheren Kameraden der Bergleute , und
das könne man den Beſitzern nicht zur Laſt legen . Dieſe unteren
Beamten hätten ihre Ausbildung auf den Bergſchulen in Bochum
und Eſſen erhalten ; von den oberen Beamten würden die Leute nicht
in der Weiſe behandelt . Aber der Herr iſt wahrſcheinlich noch nicht
in der Grube geweſen , wenn die Akademiker das Wort hatten

Geiterkeit ! ) ,
denn die machen darin nur wenige Ausnahmen , d. h. , wenn ſie ſich

überhaupt herablaſſen , mit dem Arbeiter zu reden

( hört ! hört ! in der Mitte und bei den Sozialdemokraten ) ,
und das trifft in den meiſten Fällen zu

( hört ! hörth ;
denn ſie verſchließen ſich einfach dem Arbeiter gegenüber , ſie ver —
kehren nicht mit ihm , bei dem Arbeiter hört gewöhnlich der Inſtanzen⸗
weg bei den Betriebsführern auf . Selbſt diejenigen , die da glauben ,
wie der Bergbauliche Verein , die Forderungen der Arbeiter über⸗

haupt ablehnen zu müſſen , werden zugeben müſſen , daß dieſer
Forderung einer beſſeren Behandlung wirklich nachgekommen wer⸗
den kann ,

( ſehr richtig ! in der Mitte ) ,

ohne daß die Zechenbeſitzer darunter Schaden leiden .

( Sehr richtig ! in der Mitte . )

Ich habe einen Zechendirektor gekannt , auf deſſen Grube , als der
Direktor die Verwaltung übernahm , es auch üblich war , mit

„ Schweinehunden “ aufzuwarten . Er hat ſich von den unteren Be⸗
amten dringend verbeten , in ſolcher Weiſe mit den Arbeitern zu ver⸗

kehren , und hat den Arbeitern erklärt , der Weg zu ſeinem Zimmer
ſtände ihnen jederzeit offen , und ſonſt ſollten ſie zu ſeiner Wohnung
kommen , wenn ſie irgend welche Beſchwerden hätten , die ſonſt nicht
behoben würden . Der Direktor hat mit den Leuten freundſchaftlich
verkehrt , und die Unterbeamten ſahen bald ein , daß es für ſie auch
notwendig war , und auf der Grube hat man nie weiter von einer

Zwiſtigkeit gehört , ſolange dieſer Direktor ſie verwaltete . Wie es

nach ſeinem Tode gegangen iſt , das weiß ich nicht ; aber wenn er
keinen Nachfolger gehabt hat , der in ſeine Fußtapfen getreten iſt
oder der ſich durch das , was ſein Vorgänger geleiſtet hat , nicht hat
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belehren laſſen , dann wird es da wohl auch wieder gehen wie auf
vielen anderen Gruben . Einige Gruben machen allerdings eine

ehrenvolle Ausnahme in der Behandlung der Leute , aber viele ſind
es nicht ; denn die Zechendirektoren verkehren ja mit den Arbeitern

für gewöhnlich nicht , ſie ſind für ſie unzugänglich , ſie hören von

ihren Beſchwerden nichts und können ſie alſo auch nicht abſtellen .

Nun haben die Arbeiter , nachdem ſie in den Streik eingetreten

ſind , ihre Forderungen geſtellt . Dieſe Forderungen , welche dem

Verein für bergbauliche Intereſſen unterbreitet worden ſind , lauten :

1. Achtſtündige Schichtzeit , einſchließlich Ein⸗ und Ausfahrt ,
und zwar fürs laufende Jahr wie bisher , jedoch nicht
über 9 Stunden , von 1906 ab 8½ Stunden und von 1907

ab 8 Stunden .

Sechsſtündige Schicht ( inkluſive Ein⸗ und Ausfahrt )
vor naſſen Orten und heißen mit über 28 Grad Celſius .

2. Sonntags⸗ und überſchichten ſind nur zur Rettung von

Menſchenleben , bei außerordentlichen Betriebsſtörungen
und bei Schachtreparaturen zuläſſig . Für Schachtrepara —
turen am Sonntag iſt 50 Prozent Zuſchlag zu zahlen .

3. Das Wagennullen wird ſofort beſeitigt , und die Kohlen ,
die wirklich ſich im Wagen befinden , werden auch bei

Berge enthaltenen Wagen bezahlt . ( Demnach darf nur
der Prozentſatz der Steine den Arbeitern in Abzug ge —
bracht werden , der ſich in dem betr . Wagen befindet . )
Eventuell Bezahlung der Kohle nach Gewicht ( wie in

England ) .
Alle Wagen müſſen geeicht und der Rauminhalt oder

Gewichtsinhalt des Wagens jederzeit leicht erſichtlich ſein .
4. Die Belegſchaft hat in alljährlich wiederkehrender geheimer

Wahl einen Wagenkontrolleur bezw . Wiegemeiſter zu
wählen ( § 80c Abſatz 2 des Berggeſetzes ) , welcher ſeinen
Lohn mit von der Zechenverwaltung erhält . Dieſe verteilt

denſelben auf alle bei der Förderung beteiligten Gruben⸗
leute und bringt ihn bei den letzteren beim Lohntage in

Abzug .
Der Wagenlontrolleur beſitzt alle Rechte der ſonſtigen

Belegſchaftsmitglieder und iſt auch bei allen Verſicherungen
und Kaſſen ſeiner Zeche ebenſo beteiligt wie alle anderen .

. Löhne ( Schießmaterial und Geleuchte darf nicht verrechnet

werden ) :

a) Minimallohn für Hauer und Lehrhauer im Ge —

dinge 5, — Ml . ,
b) für Hauer und Lehrhauer im Schichtlohn 4,50 Mk. ,

c) für Bremſer 3,— Ml . ,

d) für Pferdetreiber 3, . — Ml . ,

e) für Schlepper 3,80 Mk. ,

E
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f) für erwachſene Tagarbeiter 3,80 Ml . ,
g) für Maurer 5, — Ml . ,
h) für jugendliche Tagarbeiter 1,50 Mk. ,

für Koksarbeiter , Planierer 4,50 Mk. ,
k) für Koksarbeiter , Verlader 5, . — Mk. ,
) für Koksarbeiter , Füller 3,80 Mk. ,

m) Lohnzahlung dreimal monatlich ; Ende des betr .
Monats erſte Abſchlagszahlung , zehn Tage ſpäter
die zweite und ſpäteſtens am 20. des folgenden
Monats Lohntag .

—

Errichtung eines Arbeiterausſchuſſes zur Vorbringung und

Regelung

a) aller Beſchwerden und Mißſtände ,
b) aller Lohndifferenzen , einſchließlich des Gedinge —

lohnes ,

zur Mitverwaltung der Unterſtützungskaſſen , deren

Abrechnung alljährlich der Geſamtbelegſchaft durch
Aushang bekannt zu machen iſt . Wenn die Zechen⸗
verwaltungen keine Beiträge leiſten , haben ſie auch
in der Unterſtützungskaſſe kein Verwaltungsrecht .
Mehr als die Hälfte der Sitze dürfen die Ver⸗

waltungen bezw . Beſitzer nicht haben , ſelbſt wenn
ſie mehr Beiträge zahlen ſollten .

0—

Einführung von Grubenkontrolleuren , die alle zwei Jahre
in geheimer Wahl von der Belegſchaft aus ihrer Mitte
gewählt werden und von den Zechenbeſitzern oder dem
Staate bezahlt werden . Der zu Wählende ſoll mindeſtens
ein Jahr der Belegſchaft angehören und 30 Jahre alt ſein .

„ Reform des Knappſchaftsweſens nach dem Programm der
Arbeiterorganiſationen

Gute Deputatkohlen zum Selbſtkoſtenpreiſe an alle ver⸗
heirateten Arbeiter , ebenſo an Invaliden , Witwen und
Unverheiratete , welche Eltern oder Geſchwiſter zu ernähren
haben ( mindeſtens monatlich einen Wagen ) .
Beſeitigung der zu vielen und zu harten Strafen .
In den Mietskontrakten der Zechenkolonien iſt monatliche
Kündigung aufzunehmen .

Humane Behandlung . Beſtrafung und eventuelle Ent⸗
laſſung aller die Arbeiter mißhandelnden und beſchimpfen⸗
den Beamten .

Keine Maßregelungen , keine Abzüge und Strafen wegen
der Bewegung ; inbeſondere dürfen die Bewohner von
Zechenkolonien infolge des jetzigen Streiks nicht gekündigt
und rausgeſetzt werden .

Anerkennung der Arbeiterorganiſationen .



Aus dieſen Forderungen will ich nur einige herausziehen , um nach⸗

her noch einige Bemerkungen daran zu knüpfen . Vezüglich der

Schichtzeit fordern die Bergleute achtſtündige , ſechsſtündige Schicht⸗

zeit in heißen und naſſen Orten . Dann wollen ſie eine Anderung

haben , damit das Wagennullen endlich wegfällt , und es gemacht

wird , wie es gegenwärtig in England Gebrauch iſt . Dann ſoll ein

Wagenkontrolleur aus der Belegſchaft zu wählen ſein , der alle Rechte

der ſonſtigen Belegſchaftsmitglieder haben ſoll und bei allen Ver⸗

ſicherungen und Kaſſen ſeiner Zeche ebenſo beteiligt iſt wie alle

anderen . Dann werden hier Anderungen aufgeſtellt bezüglich der

Löhne , wegen Errichtung von Arbeiterausſchüſſen uſw . Dann : Ein⸗

führung der Grubenkontrolleure , die in geheimer Wahl zu wählen

ſind ; Reform des Knappſchaftsweſens . Dann ſind bezüglich der

Deputatkohle Wünſche vorgebracht , weiter bezüglich der Anderung

der Mietskontrakte , es wird eine humanere Behandlung verlangt ,

es ſollen ferner keine Maßregelungen ſtattfinden und keine Abzüge

und Strafen wegen der Bewegung , insbeſondere für die Bewohner

der Zechenkolonien , endlich Anerkennung der Arbeiterorganiſation .

Wenn man das lieſt , meine Herren , tauchen Erinnerungen aus

früherer Zeit wieder auf . Wenn ich daran denke , wie wir im

Jahre 1892 im Preußiſchen Abgeordnetenhauſe die Novelle zum

Berggeſetz beraten haben , kommt mir das alles außerordentlich be—

kannt vor , was hier die Arbeiter wünſchen . Damals wurde be—

kanntlich die Regierungsvorlage noch beſchnitten , und man merzte

vieles darin aus . Wir unſererſeits haben im Preußiſchen Abgeord⸗

netenhauſe Anträge geſtellt über Zeit und Ort der Lohnzahlung ,

über die Vorausſetzungen , unter welchen Abzüge gemacht werden

dürfen , über die Vertretung der Bergwerksbeſitzer , welchen die Be⸗

fugnis zu ſolchen Anordnungen zuſteht , und über den Beſchwerde⸗

weg . Wir haben ferner beantragt , das feſtgeſetzte Gedinge muß

den beteiligten Arbeitern zur Einſicht offen liegen , im Gedingebuch

eingetragen und abſchriftlich der beteiligten Kameradſchaft mitgeteilt

werden . Dieſer Antrag wurde mit 132 gegen 100 Stimmen abge⸗

lehnt . Das nämliche fordern heute nach 13 Jahren die Bergleute

wieder , denn dieſe Forderungen ſind noch immer nicht erfüllt . Ich

habe damals im Preußiſchen Abgeordnetenhaus geltend gemacht , daß

faſt in jeder kleinen Fabrik dem Arbeiter , der im Akkord ſteht , ein

Akkordzettel ſofort nach Abſchluß des Akkords überreicht werde ,

damit er am Lohntage wiſſe , was er zu fordern habe . Dieſer

Akkordſchein wird nach beendigter Arbeit abgeliefert . Das ver⸗

weigert man den Arbeitern hier , wo die Sache viel ſchwieriger liegt ;

wo ſie mit einer Kameradſchaft zuſammenarbeiten , will man ihnen

einen ſolchen Gedingezettel nicht geben . Die Gründe , die für dieſe

Verweigerung angeführt wurden , waren wirklich ſehr windig . Ander⸗

wärts hat man das getan , um nicht Streit zu bekommen ; in den

Bergwerken war beſtändig Streit über die Feſtſetzung der Gedinge .

—
*
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Wenn der Betriebsführer vor Ort kam , um das Gedinge zu machen ,
und wieder ging , wußten vielfach die Leute nicht : habe ich nun den
Satz , iſt er mir angerechnet für den Meter und für die Förderung
des Wagens Kohle , oder habe ich ihn nicht ? — Und nachher am
Lohntage traten die Streitigkeiten ein . Dann kam damals der
Antrag :

„ Die Strafgelder ſowie alle wegen ungenügender oder vor —
ſchriftswidriger Beladung der Fördergefäße den Arbeitern
in Abzug gebrachten Lohnbeträge müſſen einer zu Gunſten
der Arbeiter des Bergwerks beſtehenden oder zu bilden —
den Unterſtützungskaſſe überwieſen werden , deren Ver⸗
waltung dem ſtändigen Arbeiterausſchuſſe oder einem in
der Majorität in geheimer Wahl gewählten Vorſtande
obliegt . “

Das iſt ebenfalls abgelehnt worden . Was iſt nun die Folge ? Die
Unterſtützungskaſſen , in welche die Gelder von den genullten Wagen ,
Strafen uſw . fließen , ſind allerdings gebildet worden . Die Arbeiter
haben aber meiſtens nichts dabei zu ſagen , ja , ihnen wird noch nicht
einmal Auskunft darüber gegeben , wie es nun mit dem Gelde ſteht
Daß ſich da nun das Mißtrauen in die Arbeiterkreiſe hineinſchleicht ,
das läßt ſich leicht begreifen . Dann haben wir weiter beantragt ,
die Staatsregierung zu erſuchen ,

„möglichſt bald eine eingehende Unterſuchung darüber an⸗
zuſtellen, inwieweit eine Herabſetzung der Arbeitszeit in

rgwerken der verſchiedenen Oberbergbezirke aus
zſicht auf Leben und Geſundheit der Arbeiter erforder⸗

lich erſcheint , und das Reſultat derſelben , ſowie die auf
Grund des 8§ 197 des allgemeinen Berggeſetzes getroffenen
bezw . beabſichtigten Maßnahmen dem Landtage mitzu⸗
teilen “.

Wir forderten damit den ſanitären Arbeitstag . Das wurde eben⸗
falls abgelehnt . Ebenſo iſt abgelehnt worden der Antrag auf ge⸗
eichte Gefäße , wofür ſich der damalige Oberberghauptmann noch
ganz beſonders verwandte . Der Grund , weshalb wir darauf drangen ,
war folgender . Es waren früher im Ruhrrevier ſogenannte Zehn —
ſcheffelwagen im Gebrauch , die gewöhnlich 11 Zentner faßten , ſodaß ,
wenn man von dieſen Wagen 18 in einen Doppelwagen abſtürzte ,
man einen 200⸗Zentnerwagen vollgeladen hatte , und gewöhnlich hatte
man noch etwas über . Nun führten einzelne Gruben größere Wagen
ein von 12 und 13 Scheffeln ; die Arbeiter wurden aber immer nach
den früheren Wagen ausgelohnt . Darüber kam es auf einer Grube
zum Streit , und die Sache kam auch vor Gericht . Deshalb hielten
wir es für angemeſſen , darauf zu dringen , daß die Fördergefäße
geeicht würden . Das wurde ebenfalls beiſeite geworfen .

Was zum Schluſſe erreicht wurde , war eine Reſolution , von
der man aber dann auch weiter nichts mehr hörte , dahingehend :

15*
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„die Königliche Staatsregierung zu erſuchen , dem Landtage

tunlichſt bald einen Geſetzentwurf ſpeziell nach der Richtung

hin vorzulegen , daß
1. die Knappſchaftsälteſten und die von dieſen zu wählenden

Vorſtandsmitglieder aus der Mitte der Arbeiter und Berg —

invaliden in geheimer Wahl gewählt werden ;

2. gegen die Entſcheidung des Vorſtandes , betreffend die

Invalidiſierung , der Rekurs an ein Schiedsgericht zuge⸗

laſſen werde , welches je zu gleichen Teilen aus gewählten
Vertretern der Bergwerksbeſitzer bezw . Repräſentanten
und der Knappſchaftsmitglieder unter dem Vorſitz eines

obrigkeitlichen Kommiſſars gebildet werden ſoll ;
3. den Mitgliedern die bereits erworbenen Anſprüche für den

Fall des Ausſcheidens aus ihrer Beſchäftigung gegen

Zahlung einer Rekognitionsgebühr erhalten bleiben “ .

Alle unſere anderen Vorſchläge wurden abgelehnt . Ich bin aber

feſt überzeugt , daß manche von denen , die damals gegen uns ge—

ſtimmt haben , ſich heute ſagen werden : es wäre doch beſſer ge⸗

weſen , wenn wir den Anregungen aus dem Zentrum ge⸗

folgt wären .

( Sehr gut ! in der Mitte . )

wir aus dem Zentrum können ruhig ſagen : an vorausſicht hat es

uns nicht gefehlt , denn wir haben ſchon vor 15 Jahren das Un⸗

glück anmarſchieren ſehen , das nun eingetreten iſt . Wäre man uns

damals gefolgt , ſo wäre heute dieſer Streik , der nach beiden Seiten

hin großen Schaden anrich tet , vermieden worden .

( Sehr wahr ! in der Mitte . )

Ich habe es für richtig gehalten , daß dieſe Sache aus früherer

Zeit noch einmal in Erinnerung gerufen werde . Dann würde man

ſich auch nicht zu ſehr darüber wundern , daß es heute ſo turbulent

zugeht . Man kann ja leicht ſagen , die Arbeiter hätten ſich an die

Direktoren der Zechen wenden und mit ihnen verhandeln ſollen .

Ja , meine Herren , die wollten aber eben nicht . Da heißt es einfach :
Vogel friß oder ſtirb ; wir wollen nicht verhandeln . Meine Herren ,

wenn ein ſolcher Ton angeſchlagen wurde gegenüber den löniglichen

Kommiſſaren bei den Verhandlungen über die Zeche „Luiſe Tiefbau “ ,

dann kann man ſich leicht vorſtellen , welcher Ton den Arbeitern

gegenüber angeſchlagen wird . Es wundert mich auch gar nicht , daß

der Vergbauliche Verein auf dieſe Reſolution weiter keine Antwort

gegeben hat und mit den Arbeitern nicht hat verhandeln wollen .

Der Herr Interpellant hat hervorgehoben , daß im Jahre 1889 der

verſtorbene Herr Abg . Dr . Hammacher , der ja den Bergbaulichen
Verein begründet hat , deſſen Vorſitzender während 20 Jahre er

geweſen iſt , und für ihn ſehr viel geleiſtet hat , erklärt hat : wir
müſſen mit den Leuten verhandeln , und den Bergbaulichen Verein
damals dahin gebracht hat , daß er auf verſchiedene Forderungen ,
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namentlich auch betreffs der Länge der Ausfahrt , eingegangen iſt
und die Erklärung veröffentlicht hat . Aber Herr Hammacher hat
mir perſönlich erklärt , ſeit der Zeit hat auch er von den Leuten
etwas zu leiden gehabt

Gört ! hört ! in der Mitte ) ,
und man hat ihm den Dank dafür abgeſtattet , daß man ihn nicht
wieder gewählt hat .

( Hört ! hört ! in der Mitte . )
Dieſer Herr hielt es nicht unter ſeiner Würde , mit den Arbeitern zu
verhandeln , wie jetzt der Bergbauliche Verein , der alle Schuld auf
die andere Seite ſchieben will . Es wird ja auch jetzt noch Leute
geben , die ſagen : die Grubenbeſitzer haben keine Schuld . Man kann
kaum ſagen : Grubenbeſitzer . Grubenbeſitzer iſt ein ſehr dehnbarer
Begriff . Im Grunde genommen ſind es nur einige wenige Leute ,
die dieſe ganze Sache leiten und kommandieren .

( Sehr richtig ! aus der Mitte . )
Denn wie die Verhältniſſe nun einmal geworden ſind an der Ruhr ,
Emſcher und am Niederrhein , iſt man in der Lage , den Tag ungefähr
vorausſagen zu können , an dem der ganze Kohlengrubenbeſitz in
den Händen weniger Firmen ſich befindet .

( Sehr richtig ! aus der Mitte . )
Und da verſteht man auch , daß nicht bloß aus der Mitte der Arbeiter ,
ſondern auch aus anderen Kreiſen der Ruf ertönt : dann aber iſt es
wahrlich Zeit , daß der Bergbau verſtaatlicht wird . Dieſer Ruf
macht ſich mehr und mehr bemerkbar . Ja , früher war beim Berg⸗
bau noch ein perſönliches Verhältnis zwiſchen den Arbeitern und den
Gewerken . Dieſes perſönliche Verhältnis iſt total verſchwunden .

Gört ! hört ! )
Ungefähr ſeit Ende der ſechziger Jahre haben ſich die Verhältniſſe
verſchoben . Die Kraft des Bergarbeiters und ſeine Perſon iſt Ware
geworden wie andere Waren auch . Ich habe mich meinerſeits bemüht ,
ſoviel ich konnte , auf die Arbeiter einzuwirken , denn man braucht
ſich ja nicht auf den Standpunkt des Herrn Abg . Hue zu ſtellen ,
daß überhaupt kein Kontraktbruch ſtattgefunden habe . Aber ein
Kontraktbruch iſt leicht zu begreifen , wenn man bedenkt , wie man
den Arbeitern entgegengetreten iſt . Wenn da die Erbitterung um
ſich greift , da iſt es leicht erklärlich , daß ſie auf ihre Führer nicht
mehr hören , wenn die dazu raten , man möge jetzt nicht in den
Ausſtand treten , ſondern möge das auf eine ſpätere Zeit verſchieben .
Man hätte es ja verſchoben , wie geſagt , bis zum Frühjahr . Dann
wäre es wahrſcheinlich auch für die Arbeiter viel günſtiger geweſen ;
aber jetzt , nachdem nun einmal ſolche Vorkommniſſe ſich abſpielten ,
nachdem auch die Kommiſſare der königlichen Regierung es nicht
vermochten , daß die Arbeitgeber oder der Bergbauliche Verein mit
den Arbeitern verhandeln wollten , kann man ſich wohl denken , wie
das auf die Leute wirkte . Es iſt von der Verſammlung in Alten⸗
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eſſen berichtet , daß , als der Efferts mit dem ominöſen Briefe vom

Bergbaulichen Verein gekommen ſei und den Brief verleſen habe ,
er zum Schluſſe betont habe , man möge doch einmal bedenken , welche

Nichtachtung darin liege , dieſe Kommiſſion vertrete doch 250 000

Arbeiter , und die erhielte einen Brief , worin erklärt werde , daß
man über die Forderungen der Arbeiter nicht verhandeln könne .

Das ſchlug dem Faß den Boden aus . Denn daß eine ſolche weg —

werfende Behandlung die Leute verbitterte , iſt ſehr begreiflich , und

es iſt auch ſehr begreiflich , daß man darauf in den allgemeinen Aus⸗

ſtand eintrat . Es hatten ja ſchon vorher auf einer Reihe von Gruben

die Arbeiter die Arbeit niedergelegt ; jetzt kam mit einem Mal der

größte Teil der übrigen Gruben dazu .
Nun läßt ſich das Elend kaum ausmalen , das eintreten wird ,

wenn der sStreik längere Feit dauern ſollte ! Ich ſchließe mich in

dieſer Beziehung dem Wunſche des Herrn Reichskanzlers an , daß
es bald gelingen möge , zu vermitteln , damit wieder Friede einziehe
in das bergbauliche Revier . Wird das aber dadurch erreicht , daß
die Vertreter der Gruben ſich abſchließen und erklären : wir erkennen

die Leute als Vertreter der Bergarbeiter nicht an und verhandeln

nicht mit ihnen ? Ich meine , wenn heute die Arbeitgeber — ſeien
es Fabrikanten oder Bergwerksbeſitzer — in ſolcher Weiſe erklären :

„ Wir verhandeln nicht mit den Arbeitern ! “ , ſo iſt das in heutiger
Feit geradezu eine Schmach

( Lebhafte Zuſtimmung in der Mitte . )

und eine Herausforderung der Arbeiter ! Wozu haben denn die

Arbeiter die Organiſation gegründet , wenn man nicht mit ihnen

verhandeln will ? Man beruft ſich auf England und ſagt : ſchafft
uns Organiſationen wie in England ! Dort verhandeln bekanntlich

ungeſcheut die Grubenbeſitzer und Fabrikanten mit den Arbeiter —

organiſationen . Ja , da ſchaffe mal einer Organiſationen wie in

England , wo man allerdings die Arbeit kündigt und den Zeitpunkt

beſtimmt , wo in Ausſtand getreten werden ſoll , wo aber andererſeits

auch die Arbeitgeber mit den Arbeitern verhandeln . Ich glaube ,
es wird der Tag kommen , wo die Zechenmagnaten es bereuen

werden , daß ſie den Arbeitern gegenüber einen ſolchen Standpunkt

eingenommen haben ! Dieſer Standpunkt läßt ſich in der heutigen

Zeit unter keinen Umſtänden mehr rechtfertigen !

( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Die Zeiten ſind vorüber !

Sehr richtig ! in der Mitte . )
Damit müſſen ſich auch die Grubenmagnaten abfinden . Mögen ſie

ſich für noch ſo hohe Perſönlichkeiten halten , mögen ſie auch gegen⸗
über ſolchen Perſonen , die in hoher Stellung ſind , ihren Unhöflich⸗
keiten freien Lauf laſſen —, ſie werden ſich endlich doch dazu be⸗

quemen müſſen , die Arbeiterorganiſationen anzuerkennen !

( Sehr richtig ! in der Mitte . )



231

Und ich bin der Meinung , das iſt zu beiderſeitigem Nutzen . Ich
finde auch die Forderungen , die von den Bergleuten geſtellt ſind ,
durchaus nicht ſo unbeſcheiden . Es läßt ſich über die eine oder
andere noch ſtreiten ; im übrigen muß man ſagen : das ſind zumeiſt
Forderungen , die wir vor 13 Jahren im Preußiſchen Abgeordneten⸗
haus geſtellt haben

( Sehr richtig ! bei den Sozialdemokraten ) ,
und ich meine : wenn ſie damals vor 13 Jahren angebracht waren ,
dann ſind ſie es heute ganz ſicher noch .

Sehr richtig ! in der Mitte . )
Ich habe auch die feſte Überzeugung , man würde mit den Arbeitern

fertig geworden ſein ; denn mit ihnen läßt ſich ſchon verhandeln , und
die Arbeiter haben erklärt , als ſie von Dortmund zurückkamen , ſie
wären mit den Verhandlungen mit dem Oberberghauptmann ſehr
zufrieden und befriedigt von dort weggegangen . Es wäre nur zu
wünſchen , daß ſie , wenn ſie mit den Zechenbeſitzern verhandelten ,
auch ebenſo befriedigt weggehen könnten . Dazu wurde ihnen aller⸗

dings keine Gelegenheit geboten .
Meine Herren , wer ſich in der Bergarbeit umgeſehen hat , wird

es auch begreiflich finden , daß die Leute darüber ſo aufgebracht ſind ,
daß ſie ſo lange unter Tage bleiben müſſen . Denn wie die Gruben

namentlich im Emſcher - Revier beſchaffen ſind , wo die Arbeitsſtellen

meiſtens ſehr warm ſind , dort ſind die Kräfte des Arbeiters nach
ſechsſtündiger intenſiver Arbeit aufgebraucht . Es wird ſich ja vielleicht
auch ein Weg in dieſer Beziehung finden laſſen . Der Hauptgrund
iſt die Förderung , weil die Menſchen nicht eher gefördert werden
können als am Schluſſe der Schicht . Sonſt würde ſich da leicht ein

Weg finden laſſen . Aber das iſt eine Forderung geweſen ſeitens
der Bergarbeiter nicht allein jetzt , ſondern ſchon früher , und wer die
alten Bergordnungen durchſtudiert , der findet allenthalben , daß man
vor Jahrhunderten eine längere Arbeitszeit als acht Stunden für
die Bergleute überhaupt nicht kannte . Ich meine , wenn es in jener
Zeit möglich war , mit achtſtündiger Arbeitszeit ſich abzufinden , dann

muß es auch heute noch möglich ſein . Wenn ein Mann in einer

ſolchen hohen Temperatur arbeitet , dann ſieht er , wenn er heraus⸗
kommt , aus , als wenn er in einem Schlammbade geweſen wäre .

Während der ganzen Zeit hat er geſchwitzt , der Kohlenſtaub hat ſich
dazwiſchengeſetzt , und er ſieht dann wie ein halber Neger aus . Es

iſt gewöhnlich am ſchlimmſten , wenn die Strecke , in der er arbeitet ,
naß iſt . Dann hat er meiſtens mit noch größeren Schwierigkeiten
zu kämpfen . Das ſollte man doch auch berückſichtigen , und ich glaube ,
es iſt ſehr angebracht , nach dieſer Richtung hin eine Beſſerung ein⸗
treten zu laſſen .

Der Herr Miniſter hat erklärt , daß man bezüglich der Still⸗

legung der ᷑echen in der Kommiſſion zu dem einſtimmigen Beſchluß
gekommen ſei , der 8 65 des preußiſchen Berggeſetzes müſſe umgeändert
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werden . Es iſt eine Novelle zum Berggeſetz in Ausſicht geſtellt

worden . Dann wird es Zeit ſein , mit den hier beſprochenen Übel⸗—

ſtänden ſich zu beſchäftigen und die notwendigen Anderungen im

Berggeſetze vorzunehmen . Vorläufig muß noch im Preußiſchen Land⸗
tag die Sache behandelt werden , denn wir haben noch wenig Aus⸗

ſicht , daß wir hier im Reichstag Wandel ſchaffen können . Dann
wird man ſich wohl in erſter Linie mit der langen Arbeitszeit an

heißen Orten zu beſchäftigen haben . Wenn es ſchon ſehr unangenehm

iſt , bei über 29 Grad Celſius in freier Luft zu arbeiten , wie viel

unangenehmer muß es dann ſein unter der Erde , wo man manchmal
die Finger netzen muß , um an den Schlauch zu fühlen , ob überhaupt

noch friſches Wetter zukommt . Denn manchmal iſt die Wetterzufuhr
auch nicht genügend , und dann wird es unten um ſo dumpfer , die

Kräfte werden um ſo raſcher aufgezehrt , ſodaß die Leute ſchließlich

mit Recht ſich ſehnen , wieder an die friſche Luft nach oben zu kommen .

Wir haben damals den Verſuch gemacht , durch einen unſerer Anträge

im Preußiſchen Abgeordnetenhaus Abhilfe zu ſchaffen . Es iſt uns nicht

gelungen . Man wird ſich aber bequemen müſſen , da Anderungen

eintreten zu laſſen , und da wäre es an der Zeit , daß einmal

Kommiſſionen hineinführen und vor die Orter führen , wo die hohe

Temperatur iſt , um ſich ſelbſt zu überzeugen , daß es notwendig iſt ,

hier Wandel zu ſchaffen .

Meine Herren , zum Schluß habe ich noch eine Pflicht zu erfüllen .

Ich muß bezüglich einer Mitteilung des Herrn Abg . Hue eine Be⸗
richtigung eintreten laſſen . Der Herr Abg . Hue hat zu Beginn ſeines

Vortrages erklärt , es habe der hochwürdige Erzbiſchof von Nöln

1000 Mark an die Streikkaſſe geſtiftet . Meine Herren , ich glaube ,

das Wort Streikkaſſe iſt hier nicht anwendbar . Ich möchte zu dieſer

Sache einige Bemerkungen machen . Der hochwürdige Kardinal⸗Erz⸗
biſchof von Köln war lange Jahre in Eſſen Profeſſor und hat die

Stadt und die Bewohner von Eſſen und Umgegend beſonders lieb

gewonnen . Es iſt deshalb nicht auffallend , daß er zur Unterſtützung
der Armen und Notleidenden eine Gabe geſchenkt hat . Er iſt bei

dieſer Gelegenheit dem Beiſpiel eines anderen Kirchenfürſten gefolgt ,
welches ich mit einigen Worten erläutern will , um zu zeigen , daß

das Vorgehen des hochwürdigen Erzbiſchofs von Köln nicht verein⸗

zelt daſteht . Der große Kardinal Manning in London war bei den

Arbeitern wie auch bei den Hochſtehenden ſehr beliebt . Beim großen

Dockarbeiterſtreik in London , wo über 250 000 Arbeiter ſtreikten ,

wurde er gebeten , eine Vermittlerrolle zu übernehmen . Er hat die⸗

ſelbe angenommen und iſt zu der Halle gegangen , wo der Lordmayor

von London und noch einige andere Herren , ſowie die Vertreter der

Dockgeſellſchaft und die Vertreter der Arbeiter verſammelt waren .

Man hat , um den langen Streik zu beendigen , alle möglichen Vor⸗

ſchläge gemacht , und man hat außerordentlich lange verhandelt , ohne

zu einer Einigung gelangen zu können . 12 Uhr nachts iſt der Lord⸗
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mayor von London weggegangen , weil er daran verzweifelte , daß
eine Einigung noch zuſtande kommen würde . Der bald 80 jährige

Prieſtergreis blieb bei den Arbeitern und den Dockbeſitzern zurück ,
und es iſt ihm gelungen , eine Vereinbarung zuſtande zu bringen
und den Frieden wieder herzuſtellen . Als die Morgennebel ſich auf
die Straßen Londons ſenkten , war der Friede geſchloſſen . Dafür

ſind ihm die Arbeiter Londons dankbar geweſen für immer . Es

war alſo nicht zu verwundern , daß der Kardinal - Erzbiſchof von Köln

dieſem Beiſpiel folgte . Das Schreiben lautet wörtlich :

„ Anbei überſende ich Ihnen 1000 Mk . zur Unterſtützung
der notleidenden Bergleutefamilien . Ich urteile nicht über

den Streik als ſolchen , über ſeine Ausſichten und ſeine

Berechtigung , ich rechne nur mit der Tatſache der Not ,
die an manche Familie herantritt , einer Not , die mir um

ſo mehr zu Herzen geht , als eine große Zahl dieſer Familien

zu der mir unterſtehenden Erzdiözeſe gehört . Ich darf
aber den Wunſch beifügen , daß es der im Ruhrgebiet

tätigen Miniſterialkommiſſion gelingen werde , den für die

weiteſten Kreiſe verhängnisvollen , den Wohlſtand und ,

was noch mehr iſt , den für die gedeihliche Entwickelung

unſeres Vaterlandes notwendigen ſozialen Frieden ſchwer

ſchädigenden , traurigen Streik in geeigneter Weiſe zu be—

ſeitigen . Dazu bedarf es freilich der Beſonnenheit und

weiſen Mäßigung beider Faktoren . Ich füge auch den

anderen Wunſch bei , daß es ſich ermöglichen laſſe , durch

vorſorgliche Maßnahmen , namentlich auch durch Beihilfe
der Geſetzgebung , für die Zukunft ſolche folgenſchwere

Vorkommniſſe tunlichſt zu verhüten .

( Lebhaftes Bravo in der Mitte . )

Dieſen ernſten Worten meines verehrten Oberhirten ſchließe ich mich
von Herzen an . Ich glaube , ich kann im Namen aller meiner poli⸗

tiſchen Freunde erklären : wir teilen den Wunſch des hochwürdigſten

Kardinal⸗Erzbiſchofs und wünſchen mit ihm , daß bald wieder der

Friede hergeſtellt und beiden Teilen ihr Recht werde .

( Lebhaftes Bravo in der Mitte . )

( 123 . Sitzung vom 20. Januar 1905 . )

Für die konſervative Fraktion gab von Normann

folgende Erklärung ab :

Ich habe im Namen aller meiner politiſchen Freunde zu er⸗

klären , daß wir es ablehnen müſſen , in eine Prüfung der einzelnen

für die Arbeitsniederlegung in Betracht kommenden Momente ein⸗

zutreten , ſolange die unter Kontraktbruch vollzogene Arbeitseinſtellung

fortdauert
( Zwiſchenrufe von den Sozialdemokraten ) ,

die in vollem Widerſruch ſteht zu den Hauptgrundſätzen unſeres
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privaten Rechtslebens . Sobald dieſer Rechtsbruch beſeitigt und die

Arbeit wieder aufgenommen iſt , werden wir wohlwollend nach beiden

Seiten hin in eine Prüfung dieſer einſchlägigen Fragen eintreten .

( Sehr gut ! rechts . Lebhafte Zwiſchenrufe von den

Soziald emokraten. )
Bis dahin aber erwarten wir , daß die ſtaatlichen und öffentlichen

Behörden mit voller Energie

( Zurufe von den Sozialdemokraten )
alles tun werden , um den Arbeitswilligen den nötigen Schutz für

ihre freien Entſchlüſſe zu gewährleiſten und die herrſchende Erregung

zu beſänftigen . Wir freuen uns aufrichtigſt , daß der Herr Reichs⸗

kanzler ſich heute in dieſem Sinne hier energiſch ausgeſprochen hat .

( Lebhaftes Bravo rechts . Zurufe von den Sozialdemokraten . )

( 123 . Sitzung vom 20 . Januar 1905 , S. 3931 . )

Der nationalliberale Abg . Dr . Beumer fand alle

Schuld auf ſeiten der Arbeiter , verteidigte ſogar das Nullen

der Wagen als Disziplinarmittel und ſprach ſich gegen

ſämtliche Arbeiterwünſche aus . Großen Eindruck machte
die Rede des Abg . Stöcker , der konſtatierte , daß der

Streik nicht aus ſozialdemokratiſcher Agitation entſtanden

ſei . An Stelle des ſouveränen Unternehmertums habe
das konſtitutionelle zu treten , indem die Arbeiterausſchüſſe

errichtet werden müßten . Miniſter Möller betonte , daß
die „geſchloſſene öffentliche Meinung “ ſich gegen die Unter⸗

nehmer wende , die nicht mit den Arbeiterorganiſationen
verhandeln wollen . Die Novelle zum Berggeſetz ſei in

ſeinem Miniſterium ſeit zwei Jahren fertig . ( 124 . Sitzung
vom 10 . Januar 1905 , S . 3966 ) .

In der folgenden Sitzung wurde Dr . Beumer von

ſeinem Fraktionskollegen Freiherrn von Heyl in ſchärfſter
Weiſe desavouiert ; die Fraktion wünſche die Beſeitigung
des Nullens . Die bedeutſamſte Rede hielt an dieſem Tage
Dr . Spahn ; der Hauptinhalt ſei hier niedergelegt :

Meine Herren , nach den Verhandlungen , die in zwei Sitzungen

hier ſtattgefunden haben , glaube ich, daß man es als die Überzeugung
der großen Mehrheit des hohen Hauſes bezeichnen darf , daß die

Sympathien der deutſchen Bevölkerung auf der Seite

der Streikenden und nicht der Zechenbeſitzer ſind .

( Widerſpruch bei den Nationalliberalen . — Sehr richtig ! )

Ich glaube , der Widerſpruch läßt ſich nicht rechtfertigen ; ich weiſe aber

darauf hin , daß er aus der Partei der Nationalliberalen nach der
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Rede des Freiherrn von Heyl ertönt . — Man konnte über die Stellung
zum Streik wegen des Kontraktbruchs zweifelhaft ſein , ſolange der Berg⸗
bauliche Verein nicht abgelehnt hatte , die Vermittlung , um die er

angegangen war , eintreten zu laſſen . Dadurch , daß der Bergbauliche
Verein dieſe Vermittlung abgelehnt hat , aus Gründen , die meines

Erachtens fadenſcheinig ſind , ſind die Zechenbeſitzer ins Unrecht ge⸗
ſetzt und die Sympathien zugunſten der Streikenden gewendet

( Sehr richtigh ,

zumal da glaubhaft behauptet iſt , daß durch den Eintritt der Ver⸗

mittlung der Streik zu vermeiden geweſen wäre . Ob in dieſem

Falle durch den Kontraktbruch das Recht verletzt iſt oder nicht , auf
dieſe juriſtiſche Frage kommt es jetzt , nachdem der Kriegszuſtand da

iſt , nicht an
( Sehr richtig ! ) ,

nicht darauf kommt es nunmehr an , wer den Krieg zum Ausbruch
gebracht hat , — das , worauf die Aufmerkſamkeit ſich jetzt richten
muß , iſt vielmehr , wie wir aus dem Kriegszuſtande heraus zum
dauernden Frieden kommen .

( Sehr richtigl )
Das iſt der einzige Geſichtspunkt . In die Frage des Kontraktbruchs
ſpielen neben den juriſtiſchen Geſichtspunkten auch moraliſche Geſichts⸗
punkte herein . Auch bei der Kriegführung kommen moraliſche
Geſichtspunkte in Betracht ; wer den Krieg erklärt , kann moraliſch
in einer beſſeren Situation ſein als der , der zwar nicht den Krieg
erklärt , aber den Gegner durch ſein Verhalten zu dieſer Kriegs⸗
erklärung zwingt .

Auf die Frage des moraliſchen Verſchuldens können wir uns
hier nicht einlaſſen ; dieſe Frage zu unterſuchen , iſt die Aufgabe der

preußiſchen Staatsregierung . Zu ihr muß ich aber ſagen , daß nach
dem Verhalten des Bergbaulichen Vereins gegenüber dem Staats⸗

kommiſſar , der zur Unterſuchung dorthin geſendet war , das Verhalten
des preußiſchen Herrn Handelsminiſters , welches er hier bekundet

hat , mir verhältnismäßig wenig imponiert .
Sehr richtig ! in der Mitte . )

Ich glaube nicht , daß man in einer Frage , die die weiteſtgehenden
wirtſchaftlichen Intereſſen Deutſchlands berührt , die die Stellung
weitverzweigter deutſcher Induſtrien auf dem Weltmerkt berührt ,
vor das Haus hintreten und ſagen kann , man wolle noch bei der

heutigen Verhandlung die Stellung beibehalten , die man ſich vor⸗

gezeichnet habe . Die Stellung , welche die preußiſchen Herren Miniſter
zu dieſer Frage haben müſſen , iſt die , daß ſie den ganzen Nachdruck
der preußiſchen Staatsgeſetzgebung einzuſetzen haben , um dieſen
Krieg zu Ende zu bringen .

Cebhafte Zuſtimmung . )
Meine Herren , in dem Schreiben des Bergbaulichen Vereins

ich muß meine Bemerkung über ſeine fadenſcheinige Begründung
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etwas begründen —iſt geſagt , in den Ausſtand ſei man in den

allermeiſten Fällen getreten , ohne zu wiſſen , was man wollte , und

unter erſt nachträglicher Aufſtellung zuſammengeſuchter Forderungen ,

ohne daß zu dem Kontraktbruche irgendwelche unerträgliche oder

allgemeine Mißſtände Veranlaſſung gegeben hätten . Ja , meine

Herren , ſind denn von den Forderungen , die von den Arbeitern

aufgeſtellt und dem Bergbaulichen Verein unterbreitet waren , nicht
eine große Zahl ſchon ſeit dem Jahre 1889 in den parlamentariſchen

Körperſchaften jahraus jahrein vertreten worden ?

( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Es iſt nicht eine einzige darunter , die nicht bereits bekannt war .

Außerdem führt das Schreiben , welches die Siebenmännerkommiſſion

zu ihrer Rechtfertigung veröffentlicht hat , auf — was den einzelnen
von und in dem Zuſammenhang und in den Einzelheiten nicht ein —

mal ſo ganz bekannt war —, wie die Arbeiter ſeit 1896 wiederholt
an den Bergbauverein um Unterhandlungen herangetreten ſeien , mit

ihren Anſprüchen aber keine Berückſichtigung gefunden hätten ; ent⸗

weder ſeien die Forderungen abgelehnt , oder die Arbeiter überhaupt
keiner Antwort gewürdigt worden .

Die Vorgänge der jüngſten Zeit — darin ſtimme ich mit dem

Abgeordneten Freiherrn von Heyl überein — geben wahrlich Anlaß

genug , die Bewegung im Bergrevier ſorgfältig zu beobachten

Sehr richtigh ,

namentlich für diejenigen , die mitten darin wohnen . Schon in dem

Moment , wo das Syndikat neu gegründet und damit die Syndikats⸗

macht erheblich geſtärkt worden war , ſteigerte ſich die Sorge der

Arbeiter um ihre Stellung gegenüber den Zechenbeſitzern , die jetzt

durch den Rückhalt , den ihnen das Syndikat gewährte , den Arbeitern

gegenüber eine viel feſtere Poſition erlangten als vorher , weil ſie
von jetzt an den Arbeitern geſchloſſen gegenüberſtanden . Dann

kamen die Vorfälle , die dazu führten , daß der Miniſter an das

Preußiſche Abgeordnetenhaus mit der Hiberniavorlage herantrat ;
es kam die Verbrüderung der verſchiedenen Zechen und Hütten , die

Ausdehnung des Syndikats nicht bloß auf Produktion und Preis⸗

bildung , ſondern auch auf Handel und Transport der Kohlen . Es

folgte die Hiberniaverhandlung im Preußiſchen Abgeordnetenhauſe
und dann der „Trotz - Truſt “ der Banken . Wir dürfen nicht vergeſſen ,

daß den Arbeitern gerade dieſes Hervortreten der Banken , das noch
nie ſo ſichtbar geworden war , ſo recht klar machte , daß ſie bei dem

Arbeitsvertrag nicht mehr Mann gegen Mann , Menſch gegen Menſch ,

ſondern als Anbieter ihrer Ware „ Arbeit “ einer Altiengeſellſchaft

gegenüberſtanden .

—
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N.
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( Sehr gut ! in der Mitte . )
Das iſt ein Moment , das von nun an die ganze Stellung der Arbeiter

bei Abſchluß ihres Arbeitsvertrages ſo außerordentlich erſchwert , und

deshalb iſt es auch ſo falſch , wenn nunmehr der Bergbauliche Verein
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ſich auf den Standpunkt ſtellt : die Zechenverwaltungen hätten mit

den einzelnen Arbeitern ihre Verträge abzuſchließen , nachdem ſich
vorher die Zechenverwaltungen organiſiert haben zum feſten Syndikat .
Bei einer ſolchen Organiſation haben ſie wahrlich keine Berechtigung

zu ſagen : wir lehnen ab , mit Organiſationen der Arbeiter zu ver⸗

handeln , wir wollen nur mit den einzelnen Arbeitern Verträge ab⸗

ſchließen .
( Sehr wahr ! in der Mitte . )

Es gibt im Bergwerksbetrieb überhaupt keine Verträge , die mit

dem Individuum als ſolchem abgeſchloſſen werden ; denn der Vertrag

gilt in gleicher Formulierung für alle Arbeiter , die in gleicher

Stellung ſind ; er wird mit allen als der einheitlich gleiche abgeſchloſſen .

( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Meine Herren , wir haben noch Spuren der Wurmkrankheit ,

die an der Geſundheit der Arbeiter genagt hat . Man ſoll doch den

Arbeitern nicht vorrechnen , es ſeien acht Millionen von den Zechen —

beſitzern zur Bekämpfung dieſer Krankheit ausgegeben worden .

Was kann denn der Arbeiter dafür , daß ihn die Krankheit befallen
atꝰ

( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Die acht Millionen ſind doch im Intereſſe der Fortführung der

Betriebe aufgewendet . Wären die Arbeiter geſund geblieben , ſo
wäre die Aufwendung nicht nötig geweſen .

( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Weil die Arbeiter es ſind , die an der Geſundheit gelitten haben ,
ſo meine ich, daß bei dieſer Frage der Arbeiter wir mit menſchlichen

Geſichtspunkten vortreten und auf Forderungen Rückſicht nehmen

ſollten , die ſie zur Wahrung ihrer Kraft und Geſundheit ſtellen zu

müſſen glauben .
( Sehr gut ! in der Mitte . )

Meine Herren , nun kam noch durch das Syndikat begünſtigt
das Sechenſtillegen , das Tauſende von Arbeitern aus ihren Betrieben ,
aus ihren Verhältniſſen , in die ſie ſich eingewöhnt haben , heraus⸗

geriſſen hat , das Tauſende von Arbeitern vor die ſtändige Gefahr

ſtellt , daß ſie aus ihren Verhältniſſen herausgeriſſen werden können .

Es führte zu einer großen Unſicherheit hinſichtlich der Arbeiter —

verhältniſſe . Da , meine ich, darf man nicht ſagen , es ſeien zuſammen⸗

geraffte Gründe , welche die Arbeiter jetzt geltend machten , es hätte

vorher an der Geltendmachung ihrer Beſchwerden gefehlt . Nun

kommt noch das Moment hinzu , welches den Topf zum Überlaufen

brachte , die Arbeitsſteigerung durch die Verlängerung der Seilfahrt ,
und zwar — das kommt mit in Betracht —bei einer Zeche , deren

Beſitzer Multimillionär iſt , und dem man nachrechnen kann , wie

raſch ſich ſeine Millionen um eine weitere Million vermehren , wenn

er die Arbeitskraft ſeiner Arbeiter länger in Anſpruch nehmen kann .

( Sehr gut ! in der Mitte . )



Ich meine wirklich , unter ſolchen Umſtänden hatte der Bergbauverein
wenig Anlaß , in die Frage einzutreten , ob der Kontraktbruch im
vorliegenden Falle ein Rechtsbruch iſt , und zu ſchreiben , daß man
des Rechtsbruchs wegen nicht mit den Arbeitern verhandeln dürfe ,
ehe er behoben ſei .

Meine Herren , faſt alle die Forderungen , die jetzt geltend ge⸗
macht ſind , ſtehen ſeit 1889 auf der Tagesordnung , und es ſind zu
den Forderungen , die 1889 erhoben wurden , ſogar noch einzelne
hinzugekommen . Es ſind Forderungen , die wir alle gekannt haben ,
und die den Herren vom Bergbauverein auch nicht unbekannt geweſen
ſein können . Und wenn ſie den Herren nicht bekannt waren ? Ein
Teil der Herren oder dieſelben Herren , die im Bergbaulichen Verein
dieſe ablehnende Antwort gegeben haben , haben ſich im Jahre 1889
von unſerem regierenden Kaiſer die Bemerkung machen laſſen müſſen ,
daß er den Wunſch habe , daß dafür Sorge getragen werde , daß den
Arbeitern Gelegenheit gegeben wird , ihre Wünſche zu formulieren .

Gört ! hört ! in der Mitte . )
Wenn ſie das Kaiſerwort von damals hätten beachten wollen , ſo
hätten ſie Anlaß gehabt , die Arbeiterdeputation vor ſich zu laden

Sehr gut ! in der Mitte . )
und mit ihr über die Wünſche zu ſprechen , die ihnen unbekannt
waren . Die Herren haben aber die gleiche Haltung auch eingenommen
gegenüber dem Kommiſſar , den der Herr Miniſter in das Ruhrgebiet
geſchickt hat .

Dann ſagt der Bergbauverein weiter : die Forderung der

Siebenerkommiſſion bedeute den Ruin des rheiniſch - weſtfäliſchen
Bergbaus und der für dieſen ſo unerläßlichen Disziplin . Meine
Herren , ein Teil dieſer Forderungen iſt in anderen deutſchen Staaten
bereits durch Geſetz im Sinne der Arbeiter geregelt .

Gört ! hört ! in der Mitte . )

Rückſtändig iſt in dieſer Frage nur Preußen , das ſeit 1892 mit

Abänderung ſeiner Bergordnung in Punkten , in denen ihm Bayern
und Sachſen vorangegangen ſind , nicht nachfolgen kann . Die meiſten
dieſer Forderungen — mit Ausnahme der des Minimallohns ; ich
will betonen , daß ſich auf die Gewährung aller die Siebenerkommiſſion
gar nicht geſteift hat , daß ſie gar nicht geſagt hat , entweder alles
oder nichts , ſondern daß ſie nur eine Vermittlung erbeten hat , die

eingetreten wäre , wenn auch nur einige Poſitionen Entgegenkommen
ſeitens der Zechenbeſitzer gefunden hätten — alſo die meiſten
Forderungen mit Ausnahme des Minimallohns ſind von einzelnen

4 Zechen an der Ruhr zwiſchenzeitig angenommen worden , ohne daß
die Zechenbeſitzer befürchteten , daß ſie damit dem Ruin in ihren
Betrieben entgegengingen . Und ſoll man denn die Arbeiter ſelbſt
für ſo unvernünftig halten , daß ſie mit ihren 270000 Mann

Forderungen aufſtellten , die ihren eigenen Ruin zur Folge haben
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müßten , wenn die Erfüllung der Forderungen den Ruin der Bergwerks⸗
beſitzer zur Folge hätte ?

Sehr richtig ! in der Mitte . )
Meine Herren , ich meine , die Herren hätten damals beſſer getan ,
wenn ſie nicht bereits in der Sitzung vom 14. Januar , zu der ſie
zu einem anderen Zweck zuſammengekommen waren , ihre definitive
Entſcheidung gefällt hätten , ſondern wenn ſie noch eine Nacht in
Eſſen geſchlafen und ſich die Sache noch einmal überlegt hätten , be⸗
vor ſie ihren Beſcheid herausgaben .

( Sehr gut ! l )
Meine Herren , auf alles das , was die Zechenbeſitzer ſonſt noch ver⸗
miſſen , iſt bereits in den Worten des Kaiſers an die Deputation im
Jahre 1889 hingewieſen worden . Damals ſagte der Kaiſer zu ihnen
—die Herren haben hervorgehoben , die Siebenerkommiſſion ſei gar
nicht legitimiert und würde bei den Arbeitern keinen Erfolg erzielen ,
auch wenn ihrem Anſinnen entgegengekommen würde , weil ſie keine
Macht gegenüber den Bergarbeitern hätte — damals ſagte der
Kaiſer :

„ Wenn die Herren der Anſicht ſind , daß die Deputierten
der Bergleute nicht die maßgebenden Vertreter der Kreiſe ,
die dort ſtreiken , ſind , ſo macht das nichts aus . Wenn
ſie auch nur einen Teil der Arbeiter hinter ſich haben und
die Meinung wiedergeben , die in ihren Kreiſen beſteht , ſo
wird doch immer der moraliſche Verſuch der Verſtändigung
von hohem Wert ſein . “

( Hört ! hört ! )
Und der Kaiſer hat damals noch weiter dieſen Deputierten gegen⸗
über bemerkt :

„ Ich möchte Sie bitten , vor allen Dingen immer vor Augen
zu haben , daß diejenigen Geſellſchaften , welche einen großen
Teil meiner Untertanen beſchäftigen und bei ſich arbeiten
laſſen , auch die Pflicht dem Staat und den beteiligten Ge⸗
meinden gegenüber haben , für das Wohl ihrer Arbeiter
nach beſten Kräften zu ſorgen und vor allen Dingen dem
vorzubeugen , daß die Bevölkerung einer ganzen Provinz
wiederum in ſolche Schwierigkeiten verwickelt wird .

( Hört ! hört ! )
Meine Herren , um die Abſicht , dieſen Worten des Kaiſers ent⸗
ſprechend Abhilfe zu ſchaffen , hat es ſich bei den Herren des Berg⸗
bauvereins nicht gehandelt , ſie haben den Bergarbeitern ihre Macht
zeigen wollen

( Sehr richtig ! in der Mitte und bei den Sozialdemokraten ) ,
und den Rückſchlag dieſes Entſchluſſes trägt das geſamte deutſche
Volk , nicht allein die Vergarbeiter mit ihren Familien . Tauſenden
von Arbeitern mit ihren Familien , die in anderen Induſtrien be⸗
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ſchäftigt ſind , ich nenne die Eiſen - und die Textilinduſtrie , mußte in⸗

zwiſchen ſchon gekündigt werden , weil in dieſen Induſtrien einzelne

ihren Betrieb einſchränken oder einſtellen mußten , und mit dieſen

Familien werden in ungezählter Menge andere Familien im Deutſchen

Reich unter den Folgen leiden , die an dieſen Streik ſich anknüpfen .

Gehr richtig ! )

Meine Herren , ich habe bereits darauf aufmerkſam gemacht , wie

die Zechen , die im Syndikat vereinigt ſind und die das Syndikat

gegründet haben , um ihre Macht zu ſtärken , nicht geltend machen

dürfen , daß die einzelne Zechenverwaltung mit dem einzelnen Ar⸗

beiter zu verhandeln habe . Es iſt das ein in ſich unberechtigter
Gedanke .

( Sehr richtig ! in der Mitte . )

Der Arbeitgeber in dieſen Zechen iſt , auch ohne daß die Bindung
im Syndikat beſteht , ſchon wenn die Zeche alleinſteht , beim Abſchluß
des Arbeitsvertrages in wirtſchaftlich günſtigerer Situation als der

einzelne Arbeiter , der den Vertrag mit ihm eingehen muß , um ſeine

Arbeitskraft zu verwerten , und deshelb iſt der Wunſch der Arbeiter ,
in Organiſationen zuſammenzutreten , um durch dieſe Organiſationen
die Bedingungen der Verwertung der Arbeitskraft zu vereinbaren ,

vollberechtigt , und es iſt bedauerlich , daß wir in Deutſchland trotz

jahrelanger Kämpfe um die Frage der Organiſation der Arbeiter

noch immer nicht dazu gekommen ſind , daß das Geſetz über die Berufs⸗

vereine , das Frieden ſchaffen kann , zur Verabſchiedung gelangt iſt .

Sehr richtig ! in der Mitte . )
Meine Herren , in der Frage des Arbeitsvertrags ſpielt das

Syndikat gleichfalls bis zu einem gewiſſen Grade eine ſelbſtändige
Rolle . Zunächſt in der Frage der Lohnbedingungen der Arbeiter .

Allerdings hat der Bergbauliche Verein ſchon vor dem Syndikat

beſtanden ; dieſes iſt aus ihm zu beſtimmten Zwecken herausgewachſen ,
die an ſich mit der Regelung der Arbeitsverhältniſſe nichts zu tun

haben . Die Erfahrungen der Arbeiter mit dem Bergbaulichen Verein

waren ſeit der 1890 erfolgten Gründung des Ausſtandsverſicherungs⸗
verbandes der Zechen im Ruhrrevier ungünſtig . Dadurch nun , daß das

Syndikat in ſeinen Ablieferungsbedingungen den Konſumenten der

Kohle gegenüber die Beſtimmung aufnahm , Streik berechtige zur
Unterbrechung der Lieferung , iſt den einzelnen Zechenbeſitzern , welche

allerdings auch ſchon früher nach dem Streik von 1889 dieſe Klauſel
in ihre Ablieferungsverträge hineingebracht hatten , die Möglichkeit
erleichtert , ſich auf einen Streik einzulaſſen , weil ſie jetzt alle kon⸗

traktlich nicht mehr auf die Erfüllung des Ablieferungsvertrages bei
Streiken in Anſpruch genommen werden können .

GSehr richtig !

Mag man aber auch verneinen , daß eine Einwirkung des Syndikats

auf die Gefahr der Förderung von Streiks durch die Zechen vor —
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liegt , ſo iſt dem Arbeiter nicht zu verdenken , wenn er meint , daß
die Möglichkeit des Mißbrauchs für die einzelnen Zechen durch das
Syndikat geſteigert werde . Bei Arbeitern in einer Situation der
Erregung , wie ſie durch die Vorgänge in den letzten Jahren vorge⸗
legen hat , hat man vom menſchlichen Standpunkt aus die Sorge um
dieſe Gefahr milde zu beurteilen .

Das Sundikat hat ferner offenbar eine Steigung der Kohlen⸗
preiſe , eine Stetigkeit im Geſchäft , eine Steigerung der Förderung
der Zechen und damit eine Beſſerung der ganzen Geſchäftslage der
Kohleninduſtrie bewirkt ; daraus wird ihm niemand einen Vorwurf
machen . Aber wenn das der Fall iſt , dann ſind wir berechtigt , die
Frage aufzuwerfen , ob nun auch die Löhne entſprechend der Steige —
rung der Erträge geſtiegen ſind . Da zeigt uns nun die Statiſtik ,
daß , wenn auch ein Anwachſen der Löhne ſich neueſtens geltend
macht , die Differenz zwiſchen der Steigerung der Zechenerträge und
der der Arbeiterlöhne größer geworden iſt , ſodaß alſo relativ der
Anteil des Arbeiters am Bergwerksertrag geringer geworden iſt
gegenüber dem Anteil von 1900 .

( Hört ! hört ! )
Wir haben in allerjüngſter Zeit eine ſorgfältig bearbeitete Zu⸗

ſammenſtellung in dem Buche „ Das Kohlenſyndikat “ von Götzke
bekommen . Dieſer zeigt einmal , daß die Belegſchaften ſich ſtark ver⸗
mehrt haben , etwas über das Verhältnis zur Förderung , aber nicht
zu auffallend . Die Belegſtärke ſtieg um 67,95 Prozent bei den
Syndikatszechen gegen 60,77 Prozent der Förderung bezw . um
117,24 Prozent und 111,99 Prozent bei den Outſiders . Er zeigt
uns aber auch , daß ein ſehr ſtarker Wechſel , ſteigend und erſt ſeit
1902 wieder fallend , bei den Arbeitern auf einzelnen Zechen einge⸗
treten iſt , was einen Beweis dafür bildet , daß zwiſchen Zechen⸗
verwaltungen und Arbeitern zahlreiche Meinungsverſchiedenheiten
vorliegen , gleichgültig ob die Kündigung ausgegangen iſt von der
Zechenverwaltung oder von den Arbeitern . Es war eine Unruhe
in der Arbeiterbevölkerung ; ſonſt würde ein derart ſtarkes Verziehen
der Arbeiter von einer Zeche zur andern nicht ſtattgefunden haben .

Die Statiſtik zeigt uns weiter , daß , wie das ja erklärlich iſt ,
wenn ein ſehr ſtarker Zuzug von Arbeitern ſtattfindet , die Löhne
für die Arbeiter herabgegangen ſind . Nach den Zahlen der letzten
Jahre hat der Durchſchnittslohn im Oberbergamtsbezirk Dortmund
betragen : für die Geſamtbelegſchaft im Jahre 1903 1205 Mk . gegen
1332 Mk . im Jahre 1900 , der Schichtlohn 1903 3,88 Mk . gegen
4,18 Mk . im Jahre 1900 . Auf dieſen Geſamtdurchſchnitt kommt es
aber nicht ſo ſehr an . Wir haben die Zahlen für die einzelnen Ar⸗
beiterklaſſen , für die eigentlichen Bergarbeiter unter Tag , für die
ſonſtigen Arbeiter unter Tag und für die Arbeiter über Tag . Wir
haben für die eigentlichen Bergarbeiter im Jahre 1903 einen Jahres⸗
lohn von 1411 Mk . gegen 1592 Mk . im Jahre 1900 ; für die ſon⸗

16



——

———fi

———

—

—
—

—

——

242

ſtigen Arbeiter unter Tag 1017 Mk . gegen 1096 , für die Arbeiter

über Tag 1094 gegen 1125 . Meine Herren , wenn man die Trag⸗

weite dieſer Zahlen richtig einſchätzen will , ſo muß man feſtſtellen ,

in welchen Prozentſätzen die einzelnen Bergarbeiter an dieſen Lohn⸗

ſätzen beteiligt ſind . Da fällt für das Ruhrrevier gegenüber den

anderen Kohlenbezirken ungünſtig in Betracht , daß die höchſtgelohnten

Arbeiter unter Tag einen verhältnismäßig geringeren Prozentſatz

einnehmen gegenüber den anderen Arbeiterkategorien beim Ver⸗

gleiche zur geſamten Belegſchaft
( ört ! hört ! in der Mitte ) ,

ſodaß ein etwas höherer Prozentſatz auf die Arbeiter kommt , die

nur einen mittleren Lohnſatz beziehen . Außerdem geht der Prozent⸗

ſatz der beſtgelohnten Arbeiter zurück . Es entfielen 1903 an Pro⸗

zenten der Belegſchaft auf die Klaſſe A 49,5 gegen 51,3 im Jahre

1900 , auf die Klaſſe B 28,4 gegen 27,3 und auf die Klaſſe C 18,4

gegen 17,9 . Wir nähern uns dadurch bei den Ruhrbergarbeitern

ſtärker als bei anderen Bergarbeitern dem Durchſchnitt des Geſamt⸗

lohns der Geſamtbelegſchaft , ſodaß die Situation der Arbeiter dort

etwas ungünſtiger im Vergleich zu den Bergarbeitern anderwärts

ſich darſtellt , als es nach den Einzel durchſchnittszahlen der Fall iſt .

Soviel ich mich erinnere , hat der Herr Handelsminiſter im Preußiſchen

Landtag die Differenz von 1900 gegen jene Zahl auf eine etwas

höhere Zahl als 100 angegeben . Dieſen ſinkenden Lohnſätzen gegen⸗

über haben nach einer Statiſtik die Aktiengeſellſchaften der Berg⸗

werke in Rheinland und Weſtfalen im Jahre 1902 eine Durchſchnitts⸗

dividende von 13,11 und im Jahre 1903 von 14,17 verteilt .
( Hört ! hört ! )

Nun entſpricht ja der Dividendenſatz an ſich nicht dem Zinsſatz ; aber

ſie geben immerhin einen Zinsſatz von ſolcher Höhe , daß nicht nötig

wäre , die Löhne in gedrückter , dem Ertragswert weniger als im

Jahre 1900 entſprechender Höhe zu halten . Ich gebe gern zu —ich

will das ausdrücklich hervorheben — daß im Ruhrrevier ſeitens der

Zechenverwaltungen auch für die Arbeiter neben der Lohnzahlung

an ſonſtigen Leiſtungen ſehr viel geſchieht . Ich habe mir aus demſelben

Buch eine Zuſammenſtellung gemacht , die ergibt , daß im Ruhrrevier von

den Zechenverwaltungen neben den Löhnen von 1892 bis 1902 für die

Bergarbeiter noch 140ſ½ Millionen Mk . aufgewendet worden ſind .

Wenn wir alles einrechnen , auch die Unterſtützungen , die aus den

Knappſchaftskaſſen gewährt worden ſind , die gewährt ſind aus den

Beträgen , die für die Berginvaliden , für die Witwen und Kinder

gezahlt worden ſind , ſo haben die Bergarbeiter neben den Löhnen

von 1892 bis 1902 mit ihren eigenen Beiträgen 178½ Millionen Mk .

bezogen , ſodaß jeder Bergarbeiter durchſchnittlich einen Zuſchuß von

etwa 130 Mk . erhalten hat . Dazu treten noch die Kur⸗ und Arznei⸗

koſten und die freiwilligen Leiſtungen der Zechen , insbeſondere durch

die Wohnungsfürſorge und die Familienkrankenpflege . Aber der
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Arbeiter ſieht nicht auf dieſe Leiſtungen . Und das iſt erklärlich :
dieſe Leiſtungen treten für den Arbeiter nicht regelmäßig und ſie
treten nicht für alle Arbeiter ein . Der Arbeiter ſieht nur auf den
Lohn , den er erhält , und über den allein er frei verfügen kann .
Und dann weiſen dieſe hohen Leiſtungen und Unterſtützungen auf
das Bedenkliche hin , das darin liegt , daß ſie in ſo hohem Umfange
notwendig ſind . Denn ſie ſind ſo hoch , weil die Geſundheitsver⸗
hältniſſe der Arbeiter ungünſtig ſind .

( Sehr richtig ! h
Dieſe Höhe hat meines Erachtens etwas Beklemmendes , weil nicht
zu viel geſagt worden iſt , wenn neulich die Behauptung aufgeſtellt
wurde , daß faſt die Hälfte der Arbeiter während kürzerer oder
längerer Zeit im Jahre das Krankenhaus aufſuchen müſſe .

Meine Herren , das Syndikat hat die Abſicht , die produktion
zu regeln . Es hat das auch getan ; es hat allerdings auch die
Produlktion geſteigert , und damit ſteht in Verbindung , daß Arbeiter
nicht bloß aus dem deutſchen Oſten , ſondern auch aus Sſterreich —
Ungarn und Jtalien herangezogen worden ſind . Mit dieſem Zuzuge
nicht bergmänniſcher Arbeiter ſteht die Erklärung in Verbindung ,
die der Herr Miniſter in der vorvorigen Sitzung abgegeben hat ,
wonach die Gewerkſchaftsführer dem Gewerkſchaftsgedanken einen
ſchlechten Dienſt erwieſen hätten , weil ſie dadurch , daß der Streil
über ihren Kopf hinweggegangen ſei , hätten erkennen laſſen , daß
ſie die Gewerkſchaften ſelbſt nicht in der Hand hätten . Ich glaube ,
hier handelt es ſich um einen Fehlſchluß , der von dem Herrn Miniſter
gezogen worden iſt .

Sehr richtig ! in der Mitte . )
In der „ Sozialen Praxis “ iſt von Dr. Pieper darauf aufmerkſam

gemacht worden , wie die Arbeiterorganiſationen zunächſt nur einen
geringen Teil der Bergarbeiter umfaſſen ; die Gewerkſchaften , ſowohl
die chriſtlichen wie die ſozialdemokratiſchen freien Gewerkſchaften ,
die Hirſch⸗Dunckerſchen umfaſſen überhaupt nur 40 Prozent der ge—
ſamten Belegſchaft ; dadurch kommt es , daß infolge des Heranziehens
ungeübter und den Verhältniſſen fremder Arbeiter der eigentliche
Stamm der Bergarbeiter , der in Weſtfalen anſäſſig und groß ge⸗
worden iſt und in den Traditionen des Bergarbeiterſtandes lebt ,
über ſeinen Kopf hinweg durch die aus der Fremde herangezogene
Arbeiterſchaft Beſchlüſſe gefaßt ſehen und ſich von dieſer fremden
Arbeiterſchaft mitreißen laſſen muß .

Sehr richtig ! in der Mitte . )
Wenn 60 Prozent die Mehrheit über 40 Prozent bildet , ſo wirkt
das ſo mechaniſch , daß man auch mit der Kräftigſten moraliſchen
Unterſtützung das Zahlenverhältnis nicht überwinden kann . Das
allein erklärt , daß die Gewerkſchaften mitgeriſſen werden , wenn die
Mehrheit der Arbeiter eine andere Richtung verfolgt , als ſie von
ihnen vertreten worden iſt . Pieper hebt noch hervor : von der Ge —

16*
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ſamtbelegſchaft des Jahres 1903 — es waren damals 260 341 —

waren Reichsdeutſche 244325 , Ausländer 15 889 , und von den

Reichs deutſchen waren 82 667 , alſo 33,8 Prozent , aus den öſtlichen

Provinzen , Oſt⸗ und Weſtpreußen , Poſen und Oberſchleſien .

GHört ! hört !

Damit hängt zum großen Teil die Tatſache zuſammen , daß

heute erſt 110000 Ruhrbergleute gewerkſchaftlich organiſiert ſind ;

damit hängt natürlich auch die Gefahr zuſammen , daß die undis⸗

ziplinierten Elemente überhaupt in einer ſolchen Bewegung immer

und überall den Ausſchlag geben . Es iſt bereits auf die Vorgänge

in Petersburg aufmerkſam gemacht worden , wo wir es mit undis⸗

ziplinierten Elementen zu tun haben . Wären unſere Bergarbeiter

nicht ſo organiſiert , wie ſie es ſind in ihren Verbänden , wer weiß ,

welchen Gefahren wir im Ruhrgebiet ausgeſetzt wären .

( Sehr richtig ! in der Mitte und rechts. )
Meine Herren , ich bin der Anſicht , daß wir aus der gegen⸗

wärtigen Schwierigkeit nicht herauskommen , wenn der Verſuch , der ,

ſoviel ich weiß , erneut gemacht worden iſt , mit dem Bergbaulichen

Verein zu verhandeln , ſcheitert , ohne daß die Geſetzgebung in Be⸗

wegung geſetzt wird . Das gibt keine Geſetzgebung ab irato ; denn

alles ſind Fragen , mit denen die Geſetzgebung ſich ſchon ſeit 1892

befaßt hat .
Sehr richtig ! in der Mitte . )

Wenn man zwölf Jahre über einer einzelnen Geſetzesbeſtimmung

gebrütet hat , ſo kann man , wenn dieſe Beſtimmung auch in einem

Moment der Erregung zur Erſcheinung kommt , nicht ſagen , ſie wäre

ab irato gefaßt .
( Sehr richtig ! in der Mitte . )

Ich glaube , das Anſehen des Staates fordert es , daß der Herr

Miniſter mit dem ganzen Nachdruck , den ihm die geſetzgebende Ge —

walt gewähren kann , dieſer Zechenbewegung entgegentritt .

( Sehr richtig ! in der Mitte . )

Ich glaube , man muß in dieſer Frage auch noch einen anderen

Faktor mit in Betracht ziehen , nicht bloß den Staat . Wenn eine

Außerung fällt , wie ſie von Stinnes gemacht ſein ſoll gegenüber dem

ſtaatlichen Vertreter , daß er mit ſeinem Kapital machen könne , was

er wolle , ſo beweiſt das nur , daß in dieſen Zechenverwaltungen der

Geiſt des Chriſtentums , der die Verfügungsgewalt über das , was

man ſein eigen nennt , mit Rückſicht auf die Ziele , die dem Menſchen

in der Ewigkeit geſetzt ſind , beſchränkt , verloren gegangen iſt .

( Sehr gut ! in der Mitte . )

Gewiß , das ſtaatliche Recht gibt mir die freie Verfügung über das ,

was ich habe und beſitze . Aber das ſtaatliche Recht iſt nicht die

Inſtanz , die über die Verantwortung entſcheidet , die der einzelne

in der Ewigkeit zu tragen hat

( Sehr richtig ! in der Mitte ) ,
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und dieſe Inſtanz entſcheidet nach den Grundſätzen , die das Chriſten⸗
tum für die Verwaltung unſeres Vermögens in die Welt gebracht
hat . Das Chriſtentum verlangt aber von uns , daß wir die Ver⸗
mögensverwaltung nach den Ideen Gottes im Intereſſe der Geſamt⸗
heit der Menſchheit , nicht im Intereſſe deſſen , dem das Vermögen
zufällt , benutzen .

( Bravo ! in der Mitte . )
Man ſollte daher gerade im Ruhrrevier alle chriſtlichen Kräfte frei⸗
geben , damit ſie einerſeits gegenüber denjenigen , die im Beſitz eines
Vermögens ſind , andererſeits aber auch gegenüber den Beſitzloſen ,
die ſich gegen die Beſitzenden wenden , die Idee des gerechten Lohnes
zur Geltung bringen : bei den Beſitzenden ſowohl wie bei den Arbeitern .

Meine Herren , es exiſtiert eine Anekdote , von der ich annehme ,
daß ſie wahr iſt . Ein berühmter Architekt hat zu einer Königlichen
Hoheit im Jahre 1848 , als der badiſche Aufſtand auf ſeiner Höhe
war , geſagt : „ Geben Sie uns Kapuziner , dann werden wir ſofort
Ruhe haben ! “

Geiterkeit ! )
Der Gedanke hat etwas tief innerlich Berechtigtes für alle , die in

Erregung ſind , weil ihre wirtſchaftliche Lage ſie bedrückt . Das
braune Ordensgewand , von dem jeder weiß , gleichgültig welcher
religiöſen Anſchauung er huldigt , daß es getragen wird aus frei⸗
williger übernahme der Armut mit all ihren Beſchwerniſſen , wird
für den Arbeiter , der ſein Leid zu tragen hat , und der die Beruhigung
für ſein Leid nur in dem Troſte auf die Vergeltung in der Ewigkeit
findet , beruhigend auf ſein Gemüt wirken .

GSehr gut ! in der Mitte . )

Ich will das Wort nicht wörtlich genommen haben . Die Forderung
aber dürfen wir nach den Verhandlungen , die in Preußen in bezug
auf Ordensniederlaſſungen in dieſem ſtreitigen Gebiet ſtattgefunden
haben , erheben , der Staat ſolle zu allen Schritten bereit ſein — und
die Religionsgeſellſchaften ſollen ihrerſeits alles vermeiden , was
geeignet iſt , das religiöſe Gefühl zu untergraben —, der Staat alſo
ſolle alles unterſtützen , was das religiöſe Gefühl , den Gedanken des
Chriſtentums in der Bevölkerung lebendiger macht .

( Bravo ! und ſehr gut ! in der Mitte . )
Denn unſere Geſellſchaft beruht auf dem Fundament des Chriſten⸗
tums . Das Chriſtentum allein iſt der archimediſche Punkt , aus dem
unſere ſozialen übelſtände gehoben werden können . Vernachläſſigen
wir es , ſo verſinken wir .

( Sehr gut ! ſehr richtig ! in der Mitte . )
Meine Herren , ich habe im Anſchluß an die Erklärung des

Frhrn . v. Heyl einen Wunſch , der über ſie hinausgeht , weil ich der
Anſicht bin , daß ſeine Anregung nicht ausreicht . Ich weiß wohl ,
daß ich mich dabei nicht im Rahmen der Verfaſſung halte ; aber wir
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ſtehen vor einer Kalamität von einer Tragweite für ganz Deutſchland ,

daß die Möglichkeit der Abhilfe gefunden werden muß , auch wenn

dieſe Form der Abhilfe nicht in der Verfaſſung vorgeſehen iſt . Ich

ſtelle mich dem Streik gegenüber auf den engliſchen Boden : ich würde

es für richtig halten , daß , wenn eine ablehnende Antwort ſeitens

der Zechenbeſitzer gegenüber dem Verſuch der Vermittlung durch die

Staatsregierung erfolgt , wir dann eine Unterſuchn ngskom⸗

miſſion in Verbindung mit dem Bundesrat hier im

Reichstag einſetzen

( Sehr richtig ! in der Mitte ) ,

die ſo raſch wie möglich die einzelnen Beſchwerden anhört und mit

beſtimmten Vorſchlägen zurückkommt , die wir in Geſetzesform formu⸗
lieren . Dann kommt der Streik raſch zu Ende .

( Sehr gut ! in der Mitte . )

Meine Herren , ich halte die Organiſation der Bergarbeiter in

Berufsvereinen für geboten und bedaure , daß der Herr Reichs⸗

kanzler in ſeine Rede Bemerkungen eingeflochten hat , die dieſe Or⸗

ganiſationen als im Dienſte politiſcher Parteien ſtehend bezeichnet

haben .
( Sehr gut ! in der Mitte . )

Ich muß bezüglich der chriſtlichen Gewerkſchaften dieſe Annahme

ganz ſtrikte zurückweiſen .

( Bravo ! in der Mitte . )

Die chriſtlichen Gewerkſchaften ſind entſtanden im Jahre 1890 aus

Anlaß des Streiks von 1889 , auf Grund der Worte , die damals

der Kaiſer an die Grubendeputationen gerichtet hatte . Die Entwick⸗

lung ging nicht raſch vorwärts , ſie ſchlummerte zeitweiſe , und erſt

im Jahre 1894 ſetzte die Entwicklung kräftiger ein , weil man ſich

immer mehr davon überzeugte , daß der Grundſatz „ Religion iſt

Privatſache “ in den freien Gewerkſchaften nicht gewahrt wurde ,
ſondern daß in ihnen Stellung genommen wurde auch gegen religiöſe

Fragen .
( Sehr richtig ! in der Mitte und rechts . )

Da erſt kam die Sammlung , weil ſich die Arbeiter ſagten : ihr chriſt⸗

liches Bewußtſein ſei ſo viel wert , daß ſie auf dem Boden der Er⸗

haltung ihres chriſtlichen Bewußtſeins zuſammentreten wollten .

( Sehr gut ! in der Mitte . )

Die Arbeiter ſammelten ſich ohne Rückſicht auf die Kirche , der ſie

angehörten , gleichgültig ob ſie katholiſch oder evangeliſch waren ; in

dem Glauben , daß eben das Chriſtentum ihnen auch die Grundlage

geben müſſe für die Löſung der Fragen , die ihren Stand und Beruf

beträfen , ſowie in den Machtfragen , die dem Unternehmertum gegen⸗

über an ſie herantreten und zum Streik führen könnten .

( Bravo ! in der Mitte . )

Wir Parteien haben mit der Entwicklung gar nichts zu tun , und
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nur von dem Standpunkt aus , daß wir das Chriſtentum hochhalten ,
daß wir in ihm die Grundlage für unſer geſellſchaftliches Leben ſehen ,
haben wir die chriſtlichen Gewerkſchaften begrüßt und befürwortet

( Sehr gut ! in der Mitte ) ,

haben wir gewünſcht , daß unſere Arbeiterbevölkerung ſich in den

chriſtlichen Gewerkſchaften zuſammentun ſoll .
Es iſt auch falſch , wenn der Herr Reichskanzler in ſeiner Be —

merkung die Anſicht vertrat , die Sozialdemokratie ſei in dem gegen⸗
wärtigen Streik beſonders hervorragend , die Vertreterin der Streik⸗

bewegung . Der Streik iſt auch über die ſozialdemokratiſchen Köpfe
hinausgegangen . Die Sozialdemokraten ſind es nicht , die ihn ener⸗

giſch gefördert haben , mögen ſie ihn auch durch die Preſſe angefacht
haben . Ich halte es an ſich für falſch ; dabei möchte ich aber miß⸗
billigen , daß unſere Preſſe Einzelheiten , einzelne Vorfälle in breiteſter

Weiſe behandelt und ihnen dadurch eine über den Einzelfall hinaus⸗

gehende Tragweite gibt .

( Sehr richtig ! in der Mitte . )
Mit dem Aufbauſchen einzelner Fälle , die ſich nur durch Rückſprache
zwiſchen den Beteiligten erledigen laſſen , wird für den einzelnen Fall
ſelten geholfen , da wird vielmehr künſtlich zwiſchen ganzen Ständen

Zwietracht geſät , die eine Vereinbarung erſchwert und unmöglich
macht .

GSehr richtig ! )

Aber , meine Herren , dies nebenbei .
Dem Herrn Reichskanzler wollte ich ſagen ; es wäre richtiger

geweſen , er hätte ſich in ſeiner Rede auf den Standpunkt geſtellt :
die Gewerkſchaften , die ſich von der politiſchen Parteinahme frei
halten , will ich meinerſeits unterſtützen , ich will ſie kräftigen und
will ihnen beiſpringen , um ſie gegenüber anderen , die ſich von poli⸗
tiſchen Beſtrebungen nicht frei halten , zu ſtärken , ich will deshalb

möglichſt raſch die Organiſation der Gewerkſchaften durch die Vor⸗

legung eines Berufsvereinsgeſetzes ermöglichen .

GSehr richtig ! )
Damit würde er die Herzen der Arbeiter gewonnen haben .

Meine Herren , laſſen Sie mich mit dem Bemerken ſchließen :
das Bergwerkseigentum beruht auf der Mutung , die gewährt iſt
durch den Staat , und wenn der Bergwerkseigentümer die Rechte ,
die ihm aus der Mutung entſpringen , mißbraucht , ſo hat der Staat
das Recht und die Pflicht , ſich daran zu erinnern , daß er es war ,
der die Mutung gewährt hat

( Sehr wahrh ,

daß er alſo auch dafür zu ſorgen hat , daß Zuſtände erhalten bleiben ,
die für die geſamte Bevölkerung des Reichs erträglich ſind .

( Lebhaftes Bravo in der Mitte . )

( 125 . Sitzung vom 23. Januar 1905 , S. 3982 .

— — — —



Der konſervative Abg . v. Heydebrand ſuchte die

Haltung ſeiner Partei zu rechtfertigen , erklärte aber :

Meine Herren , es liegt uns nichts ferner , und es iſt ein Vor⸗

wurf , der uns mit vollem Unrecht gemacht werden würde , als wenn

wir für die Lage der Arbeiter gerade auch in Berggegenden nicht
volles Mitgefühl hätten .

( Zurufe bei den Sozialdemokraten . )

Es kann nach meiner Meinung wohl kaum ein ſchwereres Los geben
als das Los eines Bergarbeiters , eines Mannes , der Licht und

Sonne bei ſeiner Tätigkeit entbehren muß , der ein freudloſes Daſein

führt , der großen Gefahren ausgeſetzt iſt . Man müßte ja kein

Menſch ſein , wenn man dafür nicht Herz und Empfindung hätte ,
und ich kann es ausſprechen , daß bei der Entwicklung der Angelegenheit ,
wie ſie ſich dann ſpäter geſtalten wird , wir dieſen Geſichtspunkten

durchaus Rechnung tragen wollen . Wir haben aber auch von unſerer
Seite — das wollte ich einmal hier ausſprechen — nicht bloß ein

Herz für unſere Arbeiter — das iſt ja eigentlich ſelbſtverſtändlich ;
ſonſt würde es ſich kaum lohnen , mit ſeinen Arbeitern zu leben

( Zurufe bei den Sozialdemokraten )

— alſo wir haben nicht nur ein Herz für unſere Arbeiter , ſondern

für die Arbeiter überhaupt . ( S. 3992 . )

Bis zu den Verhandlungen im Abgeordnetenhauſe
war dieſes Mitgefühl ſehr verdünnt worden . Die Be⸗

ſprechung der Interpellation war damit erledigt .

Eine zweite Debatte entſtand zu Beginn der Be —

ratung des Etats des Reichsamts des Innern am 1. und 3.

Februar 1905 . Es waren nämlich eine Anzahl Reſolutionen

zu dieſem Etatskapitel eingelaufen , ſo daß die Berg⸗

arbeiterfrage getrennt behandelt wurde . Eine national —

liberale Reſolution wünſchte die Unterſuchung der Berg —

arbeiterverhältniſſe durch die arbeitsſtatiſtiſche Kommiſſion

( Nr. 581) , ein vom Zentrum unterſtützter Antrag Got —

hein ( Nr. 584 ) wollte in die Gewerbeordnung Beſtim⸗

mungen über das Nullen und die Arbeiterausſchüſſe auf⸗

nehmen ; ein ſozialdemokratiſcher Antrag wünſchte eine

Novelle zur Gewerbeordnung mit Regelung der Arbeits —

zeit , des Nullens , der Grubenkontrolleure und der Arbeiter —

ausſchüſſe ( Nr. 583 ) .
In den Debatten kam zur Sache ſelbſt nicht mehr

viel Neues heraus .
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Staatsſekretär Graf Poſadowsky betonte am 1.

Februar 1905 ( St . B . S . 4199 ) :
„ Ich hege die Hoffnung , daß das langekündigte ] preußiſche

Berggeſetz ſo bald als möglich zuſtande kommt , und zwar in

einer Form , die der inneren Sachlage gerecht wird . “ Aber er

fügte ſofort hinzu : „ Anderſeits muß ich aber doch bemerken , daß

die preußiſche Staatsregierung auf dem grundſätzlichen Standpunkt

ſteht , daß die Berggeſetzgebung nicht zur Juſtändigkeit des Reiches

gehört und daß ſie nicht gewillt iſt , im Bundesrat dafür zu ſtimmen ,

daß dieſe ihre zuſtändigkeit aufgegeben wird . Wenn man jetzt eine

Aktion einleitete , um die Berggeſetzgebung der Zuſtändigkeit des

Reiches zu überweiſen , würde man , glaube ich, nur die Aktion , die

in Preußen ſchwebt , verzögern und den Zweck , den man dort ernſtlich

verfolgt , vielleicht auf unabſehbare Feit hinausſchieben . ( S. 4199 . )

Mit dieſer Erklärung muß unbedingt gerechnet werden .

Dr . Spahn wies zwar am 3. Febr . 1905 in glänzender
Weiſe dieſen Einwand zurück und legte die Zuſtändigkeit
des Reiches dar . Dabei wies er namentlich auf die Zu⸗

nahme der Erkrankungen im Ruhrrevier hin . Die Anträge

Gothein und der Sozialdemokraten fanden Annahme , da

das Zentrum für dieſe ſtimmte .

c. Das verhalten des Reichstages nach dem Streik .

Inzwiſchen lief im Preußiſchen Abgeordnetenhauſe die

Novelle zum Berggeſetz ein ; ſie brachte das Verbot des

Nullens ; den ſanitären Achtſtundentag in Gruben über

22 Celſius und die obligatoriſchen Arbeiterausſchüſſe .
Wenn auch kein großer Fortſchritt , ſo enthielt die Vorlage

doch eine annehmbare Verbeſſerung der Lage der Arbeiter .

Die Kommiſſion des Abgeordnetenhauſes aber verſchlechterte
den Entwurf derart , daß es aus einem Arbeiterſchutzgeſetz
ein Arbeitertrutzgeſetz (öffentliche Wahl für Arbeiteraus —

ſchüſſe , Verbot der politiſchen Betätigung der Mitglieder

desſelben ) wurde . Da zeigte in der „ K. Volksztg . “ ( 8.

331 vom 22 . März 1905 ) ein Zentrumsabgeordneter den

Weg , wie ein brauchbares Geſetz für die Arbeiter ge —

ſchaffen werden könnte , nämlich durch Eingliederung der Be⸗

ſtimmungen in die Gewerbeordnung . Ehe das Zentrum

dieſen Weg beſchritt , wollte es natürlich die zweite Leſung
im Abgeordnetenhauſe abwarten .

— —önä—ẽw—
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Die Sozialdemokraten brachten am 17 . und 18 . Mai

bereits Geſetzentwürfe ( 804 und 812 ) ein , welche ſich mit

dem Arbeiterſchutz und Knappſchaftsweſen befaßten . Die

Wirtſchaftliche Vereinigung kam mit einer Reſolution am

22 . Mai ( Nr. 837 ) . Das Zentrum wartete die zweite

Leſung ab ; da hier entgegen den Bemühungen der Zen —

trumsabgeordneten des Abgeordnetenhauſes alle Beſtim —

mungen über den Arbeiterausſchuß geſtrichen wurden , brachte
es am Tage der Beendigung der zweiten Leſung ( 20. Mai )
noch folgenden Geſetzentwurf ein :

Graf v. Hompeſch und Genoſſen . Der Reichstag wolle

beſchließen :
dem nachſtehenden Geſetzentwurfe die verfaſſungsmäßige
Zuſtimmung zu erteilen :

Geſetz
betreffend

Die Abänderung der Gewerbeordnung

vom 26 . Juli 1900 .

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutſcher Kaiſer ,

König von Preußen ꝛc.

verordnen im Namen des Reichs , nach erfolgter Zuſtimmung
des Bundesrats und des Reichstags , was folgt :

Artikell .

§ 115 der Gewerbeordnung erhält folgende Abſätze 3, 4, 5
und 6:

( Abſatz 3. ) Im Betrieb von Bergwerken iſt es verboten ,
genügend und vorſchriftsmäßig beladene Fördergefäße bei der Lohn —
berechnung in Abzug zu bringen . Ungenügend oder vorſchriftswidrig
beladene Fördergefäße müſſen inſoweit angerechnet werden , als ihr
Inhalt vorſchriftsmäßig iſt . Der Bergwerlksbeſitzer iſt verpflichtet ,
zu geſtatten , daß die Arbeiter auf ihre Koſten durch einen aus ihrer
Mitte von dem ſtändigen Arbeiterausſchuſſe oder , wo ein ſolcher

nicht beſteht , von ihnen gewählten Vertrauensmann das Verfahren
bei Feſtſtellung der ungenügenden oder vorſchriftswidrigen Beladung
und des bei der Lohnberechnung anzurechnenden Teiles der Beladung

überwachen laſſen ; durch die UÜberwachung darf eine Störung des
Betriebes nicht herbeigeführt werden . Der Bergwerksbeſitzer iſt

ferner verpflichtet , den Lohn des Vertrauensmanns auf Antrag des

ſtändigen Arbeiterausſchuſſes oder der Mehrzahl der beteiligten Ar —
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beiter vorſchußweiſe zu zahlen ; er iſt berechtigt , den vorſchußweiſe

gezahlten Lohn den beteiligten Arbeitern bei der Lohnzahlung in

Abzug zu bringen . Erfolgt die Lohnabrechnung nach Zahl und

Rauminhalt der Fördergefäße , ſo müſſen dieſe geeicht ſein .

( Abſatz 4. ) Sofern im Betrieb von Bergwerken der Lohn nach

Gedinge bemeſſen wird , muß die Vereinbarung desſelben ſpäteſtens

binnen zehn Tagen nach Belegung eines Betriebspunkts ( übernahme

der Arbeit ) erfolgen ; iſt das Gedinge nicht in der vorbezeichneten

Friſt beziehungsweiſe bis zu dem in der Arbeitsordnung zu be⸗
ſtimmenden Zeitpunkt abgeſchloſſen , ſo iſt der Arbeiter berechtigt ,
die Feſtſtellung ſeines Lohnes im Falle der Fortſetzung der Arbeit

vor demſelben Arbeitsort nach Maßgabe des in der vorausgegangenen

Lohnperiode für dieſelbe Arbeitsſtelle gültig geweſenen Gedinges , in

allen anderen Fällen nach Maßgabe des Schichtlohnes gleichartiger

Arbeiter zu verlangen .

( Abſatz 5. ) Soweit in Bergwerken Einrichtungen beſtehen , zu

denen die Arbeiter ohne geſetzliche Verpflichtung Beiträge leiſten ,

ſind von den beteiligten großjährigen Arbeitern in geheimer Wahl

gewählte Vertreter oder der ſtändige Arbeiterausſchuß an der Ver⸗
waltung entſprechend den Beiträgen zu beteiligen .

( Abſatz 6. ) Wird im Bergwerksbetriebe das Arbeitsverhältnis

infolge Kündigung des Arbeitgebers aufgelöſt , ſo muß dem Arbeit⸗
nehmer auf ſein Verlangen die ihm vom Arbeitgeber überlaſſene

Wohnung bis zum Schluſſe des der Auflöſung des Arbeitsverhält⸗

niſſes folgenden Monats gegen Erſtattung der bisherigen Miete be⸗

laſſen werden . Entgegenſtehende Vereinbarungen ſind rechtsungültig .

Artikel . II .

8 1.

In S 134b der Gewerbeordnung werden folgende Abſätze 3

und 4 eingeſchaltet :

( Abſatz 3. ) Die im Laufe eines Kalendermonats gegen einen

Arbeiter in Bergwerken wegen ungenügender oder vorſchriftswidriger

Beladung von Fördergefäßen verhängten Geldſtrafen dürfen in ihrem

Geſamtbetrage fünf Mark , Geldſtrafen überhaupt den doppelten

Betrag ſeines durchſchnittlichen Tagesarbeitsverdienſtes nicht über⸗

ſteigen .
( Abſatz 4. ) In ſolchen Bergwerken , für welche ein ſtändiger

Arbeiterausſchuß vorgeſchrieben iſt (§S 134h der Gewerbeordnung ) ,

müſſen die Strafgelder einer Unterſtützungskaſſe zugunſten der Ar⸗

beiter überwieſen werden , an deren Verwaltung der ſtändige Arbeiter⸗

ausſchuß mit der Maßgabe beteiligt ſein muß , daß den von den

Arbeitern gewählten Mitgliedern mindeſtens zwei Drittel der Stimmen

zuſtehen . Die Grundſätze für die Verwendung und Verwaltung
müſſen nach Anhörung der volljährigen Arbeiter oder des ſtän⸗
digen Arbeiterausſchuſſes in der Arbeitsordnung oder in beſonderen

— — ——— —
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Satzungen feſtgelegt und dem Oberbergamt zur Genehmigung unter⸗
breitet werden . Eine Überſicht der Einnahmen und Ausgaben und
des Vermögens dieſer Kaſſe iſt alljährlich in einer vom Oberberg⸗
amte vorgeſchriebenen Form aufzuſtellen und dieſem , nachdem ſie
zwei Wochen durch Aushang zur Kenntnis der Belegſchaft gebracht
iſt , einzureichen .

( Abſatz 5. ) Wie der ſeitherige Abſatz 3.

2

§ 134e Abſatz 1 erhält folgenden Zuſatz : „ Bei Bergwerken
erfolgt die Einreichung der Arbeitsordnung beim Oberbergamt ,
welches dieſe zu genehmigen hat . “

Dem 8§ 134e Abſatz 2 iſt folgender Satz 4 anzufügen : „ In
Bergwerken beſchäftigten fremdſprachigen Arbeitern iſt dieſelbe in
ihrer Mutterſprache zu behändigen . “

8 3.

§ 134h der Gewerbeordnung erhält folgende Abſätze 2 bis 5:
( Abſatz 2. ) Vorſtehende Beſtimmungen finden auf Bergwerke

mit der Maßgabe Anwendung , daß , wenn auf dieſen in der Regel
mindeſtens 20 Arbeiter beſchäftigt ſind , ein ſtändiger Arbeiteraus⸗
ſchuß vorhanden ſein muß . Für die in Abſatz 1 Ziffer 3 genannten
Arbeiterausſchüſſe iſt für Bergwerke der 1. Januar 1892 maßgebend .

( Abſatz 3. ) Die Mitglieder des Arbeiterausſchuſſes in Berg —
werken müſſen mindeſtens fünfundzwanzig Jahre alt ſein , mindeſtens
ein Jahr auf dem Bergwerke gearbeitet haben , die bürgerlichen
Ehrenrechte und die deutſche Reichsangehörigkeit beſitzen . Ihre Zahl
muß mindeſtens fünf betragen . Die Wahl findet nach den Grund —

ſätzen der Verhältniswahl ſtatt derart , daß neben den Mehrheits⸗
gruppen auch die Minderheitsgruppen entſprechend ihrer Zahl ver —
treten ſind . Über die Organiſation , Wahl , Zuſtändigkeit und Ge⸗

ſchäftsführung des ſtändigen Arbeiterausſchuſſes ſind in der Arbeits⸗

ordnung oder in beſonderen Satzungen nähere Beſtimmungen zu
treffen , die das Oberbergamt zu genehmigen hat . Bezügliche Streitig —
keiten entſcheidet das Oberbergamt .

( Abſatz 4. ) Der ſtändige Arbeiterausſchuß in Bergwerken hat
die in den § 8 115 Abſatz 3 und 5, 134b Abſatz 3, 4 und 5, 134 d
und 135 e bezeichneten Aufgaben . Er kann ferner Vertreter beſtellen ,
welche befugt ſind , die Grube in bezug auf die Sicherheit zu befahren ,
ſowie ſich über die daſelbſt vorgekommenen Unfälle zu unterrichten .
Die näheren Beſtimmungen über die Ausübung dieſer Befugnis trifft
das Oberbergamt . Dabei findet die Vorſchrifſt des §S 115 Abſatz 3

Satz 3 entſprechende Anwendung . Durch die Arbeitsordnung können

ihm noch weitere Aufgaben zugewieſen werden . Außerdem hat er
die Befugnis , Anträge , Wünſche und Beſchwerden der Belegſchaft
zur Kenntnis des Bergwerksbeſitzers zu bringen und ſich darüber

gutachtlich zu äußern .
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( Abſatz 5. ) Dem Bergwerlksbeſitzer und ſeinen Angeſtellten iſt

unterſagt , die Arbeiter in der Uübernahme oder Ausübung eines in

Gemäßheit dieſes Geſetzes ihnen übertragenen Amtes ( Arbeiteraus⸗

ſchuß , Grubenbefahrer [ 8 134h Abſatz 2 und 4J oder Vertrauens⸗

mann IS 165 Abſatz 3] ) zu beſchränken . Vertragsbeſtimmungen oder

Arbeitsordnungen , welche dieſem Verbote zuwiderlaufen , haben keine

rechtliche Wirkſamkeit .

Artikel III .

Nach §S 137 werden folgende Paragraphen eingeſchaltet :

§8 137 a.

( Abſatz 1. ) In Bergwerken darf die regelmäßige tägliche
Arbeitszeit vom 1. Oktober 1905 ab 8½ Stunden , vom 1. Oktober

1908 ab 8 Stunden nicht überſchreiten .

( Abſatz 2. ) Die Oberbergämter ſind ermächtigt , für einzelne
Gruben oder Grubenabteilungen dieſe Anfangstermine um höchſtens
zwei Jahre hinauszuſchieben , wenn dies zur Verhütung eines un⸗

verhältnismäßigen Schadens erforderlich erſcheint .

( Abſatz 3. ) Als Arbeitszeit gilt die Zeit vom Beginn der

Seilfahrt bis zu ihrem Wiederbeginn .

( Abſatz 4. ) Die den Bergbehörden in der Landesgeſetzgebung

beigelegte Befugnis zum Erlaſſen von den Arbeitnehmern günſtigeren

Anordnungen bleibt durch dieſe Vorſchriften unberührt .

§8137 b .
Für Arbeiter in Bergwerken , welche an Betriebspunkten , an

denen die gewöhnliche Temperatur mehr als ＋ 28C . beträgt , ſo⸗
wie bei naſſen Arbeiten nicht bloß vorübergehend beſchäftigt werden ,

darf die Arbeitszeit 6 Stunden , an Betriebspunkten mit mehr als

＋ 26 C. 7 Stunden täglich nicht überſteigen . Als gewöhnliche
Temperatur gilt diejenige Temperatur , welche der Betriebspunkt bei

regelmäßiger Belegung und Bewetterung hat .

§ 137 c.

Wenn im Bergwerksbetriebe Gefahr für das Leben oder die

Geſundheit der Arbeiter oder für die Sicherheit der Baue beſteht ,

ſo iſt auf Verlangen der Betriebsleitung die Arbeit über die regel⸗

mäßige Zeit hinaus fortzuſetzen .

§ 137 d.

( Abſatz 2. ) Den Arbeitern in Bergwerken darf nicht geſtattet
werden :

a) an Betriebspunkten , an denen die gewöhnliche Temperatur

mehr als ＋ 28 C. beträgt , ſowie bei naſſen Arbeiten ,
Über⸗ oder Nebenſchichten zu verfahren ,

b) wöchentlich mehr als eine achtſtündige Nebenſchicht oder

mehr als zwei überſchichten bis zur Geſamtdauer von

vier Stunden zu verfahren .
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Abſatz 3. ) Vor dem Beginn ſowohl einer regelmäßigen Schicht
als einer Nebenſchicht muß für den einzelnen Arbeiter eine mindeſtens
achtſtündige Ruhezeit liegen .

( Abſatz 4. ) In der Zeit von Samstag abends 6 Uhr bis
Montag morgens 6 Uhr dürfen Über⸗ und Nebenſchichten nur in
den Fällen des § 105 c verfahren werden .

§ 137 e.

( Abſatz 1. ) Die Oberbergämter können bezüglich einzelner
Gruben oder Grubenabteilungen für einzelne Arbeiterklaſſen eine
Verlängerung der im § 137a zugelaſſenen täglichen Arbeitszeit in⸗
ſoweit geſtatten , als dies zur Wiederaufnahme und Durchführung
des vollen werktägigen Betriebs erforderlich iſt und die Art der
zugelaſſenen Beſchäftigung eine Gefährdung der Geſundheit aus⸗
geſchloſſen erſcheinen läßt .

( Abſatz 2. ) Die Oberbergämter ſind außerdem ermächtigt , für
einzelne Gruben oder Grubenabteilungen Ausnahmen von der Vor —

ſchrift im §S 137 d Abſatz 1 unter b auf beſtimmte Zeit zuzulaſſen ,
wenn dies aus überwiegenden Gründen des öffentlichen Intereſſes
geboten erſcheint .

( Abſatz 3. ) Die vorſtehend in Abſatz 1 und 2 und in §8 137a

Abſatz 2 erwähnten Verfügungen ſind ſchriftlich zu erlaſſen . Eine

Abſchrift iſt in das Zechenbuch einzutragen und durch Aushang auf
dem Werke zur Kenntnis der Arbeiter zu bringen . Eine Nachweiſung
der bewilligten Ausnahmen iſt alljährlich der Landeszentralbehörde
einzureichen .

§ 137f .

Auf jedem Bergwerke müſſen Einrichtungen vorhanden ſein ,
welche die Feſtſtellung der Zahl und Dauer der von den einzelnen
Arbeitern in den letzten zwölf Monaten verfahrenen Über⸗ und

Nebenſchichten ermöglichen .

Artikel IV.

8 1.

§ 146 Abſatz 1 Ziffer 2 erhält folgende Faſſung :
2. Gewerbetreibende , welche den § § 134h Abſatz 5, 135 bis

137 , 137 a , 137b , 137 d, 1390c oder den auf Grund der

88 137 a , 139 , 139a getroffenen Verfügungen zuwider⸗
handeln .

8

§ 147 Abſatz 1 Ziffer 5 wie folgt zu faſſen :
5. wer eine Fabrik oder ein Bergwerk betreibt oder eine

offene Verkaufsſtelle hält , für welche eine Arbeitsordnung
( 88 134a , 139m ) oder der in §S 134h vorgeſchriebene
Arbeiterausſchuß nicht beſteht , oder wer der endgültigen
Anordnung der Behörde wegen Erſetzung oder Abänderung
der Arbeitsordnung nicht nachkommt .
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8 3.

In 8 148 wird folgende Ziffer 12 a eingeſchaltet :
12 a. wer es unterläßt , den durch §S 137 e Abſatz 3 Satz 2 und

3 und durch § 137f für ihn begründeten Verpflichtungen

nachzukommen .
Artikel V.

In 8 154a Abſatz 2 die Worte „ unter Tage “ zu ſtreichen und

folgenden Abſatz 3 einzufügen :

Beſtimmungen von Reichs - und Landesgeſetzen , welche für die

Bergarbeiter günſtiger ſind , werden hierdurch nicht berührt .

Artikel VI .

Schluß⸗ und Übergangsvorſchriften .

Die durch dies Geſetz erforderlich werdenden Abänderungen

der Arbeitsordnungen müſſen ſpäteſtens drei Monate , die Einrichtung

der ſtändigen Arbeiterausſchüſſe muß ſpäteſtens vier Monate nach

dem Inkrafttreten des Geſetzes erfolgt ſein .

Urkundlich uſw .

Gegeben uſw .

Berlin , den 20 . Mai 1905 .

Graf v. Hompeſch

und die Namen ſämtlicher anweſenden Zentrumsabgeordneten .

Durch den Umſtand , daß der Antrag unter dem Namen

„ Graf von Hompeſch “ läuft , hat das Zentrum demſelben

die gleichhohe Bedeutung wie dem Toleranzantrag einge —

räumt . Der Geſetzentwurf hat die Anträge der preußiſchen

Zentrumsfraktion in ſich aufgenommen , geht aber in einigen

Punkten über dieſe hinaus , wie auch über den ſozialdemo⸗

kratiſchen Antrag , der die Achtſtundenſchicht nicht ſofort

für alle Bergwerke fordert und namentlich kein Verbot der

Beſchäftigung der Arbeiterinnen in Bergwerken über Tage

enthält . Das Zentrum aber tat ſofort auch alles , um den

Antrag zur Beratung zu bringen und zwar noch vor der

dritten Leſung im Abgeordnetenhauſe , die am 26 . Mai

1905 ſtattfand . Am 24 . Mai 1905 forderte Graf v. Hom —

peſch , daß der Zentrumsantrag nebſt den beiden anderen

am 25 . Mai zur Beratung gelange ; die Konſervativen
und Nationalliberalen widerſprachen und forderten nament —

liche Abſtimmung über den Antrag Graf v. Hompeſch ;

— — — —
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dann verließen ſie teilweiſe den Saal und machten ſo den

Reichstag beſchlußunfähig ; für ſofortige Beratung ſtimmten
143 , dagegen 37 , einer enthielt ſich. Das Haus war mit
181 Abſtimmungen beſchlußunfähig . Die einzelnen Parteien
ſtimmten folgendermaßen :

Mit Ja : Sentrum 69 ; Sozialdemokraten 44 ; Wirt⸗

ſchaftliche Vereinigung und Antiſemiten 10 ; Freiſinnige
Volkspartei 9; Freiſinnige Vereinigung 5; Polen 4. Mit
Nein : Konſervative 8; Reichspartei 9 ; Nationalliberale 20 .
Der Stimme enthielt ſich der keiner Fraktion angehörige
Präſident des Reichstages .

Gemäß der offiziellen Fraktions⸗Liſte waren ver —
treten vom özentrum 69 %, von den Sozialdemokraten
( 78 Abg . ) , die Parteidiäten haben — 56/5 ; von der

Wirtſchaftlichen Vereinigung und Antiſemiten ( 19 Abg . )
— 53 %; von der Freiſinnigen Volkspartei ( 20 Abg. )

45 , von der Freiſinnigen Vereinigung ( 10 Mitglieder )
⁰c50/ ; von den Polen ( 13 Mitglieder ) = 30/, ; von

den Konſervativen ( 52 Abg . ) = 15⅝, ; von der Reichs —

partei ( 21 Abg. ) = O43%%; von den Nationalliberalen

( 50 Abg . ) = 40 % . Das Zentrum war alſo am ſtärkſten
vertreten ; die Sozialdemokraten , die doch das größte
Intereſſe haben mußten , hätten allein die fehlende Zahl
von 18 Abgeordneten leicht ſtellen können und das Haus
wäre beſchlußfähig geweſen . Sie trifft neben den Ob⸗

ſtruktionsparteien die Hauptſchuld , daß die Anträge nicht
beraten werden konnten .

d. Das preußiſche Bergarbeiterſchutzgeſetz .
Mit dieſem Schlußabſchnitt überſchreiten wir etwas den

Rahmen des Buches ; aber zur Orientierung ſei doch der —

ſelbe angeführt , zumal auch ein ſehr heftiger Streit über den
Wert der Beſchlüſſe des Preußiſchen Landtages entbrannt iſt .
Bekanntlich gelang es dem Zentrum des Abgeordneten —
hauſes , die Freikonſervativen und Nationalliberalen zu
einem Kompromiß zu gewinnen , der in ſeinen weſentlichen
Punkten nirgends hinter der Vorlage zurückbleibt ; ſie
ſonſt übertrifft und nur in untergeordneten Punkten hinter
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ihr ſteht . Wir geben zuerſt den Wortlaut des verab —⸗

ſchiedeten Geſetzes in der Faſſung des Abgeordnetenhauſes :
Artikel J.

Die nachſtehend bezeichneten Vorſchriften des Allgemeinen Berg⸗
geſetzes vom 24. Juni 1865/1892 werden , wie folgt , abgeändert :

I. S 80b Ziffer 3 erhält folgende Faſſung :
[ Die Arbeitsordnung muß Beſtimmungen enthalten ] „ über Zeit

und Art der Abrechnung und Lohnzahlung , über das Verfahren
zur Feſtſtellung des bei der Lohnberechnung zu berückſichtigenden
Teiles ungenügend oder vorſchriftswidrig beladener Fördergefäße
und über die Überwachung dieſes Verfahrens durch Vertrauens⸗
männer der Arbeiter ( § 80c Abſ . 2) , ſowie über die Vertreter des
Bergwerksbeſitzers bei dieſem Verfahren und über den gegen die
Feſtſtellung des Lohnanteils zuläſſigen Beſchwerdeweg . “

2. §S 80c Abſ . 2 erhält folgende Faſſung :
„ Genügend und vorſchriftsmäßig beladene Fördergefäße bei

der Lohnberechnung in Abzug zu bringen , iſt verboten . Ungenügend
oder vorſchriftswidrig beladene Fördergefäße müſſen inſoweit an⸗
gerechnet werden , als ihr Inhalt vorſchriftsmäßig iſt . Der Bergwerks⸗
beſitzer iſt verpflichtet zu geſtatten , daß die Arbeiter auf ihre Koſten
durch einen aus ihrer Mitte von dem ſtändigen Arbeiterausſchuſſe
oder , wo ein ſolcher nicht beſteht , von ihnen gewählten Vertrauens⸗
mann das Verfahren bei Feſtſtellung der ungenügenden oder vorſchrifts⸗
widrigen Beladung und des bei der Lohnberechnung auszurechnenden
Teiles der Beladung überwachen laſſen . Durch die Überwachung
darf eine Störung des Betriebes nicht herbeigeführt werden ; bei
Streitigkeiten hierüber trifft auf Beſchwerde des Vertrauensmannes
die Bergbehörde die entſprechenden Anordnungen . Der Vertrauens⸗
mann bleibt im Arbeitsverhältnis des Bergwerks . Mit der Beendigung
desſelben erliſcht ſein Amt . Der Bergwerksbeſitzer iſt ferner verpflichtet ,
den Lohn des Vertrauensmannes auf Antrag des ſtändigen Arbeiter⸗
ausſchuſſes oder der Mehrzahl der beteiligten Arbeiter vorſchuß⸗
weiſe zu zahlen . — Er iſt berechtigt , den vorſchußweiſe gezahlten
Lohn den beteiligten Arbeitern bei der Lohnzahlung in Abzug zu
bringen . “

3. §S 80 d Abſ . 1 erhält hinter dem zweiten Satze folgenden
Zuſatz :

„. . . die im Laufe eines Kalendermonats gegen einen Arbeiter
wegen ungenügender oder vorſchriftswidriger Beladung von Förder —
gefäßen verhängten Geldſtrafen dürfen in ihrem Geſamtbetrage
fünf Mark nicht überſteigen . “

4. §S 80d Abſ . 2 erhält folgende Faſſung :
„Alle Strafgelder müſſen zum Beſten der Arbeiter des Berg⸗

werks verwendet werden . Wenn für das Bergwerk ein ſtändiger
Arbeiterausſchuß vorgeſchrieben iſt , müſſen die Strafgelder einer

17
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Unterſtützungskaſſe zugunſten der Arbeiter überwieſen werden , an

deren Verwaltung der ſtändige Arbeiterausſchuß mit der Maßgabe

beteiligt ſein muß , daß den von den Arbeitern gewählten Mitgliedern
mindeſtens die Hälfte der Stimmen zuſteht . Die Grundſätze für die

Verwendung und Verwaltung müſſen nach Anhörung der volljährigen
Arbeiter oder des ſtändigen Arbeiterausſchuſſes in der Arbeitsordnung
oder in beſonderen Satzungen feſtgelegt werden . Eine Überſicht der

Einnahmen und Ausgaben und des Vermögens dieſer Kaſſe iſt

alljährlich in einer vom Oberbergamte vorgeſchriebenen Form auf⸗

zuſtellen und dieſem , nachdem ſie zwei Wochen durch Aushang zur
Kenntnis der Belegſchaft gebracht iſt , einzureichen . “

5. S 80d Abſ . 3 Satz 2 [ Vorſchriften über das Verhalten der

Arbeiter ] erhält in ſeinen Eingangsworten folgende Faſſung :

„ Mit Zuſtimmung des l[ſtatt eines ! ſtändigen Arbeiteraus⸗

ſchuſſes “ uſw .
6. § 80f erhält folgende Faſſung :

( Abſatz 1. ) Auf denjenigen Bergwerken , auf welchen in der

Regel mindeſtens 100 Arbeiter beſchäftigt werden , muß ein ſtändiger

Arbeiterausſchuß vorhanden ſein . Ihm liegt es ob, darauf hin⸗

zuwirken , daß das gute Einvernehmen innerhalb der Belegſchaft
und zwiſchen der Belegſchaft und dem Arbeitgeber erhalten bleibt

oder wiederhergeſtellt wird .

( Abſatz 2. ) Der ſtändige Arbeiterausſchuß hat die in den 88 800

Abſ . 2, 80d Abſ . 2, 3 und 80g Abſ . 1 bezeichneten Aufgaben . Durch
die Arbeitsordnung können ihm noch weitere Aufgaben zugewieſen
werden . Außerdem hat er Anträge , Wünſche und Beſchwerden der

Belegſchaft , die ſich auf die Betriebs - und Arbeitsverhältniſſe des

Bergwerks beziehen , zur Kenntnis des Bergwerksbeſitzers zu bringen
und ſich darüber zu äußern .

( Abſatz 3. ) Ein Arbeiterausſchuß , der ſeine im Abſ . 2 begrenzte

Zuſtändigkeit überſchreitet , kann nach fruchtloſer Verwarnung auf⸗

gelöſt werden . Die Auflöſung erfolgt durch das Oberbergamt .

Nach wiederholter Auflöſung kann das Oberbergamt für das be—

troffene Bergwerk die Vorſchrift des Abſ . 1 Satz 1 auf die Dauer

von höchſtens einem Jahre außer Kraft ſetzen .

( Abſatz 4. ) Als ſtändige Arbeiterausſchüſſe im Sinne des Geſetzes

gelten nur :

1. die Vorſtände der für die Arbeiter eines Bergwerks beſtehenden

Krankenkaſſen oder anderer für die Arbeiter des Bergwerks be—

ſtehenden Kaſſeneinrichtungen , deren Mitglieder in ihrer Mehrheit
von den Arbeitern aus ihrer Mitte zu wählen ſind , ſofern ſie als

ſtändige Arbeiterausſchüſſe beſtellt werden ;
2. die Knappſchaftsälteſten von Knappſchaftsvereinen und Knapp⸗

ſchaftskrankenkaſſen , welche nur die Vetriebe eines Bergwerks —

beſitzers umfaſſen , ſofern ſie aus der Mitte der Arbeiter gewählt

ſind und als ſtändige Arbeiterausſchüſſe beſtellt werden ;
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3. die bereits vor dem 1. Januar 1892 errichteten ſtändigen
Arbeiterausſchüſſe , deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von den
Arbeitern aus ihrer Mitte gewählt werden ;

4. ſolche Vertretungen , deren Mitglieder in ihrer Mehrzahl von
den Arbeitern des Bergwerks , der betreffenden Betriebsabteilung
oder der mit dem Bergwerke verbundenen Betriebsanlagen aus

ihrer Mitte in unmittelbarer und geheimer Wahl gewählt werden .
Die Wahl der Vertreter kann auch nach Arbeiterklaſſen oder nach
beſonderen Abteilungen des Betriebes erfolgen . Die Verhältniswahl
iſt zuläſſig .

Zur Wahl berechtigt ſind nur volljährige Arbeiter , welche ſeit
Eröffnung des Betriebes oder mindeſtens ein Jahr ununterbrochen
auf dem Bergwerke gearbeitet haben . Die Vertreter müſſen mindeſtens
30 Jahre alt ſein und ſeit der Eröffnung des Betriebes oder mindeſtens
drei Jahre ununterbrochen auf dem Bergwerke gearbeitet haben .
Wähler und Vertreter müſſen die bürgerlichen Ehrenrechte und die

deutſche Reichsangehörigkeit beſitzen , die Vertreter überdies der

deutſchen Sprache mächtig ſein .
Die Zahl der Vertreter ſoll mindenſtens drei betragen .
Die Arbeiterausſchüſſe ſind mindeſtens alle fünf Jahre neu zu

wählen . Der Wahltermin iſt vier Wochen vor der Wahl bekannt

zu geben .
Das Amt eines Vertreters erliſcht , ſobald er aus dem Arbeits⸗

verhältniſſe ausſcheidet oder eine andere Vorausſetzung der Wähl⸗
barkeit verliert .

Die Bergbehörde hat darüber zu wachen , daß die ſtändigen
Arbeiterausſchüſſe ſtets vorſchriftsmäßig beſetzt ſind , und daß die er⸗

forderlich werdenden Neuwahlen ſchleunigſt erfolgen . Über die

Gültigkeit einer Wahl und über das Erlöſchen des Amtes eines

Mitgliedes eines ſtändigen Arbeiterausſchuſſes entſcheidet das Ober —

bergamt .
Über die Organiſation , Wahl , Zuſtändigkeit und Geſchäfts⸗

führung des ſtändigen Arbeiterausſchuſſes ſind in der Arbeitsordnung
oder in beſonderen Satzungen nähere Beſtimmungen zu treffen .

7. Hinter 8§ 80f wird folgender § 80fa eingeſchaltet :
Die in den Arbeitsordnungen oder in beſonderen Satzungen

enthaltenen Beſtimmungen über die Verwendung der Strafgelder und
die Verwaltung der Unterſtützungskaſſen , ſowie über die Organi⸗
ſation , Wahl , Zuſtändigkeit und Geſchäftsführung des ſtändigen
Arbeiterausſchuſſes unterliegen der Genehmigung des Oberbergamts .
Die Genehmigung darf nur verſagt werden , wenn die Beſtimmungen

gegen die Geſetze verſtoßen .
8. §S 80g erhält folgende Faſſung :
( Abſatz 1. ) „ Vor dem Erlaß der Arbeitsordnung oder eines

Nachtrages zu derſelben iſt auf denjenigen Bergwerken , für welche
ein ſtändiger Arbeiterausſchuß beſteht , dieſer über den Inhalt der
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Arbeitsordnung oder des Nachtrages zu hören ; auf den übrigen

Bergwerken iſt den volljährigen Arbeitern Gelegenheit zu geben ,

ſich über den Inhalt der Arbeitsordnung oder des Nachtrages zu

äußern .
( Abſatz 2. ) Die Arbeitsordnung , ſowie jeder Nachtrag zu der⸗

ſelben , iſt unter Mitteilung der ſeitens des Arbeiterausſchuſſes
oder der Arbeiter geäußerten Bedenken , ſoweit die Außerungen

ſchriftlich oder zu Protokoll erfolgt ſind , binnen drei Tagen nach

dem Erlaß in zwei Ausfertigungen , unter Beifügung der Erklärung ,

daß und in welcher Weiſe der Vorſchrift des Abſ . 1 genügt iſt ,

der Bergbehörde einzureichen .

( Abſatz 3. ) Die Arbeitsordnung iſt an geeigneter , allen beteiligten

Arbeitern zugänglicher Stelle auszuhängen . Der Aushang muß

ſtets in lesbarem Zuſtande erhalten werden . Die Arbeitsordnung

iſt jedem Arbeiter bei ſeinem Eintritt in die Beſchäftigung zu be—

händigen . “
Artikel II .

Am Schluſſe des dritten Abſchnittes des dritten Titels des

Allgemeinen Berggeſetzes vom 24. Juni 1865 1892 werden folgende

Vorſchriften eingeſchaltet :
§ 93a .

Für die Arbeitszeit der in Steinkohlenbergwerken unterirdiſch

beſchäftigten Arbeiter gelten , unbeſchadet der den Bergbehörden in

den 8S8 196 bis 199 beigelegten Befugnis zum Erlaſſe weitgehender

Anordnungen , die Vorſchriften der 88 93 b, 93 c und 93 e.

§ 93 b.

( Abſatz 1. ) Die regelmäßige Arbeitszeit darf für den einzelnen

Arbeiter durch die Ein⸗ und Ausfahrt nicht um mehr als eine halbe

Stunde verlängert werden . Ein etwaiges Mehr der Ein - und Aus⸗

fahrt iſt auf die Arbeitszeit anzurechnen . Eine Verlängerung der

Arbeitszeit , welche zur Umgehung der vorſtehenden Beſtimmungen

erfolgt , iſt unzuläſſig .

( Abſatz 2. ) Als Arbeitszeit gilt die Zeit von der Beendigung

der Seilfahrt bis zu ihrem Wiederbeginn .

§ 93c .

( Abſatz 1. ) Für Arbeiter , welche an Betriebspunkten , an denen

die gewöhnliche Temperatur mehr als ＋ 28 “ C. beträgt , nicht bloß

vorübergehend beſchäftigt werden , darf die Arbeitszeit ſechs Stunden

täglich nicht überſteigen .

( Abſatz 2. ) Als gewöhnliche Temperatur gilt diejenige Tem⸗

peratur , welche der Betriebspunkt bei regelmäßiger Belegung und

Bewetterung hat .
§ 93 d.

Abſatz 1. ) Es darf nicht geſtattet werden , an Betriebspunkten ,

an denen die gewöhnliche Temperatur mehr als ＋ 28 C. beträgt ,

über⸗ oder Nebenſchichten zu verfahren .



( Abſatz 2. ) Vor dem Beginn ſowohl einer regelmäßigen Schicht
als einer Nebenſchicht muß für den einzelnen Arbeiter eine mindeſtens
achtſtündige Ruhezeit liegen .

§ 93 e.

Auf jedem Bergwerke müſſen Einrichtungen vorhanden ſein ,
welche die Feſtſtellung der Zahl und Dauer der von den einzelnen
Arbeitern in den letzten zwölf Monaten verfahrenen Über - und

Nebenſchichten ermöglichen .

Artikel III .
Im achten Titel des Allgemeinen Berggeſetzes vom 24. Juni

1865/1892 werden hinter den 88 192 und 194 folgende neue Para⸗
graphen eingeſchaltet :

§ 192a .

( Abſatz 1. ) Gegen die Entſcheidung des Oberbergamts in den

Fällen des § 80f Abſatz 3 und Abſatz 4 Ziffer 4 findet innerhalb
zwei Wochen von der Zuſtellung an die Klage im Verwaltungsſtreit⸗
verfahren bei dem Bezirksausſchuſſe ſtatt . Die Anrufung des Be⸗

zirksausſchuſſes ſteht dem Bergwerkseigentümer , ſeinem Stellvertreter
und in den Fällen des § 80f Abſatz 3 den durch die Entſcheidung
getroffenen , in den übrigen Fällen des §S 80f den wahlberechtigten
Arbeitern zu.

( Abſatz 2. ) Gegen die Entſcheidung des Oberbergamts auf
Grund des § 197 Abſatz 1 findet innerhalb zwei Wochen von der

Zuſtellung an die Klage im Verwaltungsſtreitverfahren bei dem

Bergausſchuſſe ſtatt .
( Abſatz 3. ) Gegen die Entſcheidung des Bezirksausſchuſſes

ſowie des Bergausſchuſſes iſt das Rechtsmittel der Reviſion bei dem

Oberverwaltungsgericht gegeben .

§ 194a .

( Abſatz 1. ) Bei dem Oberbergamt beſteht für deſſen Bezirk
der Bergausſchuß , er iſt für diejenigen Angelegenheiten zuſtändig ,
welche ſeiner Entſcheidung im Verwaltungsſtreitverfahren geſetzlich
überwieſen ſind .

( Abſatz 2. ) Der Bergausſchuß beſteht aus Abteilungen . Für
jede Provinz , in der innerhalb des Oberbergamtsbezirks Bergbau
umgeht , beſteht eine Abteilung . Jede Abteilung des Bergausſchuſſes
beſteht aus dem Berghauptmann , bei Verhinderung des Berghaupt⸗
manns deſſen amtlichen Stellvertreter als Vorſitzenden und aus ſechs
Mitgliedern . Zwei dieſer Mitglieder werden ernannt , und zwar aus
den Mitgliedern des Oberbergamtes durch den Miniſter für Handel
und Gewerbe . Die Ernennung erfolgt auf die Dauer des Haupt⸗
amtes . In gleicher Weiſe erfolgt die Ernennung je eines Stellver —
treters .

( Abſatz 3. ) Der Vorſitzende und , ſofern nicht für die ver⸗

ſchiedenen Abteilungen beſondere Ernennungen erfolgen , die ernannten

Mitglieder gehören allen Abteilungen an .

— —
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( Abſatz 4. ) Die vier anderen Mitglieder werden für jede Ab—

teilung aus den Einwohnern der Provinz , für welche die Abteilung

beſteht , durch den Provinzialausſchuß gewählt . Eines dieſer Mit⸗

glieder muß einem Oberlandesgericht der Provinz angehören .

( Abſatz 5 ) In gleicher Weiſe wählt der Provinzialausſchuß
vier Stellvertreter , über deren Einberufung das Geſchäftsregulativ

beſtimmt .

( Abſatz 6. ) Wählbar iſt mit Ausnahme des Oberpräſidenten ,
der Regierungspräſidenten , der ſtaatlichen Bergbeamten , der Vor —

ſteher Königlicher Polizeibehörden , der Landräte und der Beamten

des Provinzialverbandes jeder zum Provinziallandtage wählbare

Angehörige des Deutſchen Reiches .

( Abſatz 7. ) Auf den Bergausſchuß und ſeine Mitglieder finden
die 88 11, 12, 32 bis 34 des Geſetzes über die Allgemeine Landes⸗

verwaltung vom 30. Juli 1883 ( Geſetzſamml . S. 195 ) und auf das

Verfahren der J. und II. Abſchnitte des dritten Titels im gleichen

Geſetze mit der Maßgabe ſinngemäße Anwendung , daß der Berg —

ausſchuß an die Stelle des Bezirksausſchuſſes , der Berghauptmann
an die Stelle des Regierungspräſidenten und der Miniſter für Handel
und Gewerbe an die Stelle des Miniſters des Innern tritt .

( Abſatz 8. ) In den hohenzollernſchen Landen kommen die vor⸗

ſtehenden Beſtimmungen mit der Maßgabe zur Anwendung , daß die

zu wählenden Mitglieder von dem Landesausſchuſſe aus der Zahl
der zum Kommunallandtage wählbaren Angehörigen des Landes —

Kommunalverbandes gewählt werden und daß auch die Oberamt —

männer und die Beamten des Landes - Kommunalverbandes von der

Wählbarkeit ausgeſchloſſen ſind .

Artikel IV.

Im erſten Abſchnitt des neunten Titels des Allgemeinen Berg —

geſetzes vom 24. Juni 1865/1892 wird 8§ 197 , wie folgt , geändert :
1. Der zweite Satz des Abſatzes 1 wird durch folgende Be—⸗

ſtimmungen erſetzt :
„ Sie ( die Oberbergämter ) ſind verpflichtet zu prüfen , ob mit

Rückſicht auf die den Geſundheitszuſtand der Arbeiter beeinfluſſen⸗
den Betriebsverhältniſſe eine Feſtſetzung der Dauer , des Beginnens
und des Endes der täglichen Arbeitszeit geboten iſt . Gegebenen⸗

falls trifft das Oberbergamt nach Anhörung des Geſundheitsbeirats
die hierzu erforderlichen Feſtſetzungen für den Oberbergamtsbezirk
oder Teile desſelben und erläßt die zur Durchführung erforderlichen

Anordnungen . Aus beſonderen Gründen können einzelne Berg —
werke auf ihren Antrag durch das Oberbergamt von der Be —

obachtung dieſer Vorſchriften gänzlich oder teilweiſe , dauernd oder

zeitweiſe entbunden werden . “
2. Hinter Abſatz 2 wird folgender neuer Abſatz eingeſchaltet :
Der Geſundheitsbeirat wird für den Umfang des Oberbergamts —

bezirkes gebildet und beſteht aus dem Berghauptmann als Vor —



ſitzenden und 4 Beiſitzern , die zu gleichen Teilen aus der Zahl der
Bergwerksbeſitzer oder ihrer Stellvertreter und der Zahl der
aus den Arbeitern gewählten Knappſchaftsälteſten zu entnehmen
ſind . Die Auswahl der Beiſitzer erfolgt durch den Provinzial⸗
ausſchuß derjenigen Provinz , in der ſich der Sitzdes Oberbergamtes
befindet . An den Verhandlungen des Geſundheitsbeirates nimmt
ein vom Oberbergamte zu berufender Knappſchaftsarzt mit beraten⸗
der Stimme teil .

ArtibelVATtitkel

chnitt neunten Titels des Allgemeinen Berg
geſetzes vom 24. Juni 1865/1892 wird , wie folgt , indert :

13An 5 2075 werden hinter den Worten „für welches eine

Aleiauteg § 80a ) “ die Worte eingeſchaltet : „ oder der in § 80f
ri

f· ndtge Arbeiterausſchuß “ .
207c Ziffer 1 kommt

RoDer

„ Lohnabzüge “ in

07e werden folgende Vorſchriften eingeſchaltet :

8 207f .

Mit Geldſtrafe bis zu zweitauſend Mark und im Unvermögens —⸗
falle mit Gefängnis bis zu ſechs Monaten wird beſtraft , wer den

Vorſchriften der 88 93b , 93c , 93d zuwiderhandelt .

§ 207g .
Geldſtrafe bis zu eitinhundertundfünfzig Mark , im Un⸗

falle mit ft , 15 beſtraft , wer es rläßt , der durch
begründeten Verpflichtungen nachzukommen .

Artikel V.

Schluß - und übergangsvorſchriften .
Die durch dies Geſetz erforderlich werdenden Abänderungen der

Arbeitsordnungen müſſen ſpäteſtens drei Monate , die Einrichtung
der ſtändigen Arbeiterausſchüſſe muß ſpäteſtens vier Monate nach
dem Inkrafttreten des Geſetzes erfolgt ſein .

Mit der Ausführung dieſes Geſetzes wird der Miniſter für
Handel und Gewerbe beauftragt .

Urkundlich uſw . Gegeben uſw .

Der weſentlichſte Inhalt dieſes
1. Das Wagennullen iſt gemäß der Regierungs⸗

vorlagen beſeitigt und dazu die Verbeſſerung über die

Vorlage hinausgekommen , daß der Wagenkontrolleur bei

Streitigkeiten die Bergbehörde um Schutz anrufen kann

und dieſe berechtigt iſt , „ Anordnungen “ zu treffen .
2. Das Strafweſen . Die Vorlage beſtimmte , daß

die Geſamtgeldſtrafen in einem Monat den doppelten
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Betrag des durchſchnittlichen Tagesarbeitsverdienſtes nicht

überſteigen darf ; der Beſchluß des Abgeordnetenhauſes
ſetzt die Geſamtgeldſtrafe an Stelle des Nullens auf 5 Mk .

feſt , was ein Fortſchritt iſt , da der Tagesverdienſt 4 bis

5 Mk . beträgt . Der Zentrumsantrag des Reichstages ſetzt
beide Höchſtmaße der Strafen nebeneinander .

3. Die Arbeitszeit . Die geſetzlichen Vorſchriften
über den ſanitären Maximalarbeitstag ſind geſtrichen worden ,
da die Vorſchriften viel Anlaß zu Zweifel gegeben hatten .
Die Mehrheit der Kommiſſion und des Abgeordnetenhauſes

hat ſich auf den Standpunkt geſtellt , daß der ſanitäre

Maximalarbeitstag zweckmäßiger durch Verordnungen

zu regeln ſei . Auf die Einwendung der Regierung , daß
die jetzigen Vollmachten des §S 197 des Berggeſetzes nicht

genügten , hat der Landtag dieſe Vollmachten dahin er —

weitert , daß auch für den ganzen Bezirk des Oberberg —
amtes (nicht bloß für einzelne Betriebe ) Verordnungen zur

Beſchränkung der Arbeitszeit aus Rückſicht auf die Geſund —⸗

heit der Arbeiter erlaſſen werden können . Ja , es iſt den

Oberbergämtern ſogar die Verpflichtung im Geſetz aufge —

legt , im gegebenen Falle einzuſchreiten und denſelben zu
dem Zwecke ein e beigegeben, dem der

Berghauptmann vorſteht , dem außerdem je zwei Vertreter

der Bergwerksbeſitzer , zwei Knappſchaftsälteſte — alle vier

durch den Provinzialausſchuß gewählt und ein Knapp⸗
ſchaftsarzt mit beratender Stimme angehört . Die Mehr⸗

heit des Landtages hat alſo ſtatt der beſtimmten Vor⸗

ſchriften der Vorlage den Oberbergämtern die Regelung
der Arbeitszeit zugeſchoben , die dieſe gewiß ebenſo im

Sinne der Vorlage ausführen werden , als wenn im Geſetz
die Schranke gezogen wäre . Für den Verordnungsweg ſpricht

manches ; die Geſundheitsverhältniſſe der Arbeiter werden

nicht nur durch den Wärmegrad , wie es die Vorlage allein

enthielt , beeinflußt , ſondern noch durch andere Faktoren .
Wenn nun die Bergämter die Befugnis haben , bezirks⸗
weiſe den ſanitären Maximalarbeitstag einzuführen , ſo
kommt jetzt alles drauf an , wie dieſe Befugnis ausgenützt
wird und wie namentlich die neugeſchaffene Berufungs⸗
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inſtanz , der Bergausſchuß , ſich bewährt . Dieſe Berg⸗
ausſchüſſe ſind zuſammengeſetzt aus dem Berghauptmann ,
zwei Mitgliedern des Oberbergamtes und 4 vom Pro⸗
vinzialausſchuß ernannten Mitgliedern , von welchem eines

dem Oberlandesgericht angehören muß . Nicht zu unter⸗

ſchätzen aber ſind die beiden direkten geſetzlichen Ver⸗

beſſerungen : 1. wurde im Geſetz feſtgelegt , daß eine Ver⸗

längerung der jetzt beſtehenden Arbeitszeit durch die Seil⸗

fahrt unzuläſſig iſt , wodurch 40 Prozent aller Arbeiter

eine Verkürzung bis zu einer Stunde erfahren ; 2. dürfen
Über⸗ und Nebenſchichten nicht geſtattet werden an Betriebs⸗

punkten mit einer Temperatur von mehr als ＋ 28 Grad

Celſius , wo die tägliche Arbeitszeit ſechs Stunden nicht
überſteigen darf . Wenn man ſich erinnert , daß gerade
die Verlängerung der Seilfahrt auf der Zeche Bruchſtraße
den Ausgangspunkt des Streiks bildete , ſo wird man den

Wert dieſer Beſtimmung höher einſchätzen : — ſie bedeutet

eine geſetzliche Anerkennung , daß die Arbeiter damals im

Recht waren . Dem Abgeordnetenhauſe aber liegt nun

die Pflicht auf , für eine ſinngetreue Ausführung Sorge

zu tragen .
4. Die Arbeiterausſchüſſe ſind prinzipiell obligatoriſch

eingeführt und das iſt der ſehr große weſentliche Fortſchritt .
Über die Vorlage der Regierung hinaus geht der Kom⸗

promiß in folgenden Beſtimmungen : 1. bei der Verwaltung
der Zechenunterſtützungskaſſe ſoll der Arbeiterausſchuß mit

der Maßgabe beteiligt ſein , „ daß den von den Arbeitern

gewählten Mitgliedern mindeſtens die Hälfte der Stimmen

zuſteht ( die Regierungsvorlage ſah nur die Mitwirkung
von mindeſtens einem Mitglied des Arbeiterausſchuſſes vor .

Siehe §S 80d Abſ . 2. ) . 2. müſſen Grundſätze für die

Verwendung und Verwaltung der Kaſſe nach Anhörung
des Arbeiterausſchuſſes oder der volljährigen Arbeiter in

der Arbeitsordnung oder in beſonderen Satzungen feſtge —
legt werden . (8S 80d Abſ . 2 des Geſetzes . ) 3. unter⸗

liegen die unter Ziffer 2 angedeuteten Grundſätze bezw .
die Satzungen darüber , der Genehmigung des Oberberg —
amts , die nur verſagt werden darf , wenn die Beſtimmungen
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gegen die Geſetze verſtoßen . (§8 80d Abſ . 2. ) 4. ſind
über die Organiſation , Wahl , Zuſtändigkeit und die Ge⸗

ſchäftsführung des ſtändigen Arbeiterausſchuſſes in den

Arbeitsordnungen oder beſonderen Satzungen Beſtimmungen

zu treffen , die der Genehmigung des Oberbergamts be —

dürfen , und dieſes kann die Genehmigung nur dann ver⸗

ſagen , wenn beſagte Beſtimmungen wider die Geſetze ver —

ſtoßen . ( § 80 fa . ) 5. iſt die Verhältniswahl bei den

Arbeiterausſchüſſen zuläſſig (§8 80f Ziffer 4, Abſatz 2) .
6. ſoll die Bergbehörde darüber wachen , daß die Arbeiter —

ausſchüſſe ſtets vorſchriftsmäßig beſetzt ſind , und daß die

erforderlich werdenden Neuwahlen ſchleunigſt erfolgen ;

endlich ſoll über Giltigkeit einer Wahl und über das Er —

löſchen des Amtes als Ausſchußmitglied das Oberberg —
amt entſcheiden . ( § 80f Ziffer 4, Abſatz 6) . Wenn

dieſe 6 Punkte dem Ferneſtehenden auch „ Kleinigkeiten “

zu ſein ſcheinen , ſo haben ſie doch in der Richtung hohen

Wert , daß damit der Willkürlichkeit vorgebeugt iſt und

ein klarer Rechtsboden geſchaffen wurde . Die Mitglieder
der Arbeiterausſchüſſe ſind ſomit in eine Art Stellung von

gewählten Arbeiterbeamten gelangt .

Nach der Regierungsvorlage waren alle großjährigen
Arbeiter wahlberechtigt , und wählbar alle Arbeiter , die

25 Jahre alt und 1 Jahr auf dem Bergwernk beſchäftigt

geweſen ſind . Dieſe Bedingungen hat das Abgeordneten —

haus leider verſchärft , indem das 30 . Lebensjahr und eine

dreijährige Beſchäftigung als Vorausſetzung der Wähl⸗
barkeit beſtimmt worden ſind . Dazu kommt noch die

Suspenſion der Arbeiterausſchüſſe für ein Jahr . Dieſe

Suspendierung darf allerdings nur eintreten 1. nach „frucht —
loſer Verwarnung “ ; 2. nach „ wiederholter Auflöſung “ .
In dieſen beiden Beſtimmungen liegt eine Einengung ; in

der Praxis wird ſich die Beſtimmung derart geſtalten , daß
weit eher ein paar mal ein Streik eintritt , ehe es zur

Suspendierung kommen kann . Dem Überſchreiten der Be —

fugniſſe muß alſo zuerſt eine Verwarnung ſeitens des Ober —

bergamtes erfolgen ; dann müßte das A. - A. wiederum ſeine

Befugniſſe überſchreiten . Nun kann das O. - B . - A. wieder
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warnen oder es kann den Ausſchuß auflöſen und eine Neu⸗

wahl anordnen ! Werden nun dieſelben Mitglieder wieder⸗

gewählt , ſo muß nochmals mindeſtens eine Auflöſung ein⸗

treten , ehe die Suspenſion erfolgt ; treten aber neue Männer

an ihre Stelle , ſo müſſen dieſe erſt verwarnt werden , ehe nur

eine Auflöſung erfolgen darf . In der Praxis wird ſomit

dieſe Beſtimmung nicht oft in Anwendung kommen .

Doch iſt gegenüber dem Bedauern ob dieſer Be —

ſtimmungen nicht zu vergeſſen , daß in dieſem Geſetze ein

ſehr großer prinzipieller Fortſchritt gemacht iſt durch
die obligatoriſche Einführung von A. ⸗A. Für kein anderes

Gewerbe iſt das ſeither erreicht ; die Bergarbeiter mar —

ſchieren an der Spitze ; das iſt nie zu vergeſſen .
Die Haltung des Zentrums war deshalb eine

glückliche und gute ; man darf den kleinſten Fortſchritt
nie wegwerfen , ſondern muß ihn ſtets nehmen ; das iſt
eine alte Grundregel in der Politik . Ganz treffend urteilt

die „Soziale Praxis “ ( Nr . 35 Jahrgang 1905 ) :
„ Einem Kompromiß ſtehen die Beteiligten immer mit

gemiſchten Gefühlen gegenüber : alle haben Zugeſtändniſſe
machen müſſen , und das iſt für niemand ein Anlaß zu

beſonderer Freude . Aber zu dem glatten Nein der Konſer⸗
vativen im Hauſe geſellt ſich in der Preſſe nur die grimme
Wut der Sozialdemokraten . Dieſe beiden Parteien ſtehen
in dieſer Sache auf demſelben Prinzip des alles oder

nichts . Alle anderen Parteien haben es für weiſer ge⸗

halten , ſich mit der Regierung zu vereinigen , um die

Arbeitsverhältniſſe der Bergleute in einigen Stücken zu

verbeſſern . Denn das geſchieht doch fraglos , wenn die

Beſchlüſſe des Abgeordnetenhauſes Geſetz werden . . . Der

ernſthafte Sozialpolitiker muß ſich fragen : War mehr zu

erreichen ? Es iſt ein billiger Radikalismus , kurz und

bündig dieſe Frage zu bejahen und Regierung wie Par —
teien des Verrats zu zeihen , wie die Sozialdemokratie
es jetzt tut , deren Preßtreibereien von Anfang an das

ſchwerſte Hindernis für die Arbeiterſchutznovelle waren ,

weil ſie den parlamentariſchen Gegnern immer neue Gründe

oder doch Vorwände lieferten . Gewiß , wenn die Vorlage
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völlig verſtümmelt oder ganz geſcheitert wäre , ſo hätte das

Reich helfen müſſen . Aber die Schwierigkeiten hier wären

ungeheuer geweſen . Man darf ſich nicht einbilden , daß
es blos der Annahme eines der drei Anträge des Zen⸗
trums , der Chriſtlichſozialen , der Sozialdemokraten bedurft
hätte , um den Bundesrat zur Zuſtimmung zu bringen .
Der Widerſtand der Einzelſtaaten , von ihren Partikular⸗
rechten noch mehr Gebiete der Rechtsgeſetzgebung abzu⸗
treten , wäre auch durch ſtets wiederholten Anſturm des

Reichstages in Jahren und Jahren nicht gebrochen worden .

Wer das Gegenteil behauptet , täuſcht ſich und andere . . .

Auch für die So zialreform gilt das Wort , daß die Politik
die Kunſt des Möglichen ſei . Und ſelbſt ein ſozialdemo⸗
kratiſcher Reichstagsabgeordneter hat ſich auf dem Ge —

werkſchaftskongreß zu dem Geſtändnis bequemt , das ganze
Leben ſei eine Kette von Kompromiſſen . Und der am 26 .

Mai beſchloſſene Kompromiß kann ſich , trotz vieler Fehler ,
Mängel und Lücken , immerhin noch beſſer ſehen laſſen ,
als manch anderes Erzeugnis unſerer modernen Geſetz —
gebung . “

So hat auch die preußiſche Zentrumsfraktion in ihrer
Mitarbeit und Zuſtimmung zu dem Geſetze den einzig
richtigen Weg gewählt ; ſie hat die anderen Parteien in

ſozialer Hinſicht auf eine höhere Warte geführt , allerdings
nicht ſo hoch , als das Zentrum ſelbſt ſteht , aber doch ein —

mal über den Nebel der Vorurteile hinweg ; das war

keine geringe Arbeit und deshalb verdient die Fraktion
hierfür allen Dank .

1*
* *

Mit Befriedigung kann die Zentrumspartei auf die

erſte Seſſion zurückblicken ; ſchwere Aufgaben ſtehen ihr
in der Zukunft bevor , aber ſie wird ſtets groß daſtehen
durch die Parole :

Für Wahrheit , Freiheit und Recht !

— — —

—
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